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DurchlauchtigstenHerzogeundHerr»,

Herrn

Frtederich Franz,
regier e nd e m

HerzogezuMecklenburg,
FürstenzuWenden,SchwerinundRatzedurg,auch

Grafenzu Schwerin»der LandeRostock
und Stargard Herrn tc-

meinemgnädigstenFürstenundHerr».





DurchlauchtigsterHerzog,
GnadigsterFürst und Herr.

ebendemRechte, womit ich dem ersten
TheiledieserGeschichteMecklenburgsdenunverges-
lichenNamenEurer Herzogt. Durchlaucht
verewigtenHerr« Oheims voranzusetzenwagte,
darf ich auch izt mir die Erlaubnis erbitten,
Höchstdenenselben die neuereGeschichteun-
fersVaterlandesin Untertänigkeitzuzueigen.

Unter Eurer Herzog!» Durchlaucht
fürstlichmildenRegierung, fand meinegegenwär-
tige geringeArbeit nichtwenigergnadigeUnterstü¬
tzungund Erleichterung,als dieAusarbeitungder
früherenBände unter der vorhergehenden. Ich
kanndahermeinemHerzendie Genugthuungnicht
versagen,dafür öffentlichmeinegerührtesteDank-
darkeithiedurchauszudrücken.

Mögtendo<|)Eure Herzog!. Durch¬
laucht dieserGesinnungenundienerBegünstigun-
gendasvorliegendeBuchnichtganzunwerthfinden!
Ichwürdemichglücklichschätzen,wennzueinerZett,
wodieGeschichtedesTagesnur Scenenvollmensch,
lichenElendsdarbietet, woauchdie Zukunftnoch

)( 3 beun-



beunruhigendeAussichtengewahret,einRückblickin
die Vergangenheit,aufdieThaten Ihrer gottse-
ligenhohenVorfahrenund auf den damaligenZu-
standIhres Volks Ihnen, gnadigsterHerzog
und Herr, eineerfreuendeundanziehendeUnterhal-
tung verschaffte.

WirddiesermeinWunscherfüllt, so darf ich
auchdieFortsetzungmeinerschriftstellerischenBemü-
Hungen,um dievaterländischeGeschlchteundBerfas-
sung,gleicherhuldvollenlandesväterlichenProtection
mit ehrerbietigerZuversichtempfehlen. Indem ich
hierum im vorausehrfurchtsvollbitte» erneureich
hier zugleichdas Bekenntnis der unverbrüchlichen
Devotion, ivorinnichbis an meinesLebensEnde
seynwerde

E«rerHerzoglichenDurchlaucht

Schwerin

den Derember1794.

unterthanigst-treugehorsamster

Friederich August Rudloff.



Vorrede.

Wm nicht, bei der spätenErscheinungdiestrFortsetzung,

meiner MecklenburgischenGeschichte, eine schon vorhin

(II. Theil Vorr. S. I '>III.) gebrauchte Entschuldigung

wiederholenzu dürfen; darf ich hier davon nichts weiter

sagen, als: daß diegeschichtlicheAbtheilungdes gegenwär-

tigen Bandes schonvor fastdrei Jahren zumDruck ausge?

arbeitetwar, hingegennur erst in demLaufediesesJahres

an derVollendungder statistischenAbtheilungthatige Hand

gelegtwerdenkonnte.

Ein Blick auf dieMengeder uutergelegtenBeweis-

SteW wird schondie grosseMasse von zerstreuetenMate#

)( 4 rialien



VIII Vorrede.

rialien zu erkennengeben, die erst anfgesuchet,gesammlet,

geprüft, verglichen, an einandergereihet, odervon einan,

der gesondertwerdenmußten, um in dieseheterogenenBruch?

stückeeinigermaassenLeben, Lichtund Ordnung zu bringen»

Und man wird mir leichtzugeben: daß dieses, bei nochso

genauerBekanntschaftmitmeinenHülföMitteln, und bei aller

Geläufigkeitihrer Manipulation, wenn ich den uuerläsli-

chenGeseheneines Geschichtschreibersgetreu bleibenwollte,

ohne die Achtung aus dem Gesichtzu verlieren, die ichder

Geduld, wie dem Geschmackmeiner Leserschuldig bin,

nicht das GeschäfteinzelnerTage, nochwenigerdereinzel-
nen Stunden war, welchemir officielleDistractionendazu
verstatteten. Von derenverstärktemodervermindertemEin-
finssewird es abhängen, ob die übrigendreiBande unsrer
neuerenGeschichtespäteroderfrüher nachfolgenwerden?

Inzwischenhoffeich, diesenZwischenraum,sowohl
in der Darstellung der Begebenheiten, als in der Betrach-
tung der LaudesVerfasiungunter ihrenerheblichstenGesichts-
Punkten, für Virtuosen undDilettantenso benutztzu haben,
daß der vorliegendeBand seinenälteren Brüdern sich an-
schließendarf, ohne den ihnen bisher gegönntenCredit zu
misbrauchen. Wie viel ich davondenauthentischenBeleh-
rungen und freundschaftlichenNachweisnngenunserövereh-
rungswürdigen Herrn GeheimenArchivRaths EVers in
Schwerin anfs neueschuldiggetvordenbin, das zeigtschon
der öftereBezug auf Acten und Handschriftenlitt herzog¬

lichen
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Wen Archiv,undfodertmichhierzuröffentlichenDank-
sagung auf. *

Wegen der übrigen von mir angeführten Manu¬

skripte, bezieheich mich auf die davon (im I. Th. Vorr.

S. 19, 20) voraufgeschickteLegitimation; und seitdemsind

nochmit demeigenthümlichenBesitz des Gutes Moifall meh-

rere Originalurkunden an mich gekommen. Mit Ausnah-

me dieser ungedrucktenBeläge, glaube ich, durch die ge-
treue Angabe meinerQuellen, den Leserallenthalbenin den

Stand gesetztzu haben, deren Benutzung selbstzu prüfen

und diesemit iener zu controliren. Da ieder freilich, nach

seinerindividuellenLage, einenGegenstand aus einemandern

GesichtsPunkte ansieht; so ist es allerdings sehr natürlich,

wenn mancher Lesernicht durchgangig mit mir einstimmt;

es wird mir genügen, dadurch Sachverständigen zu weite-

ren Nachforschungen Anlas gegebenzu haben, gefetztauch,

daß ihre Beobachtungen, nach der Verschiedenheitdes

StandPunktö, auf ganz verschiedenenResultate führen.

In dieser Hinsicht ist es mir vorzüglichangenehm,

an dem Herrn KanzleiRath von Kamptz zu NeuStrelitz,

in dessenstaatsrechtlicherUntersuchung: ,, Worauf haftet

die Mecklenburgische HerzvgsWürde?" (NeuBrauden-

bürg, 1794, 29 S. 8.) einen so geübten, als scharssin-

nigenGegner meines zweitenTheils gefundenzu haben. Je

mehr Gewicht ich auf die Stimme eines solchesKenners

setze; desto weniger kann ich diese Gelegenheit vorbeigehen

)( 6 lassen.
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lassen, gegendessenZweifel und Erinnerungen mich zurechtfer-

»igen. Hr. KR. von K. will es mir (S. 24, 25.) zur

Parteilichkeit, wo nicht gar als eine absichtlicheVerstüm-

melnng anrechnen: daß ich (im II. Th. S. 299/ 340) nicht

mit ihm die Herrschaft Stargard in dem kaiserlichenEr.'

höhungsDiplom (*348) entdecktund also auch nicht unter

die Bestandteile des eigentlichenHerzvgthUMs Mecklen?

bürg aufgezählt; oderdaß ich sienichtwenigstens, (S. 490,

638) bei der Erwähnung ihrer Ineorporation, (iZ?z) mit

ihm für ein H e r Z0 g t h UM erklärt hatte.

Die leztereBeschuldigung gehet eigentlich nur auf

einenMisverstand, oder wenn man will, auf einenWortstreit

hinaus. Durch die, von mir angeführte immerwährende

Vereiniguug mit dem übrigen Mecklenburg, ward Star-
gard ein so unzertrennlicherTheil dieses Herzogthums, daß

von nun an mit dem Besitz jener Herrschaft ein Antheil an

der sogenannten HerzogthumsEigenschast selbst verknüpft

war. Etwaö andres wollte der Kaiser doch nicht damit an¬
deuten, wenn er Stargard und die übrigen, in der Incor-
porationsActebenannten MecklenburgischenLandefür ein wah-
res Herzogthum erklärte. Eben dieserBegris liegt aber auch

in der, von mir gebrauchtenBezeichnungeinerimmerwährenden
Vereinigung und Einverleibung in Ein gemeinschaftliches
Ganze. Ohne ermüdendeTautologie durfte ich das »ich!
umständlicher ausdrücken. Von dieser spateren Ausnahme
Stargards unter die, mit derHerzogsWürde bekleidetenMeck-
lmburgischen Lander ist also keineFrage weiter. Nur auf

den
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den geringenUnterschiedvon 25 Jahren früher kommt «6 an,

bis wohin Hr. von K. diesmVorzug zurücMatircn Will.

Dazu berechtigteMich weder der buchstäblicheIn-

Halt, noch eine künstlicheAuslegung des ersten Erhühungs-

Briefes. Dieser.hatte offenbar die Absicht, alle «Städte

und Schlösser, die zu dein bisherigen Dominium und

nunmehrigen DvcatUS Mecklenburg gehörten, namentlich

(nominatim) aufzuzählen. Er nannte darunter, ausser mehl

reren, nicht in den Grenzen der eigentlichenHerrschafeMeck.

lenburg belegenen, einzelnenErwerbungen der Landesherren,

aus dem von mir (S. Zurückgewiesenen Grunde, auch

würklich: Wesenberg und Lieze in der heutigen Herrschaft

Stargard. Warum sollten denn derenübrige, zum Theil

beträchtlichereStädte, und Schlösser, ja selbst der Name

des ganzen LandesSt. übergangenstyn, wenn dieses hätte

darunter begriffen ftyn sollten, da doch dessenExistenz aus

dem, kaum 8 Monate vorher (1347) ausgefertigtenReichs-

LehnBriefe der käiserlichen Kanzlei recht gut erinnerlich

seyn mußte?

„Darum, anwortet Hr. v. K. auf diesen Einwurf:

(S. 17.) weil eben dieses Land in dem ErhöhungsBriefe

durch die terrae et pheuda praedicta. - - et alla pheuda,

quae ab Irnperio tenuerunt e^tenent, schon deutlich

genug bezeichnetwar." Unter diesenAusdrückensollen, nach

seiner Auslegung, alle die MecklenburgischenBesitzungen

gemeinet seyn, worauf H. Rudolf von Sachsen lehnsherr-
liche
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licheAnsprüchemachte, und welchedie Landesherren bereits
vom Kaiser und Reich zu Lehn empfangen hatten: Star-
gard nämlich, ein Theil der Grafschaft Schwerin und der
Herrschaft Rostock. Allein von der Grafschaft Schwerin
befassensie (vor 1349) noch nichts, Rostock hingegen (seit
*317, 1323) als ein Dänisches Lehn; und auf Stargard

machte Rudolf so wenig Ansprache, daß er es gerade war,

auf dessennamentlichenBetrieb, Karl der IV. (1347) das
Land St. mit allen den Landen, welcheMecklenburg bis da-
hin (nicht von den Sächsischen Herzogen, sondern) von dm
Markgrafen zu Brandenburg als Lehn besessenHatte, in
ein ReicheLehnverwandelte, und dem sogar der Auftrag er-
theilt ward, die Besitzer im Namen des Monarchen damit
zu belehnen. Was also (S. 15,17,19) von einem Bran-
denburgischenMarkgrafenoderKührfürstenRudolf und
dessenLehnöVerhältnissenmit Stargard gesagt wird, ist
wohl nur eineVerwechselung,mit dem von H. Rudolf unter-
stüztenfalschenWaldemar, oder mit dem, erst nachher vom
Käiser in die EventualBelehnung mit Brandenburg aufge¬
nommenenjüngeren Rudolf von Sachsen.

Den einleuchtendstenGrund, warum auf Stargard

sich der erste ErhöhungsBrief nicht erstreckthaben konnte,
hat Hr. v. K. (S. 19) selber unbeantwortet gelassen: „weil
es sodann der namentlichenspäteren Erhebung StargardS
0373)/ in der geständlichenAbsicht einer Erweiterung der
Grenzen des Herzogthums M. (ad Ducatus M. ditionem
et limites latius dilatandum), nicht bedurft hätte. Bei-

läufig
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läufig bemerkeich hiebe!nur: daß Hr. von K. (S. 20) sel¬
ber zwar Dominium 8t. durch Herrschaft St. richtig
übersetzt, mir aber (S. 16, 23) nicht gestattenwill, do¬
minium Magnopolenfe durch Herrschaft Mecklenburg
auszudrücken!

Soll ich nun dagegen Rechenschaftdavon ablegen,'
was unter die andren bisherigen ReichsLehne in
dem ersten ErhöhungsBriefe, ausser den namentlich aufge-
zahlten MecklenburgischenLändereien, eigentlich verstanden
werde? so muß ich bekennen: daß ich diesemehrere Zahl,
bis auf weiterenBescheid, für nichts mehr, oder weniger,
als einen Pleonasmus , für eine gar nicht ungewöhnliche
Tautologie der kaiserlichenKanzlei halte, die zu keiner Zeit,
am wenigstenunter Karl dem IV. denlaconischenStyl liebte,
sondernim Zweifel lieber einenAusdruck zuviel, als zu wenig
gebrauchte, um wenigstensdurch Unkundedes Concipienten
ihrem Herrn nicht zu schaden. Ein MiSverstand war aus
solcher mehreren Zahl von Reichslehnen hier um deswillen
nicht besorglich, weil die namentliche Benennung der ein-
zelnenLehnsstückeunmittelbar unter der viel umfassenden
Rubrik: „pkeuä« praedicta,<c den zu weit abgesteckten
GesichtsPunct bestimmt genug wieder fixirte.

Daß aber, auch selbst durch die immerwährende
Jncorporation, Stargard an und für sich betrachtet kein
Herzogthum,sondernnureinintegrirenderTheildesMeck¬
lenburgischenHerzogthums geworden, übrigens eine Herr-
schaft geblieben ist; das geben die seitdem daselbstregieren-

dm
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Vorrede. xv

ihmgewinnen.Mir gereichtes schonzur Beruhigung: daß
diemirvorgeworfenehistorischeDefraudation,wäresieauch
wirklicherwiesen,dochwenigstensohneallenpragmatischen
Einflnögeblieben,mithinallenfallssehrverzeihlichseynwürde

Wennübrigens, widermeinevorigeVermuthung,
(II. Th. Borr. S. VII.) die Zahl der einheimischen Ge-

schichtschreiberdesXVIII.Jahrhundertssichimmittelstnoch
durchdesHrn.

(Fr. I. AepINUs, Predigerszu Brüh undPräpo-
situsdesGoldbergischenCirculS)GeschichtevonMeck-
lenburgfür jedermann,in einerReihevonBriefen.
(NeuBraudmburgb. Korb) I. Th. *791, II. Th.
1793

vermehrt hat; so glaube ich michdadurchin meinem
Plan nichtirre machenlassenzu dürfen. So vortheilhaft

sichder Verf. auchin seinerAuswahlundEinkleidungder
Begebenheitenvor seinenVorgängernvon derselbenFacul-
«ätauszeichnet;so wenigAnspruchmachterdochaus Ent-
deckungoderNachweisungneuerhistorischerQuellen. Gang
undVortrag bezeichnennichtdenGesichtspunktpragmati¬
scherBelehrungen,sondernvertraulicherUnterhaltungenund
BetrachtungeneinesVolksiehrers. Sein Rang ist ihm
in der Gallerie unsrer Geschichtschreiber(I. Th. Borr.
S. 16) schonim voraus angewiesen. Wir beidege;
hmalsoganzverschiedeneWege,ohneeinanderin unsernEr-

zahlun-
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Zählungenund Urtheilenvorzugreifen,oderin der Bestie-

digung unsers respectivenPublikumsAbbruch zu thun;

und mit Vergnügen werde ich ihn ruhig am Ziel fei,'

ner Anlagesehen, wennichnochmit der Aufsuchungund

ZubereitungneuerMaterialienzum dritten Stock meines
Gebäudesmichbeschäftige.

SchwerindeniZ. November1794.

Inhalt
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XI e n tue (5 t f d) idy tt:

vom27.December150z, bis zum18.April 1755, Seite 1

Einleitung. - 3

Erste Periode:

gemeinschaftlicheRegierungderHerzogezu Mecklen-
bürg, bis auf dieSternbergerLaudesReversalen,

(vom 27. Der. 15031 bis zum 4. Iul. 1572.) - 7

Einheimische gleichzeitige Geschichischreiber - 9

tLrste Abrheilun'g:

RegentenGeschichte

L r st e r Abschnitt:

(27. Decemb. 1503 - 8. Sept. 1520.)

1) H. Magnus des II. Söhne:

Heinrich der IV. geb. 3. May 1479.
Erich, geb. 3. Sept. 1483, f 24. Der. 1508.
Albrecht geb. 25. Iul. i486.

2) H. Balthasar, f 7. Marz 1507.
Bischöfe; juvch we r i n: Johann der II seit7.Märzizo4,

^1506.
Peter, seit 20. Febr. 1Z08,

f 17. März 1516.
Magnus, seit 21. Jun. 1516.

zuRatzeburg: Johann der V. f 15'10.
Heinrich der lll. seit iZio - r

Mecklenb. Regierung, (1Z04) Bischöfe zu Schwerin

(1506) «nd Ratzeburg (1504) Huldigung und Reichs
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Einleitung.

dem zurückgelegtenZeitraum des MittelAlters unter'-
schiedsichdieGeschichtelindVerfassungunserSVaterlandes,
in ihrenwesentlicherenGrundzügen, wenigvon derGeschich-
te undVerfassunganderer, grössereroderkleinererweltlichen
Staaten Deutschlands. Abgetheilteund allmähligconsolü
dirte RegierungeneinzelnerZweigedes RegenteuGeschlechtS;
nomadischeHofhaltungenund eingeschränktePrivatBedürf-
nisse der fürstlichenHausVäter; GeldMangel und, statt
baarenGehalts, Lehnsstückefür Hof? und KriegsDienstver-
pflichtungen;hierarchischerDespotismus und scholastische
MönchsGelehrsamkeit;vernachlässigteIndustrie und unge-
bildeteHandlungsGrundsätze;Eifersuchtund AbsonderungS-
Geist(efpr/cde corps) zwischendemLehr-Wehr- und Nähr?
stände; periodischeBefehdungenund Associationenzwischen
Vasallenund zwischenNachbaren; barbarischeNaubsucht

A s und
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und deutscheGeselligkeit;entvölkerndeKriegeund andächtige

Stiftungen u. s. w. lenkenund 'ordnen die Schicksaleund

SystemeallerLanderund allerHöfe, verbreitenüber siedurch

ihren immerwährendenWiederhall eineArt von Einförmig-

Feitund charakterisirenallenthalbenmehroder wenigermerk«

lichdas GothischeGebäudeder Mittleren Geschichte. Man

findetdiesezerstreutenGrundstoffein allendeutschenSpecial-
Geschichten,sodaß man sichallenthalbenwiezuHausedünkt,
stetsdas GeprägeeinergewissenFamilienAehnlichkeit,Einen
Geist dersiebeseelt,antrift und das Bild eines Staats in
demandernleichtwiedererkennt.

Natürlich werdendieseDecorationennicht sogleichmit
den Wirkungen der großenUmwandlungverändert, welche
dieburgundischeEtiquettean denHöfen, dieEntdeckungder
nenenWelt in demHendel und in derGeldMasse, dieEr-
findungdes SchiesPulverS in derKriegsKunst, die Buch-
druckereiund die Flucht der ByzantinischenMusen nach
Italien in der Literatur, dieErrichtung des ReichsKammer-
Gerichts im Justizwesen und CivilDiensteüberhaupt, der
immerwährendeLandfriedein der öffentlichenSicherheit, die
iuthersche und ZwinglischeReformationin der Kirchevon
Deutschland und eineingroßenTheile von Europa Hervor-
brachten, und derenbewundernswürdigesZusammentreffen
die eigentlicheGrenzezwischender mittleren und neueren
Geschichtebildet: Sie wurden erstnach und nach mit an¬
dren vertauschtund anfangs noch in die neueScene über-
tragen. Hält man aber dieVerfassungdes itzigeuMecklen-
burgö gegenseineNachbaren und MitStaaten, welcheUn-
gleichheit!Woher dieseAbweichung,und wo nun ieneur-
sprünglicheGleichförmigkeit?UnsreGeschichteder neueren
Zeit wird das Problem lösen«

Um denMechanismusdiesesSpiels, wodurchMecklen-
bürg das ward, was es izt ist, gehörig übersehenund ver-
gleichenzu können, sind auch hier schicklicheStandPunkte

in
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in demweitenvor uns liegendenFeldenöthig. Für dieAel-
tere GeschichtewarendieVeränderungenderäusserenVer¬
bindungen, sowie für dieMittlere die genealogischenVer¬
änderungenin denRegierHäusern,die auSzeichnendstmHo¬
hen, von welchenman in jeder dieserbeidenPerioden mit
EinemBlick dieSchicksaleund den Zustand einerNation
richtig fassenkann, diedort erst als eineungebildeteMasse
nachihrenUmrissender sogenanntengesitteterenWelt in der
Fernebekanntzu werden, hier schonin ihrengrösserenBe-
standtheilensichzu entwickelnbegann; dort nochisolirt ohne
festeEinrichtung, in der Nacht der religiösenund politischen
Barbarei versteckt, ein-Spiel des KriegsGlückSund des
FeudalSystemswar, hier aber schon,nachdeinModellder
übrigendeutschenReichsProvinzen, in ihren einzelnenAb¬
teilungensicheineVerfassungbildeteund allmahligzu einem
Ganzensichhob; derenpolitischeExistenzfolglichdort vo;:
deinVerhältnis mit Nachbaren, hier vondenVerhältnissen
unter grösserenoderkleinerenRegentenbald mehr,bald wem;
ger abhangig war.

Seitdem MecklenburgdurchgleicheBande, wie andre
unmittelbareReichsstände, an den deutschenStaatsKörper
geknüpftwar, konntendie Verbindungenmit Nachbaren
ebenfo wenig, als feitder Conjolidirungseinereinzelnen
desPortionen, die SmcefstonsfällefeinesFürstenstammeS,
wesentlicheEinflüsseauf feineStaatsVerfassung erzeugen.
Jnk derNeueren Geschichteist es: das Verhältnis der
Nation(oderwennmanwill,ihrerRepräsentanten)zuih-
remRegenten,d.i. „derverschiedenenKräftedesStaats
„zudem, der ihrer zum gemeinsamenBestenbedurfte, (sie
„entwedergebrauchenodermisbrauchenkonnte)," was den
Gang der Handlungenim Ganzen bezeichnet.Actio»und
Reactionbefeelt, folglichdie Hanpttriebfederder Begeben?
heitenausmachtundvorzüglichdenGesichtspunktdesBeob-
achteröfixirt.

A 3 Die
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Die verschiedenenStuffen und successivenBesestigun-
gen diesesVerhältnisses zwischenHaupt und (vordersten)
Gliedern des Staats werden am zuverlässigstenbeurtheilen
lassen: Ob dasselbe,wie in andernStaaten Deutschlands,
zwischenSteigen und Fallen abwechselte,oderwodurch,und
ans wessenSeite sichdas Uebergewichtneigte? Die bequem-
simRuhePunkte zur Vertheilnngdes vor uns liegendenhi-
störischenGebiets sind also die wesentlichstenGrundGesetzt
unsrer innerenStaatsVersassung:

die LandesReversalen vom4. Jul. 1572,
dieLandesReversalen vom 23. Febr. 162r,
der Schwerinsche Vergleich mit denResolutionenauf

die LandesBeschwerdenvom 16. Jul. 1701 und der
LandeSgrundgefttzlicheErbVergleic!)vomrZ. April 1755.

ZufälligerWeisetreffeneben diesevier LandesVerträgemit
mehreren, nochizt verbindlichenbürgerlichenGeftzgsbungen
oderfürstlichenHausVerträgen zusammen;siemachendaher
mit sovielmehreremRechteEpochenfür ebensovielePerioden
unsrerNeuerenGeschichte.Endlichverdientder, für dasganze
DeutscheReichs- undTerritorialStaatöRecht soentscheidende

OsnabrückischeFriedensschlusvon,14.Oct.-648,
wenn gleichdie hiesigenLandständeselbernicht daran Theil
nahmen, auchin unsrerSpecialGeschichteum somehr einen
Stillstand und die ruhige Betrachtung des Wanderers, je
unmittelbarerseineVerfügungenauf die innere Verfassung
deöganzenLandessowohl, als der durchihn theils abgerisse-
nen, theils vereinigtenursprünglichMecklenburgischenPro-
vinzen,von gesezlicherWirkung waren. Ich behaltemir al-
sovor, ihn zumGrenzsteineinerAbtheilungdeslangenZeit-
raums zwischen1621 und 1701 anzunehmen,hingegendie
BegebenheitendesAchtzehntenJahrhunderts für eine abge-
sonderteBearbeitung der Neuesten Geschichte, nach
meinemanfänglichenZuschnitte, (Allg. Einleitung, S.28,
29)zuversparen.

Erste



Erste Periode:
GemeinschaftlicheRegierungderHerzogezu

Mecklenburg,
bis auf

dieSternbergerLandesReversalen,
(vom27.Decemb.1503,bis WM4' Zul. !5?S'

69 Jahre.)

A4





ErstePeriode:
GemeinschaftlicheRegierungder Herzoge

zu Mecklenburg,
bis auf

dieSternbergerLandesReversalen,
(vom 27.Decemb. 1503, bis zum 4. Jul. 1572.

69 Jahre.)

EinheimischegleichzeitigeGeschicht-
CJf schreibet:
Ausser den bereits vorhin (II. Th. S. 735) ange?
zeigten:Marfchall (aus Erfurt, Dr. und außeror-
deutlichemProfessor der Rechtezu Rostock, auch
Herzog!.Rath, -Zro, f 2.Jul» 152Z) «), bis
1521; und Schlaggert (aus Stralsund, Beicht¬
vater des NonnenKlosterszuRibnitz feit 1522) b)
bis 1540, kommenhinzu:

A Z vr.

») gtxoa#von gel.RostockifchenSachen 1740, S-.
325: 1745, S.60.

b) Wefiphalenmonum.ined,T.IV. p.88<5»
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Dr. David CRTTRAEI, (herzoglichenPro¬
fessorsder Theologieund erstengeistl. Consistoriak
Raths zu Rostock, geb. 1510 zu Jngelfingen,
f 1600, 25. Jun.) proocmium Metropoleos, s.
successionis episcoporum in ccdesiis Saxoniae et
Vandaliae vcreris cathedralibus ab a, IZ00, vbi
A, Kranzius desiit, (1585 fol.) J

Eiusdem Saxonia, ab a. Chr. 1500 vsquc
ada. M'DXCIXj zuerst unter dem Titel: Concinua-
tio Vandaliae et Saxoniac Alb. Kranzii, edita a
quodam scholaftico, mit dem Prooemio (Vitem-
berg 1586 fol,) j hernach unter des Verf. Namen;
Chronic, Saxoniae et vicini orbis Ar£toi, Pars I.
1500-1524, Lib. I-VII, (Roftoeh, 1588, 8.)»
P.II, 1524-15485 Lib. VIII-XII, (ibid. cod.),
auch beideTheile zusammen 1500-1550; Lib*
I-XVI, y (Roftcch. 1590; Argentor. 1590»
ZZ9l, 8«) Tom, III. 1550-1580» Lib. XVII«
XXIV.; fLubec. 1591) Tom. IV. 1580-1592»
Lib, XXV- XXIX, mit vem Prooem. am Schlüs¬
se; (Gryphisw, 1593) T, V. unter dembesonder»
Titel: Chronicon conrinens euenrusmemorabiles
proximorum annorum 1593 - 1598 (Gryphis-
wald. 1599)5 Darauf Lib. I-XXIX. zusammen
(LipC 1593, folj auch in einer deutschen Ueber-
setzungvon Mich. Abel (ibid. 1597, fol.) end¬
lich unter obigemTitel mit demangehängten pro¬
oemio, Lib. I -XXXI, auch als D» Chytraei Ope-
rum TomuslV. (ibid. 1599, iteni iv6ll,

994 S.
fol.) jedesmal vermehrt und verbessert. Der Ver-
fassererzählt, nachchronologischerOrdnung, nicht
bloödieBegebenheitenOber- und NiederSachsens,
sondernauch von ganzDeutschland und Europa,
besondersdesnördlichen,in willkührlicherVerbin-

dung.
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dung, nicht selten mit eingewebtenReden und
StaatsSchriften, auch epissdischdie ältere Ge-
schichte einzelnerHäuser, Länder nnd Städte»
Seine Gelehrsamkeitund seinepersönlicheWürde
beriefenihn, bei dem damaligen überwiegenden
Einflüsseder Theologiein die politischenBegeben-
Heilen, nicht allein zum Augenzeugen, sondern
selbstzum Werkzeugmehrerervon ihm beschriebe-
neu Verhandlungen; bei andern gleichzeitigenBe¬
gebenheitenhiesigerund benachbarterGegendenbe-
mißteer diezuverlässigstenmündlichenund schrift-
lichenQuellen, die seiner eben so ausgebreiteten
als gesuchtenBekanntschaftoffenstunden. Seine
Arbeit hat daher von der Seite der Glaubwürdig-
keit ebenso viel Auctontät, als sievon der Seite
des Styls, nach dem damaligen Geschmack, für
klassischgehaltenzu werdenverdient, c)

Andreas Mylius (herzoglichMecklen-
burgischen Hofraths zu Schwerin, f 1594.)
Genealogia oder Abkunft der Fürsten zu Mecklen-
bürg <0 (herausgegebenvon Casp. Calov, lü-
beckiZyy, auch Leipzig1600, 4.) Ebendes--
selbenAnna/esezlicherfürnehmerundglaubwür-
diger Geschichtenund Handel, so sichbeiLeben
und Regierung HHn. Johann Albrechtö— Ul¬
richs— und Iohansen Herzogenzu Mecklenburg
— bis in seinemTode (1592) zugetragen. (Bei-
des in Gerdes Sammlungen Mecklenburgischer
Schriften undUrkunden,S. 212-Z12.) Gleich-

falls

c) Ott. Friedr, Schütz vlta Dav. Chytraei, (T. I, 11,
Hl Hamb, 1720-28, 8 ) Lib, II1, p. 446 feq. §.
63-64. RostockerEtwas 1740, S. 14Z'

d) VondemVerfasserselbst(1571) demH. Johänn
Albrechtdediciret.(Mfpt.j«,h.ArchivzuSchwerin.)
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falls Augenzeugeund vertrauter Theilnehmermeh¬

rerer, doch nur kurz, von ihm ausgezeichneÄr
Handlungen seinerbenanntenHerren, mithin um

so viel glaubwürdiger.
M. Bernhard Hederichs (Reetorsdec

DomSchule zu Schwerin, geb. rzzz zuFreiberg

in Meißen, 1' 1605) Schwerinsche Chronica,

(Rostock1598, 103 S. 4.) Eiuid. Chronicoa
Suerinenfe, 1598, (in Wefiphalen Monument»

T. III, p. 1645- 173O5 Ebendesselben Ver¬

zeichnis der Bischöfe zu Schwerin, 1603 (ttt
GerdesMeckl.Sammlungen,S. 378-491).
Für den eingeschränktenZirkel, den seinekurzen
Anzeichnungenchronologischbeschreiben, glaub-
würdig genug, so wie der folgende.

Petr. LINDENBERG (Kaufmanns und ge¬

krönten Poeten zu Rostock, geb. daselbst 1562,
"f

1596) Chronicon Rofitochienfe pofthuroum,

Lib. I V. (Rolloch, typ»Steph, Myliandr, 1596,

174 S. 4O e)

Dr. Luc. BACME1STER 0 (rathlichen Pro-

fess. der Theologie und Superintendentenzu Ro¬
stock, geb. 1530 zu Lüneburgf 1608) histori*
ccclesiae Rostochiensfs 5. narratio de initio etpro-

gressu Lutheranismi (1523-1563) in urbe Ro-

stoch, (in Weßfbalen Monument. T, I. p. 1553-

1653.) Aus eigner offizieller Mitwirkung bei den
akademischenund MinisterialVerhandlungenseiner
Zeit umständlichverzeichnet.

Nico-
e) Jo. Paffeiii Or. de vita, studiis, itineribus scri-

ptis et laboribusPetriLmdenberg. (Roft. 1604, 4.)
Rost. Ltwas 1741, S. 93: 1742/ S. 483.

f) Jo.Neovinimemoria— Luc.Bacmeifter,sen.
(Roftoch. 1609, 4.)
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NicolausGryse (PredigersderKatha-
»wen-undKrenzkirchezuRostock,f 1614 g)) Hi-
sroria van der Lere, Levenvnd Dode M. Joach.
Slüters, ersten evangel.Predigers tho Rostock
newesteiner Chroniken 1523-159.? :c. (Rostock
b. Steffen Mullmann, 1593, 20 B. 4.) Nach
Ordnung der Jahre und mit Rücksicht auf den
kirchlichenZustandseinerVaterstadt, jn derSpra-
che und im>Geschmackdes Volks, polemisch,oft
aus Aktenstückenbeschrieben,dochausserhalb sei-
ner beschrankterSphäre von keinemerheblichem
Wehrt.

Mehrere, zum Theil seltene gleichzeitige
Druckschriften,Actenstücke,Verordnungen, Brie¬
fe und Urkunden^ur Erläuterung der Geschichte
dieserPeriode, besondersdesjenigenTheils dersel¬
ben, der den WesentlichstenEinfluS in die Welt-
Begebenheitenhatte und die Aufmerksamkeitdes
Genius diesesJahrhunderts vorzüglichbeschäftig-
te, der Kirchen- und GelehrtenGeschichte,finden
fld) in extenso in

M. Diederich Schröders (Predigers
zu Wismar) KirchenHistoriedes Evangelischen
Mecklenburgs, 1518-1742. (herausgegebenvon
Dr. Christian Heinrich Lange, Ritter- und
Landschaftl.Archivar und Bibliothekar zu Rostock,
t -790) I, II, III. Theil. (Rostock bei Müller
1788, 1789,

'9
Alphab. 4,): in der bekanmen

Manier seines PapistischenMecklenburgs, nach
alphabetischerOrdnung der Oerter, chronologisch
geordnetund mit willkührlichenUebergangen,auch

eignen

g) RostsckerLtwae 1737<S. 83°.
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eignentheologisch-kritischenReflexionenan einan--

der gereihct.K)
Endlich die, seit derMitte desJahrhunderts

nnunterbrochneren LandtagsVerhandlungen zwi¬
schendenHerzogenund ihren Landständenüber die
HäufigerenGegenstände einer gemeinschaftlichen
Beschliessungunter derAufschrift:

MecklenburgischeöffentlicheLandesVerhand-
lungm, aus öffentlichenLandtags- und Landes-
ConventöProtocollengezogen von Dr. Joachim
HeinrichSpalding, herzogl.Meckl.Hofrath
und Bürgermeister zu Güstrow (Rostock179s,
6 Alphab. 5ol.) i). Doch sindzur Zeit dieO.uel-
len nicht nachgewiesen,woraus dieseExtracte ge?
schöpftsind:, vermuthlich wird die vorbehaltene
Vorrede diesenLegitimationsPuncterledigen.

h) Zu bedaurenistnur, daßdas Manuskriptnichtvor
demDruckvonüberflüssigenEinmischungenaus, da«
mals schonin jedermannsHändenbefindlichenge-
drucktenBuchernundvonebensovielennachhercor-
rektergedrucktenVerhandlungen,von unzeitigen
Digressionenin neuereZeiten, selbstvonwörtliche»
Wiederholungen(j. B. i.Th. S.23S und396 ff.)
durcheinensachverständigenHerausgebermit kriti-
scherSorgsaltgesäubertist.' Das Werkistdadurch
ohneRoth sovertheuertundverweitlauftiget,daß
die vorliegendeMassenur einenZeitraumvon 74
Jahren(bis1581) umfaßt,folglichdieVollendung
unabsehbargemachtwird.

i) Die bisherigenLieferungenbegreifennur die Land-
tageder Jahre 1552-1621 undlassen,wennder
angenommeneMaasstabder Extrahirungbei den
weitschweifigerenGeschästBehandlungeudernochhau-
figerenLandtagespätererZeitenbeibehaltenwerden
seilte,einefür diemeistenLeserzuermüdende,sehr'
LslmmneuseMasseerwarten.

Erste
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Erste Abtheilung:

RegentenGeschichte.
Erster Abschnitt.

(27. December 1503, bis 8. Septbr. 1520.)

1) H. Magnus des IL Söhne:
Heinrich derIV.geb.Z.May1479»
Erich,ge6C3.Sept.1483,t 24.Dec»

1508.
Albrecht, geb.25.Iul. i486.

2) H. Balthasar, t 7. Marz 1507*

Bischöfezu Schwerin:
Johann (vonThun)derII.seit7.Marz1504,-s-iZo6.
Peter (Walkow)seitso.Febr.1508/1-17.MarzIZIÜ.
Magnus (PrinzvonMecklenburg)seitsi.Iun.iLi6.

Bischöfezu Raheburg:
JohannderV.f 1510.
Heinrich(Bergmeier)derIfl. seit1510.

^ n dem SchwerinschenHausVertrage (Ir. Tb. Mecklenb.
S. 900.) hatte wederder abwesendeH. Erich, Regierung
nochder minderjährigePrinz Albrechtpersönlich
Theil genommen. Ein kleinesMisverständnis
hierüberward, nach Erichs Zurückknnft, durch 1504
dmHochungeschwächtenEindruck der väterlichen

und
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und mütterlichenErinnerungen, (21. May) zu

Wismar bald wieder gehoben. Sowohl die ge-

fammtenvaterlichen"landeund Leute,als die (von

demOheim) nochbevorstehendenAnfälleblieben,

mit Hans- und Hofhaltung, Küche und Keller,

allen dreiBrüdern nngetheiltgemein; Aber nur:

Einer sollte, nachder Wahl der übrigen, in de-

ren Namen dieRegierungverwaltenund diesenda-

von nichtnur Rechenschaftablegen, sondernauch

von den jahrlichen Ueberschüßenstandesmäßigen

Unterhalt reichen; geistlicheund weltlicheLehne

konnteder regierende, mit Rath und Vorwissen

des, oderderim LandeanwesendenFürsten, verlei-

hen; keineraber einseitigneueSchaßungen, Ver¬

äußerungenoderVerpfändungenvornehmen,noch
Schulden machen. Auswärtigen Streitigkeiten

solltederregierendeHerr, mitZuziehungseinerBrü-

der oder seinerRäche und Landschaft,zuvorkom-

menund abhelfen. Streitigkeitenunter zweiBrü-
dern'solltederdrittemit denvon ihm dazu erkohr-

nen Räthen, unterallendreienaber, nachvergeb-
licherUnterhandlungihrer Rathe von Prälaten,
Mannen und Städten, ein gemeinschaftlicherOb-
mann aus denHäusernSachsen, Brandenburg,
Braunschweigoder Heßen, in Güte oder Recht
unwiderruflichentscheiden; denkünftigenGemah-
linnender dreiHerzogeblieb standesmäßigerUn-
terhalt und herkömmlichesWitthum, so wie nach
des regierendenHerzogsAbgange, demüberleben-

den AlternBruder die Successionund Vormund-
schaft, denhinterlassenenPrinzen und Prinzessin-
uenaberUnterhaltundVersorgungvorbehalten.

Hein-

a) LezteslportzurBehauptungdnCsnKelltion1748,
9.Beil. «VerdesSammlungenS. 22. Alle

drei
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Heinrichseztemit Balthasar diegemeinschaftliche
Regierungfort und beideerrichteten(4. Dec.) die
vorhin (rzoz) verabredeteHofhaltungs-undRe-
gimentSÖrdnungb).

Um die BifthofsWürde zu Schwerin be- Bischöfe
warbensichunterdendortigenDomherrenJvhMM Schwe-
ThunundRetmarHahn; (il. Th.S. 93z, ^
934) der erstere ward (-/.März) durch die meisten
Stimmen gewählt. Sobald er die Bestätigung
aus Rom erhaltenhatte, mußteer bei seinerBe-
sizErgreifung(25. Aug.) dem Domkapitteleine
WahlCapitulation, nach den?vormals (1429)
entworfenenimmerwährendenMaasstabe, beschwör
ren. Seine Talenteerhieltenihn im ummterbro*
chenemBesitzeinesvorzüglichenVertrauens beider
HerzogeundeinesentscheidendenEinflussesin ihre
LandesRegierung. An der SittenVerbesserung
der KlösterbeiderleiGeschlechts,derentiefenVer-
fall er aus eignervieljahrigerKlosterRegierung
kannte, arbeiteteer mit rühmlichemEifer; er
konnteaber, bei aller landesfürstlichenUnterstü¬
tzung, etilemso eingewurzeltenliebet nichtgründ¬
lich abhelfen: Der Verdrus, den ihm darüber

seine

dreiBrüderunterschriebe»undsiegelteneigenhändig,
nur Albrechtmit seinesälterenBrudersPetschier,
weiler selbernochkeineshattestechenlassen.

b)Mspt,d.a.1504,4.Dec.ausdemHerzog!.Ar-
chivzuSchwerin. JederHerzogerhieltdarnachzu
Spiel- undTaschenGeldejährlich400 Nhfl.durste
abereinseitigwederSchuldenmachen,nochgemein-
schastlicheEinkünfteerheben,aufbewahrenundbe-
rechnen,odereinseitigzuandernZweckenohneNoch
verwendenlassen.

Meckl.Gesch.III.Th. B
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seineGeistlichenmachten, beförderteseinenfrühen
1S06 Tod (nach Z.Nov.). c)

undRatze- Der RatzeburgischeBisch. Johann bewürkt«
bürg bei dem P. Julius deml.'. (22.May) die Ver-

1504 WandlungseinerbisherigenPrälaten und regnlir-
ten Chorherren, in ebenso vieleweltgeistlicheCa-
pitularen, nur mit Beibehaltung derdrei wesentli¬
chen Gelübde; alle Abhängigkeit des ConventS
von den Snperioren des PrämonstratenftrOrdens
hatte nun ein Ende und ward demBischöfeoder
demDechant (sonstigemPrior) übertragen; Die-
jenigenDomHerren, welchean dem veränderten
Schnitt ihrer KleidungAnstos nahmen, wurde»
in andre Stifter ihres Ordens versezt. Der H.
Johann von Sachsenlaueuburg und sein Sohn
Magnus nahmensehrgeschäftigenAntheil an der
ganzenOperationund gabenzu 6 neuenCanonica-
ten, mit Vorbehalt deöPatronatRechrs, ebenso
vielePfarrkirchen mit derenEinkünftenher, un¬
ter welchendie zu Lauenburgund Stapel zu Ar-
chidiakönaten erhobenwurden; derBischoffüg-
te zweiPfarrkirchenseinesStifts zu 2 neuenDom-
Präbendenhinzu. Im Namendes Pabstes voll-
zogendieBischöfeDiedrichvoniübeckundDetlev
von Schleswig (4. Oct.) dieseSacnlarisations-
Handlung. Eben dieserBischof hatte mit der
Stadt Wismar über die Grenzliniender geistlü
chen und weltlichenGerichtSGewalt, über die
Verleihunggeistlichertehne, über dieAdministri-
rung geistlicherGüter u. f. w. mancherleiVerwi-
Mungen; diesewurden (19. Nov.) zu Wismar,

unter
c) Hederich beimGerdes, S.47Z. Kranz metropol.

app. c. 2. Schröders Papist. Beckl. sä a. 1504,
1506, S. 2716, 2778.
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unter Vermittlung der HH. Balthasar und
Heinrich, durchderenRache(denBisch.Johann
von Schwerin, den Ritter Heinrichvon Plessen
und denLübeckschmDomherrn Johann Berner),
mit dem Bischöfe und DomKapittel eben so
beruhigendausgeglichen$), als dieStreitigkeiten
deöPommerschenH. Bogislavs des X. mit seiner
Stadt Stralsund, auf Vermittelungdcrübrigen
WendischenStädte, durchdenschiedsrichterlichen
Spruch derHerzoge, zu Rostocke) ihre Entschei¬
dungerhaltenhatten.

ZumEmpfangderReichsBelehnungbewürkte 150Z
Heinrich, vor Ablauf der gefezlichenFrist von
Jahr und Tag, beimK. Maximilian eineLa-
dung auf den nächstenReichstag. Nachdemdie Huldigung
drei jungenHerzoge, auf ihres OheimsAufforde--». Reichs-
rung an alleeingesesseneBischöfe,Prälaten, Rit; Belehnung
ter, Landbegüterteund Städte, f) die gewöhnli¬
cheErbhuldigung (l.Apr.) zu Gadebusch,(8.)
zu Rostock,(9.) zuRibnitz, si?.) zu Malchow,
(18.) zu Plau, (20.) zu Goldberg, (23.) zu
Neustadt, (24.) zu Grabow, (25.) zu Dömitz,
(z.May) zuSchwerin,(1?.Jun.) zuGüstrow,dem¬
nächstzuStreliz?c,eingenommenunddiePrivilegien
allerdieserStädteauchderDomkapittelzuSchwerin
undGüstrowbestattigthatten ff), erhieltHeinrich

zu

d) SchrödersPsp.Meckl.S. 2711, 2726, 2748.
e) ChytraeiSaxon.Lib.V.*p.138.
f) MspLd.d.30. MarkIZVS,a. d.herzogl.Archiv.
g) Lhemnigim L.H. Henr.XI.zuM. i-ds. 1505»

aus briefll.Urkk.aliwosichauchdiePnvilcgienBe-
siattigungenderStädteLübzundWilkenburg(vvmz.
Jan.unds.Apr.IS06.)^ßnden.

SchrödersP^.
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mit WendischenStädten, um von dergleichen
Conferenzenetwasfruchtbareres,als Unentschlossen-
heit, JnstruetionsMangelundAufschubvoneiner
Tagefahrtaufdieandre, erwartenzudürfen: Die
Herzogemachtensichdamit selbstden Ausgang
verwickelterund kostbarer,daßsie, anstatt unmit-
telbar mit ihren Gegnernzu unterhandeln, oder
sich wenigenvöllig instruirten Rathen anzuver-
trauen, nachdemalten Brauch, vor ebenbürtig
gen GenoßenRechtzu gebenund zu nehmen,eine
ganzeCongregationbenachbarteroder befreundeter
Fürsten,,vonungleichenGesinnungenund geteil¬
temInteressein das Spiel mischten; Was einer
solchenReichsDeputation, wie ihren eignenBe¬
vollmächtigten,(diedmuauch, um ja keineRang-
Ordnung vorbeizugehen,aus allendrei Haupt-
Standen derChristenheitzusammengesuchtwerden
mußten,) an KenntnißenoderGeschmeidigkeitab-
gehenmögte, das sollteeinedestoungelenksamere
und betäubendereMehrheitihrerStimmenersehen.
Der K. Johann von Dännemark, die Kuhrff. I5o6
HermannvonKöln, Friederichvon Sachsenund
Joachim von Brandenburg, die HH. Heinrich
deraltereund der jüngerevon BraunschweigLüne-
bürg, Bogiölav von Pommern und Friederich
von SchleswigHolstein, der Landgr.Wilhelm
von Heßenund Gr. EberwinvonBentheim ver-
HießenihnendiekräftigeMitwirkung ihrer Räthe
und, KuhrSachsenausgenommen,im Nothfall
auch ihrer Waffen; beidesward nur von dem
ErzbifchofvonMagdeburg, als eventualemExe-
cutorderReichsAcht,abgelehnt. Von denmehr-
ftendieserHöft, fandensichauf einemneuenEon- ^onfmn-
Zreß (a. Febr.) zu Wismar ebensovieleRitter ,m

B 3 oder
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oder Doctoren ein, denensichvon Mecklenbmgi-
scherSeite die beiden Bischöfe von Schwerin
und Raheburg, der Praceptor Johann Trane von
Tempzm, der RatzeburgischeDomDechant Jo-
HannV!ake, dieRitter vonPlessenundvonLützow,
der Kanzlervon Schöneich, Dr. Marschall, drei
Edelleuteund, um dieSprachenVerwirrung desto
zuverlässigerzu befördern,zweiBürgermeisterund
zweiRathmänner aus Rostockund Wismar bei-
geselleteckVon der GegenSeiteerschienman na-
türlicherweise,als ob Mann gegenMann fechten
sollte, aus den bundesverwandtenStädten eben
so zahlreichin Reih und Gliedergestellet. Nach
langenbeiderseitigenReeessmund ganz unannehm-
lichenstädtischenVergleichöVorschlägen,bewillig-
ten die Herzogeden Lübeckern(9. Febr.) einem
Stillstand (bis 30. Apr.) und verlängertenihn,
auf Verwendung der vermittelndenHöfe, (bis
»4.Inn.), um in der ZwischenzeitdemH. Mag-
uus von Sachsen und der Stadt Lüneburgeinen,
wo nichtglücklichern,dochwenigstensconcentrir-
terenVersuchzu überlassen. Diesersolltein Kiel
angestelltwerden, wo in denStreitigkeitendesKö-
nigs von Dennemarkmit seineinBruder, H. Frie.'
derichvon Schleswig, und derStadt Lübeck,un-
ter denselbigenVermittlern eine Tagefahrt ange-
setztwar; hier war auchHeinrichvon Mecklen-
bürg s8-1z. Inn.) zugegen; Wie aber die dis-
seitigeAngelegenheitvorgenommenwerden sollte,
war der Herzog von Lauenburg heimlich nach
Hausegeritten, und nunbliebnichts weiterübrige
als eineneueStillstandsVerlängerung, welcheder
KuhrfürstvonBrandenburg, mit deßenSchwester
Ursula Heinrich (seit 10. Iun. 150Z.) verlobt

war.
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war, unddieStadt LüneburgzumStande brach-
ten,

Hiedurchgewannendie LübeckerZeit, beim
RömischenKönig (24. März) die Cassationder
AchtöErklarungund dieVerweisungdesKlägers
ans KammerGerichtzu bewürfen. Alleindahin
ließenes dieübermüthigenStädte selbstnichtkom¬
men. Hamburg und Lünebllrgdrohetenschon,
bei eigenmächtigenUnternehmungender Herzoge
ihreBundesGenossennichthülfioslassenzuwollen.
AufeinemHansetagzu Lübeckward derKrieg ge?
gen Mecklenburggemeinschaftlichbeschlossenund
(2. Jul.) auf dem Priwall einLübeckscheSKorb-
haus angelegt,welchemdieHerzogeeinBlockhaus
beiDassowentgegensezten.UnterdesH. Magnus
undderStadt LüneburgVorsitz, wurdenzuHerrn-
bürg zweineueZusammenkünftegehalten; dieLü-
beckeraberwolltensichaufkeineVergleichshandlung
weitereinlassen;ebensowenigfandendieVerweu-
düngen der beiden BraunschweigLüneburgischm
Herzogeund derStadt Rostockbei ihnenGehör.
Ihre Befehlhaber(AschwinvonSchwicheldund
Hans von Steinberg) mußten den Herzogen
(12,14. Aug.) förmlicheAbsagBrieftnachSchön¬
bergzuschickenund unmittelbardarauf (15. Aug.)

.ihre Truppen nach demPriwall übersehen. In
der Geschwindigkeitwar Dassowgeplündert, der
ganzeKlüzerOrtbis Wismar verheert, dieInsel
Poel gebrandschatzt,undschonbis Bukow waren
die streifendenPartheienvorgedrungen; Nur ein
Versuch, den WismarschenHafen(dieGolwitz)
zu verschütten,mislang; und ein Einfall von
Mölln in das LandWittenburgwardvon derdor-
tigenRitterschaftzurückgeschlagen.Auf allesdie-

B 4 fts
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ses waren die Herzoge nicht gefaßt; sie begannen

nun erstihre Lehnleute,Landsassenund Schuhver-
wandtenO369 S» Pferde, 5050 zu Fuß) aufzu¬
bieten; Der Bischof von Raßeburg räumteihnen
Schönberg ein und ward dafür in der Folge von
den Lübeckernmit einer Brandfchahung seines
Stifts heimgesucht. Von hierallSgab Heinrich,
nachdemer (22. Aug.) und der ältereHerzogvon

Feindselig-BraunschweigdieCeremoniederAbsageBriefeer-
ketten,' wiederthatten, (25 Aug.) seineuFeindendenGe-

genBesuch: Man verbrannteSchlutup, dieFrie¬
deburg und mehrereLübeckischeDörfer und Ver-
schanzungen und machte viele Beute; Die
Stadt Mölln aberkonnteman nicht erobern, so
lange sie auch (Sept.) mit kuhrbrandenburgischer
Hülfe belagertwurde.

DieserunordentlichenKriegskunst,wobeikeine
Parthei etwas gewann, sondernmit unnützenKo¬
sten nur vieleschuldt und wehrloseMenschenim;
glücklichgemachtwurden, gab dieVermittelung
der Städte Goslar, Magdeburg, Braunschweig
und Hildesheim(21 Sept.) einenStillstand (bis
11. Nov.); wahrenddesselbenversuchtenHeinrich
der ältere von Braunschweigund Magnus von

Ausj'öh-Lauenburgnebstden vier Städten (16. Ott.) zu
nungs- LüneburgeinegütlicheAuskunft: man vereinbarte

sich, (23. Ott.) alle Feindseligkeiteneinzustellen,
die Gefangenenloszulassenund die beiderseitigen'
Irrungen demrichterlichenSpruch desRömischen
Königs zu unterwerfen. Von diesem ergieng

1507 (15. Marz) ein Auftrag zumVersuchder Güte
an den H. Bogiölav von Pommern und an die
Stadt Lüneburg; mehrereTageleistungenwurden
bald vondenCommissarien,baldvondenLübeckern

abge-
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abgelehnt. ZwischenDannemarkundLübeckhalf
unterdeßen(7. Jul.) zu Nykispiug H. Heinrich
nebstdenKönigenvon Frankreichund Schottland
auf der einen, sowieRostock,Wismar, Stral-
sund und Danzig auf der andernSeite, den
Frieden behandeln. Endlich brachtedie Stadt
Lüneburgauchmit Mecklenburgeinenvollkomme-
nenAusföhnungsVertrag(15. Jul.) zu Marien?
tvoldezum Stande: Von beidenSeiten wurden
alleerlitteneSchaden derUnterthanengegeneinan-
der compensiret;die Herzogeließensichvon den
Lübeckernmit 4000 Rhfl. abfindenund bestätig¬
ten dagegenalle ihre MecklenburgischenPrivileg
gim, namentlichdie Fischereiim DassowerSee
und in der Stepenih bis in dieRadegast. Hein¬
rich und Erich versichertenzugleichdenStädten
Lübeckund Lüneburgauf 10 Jahre, gegeneine
jährlicheRecognitionvon500 Rhfl. ihrenSchutz»
Die AbfiudungsSummeward sogleich(22. Jul.)
in Schwerin ausgezahlt: dieHerzogeentschädig-
ten davondas Stift Raßeburgmit icoo und die
Parkentinen mit 500 Rhff. Der Bifchof von
Raßeburg bekam nun auch Schönberg wieder,
nachdemer dem H. HeinrichdeßenOffenhaltung
in allenNotHfallenversicherthatte. Je weniger
übrigensHeinrich sichin dieserFehde als einen
KriegsHeldenausgezeichnethatte, destomehr be-
stärkteihn der unrühmlicheAusgang in seinem
Entschluße, künftig liebervon einerfriedfertigern
Seite zuglänzen,als sicheinerahnlichenVerdun-
kelungauszusetzen. Dochunterliesernicht, wah¬
renddesnachfolgendenlangenFriedensfür uöthige
Kriegsbedürfnißein Zeitenzu sorgen, besonders

«inen beträchtlichenVorrath von Artillerie und
BZ Rü-
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Rüstungenanzuschaffenund in Bereitschaftzu
Halten,h)

1507 Balthasar erlebtedas EndedieserFehdenicht:

Sucres-̂ derVermahlung seinesNeffen mit derBran-
fioiisFälledenburgischenPrinzeßinUrsula (geb. 1488.) zu

Köln an derSpree, 0 hatten ihm die knhrsürst-
lichenPocale so scharfzugesetzt,daß ihn dieFol-
gm davon (7. Marz) ins Grab legten, welches
ihm zuDoberanangewiesenwurde. Er hattein
seinemteben die Ruhe mehr, als Geschäfteund
dieJagd mehrgeliebt, als denKrieg, auchdurch
Wallfahrten und milde Stiftungen nochjenseits

des

h) Chemnitzim L.H. Henr.XI.ada. 1505,1506,
1507,1508, ausOrigg.u. briefil.Urkk. Chytraei
Sax.Lib,VI.p. 145-147, 152. KlüversBeschr.
desHerzvgth.Meckl.I. Th.S. 162. Marescalci
vitaeObetritorum, L. 1.cap.96, inWestpha-
xen monument. T. II. p. 1558, 1559. Mlle,
brandts hansischeChroniksä a. 1507,S. 119.

i) H. Henrichszu M. EheVertragmit denKührs.
Joachimu.Mkgr.AlbrechtzuBrandenburg,wegen
derenSchwesterUrsula/v. D. Kölna. d. Spree,
jo. Juni, 1505, des Kardinals Ludewig S. Mar-
celliDispensationzudieserHeirath,imNamendes
P. JuliusIII.(sür80Ducatenund112Rhsl.)vom
20. Dec. 1505; H. Henrichs LeibgedingsVersiche-
rungdesAmtes,SchloßesundStadtleinsSchwaan,
mit einerjährlichenHebungvon1874st-20 ßl.aus
demAmte«schwaanund925fi.4 ßl.ausdemAmte
Bnkow,(2800fl.) für14000fl.Brautschatz-und
14000fl.WiederlagsGelder,V.D.Doberan.12.
Marz1509. beimChemnitza. a. O. ausOrigg.
u. briefl.Urk. Ctlytraeifax.Lib,VI.p. 154. Ma¬
rschall 1, c. 9.1557.
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des Grab:S für seineRuhe gesorgt, k) Von sei¬

ner Gemahlin Margaretha von Pommern (II. Th.
S. 88d.) sähe er keineErben. Für die gemein-
schaftliche LandesRegierung war dieser Todesfall,

nach der vorher (1504) genommenen Abrede,
ohne Einsius; die drei fürstlichen Brüder crneuer-

ten (14. Sept.) in dem Franziökanerklosier zu
Schwerin nur ihre Wismarfche Vereinbarung. I)

Die verwittwete Herzogin trat ihnen ihr LeibGe-

dingsamt Goldberg, gegen Auszahlung ihrer ein-

gebrachten 6ooc> Rhfl. mit 3000 fl. Verbesserung

u. >000 fl. Zinsen ab; Ihren Aufenthalt wah¬

rend des Rests ihres Lebensfand sie (seit 12. Dee.)
J5°8

mit ihrem Hofstaat (14 Personen) bei ihrem Bruder

H. Bogislav, und nach ihrem Tode (1526, 27.

Marz) an der Seite ihrer Schwester im Wis-
MarschenDominikanerkloster,m) Atit ebendie¬
semPommerschenHerzogeunddeßenSöhnen Georg
und Kasimir errichtetendiedreiHerzoge(26. Jan.)
zu Wolgast eine erblicheBeistandsVerbindung.
Gegen die wechselseitigenBefehdungenaus beiden
Landen, Hattenschonvorher (5. Jan.) zu Anklam

Bogis-

k) Schlaggert chronic. Ribnicense ad a. 1507; Mar¬

schall annales Lib. VII, c. 9. Eiusd. vifc.Obetri-

tor. L, I. c. 95, in Westphal, monument,

7. IV. p. 878; T.I, p. 317, 155?.

I) Leztes U)srt, 9. Beil. S. 20. Neben den drei
Herzogensiegelten11 ihrer Nathe: der Präeeptor
vonTempzin,dieRitter vonMolzahn, vonPleßen
lind von Lützow,der Archidiakonusvon Waren,
Dr. Marschall, 4 Edelleuteund der Rentmeister
ClausTrutmann.

tri) Chemnitzim L. H. Heinr.XI. ad a. 1508. aus

briefl.Utk. Schlaggert ad a, 1536, p. 8SI.
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Bogislav und Heinrich einander rechtlicheGenug-
thuung und künftigeVerhütung zugesagt, n) Auch

inMecklew seinen Namen den RegierungöHand-

bürg, lungen seines älteren Bruders nicht lange mehr,
sondern brachte von den Debanchen des Kostnitzec
Reichstages, den alich Albrecht besuchte, seinen
Tod (24. Dec.) mit nach Schwerin. Seitdem
ward der Name des Prinzen Albrecht in den ver-
kindlichsten RegierungsGeschaften seines Bruders
mit zu Hülfe genommen. 0)

Das erledigte Bischofthum Schwerin ward
durch den DomSemor Ulrich Malchow admini-

*50? striret, bis der DomProbstPeter Walkvw,
Schwerin Ungleich Probst zu Güstrow, Archidiakonus zu

Parchim und Tribseeö, auch Domherr zu Ratze-

bürg)
«t

b) Chemnitz a. a. O. aus brich, und Orig.Urkk. H.
Heinrichsz.M. Beschwerdeüber einev.VossischeBe-
sehdnngdes KlostersIvenack beimH. Bogislav zu
Stettin, ebendaselbstad a. 1507, aus briefi.Urk.

0) Schlaggert ad a. 1L08, p. 879- ChijtraeiSax.
Lib. VI. p. 153. Samml der ReichsAbschiede,
II. Th. S. 117. Heinrichs und tttidje GesammtBe-
lehnung der Gebrüder Jürgen und Hans von der
Jahn mit den heimgefsllenenGütern zu Nese und
der FeldmarkGranzin in der Vogtei Neustadt, v.
D.Schwerin is.Dee. 1508; HeinrichsnndAlbrechtS
Belehnung Christians von Ditten mit dem Kruge
und derFeldmarkzuWabel, v. D. Schwerin, 16.
Apr. 1509. Mspta. Albrechthattesichunterdessen
(1508, 1. Febr.) beim Rom. K. Maximilian, zu
dessenRömerzuge,niit 45 Reutern (worunter8Kü-
kassier)gegeneinenmonatlichenSold von loRhfl.
für jedenReuter, 40 fl. für 8 TrosPserde und50
Rhfl. für seineTafel, bis zu beiderseitigerAnfkün-
digung, in Dienst verpflichtet»(Ong.Mspt. im h.
ArchivzuSchwerin.)
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bürg) von geringer Herkunft aus Kolberg, wieder
zum Bischof gewählt wurde. Er hatte (1474)
in Rostock studiret und sich viele Jahre in Rom
aufgehalten, selbst in der apostolischen Kanzlei
(als scriptor et litterarnm apoftolicarum ablueuia- .
cor) Dienste geleistet und dadurch vortheilhafte Be¬
kanntschaften am päbstlichen Hofe erworben, die
ihm, außer der Vergünstigung zur Bekleidung
mehrerer KirchenAemter und Pfründen, in der
Folge ein ansehnlichesVermögen verschaften. Seit- und
dem er, nach einiger Unentschlossenheit,die heilige
Stadt verlassen und die angetragene Insul, ven
mittelst der gewöhnlichenEidesleistung, (20. Febr.) 1508
angenommen hatte, nutzte er mit seinen Addressen
in Rom manchem Sollicitanten; eben diese Ge¬
schicklichkeitseiner dortigen Verwendungen erwarb
ihm die Gunst und das Vertrauen der Mecklen-
burgischen Herzoge. Von ihm erhielt die Stadt
Bützow (11. Dee.) die erste PolizeiOrdnung p).
Die Kirche zu Ratzeburg verlohr auchihren Bischof Ratzeburg
(nach Z. Dec.) und wählte aus ihrem Chor den I509
HerzoglichSächsisthen Kanzler Heinrich Berg-
MetexausHamburgzufeinemNachfolger»q) 1510

Heim

p) Kranz metropol. app. §, 4. Rostocker Ltwas
*7391 S. 494. Hcöerich beim GeröeS, S. 474.
Schröders P. Meckl.aä s. 1504, 1505, 1Z08,
S. 272s, 2757, 2781. Chytraei Sax. Lib. VI.
p, 155. (Bärensprungs) Sammlung Mecklenbur¬
gischerLandesGesetzelV.Th.S. Z.

q) RostockerLtn>as, 1739, ©.527. Gchroders
P. M. S. 2810. Chytraei Sax. L. VI. p. 170.
Die StuffenleiterdiesesMannes vomStubenheizer,
durch die herzoglichSachsischeKanzlei, zum Bi-

fchoft-
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Klöster Heinrich und Albrecht begnügten sich nicht
mit der angeerbten Verpflichtung, das neue Augu-
stinerKloster zu Sternberg (II. Th. S. 883.) mit

X509 Grundstücken, und Privilegien auszusteuern; >°)sie
glaubten, die Zahl der andächtigen Müßiggänger
nochvermehren zu müssenund errichteten (22.Sept.)
zu Güstrow, um der dortigen heil. BlutsStift
tung (Il.TH. S. Z84, 972.) gleiche Verehrung,
wie demzuSternberg, zu verschaffen, ein Franzis^
kanerKioster.Juliusderir.gabdazu(r6.May.)
feine Einwilligung; aber die Güstrowschen Dom¬
herren, welchen bis dahin die Aufbewahrung des
heiligen Schatzes anvertrauet war, fürchteten Ver-
lust von dessenVerlegung und widersprachen der
frommen Stiftung, beruhigten sich iedoch mit der
Versicherung, (25. Sept.) daß das neue Kloster
ihren Privilegien nicht nachtheilig seyn sollte, s)

Danisch- An dem neuen Kriege zwischen Dannemar?
und Lübeck nahmen Heinrich und Albrecht keinen

1511
Autheil, vielmehr gab Heinrich mit andern Für-
sten sich viele vergebliche Mühe, den König zum
Frieden zu bewegen. Nur auf dem Priwall mit

Mecki- Blockhaus zu bauen, verstatteten sie (2. Aug.) den
Lübeckern,gegeneinenRevers, es sogleichnach Ende
diefeö Krieges wieder abbrechen, die Mecklenbur¬
gischen Lande daraus nicht beunruhigen und weder

da-

schofsstuhl,findet man, nach der Zeichnungseines
vormaligenHerrn, in Schröders Evangel.Meckl.
I. Th. S. 2:4.

r) TychsensBätzowscheNebenstunden,V. Th. S.22.
Schröders Pap. Meckl.S. 2809.

s) Chemnitzim L.H. Henr.XI. ad a 1509, ausbriest.
«»OrigMk» Thomae anale&aGuftrouiens.p. xis.
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daselbst, noch sonst irgendwo eine nachtheilige Be-
vestigung anlegen zn wollen; doch versichertendie
Herzoge, daß diese Erklärung der Stadt an ihren
angeblichen und nicht eingestandenen Ansprüchen
auf den Priwall unschädlich seyn sollte. Wismar
und Rostock hatten nebst Stalsund und Lüneburg
auf einem Hansetag zu Lübeckfür den Krieg gegen W3
Dännemark sich erkläret und bekamen dafür von
der dänischen Flotte einenBesuch in ihren Häven, Krieg
der in dem Wismarschen StadtGebiet (z.Iun.) isir
große Verwüstnngen anrichtete, von den Rostockern
aber glücklich zurückgeschlagenward. Beide wur¬
den auch in den Frieden zu Malmuy (23. Apr.) Hiz
mit eingeschlossen, der den Städten, gegen baare
Befriedigung des Königs, ihre dänischeHandels-
freiheit wieder gab. t) Zur Erholung für den er- 1513
littenen KriegsSchaden, erhielt Wismar von ihrem
Landesherrn (10. May) auf zo Jahre Befreiung
von dem GreviSinühlschen Zoll, Rostock hingegen
konnte die Bewilligung einer MühlenAccife nicht
erhalten; nur eine neue 6jährige BierAccife ward
^em Rath (17. März) auf dem vorhin (1496) 1516
bewilligten Fuß verstattet, u)

Die glückliche Ruhe, die das ißige friedliche
System der Herzoge dem Vaterlande verschaffte,
benutztendiefe zu einer destothätigeren Aufmerksam.'
feit auf die Verbesserung seines inneren ZustandeS.
Schon lange hatte die anstössigeSchwelgerei in

Spei-

t) Mspta. d. a. 15II, Aug. 2. a. d. Herzog!.Archiv.
Chytraei Sax.Lib. VI. p 172. Christian! N. Gesch.
v. Schlesw.und Holstein, I. Th. S. 24°/ 243.
Seckers Gesch.derSt. Lübeck,I. Th. S. 492 ff.

ch Chemnitza. a.O. ad a, 151z, ZZ16, aus Orig.
md brich.Urkk.
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Speisen und Getränke, hauptsächlich in denStäb-

ten, alle häusliche Feierlichkeiten und bürgerliche

Verbindungen, besonders für angehende Mitglie»

der, kostspieligund verderblich, daher ein landeS-

iZlZ herrliches Einsehen nothwendig gemacht. Um

Polizei- diesen gemeinschädlichenMisbrauch gründlich ken-

Krdtmng nen zu lernen, schicktensie ihren Secretär Johann

Monnick (Novemb.) in alle Landstädte, mit der

gemessenenInstruction: sowohl von dem Personale

und dem Aufwände aller öffentlichen und Privat-

Gesellschaften, als auch von dem RechnungsWesen

der städtischen und geistlichen Cassen, durch die

StadtObrigkeiten genaue Erkundigung einzuziehen»

Nach den hiednrch gesammelten LocalNotizen von

mehreren allgemeinen Bedürfnissen, ward in einer

Congregation von 18 Rathen aus allen Classen,

(dem Präceptor Cran von Tempzin, Dr. Mar-

schall, Dr. Boye, den Rittern Claus Lützow

und Henn. Halberstadt, dem Comthur zu Mirow,

Helm. von Plessen, Reimar Blücher, Jaspar und
Jürgen Fineck, Jürgen von Halberstadt, Mat-
thiaö von Oerzen, Diedr. Bevernest, Heinr»
Wangelin, Achim Haue, den StadtRachen von

Rostock, Wismar und Güstrow) durch den Kanz-

1516 ler Kasper von Schölleich zu Wismars mit Wift

sen und Bewilligung der gemeinenStände des Lan-

des, eine Sammlung von PolizeiGesetzcn über
mehrere gemeinnüßliche Gegenstande (Mont. nach

Jnvocav.) ausgearbeitet und, durch Circularien

an alle Obrigkeiten in Städten und auf dem Lande,

doch nicht mit allgemeiner Verpflichtung für Ro¬
stockund Wismar, publiciret. v)

HU

v) HeinrichsundAlbrechtsCircularVerordliuilgan alle
Stadt«v.D.DvbbertiN/Donnerst,nachMatt. iZiz.

(.Msjpt.
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Albrechthattemit dem, was ihm nach dem I5I3WismarschenVertrage(1504) jährlich auögesezt

ftyn mogte, nicht auskommenkönnen: Die Be-
ZahlungseinerSchulden übernahmizt Heinrich,
vermuthlichumdieAnträgeseinesBruders auf ei- Fürstlich«nen beträchtlicherenTheil, nichtblos derEinkunft j
ten, sondern der Regierung deö Landes, zu unter- Hgus«drücken. Doch glückteihm dieses(6 Febr.) nur
auf 5 Jahre: Heinrichbehieltdie ganzeEinnah-
me,HofhaltungundRegierung, nur diesein wich-
tigenFällen, mit Zuziehungund Einverständnis
seinesBruders und, wennleztererim Landeftyn
würde, in beiderNamen; ohnegemeinsameBe-
liebung solltenweder LehnsVerleihungen,noch
VeräußerungenodergroßeAusgabenundVerschrei-
bungen gültig seyn. Albrechtbekamzu seinee
Hofhaltungjährlich3400 Rhfl. in zweiTerminen,
(Jacobi und Umschlag)außerhalbLandesin-voll-
wichtigem Golde, binnen Landesin currenter
Münze, im lezterenFall zugleichfreieTafel und
Fonrage für sich, seinenMarschall und ganzenAngelegen
Hofstaat, gleichdem regierendenHerzog. Auch Helte«

wenn

(Mspt. a. b. h. Archiv) „Orbeniuge, Statuta und
Settingedorchdedorchl.hochgebohrnen— Hn.H.
A.Hn.A.Gebr.H. t. M. *c.in — ererforßiGna¬
denFörstendome,Landen,Stedenn.Gebedendem
gemnenNutte thombesten-- 1516, publiciret,
verkündet/vorgenamenupgerichtundvestlickenge-
badenthoholden,nacheinemMspt,(vondemKanj-
lervonSchöneichhinundwiederabgeändert,)auch
imOriginÄAbdruck(:i. Bl. iol.) im h. Archiv;
(Lärensprungs)Sammi.Meckl.LandeSGesetze,
iV. Th. S. 12. PublicationsMandat/Original-
Wspt.imh. Archiv.

Meckl.Gesch.lll,Th. C
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wenn Albrechtin diesen5 Jahren sichvermählen
odereinenVerlnst leidenwürde, übernahmHein-
rich (iz. Febr.) dieKosten,w) Heinrichvollzog
itzt nach dem Tode seinerGemahlin Ursula, *)
feine zwote Vermählung, mit des Kührs. Lud¬
wigs des V von der Pfalz Schwester Helena,
in GegenwartdesKührs.Joachims von Branden»
bürg, der HH. Heinrich von Sachsen, Heinrich
von Braunschweig, Philipp von Grubenhagen,
Magnus vonLauenburg, des Erzbisch.Christofs
von Bremen, und der Bischöfe von Lübeck,
SchwerinundRaßeburg(1s.Jun.) zuWismar y)«.

Schwerin- Von dein Stift Schwerin waren bis-
scher

'
her die anschlagsmaßigenReichösteuren(II. Th.
S. 983 ;985) ohneZweifelunmittelbar entrich-
tet. Vermnthlichaber zur Ersparung der Kosten
dieser unbeträchtlichenHebung, und wegen der
persönlichenDienstVerpsiichtungHeinrichs (seit

1506 1500) als kaiserlichenRaths, hatte K. Marimi-
lian ihm den Auftrag gemacht, die AblasAuf-
fünfte des letztenJubelJahres (1500) die vom
P. Alexanderin ganz DeutschlanddemKaiser

über-

w) Gerdes Samml. S. 28. Chemnitza. a. O. ad
a. 1513, iz. Febr. aus briefl. Urk.

«) Sie starb1510,18. Sept. zu Güstrowim Kind-
bett und ward, wider die bisherigeGewohnheit,
im Mönchsklosterju Doberan begraben. Mar-
schall atinal. L. VII. c. 10, p. 319; Vitae Obetri.
tor. Lib. I. cap, 96, p. 1558. Schlaggert ad a.
1510, I. c. p. 879>

y) Schlaggert ad a. 1513, p. 879- Chytraei Sa-
xon. Lib. VI. p. 178. U>illebrandts hansische
Chronik,S.124. Der BrautschatzderPrinzessin
war iZvvo st. (Chemnitzsä a. F513, ansbliest»
Ark.)
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überlassenwaren, in seinemNainen aus dem
SchwerinschenKirchensprenge!gegenQuitung zu
erheben. In dessenGefolgeließenHeinrichund
Erich die zu RostockgesammlerenAblaZAuskünfte
(1933 Mk. 9 ßl. Lüb.) von dem Magistrat durch
ihren Rath Dr. Marschallerheben» Aus gleicher
Bequemlichkeitmsgtees mit denfolgendenReichs-
steurendes Stifts vielleichtebenso gehaltenseyn.Exem-
HiedurchscheintdieersteIdee von der Mittelbar- tions-
keit der SchwerinschenStiftsLande um soleichter
entstandenzu seyn, je mehrdieHerzogeschonlange
sichgewöhnthatten, das ganzeStift, als einen
Theil ihrer Landeanzusehen(II. S. 987) und zu
Landsteuernaufzufoderu. Zu den bisherigendrei
LandSteuernhatten sie von demBisch. Peter zu 1513
Schwerin!(seit1508) wegenseinesStifts, jedes-
mal 500 MkLüb.gefordert, abernichterhalten. Vergleich
Ohne über die etwanigeSteuerfiflichtigkeitoder
Steuerfreiheitdes Stifts zu entscheiden,und mit
Vorbehalt aller andren beiderseitigenHoheits-
Rechte, verglichensichbeide(zi.Dec.) zuSchwee
rin, auf des Bisch. Peters LebensZeit:dieHer^
zögeversprachen,den Bischof, seineLandeund
Leute, gleichihreneigenen, zu beschuhenauchge-
gen Kaiser und Reich, wegen der anschlagS-
mäßigenDienstedes Stifts zu vertreten; dagegen
sollteer ihnen, so oft die Stande ihres Landes
ihnen einegemeineLandsteuerbewilligten,wegen
des Stifts Schwerin Zoo MkLüb.Schutz- und
SchirmGeldbezahlen,auchfür diedrei (seit1508)
verfallenensich izooMk. an denalterenbischöfli-
chenSchuldfoderungenkürzenlassen.z) Das

Dom-
2) SchrödersPap. Meckl.nä a. 1506, S. 2778»

Nachricht,vsn gel.Rsst.Sachen 174z, S. r.
C » ^he-
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und DomKapittel nahm von dieserVerbindungkeine
Notiz. @8bewirktestatt dessen(20. May), auch

I5I5 ohneTheilnehmungdes Bischofs, bei demK.Ma¬
ximilian eine neueBestättigung allerPrivilegien
der Domkirchenzu Schwerin und Bützow. Wie

*5i6 nicht lange nachherBisch. Peter (27, May) zu
Regie- Lübeckstarb, ward er zwar im Chor zu Schwerin
ruugs- (29. May) begraben, aber wederLeichensteinnoch

Inschrift bezeichnetenseinGrab 2).
An seinerStelle postulirtendie Domherren

Verände-«nSGefälligkeitgegenHeinrichsüberwiegendeEm-
rung pfehlung, deßenältestenPrinzen Magnus, (geb.

4.Jul. 1509) nachdemihm (is«Iun.) von dem
Bisch. Johann zu Havelbergdie mindern Orden
ertheilt waren, (si. Inn.) zum Bischof. Als
natürlicherVormund, beschworderHerzogselber
dessenkünftigeWahlCapitulation: besondersüber-
nahmeres, das DomKapittel,dieserunkanonischen
Wahl halber, zu vertretenund diepabstlicheDi-
spensationdurch auswärtigeVerwendungenzu be¬
wirken, in derenErmangelungdemKapittel eine
andre freie Wahl zu überlassen;auf jedenFall
verwahrten-sichdieCapitularengegenallenachchei-
lige Folgen dieserPostulation für ihre künftige
Wahlfreiheit; Zur einstweiligenVerwaltung der
geistlichensowohl,als der weltlichenStiftsRegie-
rung und zur Erziehungdes Prinzen bis zu dessen
Volljährigkeit, wählte das Kapittei aus seinem

Schoosts
EhemaligesVerhältnis zwischenMeckl.und
Schwerin, S. 5Z/ IV.Beil.

&) graut« A. n. N. Meckl.IX.B. S. 48. Heöe-
Ächa. a. O. S. 474. Bisch.PetersTestamentv.
H.Weck23.May 15x6, beimChemnitz,a. a.
-O. a. d.Orig.Urk.
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Schooße einenoderzweiVormünderund Admi-
nistratoren, die beidenTheilenjährlichRechnung
ablegenund denUcberschußzu desPrinzen Sm-
dienodersonstigenBedürfnissenverwendensollten;
für dieeigentlichenbischöflichenOrdensFunetionen
wardein Weihbifchofbestellt. LeoderX. geneh¬
migte(iz. Nov.) diePostulation mit derAnwei-
sung: daß der Prinz im 21. Jahre die Admini-
strationdeSStiftS in spiritnalibuset remporalibus
und im 27stendieBifchofsWeihemit der völligen
StiftsRegierung und Seelforgcans denHänden
einesbeliebigenrömischkatholischenBischofs, (dock)
ohnePräjudiz für denMetropolitanzu Bremen,)
nach geleistetemEide der Treue und Unterwürfig-
keitgegendenapostolischenStuhl, annehmen,bis
dahin aber von allen geistlichenund weltlichen
Functionensuspendirtseynsollteb). Die einstweit
lige geistlicheund weltlicheAdministrationdes
StiftS (>nspiritualibuset temporalibus}übertrug
der Pabst demDomdechantDr. ZuLpheldWar-
denberg,(zugleichArchidiakonnszuRostockund
Tribfees, Probst zu Güstrow undBühow, päbst-
lichem Protonotarius und Hofkapellan.) Von
ihm und dem DomSenior Dr. UlrichMalchow 1S19
ward die Ordnung des Gottesdienstesin der
SchwerinschenDiöcese, sowiedievorhin(1497)
publicirtenSynodalStatuten, (12. Jan.) verbef- 1520
sertund(15. Jun.) mitneuenZusätzenerweitert0. I52I

Zum
b) HederichbeimGerdes, S. 475- Chemnitzim

L.H. Magn.III.sä a. 1516, 15. Jun. a. d. Orig.
Urk. Schröders Pap. Meckl.S. 28Z0, 2835.
HistorischeNachrichtv.d.VerfassungdesFürstenrh.
Schwerin, Beil.z.

c) Schröders Evangel.Meckl.sä a. 1519, S. 18,
391 35t 36, Rostscker ikttvas 1737, 6.327;

C 3 1743/
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Zum Vicarius in spiritualibusbestelletender Ad¬
ministrator und das DomKapittel, in Heinrichs

1518 Gegenwart (10. Jun.) den Titularbischof DtLte-
richvvn Sebafte. DerUnterrichtdesPrinzen
bliebdemRostockischenProfessorderBeredsamkeit
und Moral M. Conrad Pegel (seit 1514) an;
vertrauet d).

Die Auskünftedes neuenJubelJahrs wur-51 den, zum Bau derPetersKirche in Roin, von
Ablashan-dem apostolischenLegatenJohann Angelus de

del Arcimboldo, Probst von Arcisate, in den hiesi-
genLandeneingesammlet:und erertheiltefür baa-
res Geld (20. April) zu Wismar, (7. Ott.) zu
Güstrow, auch durch Commissarienzu Rostock,
zu Schwerin und in ganz MecklenburgJndul-
genzienundDispensene). EinesoanstößigeFinanz-

Ope-

l?43, S. Z2Z. OrdinariusincliteecclcfleSwe-
rinensis, innouatus et auftns cum statutis syno-
dalibus ac similibus in eruditionem additis. Ro-
stoch. impr. per Ludov. Diez, 2? Oft. 1519,
(1X2 Blätter, kl. fol.) Declaratio et suppJementa
statutorum synodalium, d, d. 15. Jan. 1520;
Agenda secundum ritumecclesieSuerinensis cor-
refta MDXXI, 23. Mart. Rostoch. ap. d. Michael
ex fratrum chalcotypa officina, 1521» 28- Aug.
(111 Bl. 4.) Westphalen Diplomatar. Me.
elertb. ad a. 1519, 1520, IZ2I. T.1V. p. III2,
1122, 1126.

d) Schröders evangel. Meckl. sä a. 1518/ S. I.
RostsckerLtrvas1739, S. Li4, 147, 181.

e) RsstockcrLkwas i?Z8/ S.731; 174^ S.257.
Schröders Pap. Meckl. ad a. 1516, S. 2837,
2841, 28Ü9. Au Schwerin ward der geringe
MasErttag aus den MecklenburgischenLanden

(140Mb.
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Operation de§römischenHofeSerregteauch hier bei
NachdenkendenWiderwillen: zu Rostock schrieb
Conrad Pegel, und ebendaselbst predigte Nicolas
Ruß laut g.egendiesenMiöbrauch, so wie gegen
die ärgerlicheLebensartder Geistlichen, die ihn da-
für nöthigten, seineSicherheit in Wismar und,
nach einem wiederholtenVersuch, in Lieflandzu
suchenf), Auch blieben die muthigeren und aus- 1Z1?
gebreiteteren Unternehmungen des Wittenbergischen
Professors Dr. Martin Luther, zur Reinigung des

kirchlichenLehrbegrifs von den gröberen Jrrthü-
mern und Misbrauchen der pabstlichm Hierarchie,
hieftlbsi nicht lange unbemerkt: feine Vorl^ungm
wurden von hieraus, und selbstmit H. Henrichs *52°
Erlaubnis, von Konrad Pegel besucht und da-
durch der Grund zur weiterenVerbreitung ihrer
Wirkungen gelegt. Die Akademie zu Rostock,
die um ebendieseZeit (1519) ihre ersteJubelfeier
begieng, empfand bald die Folgen dieserverander-
ten Richtung des Zulaufs g).

Der Landfriede(1495) hatte die Besorgnisse Auswar-
für Selbsthülfe und Gewaltthätigkeitm nochnicht tige

C 4 fo

(140 MM. anMeckk.undBrandenb. CouranNmd 10
Rheinl. Goldfl.) von 3 Bevollmächtigten, der Her¬
zoge (Secretär M. Joachim Litzemann) des Dom-
kapitels und des StadtRachs auföewahrt und (22.

Inn.) in die HauptCasse nach Wismar abgeliefert.
(Schröders P. Meckl. S. 2846.)

f) (?onr. Pegel dialogus de poenitentia, Rostoch, in

aedibus (Nic.Mareschall) Thuricis, i5.Mart. 1516.

(in Schröders P. M. S. 2858.) Lindenberg
chron. Rostoch. Lib. III. cap. 17.

g) Rostocker Ltwas 1739, S. 147, 657/ 780/
So?i *738/ ©>795»
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l[* so weit aus Deutschland entfernt, daß man flch,
ohne eigne vereinigte SicherheitsAnstalten, dar-
auf hätte verlassen können. In verschiedeneder¬
gleichenParticularVerbindungen wurden auch die
hiesigen Herzoge hineingezogen. Mit dem altem

»H. Heinrich von Braunschweig verbanden siessch
1510 (r. May) zu einer wechselseitigen Hülfieistung wi-

der ieden, außer dem Pabst, dem Kaiser, das
röm. Reich und den H. Bogislav von Pommern.
Mit den Grafen Anton und Johann von Schauen-

ISI3 bürg errichteten sie (13. Febr.) eine sechsjährige
Freundschaftundversprachen,einerdemandern, auf
dessenKosten gegen ieden feindlichen Angrif mit
ioo Pferden vier Monate zu dienen. Dem neuen

1515 nordischen K. Christian dem II. versicherte Hein¬
rich , als er dessenVermählung mit der Erzherzo-
gm Jsabelle von Oesterreichaus Auftrag des Kai-
fers (-.Inn.) feiern half, nebst seinem Bruder
Albrecht (20. Iul.) wechselseitigenBeistand wider
alle Feinde, namentlich wider die Schwedischen
Neichsstände und die WendischenStädte. In ei,
ner ErbVereinigung mit den HH. Heinrich dem
jüngeren, Wilhelm und Erich von Braunschweig-
Lüneburg und Bogislav dem X., Georg, Kasi-

1516 mir und Barnim von Pommern, (12. Aug.)
verpflichtetenHeinrich und Albrecht sich und ihre
Erben, einander wider iedeBeleidigung, in Er-
niangelung eines gütlichenVergleichs oder einer ge-
richtlichcn Entscheidung, mit aller Macht beizuste-
hen; nur der Pabst, der Kaiser und das römische
Reich blieben ausgenommen b). Ein ausgewan¬

derter
h) Lhnnnitz im L. H. Henr. XI. ad z. lZio, 15IZ,

i5i5/1516, aus den OrigmalUrkk.
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Kerker Englischer Prinz, Richard Herzog von Verbin-
Suffolk und Graf von Pembrok, ein Abkömmling düngen»
des Hauses Pork, (durch K. Eduards des IV.
Schwester Elisabeth, H. Johanns von Suffolk
Gemahlin) und eben darum K. Heinrich dem VIII.
verdächtig, suchte, unter französischem Schutze,
gegen die Verfolgungen seines Erbfeindes auch die
Freundschaft der Mecklenburgischen Herzoge: Er
bot ihnen (lo.Dee.) unter der Bedingung, wen»
sie ihm und den Seinigen in ihren Landen eine
sichere Zuflucht öfnen und daraus Reuterei und
Fusvolk, Proviant, Schiffe und andre Kriegs-
Bedürfnisse überlassen wollten, so bald er in fein
Erbland wiederhergestellt ftyn würde, auf feine
Lebenszeit eine jährliche Erkenntlichkeit von 3000
Engelotten. Die Herzoge giengen (14. März) die.' 151?
fe Verbindung ein, von deren Erfolg die Gefchich-
te keine weitere Spur nachweiset i).

Innerhalb Landes erregte keine Fehde mehr Penzlw
Aufmerksamkeit / als die, welche sich der Ritter sche
Berend Molzahn zu Penzlin gegen Wedige Gans *5*4

von Putlist und Achim von Bülow erlaubte: für
diese und andre Vergehungen wurden seine Güter
eingezogen; auch mußte er sich erst zu einerDienst- i$x6
leistung mit 60 Reisigen auf eigne Kosten wider aU
te, denen er nicht selber mit LehnsPstichten ver¬
wandt war, anheischig machen und für seine Gü-
ter denberechnetenWehrt von 3750 Rhfi auszah¬
len, ehe ihm und seinen LehnsErben (18. Jan.) 1517
von den Herzogen Stadt, Schloö, Haus und

Bog-

j) Mspta d. a. 1516, 1517, a. d. Herzog!.Archiv.
Hübners geneal. Tabell. 7S, 1331. Gebhardt
geneal. Labellen sz, S. 107.
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Vogtei Penzlin mit deren Zubehör aufs neue zu

Lehn gegebenwurde k).
Ratzeburg

'Die
Herzoge von SachsenLaucnburg glaub-

1515 ten ohne Zweifel, seitdem ihr gewesener Kanzler

Bischof zu Ratzeburg war, dessenganzes Stift in
contra eben solcher Abhängigkeit betrachten zu dürfen,

als die von ihnen (1504) gestiftetenDomherren-
Stellen. H. Magnus hielt nach feines Vaters To-

Lauen- de (»507) diesenZeitpunkt für den besten, die vä-
bürg terlichenPrätensionen auf Landbedenund Ablager

wiederhervor zu suchen und mit erneuertenVersn-
chendenBischof und das Kapittel zn beunruhigen.
Vergebens suchte der Bischof dagegenSchutz bei
dem geistlichenund dem weltlichenObechaupte der
Kirche: ErstereöerkannteInhibition und Citation
an den Herzog, und lezteres lies dem Bischöfe
durch den H. Heinrich von Lüneburg die Reichs-
Belehnung ertheilen. Wenn gleichMagnus feit-
dem öffentlichwider das Stift nichts unternahm,
als daß er durch seinenKanzler den Bischof von

iL 16 der Steuerpflichtigkeit der StiftsUnterthanen zu
überzeugensuchte; so begünstigte er doch die Be-
fehdungen seinerLehnleute und Hofjunker. Der
Bischof verfuhr gegenden Herzog und dessenLand
mit einem Jnterdiet, so wie der apostolischeLegat
Angelus von Arcimboldomit Citationen und Mo-
nitorien. Um dieses geistlicheUngewitter zu be-
schwören, erbot sichMagnus zu gütlichen Hand-
lungen, und das Jnterdiet ward suspendirt. Aber
wahrend einer freundschaftlichenZusammenkunft
mit dem Bischof und feinen Domherrn (Marz)
lies der Herzog den bischöflichenHof zu Ratzeburg

bese-

k) Chemnitz a. a. O. ad a. 1514, 1516, 1517, aus
-Origg. u. briest.Urkk.
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besetzen und seine Gegner nicht eher heraus, als
bis sie für sich und ihre Nachfolger in einem eidli-
chen Revers ihm alles verlangte zugestanden hatten:
Sie mußten denHerzog für ihren alleinigenHerrn
und Beschützer erkennen, von den StiftsUntertha-
nen zu allen seinen Landsteuren, gleich den herzog¬
lichen und adlichen Bauern, Beitrage versprechen,
in den StiftsDörfern ihm Ablager, mit unentgeld-
licher Verpflegung seines Gefolgs an Menschen und
Vieh, eiuraumen, alle übrige Streitigkeiten dem
Urtheile einer Congregation von Domherren und
herzoglichen Rathen ohne Widerspruch unterwer¬
fen, die herzoglichen Prasentaten zu den 6 neuen
DomherrnStellen mit den (loo Mk.) Statuten--
Geldern verschonen, allen, dem herzoglichen Inte?
ressenachtheiligenpabstlichenund kaiserlichenGna¬
denbriefen entsagen und außerdem noch versichern
von diesem Verzicht weder beim Pabst noch beim
Kaiser Loszahlung zu suchen, noch sich derselben,
bei 40,000 Ducaten Strafe, bedienenzu wollen,
vielmehr denHerzog dagegenzu vertreten. Allein
so wenig es dein Herzog hiebet an gutem Willen
fehlte, so war doch weder seine Macht, nochdas
SittenVerderbnis seiner Zeitgenossen gros genug,
um einer an sichso nichtigenHandlung einenAn-
strich von Gültigkeit zu leihen» Auf Anrufen des
apostolischenFiscalS, ward sie von Leo dem X.
cassirtund (6. Iul.) ein Protectorium für denBi;
schofund das Kapittel, mit Abmahnungsschreiben
und Strafbefehlen an denHerzog, erlassen. Der
Bifchof und dieDomherrenwaren unterdessen,bis
auf die 6 SächsischenPrasentaten, nach Lübeckge¬
flüchtet, wohin man schon vorher (1515) das
StiftöArchiv in Sicherheit gebracht hatte. Der
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Erzbisch. Christoff von Bremen, ein gcboHrner
Brauuschweigscher Prinz und Bruder der Herzo»
gilt A bekam den Auftrag zur Untersuchung: nach
vergeblichenVersuchen zur Güte, ward der Her-
zog in Strafe vernrtheilt und bis in das vierte
Glied mit allen Donnern des KirchenBanneS fei-
erlich vermaledeiet. Hiedurch nur noch mehr er-
bittert, glaubte Magnus, durch Verwüstung der
StiftsGüter die von allen Einkünften entblößten

IZIS Prälaten desto leichterzur Annahme teder beliebi¬
genVergleichsBedingung nöthigen z-ukönnen, oh-
ne sich uin die geschärften und verdoppeltenDro-
Hungen und Bannflüche des Erzbischosszu be¬
kümmern.

Selbst mit dem Erzbischof wäre Magnus,
wegenfeinerTheilnehmuug an denWidersezlichkei-
ten der Unterthanen im kande Wursten, bald in
offenbaren Krieg gerathen, wenn es nicht die
MecklenburgischenHerzoge auf einem Fürstentage
(Octbr.) zu Lüneburg verhütet hätten« Durch

kenzkow-eben derselbenVermittelung ward auch, mit Zu-fä>ec ziehung erzbischöflicherund BraunschweigLünebur-
ZZ19 gischer Räthe, von dem LübeckischenBisch. Js-

Hann, als nunmehrigempabstlichenCominissarius,
(26. Nov.) zu Lenzkowdie RaßeburgischeStifts-

VergleichSache beigelegt: Magnus mußte persönlich um
Absolution bitten, demBischöfe und Kapittel den
erpreßtenRevers zur augenblicklichenZernichtung
zurückgeben, alle entzogeneGüter und Einkünfte
erstatten und dafür 4 adliche Bürgen stellen; Die
beidenHauptgegenständedes Streits, Steuer und
Ablager bliebenzumordentlichenProeeß beimKam-
merGericht auSgefezt. Die Domherren kehrten
nun (is.Pec.) in ihreCurien zurück und erhielten

von
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von dem Herzoge(26. Dec.) die verheißeneEnt- 152®
schadigung. Weil aber die fiöcalischeStrafe in
der commissarischenBehandlung nichtmit begrif-
fen war, und derHerzogvor Aufhebungdes In-
terdictö gottesdienstlicheHandlungen in feinem
Landefortsetzenlies, erhobendie Domherrendar-
überzuRom einheftigesGeschreiin einemgedruck¬
ten Manifest, und Magnus mußtedieAufhebung
des JnterdictS in Rom mit neuenKostenbewnr-
keil m).

Mit den beidenMecklenburgischenHerzogen Mecklen«
hattenH. Magnus und feineBrüder (dieBifchöfeburgLaueü-
Erich vonMünster und Johann vonHildesheim,
und derKölnischeDsmProbstBernhard), die da-
mals das ganzeSachfenLauenburgifcheHaus aus- ^

machten, die ErbVereinigungund ErbVerbrü-
derung beiderHauser (2. Febr.) zuLauenburger- 1518
neuert »mderweitert: beideverspracheneinander
Rath und Beistand wider alle unbilligeGewalt-
thätigkeiten; nachAbgang der mannlichenLeibes-
HehnsErbendes einenHausessolltedas andreindes-
senLandensuccediren,die MecklenburgischenHer-
zögein demganzenHerzvgthumNtedersachsek^
namentlichin den Städten, Schlössern, Flecket?
und VogteienLauenburg, Raßeburg, Neuhaus,
Steinhorst, Schwarzenbeckund Tremsbüttelmit
den Zöllenan derElbe, an der Stepenitzund zu
Lüneburg,in denLandenHadelnund WurstFrieS-
land, in der Lehnshoheitüber die Herrschaften

Hoye

jm)CkytraeiSax. Lib.VII, p. 195, 196, 20a,
Weßphalen monum, T. II. p. 1989, 1990. Wilc
lebrandrs hansischeChronikS. 125. Schröders
Pap. M. a. 5517, S. 2376; Evaug. MM»
ada. J5I8, 153»/ S.6, 305/ 516,
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Hoye und Lippe, in den Ansprüchenan Engem
und Westfalen, in dein(verpfändeten)Eigenthum
von Möllen und Rißebüttel; auf dem umgekehr-
tenFall hingegendie SächsischenHerzogein einen
gleichgeltendenTheil desHerzogthums Mecklen¬
burgi nämlichin denStädten,Schlössern,Fle-
ckenund VogteienWismar, Schwerin, Mecklen-
bürg, Grevismühlen, Gadebusch, Wittenblirg,
Boitzenburg, Crivitz, Neustadt, Grabow, Gor?
losen und Dömitz mit deren Zubehörden, Lehn--
schaftenund Gerechtigkeiten;Nur blieb den hin-
terlassenenPrinzessinnengewöhnlichestandesmäßige
Versorgung nach dem Rath der Landschaft,den
fürstlichenWittwen der lebenswierigeGenus ihrer
Leibgedingeund den eröfnetenLandenund Leuten
Schutz bei ihren Privilegien vorbedungen; die
nachbleibendengeistlichenPrinzen behielten die
Wahl, ob siesichmit einer lebenswierigenPension
abfindenlassen, oderanf ihre LebenszeitdieRegie-
rung verwaltenwollten, insofern«nicht der Grad
ihrer Weihe ihnen noch den Zurücktritt in die
Welt, Vermahlung und Fortpflanzung ihres
Stammes verstattete;überminderjährigePrinzen
solltendie etwanigengeistlichenAgnatenund übri-
gen nächstenVerwandten, mit ihrer Landschaft
und den Fürsten des überlebendenHauses, die
Vormundschaftführen; Man behielt sich vor,
auf gemeinschaftlicheKostendie kaiserlicheBestät-
tigung dieserErbVerbrüderungzusuchen,dieUn-
terthanen einanderdie EventnalHuldigungleisten
zu lassen,

'einengewöhnlichenHuldigungöReverS
darüber auszustellenundsowohldie künftigenErb-
Huldigungen, als die ReichslehnsEmpfängnisse
suf die beiderseitigeEventualSuccessionzu rnvei-

tem
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tern n). Mit den Städten LübeckundLüneburg
ward die vorhin(1.508) errichteteSchußVerbin- »„d Lüne-
düng auf andre10 Jahre (12. May) erneuertund burgisches
das jahrlicheHufschlagsGeldzu 450 MkLb. be- Schutz-
Handelt°).. Geld.

Die Jahre der (1513) verabredetenRegie-
rungsVerfassungwaren nun zu Ende, aber nicht
AlbrechtsAnsprüche.Er bestandfortwahrendauf
gleichseitigeLcmdeStheilung;Heinrich hingegen
Hieltsichan die anerkannteFortdauerdesWismar-
schenGemeinschaftsVertragS(1507). Ihre näch¬
stenVerwandten, H. Heinrich von SachscnFrei-
bßrgund dieverwittweteLandgrafinAnna vonHeft
sen m̂it ihrem Sohn Philipp, vermitteltendurch
ihre Gesandten, (denHofmeisterRudolf vonBü-
nau und den Ritter Günther von Bünau, »den
HofmeisterThilo Wolf von Gndenbergund den
Kanzler Georg NuSbicker,) mit Hülfe herzogli-
cherRäthe und desvon beidenHerzogendazu ver-
ordnetenAusschussesihrer Landschaft,(28. Nov.)
zu Wismar eineVereinbarung auf neue5 Jahre Wismar-
(Ostern 1519-1524): mit ganzlicherAufhebungscher Ne-
Herbisherigen brüderlichenVertrage, bliebzwar Gerungs-
Haus- und Hofhaltung, KücheundKelleran dem
gemeinschaftlichenHostager beisammen; an der
Regierung aber bekamiederHerzognun gleichen
Antheil und keineran Macht oderEinkünftenet-
was voraus, sonderndieAmtleuteund andreCi-
vilbedientewurden, nach gemeinsamenGutbefin-
den, vonbeidenzugleichenTheilenangenommen;
-Gemeinschaftlichbliebender Kanzler, der Hoft

Mar-

n) Mspt. d, a. 151g, Febrr2. a. d.Orig.Urkk.

0) Chemnitzfl»a»O,ada. zZiß, a»d«,Orig.Urk.
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Marschallmit dessenJurisdiction überben beider-

seitigenHofstaatund ein Rentmeister,zurFührung

der LandesHauptRechnunglind geineinfchaftlichen

Casse; Beiden ersterenwar von iedemHerzogeein

Hofrath zugeordnetlind auf beiderseitigeRaths-
Pflichtenbeeidigt,um in allenSachen, dienicht,
ihrer Wichtigkeithalber, mehrereRäche erfodcr-
ttn, den Herzogenihr Gutachten zu gebenund
nachMehrheitderStimmen denSchluß zu fassen;
in AbwesenheiteinesHerrn solltendessenBevoll-
mächtigteseinenAnthcil an der Regierung, mit
dem zurückgebliebenenFürsten fortsetzenund aus
den gemeinsamenFonds unterhaltenwerden: nach
AbzugdergemeinschaftlichenRegierungs-Host und
HauShaltungS-BefoldungS- Montirungs- und
BauKostenund Schulden, verbliebiedemFürsten
dieHälfte des jährlichenÜberschusseszu beliebiger
Disposition, auch bei halbjähriger oder längerer
Entfernung, des was sein und seinesHofstaats
Unterhalt zu Hause gekostethaben würde; heim-
gefalleneLehnewollteiederHerzogzu gleichemThei-
le entwedereinziehen,oderwiederverleihen;geist-
licheLehneaber solltenunschichtignur von Einem
vergebenwerden: von allenKostbarkeiten,Klei-
nobien, Barschaften, Artillerieund Munition
auf den Aemternund SchlössernsollteeinJnven-
tarium errichtetund iedemTheile derZugang ver-
stattetwerden. Zu AlbrechtsVermahlnngöKosten
ward ebensoviel auögesezt,auch seinerkünftigen
Gemahlin, in Verhältnis mit ihremBrautschaß,
gleiches standesmäßigesLeibGedingund gleiche
Hofhaltung, als feinemBrnder und dessenzwo-
ter Gemahlin, mit jahrlichen 200 Rhfl. Taschen-
Geld, bewilligt.StreitigkeitenüberdiesenVertrag,

welche
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welche die Herzoge oder ihre Hofräthe nicht beile-
gm könnten, sollten die ältesten zwei Prälaten, die
drei ältesten Räthe, zwei aus der Ritterschaft und'
beide älteste Bürgermeister aus Rostock und Wis-
mar, nach gemeinschaftlich versuchter Güte, durch
Mehrheit der Stimmen entscheiden pX

Unter den beiden mächtigen KronCompeten- iZiy
ten, nach K. Maximilians Tode, suchte der K. Französs-
Franz von Frankreich besonders in NiederDeutsch- scheNegs-
land seine Parthei zu verstarken, wo der Kühr- ciatisk
fürst von Brandenburg und H. Heinrich von Lüne-
bürg schon für ihn sich erklärt hatten. Seine Ge-
sandten (Franz von Bordellie Baron von Coulancy
und der Ritter Joachim Molzahn aus Mecklen-

bürg) boten dem H. Heinrich zu Schwerin, (14»
May) außer dem MichaelisOrden, eine lebenS-
wierige Pension von 3000 Goldkronen, wenn er
dem König auf dessenKosten, mit aller seiner
Macht zu RoS und zu Fus, wider ieden, aus-
genommen das römische Reich, beistehen auch bei
den übrigen Reichsständen für dessen Erwählung
zum römischen König sich verwenden wollte; nach
solcher Wahl sollte er sich mit 200 schweren und
40 leichten Reutern in dem Gebiet des (französisch

gesinnten) Kuhrf. Richard von Trier bei Koblenz
stellenund damit, so lange eS der König gut sin-
den würde, für baare Bezahlung (monatlich 200
Goldkronen und 2200 si.) Dienste leisten q). Al¬
lein das westindischeGold überwog bei den Kühr-

fnrstm -

p) Leztes wort zc. II. Beil. ,

tz) Mspt. d. d. 14.Mai, 1519, a. d. Herzog!«Archiv.
Chytraei Sax. Ub, VIII,p, 207.

Meckl.G<ch.OLTh. D
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fürsten das französische, und die Wahl des jungen

K. Karls von Spanien (28. Inn.) ersparte die Er-
füllung iener Verheissung.

An derHildesheimschen Fehde, (zwischen dem
Bisch. Johann aus dem Hause Lauenburg und
dem Bisch. Franz von Minden, einem gebohrnm
Braunschweigschen Prinzen) die um eben dieseZeit
fast ganz NiederSachftn in zwei Partheien theilte,
nahm Heinrich von Mecklenburg zwar keinen An-

Congreß theil. Aber bei den Friedenshandlungen zu Uel-
1520 zen und zu Zerbst konnte er, wegen seiner Verbin-

zu Zerbst düng mit SachsenLauenburg, dem Bisch. Johann
seine schiedsrichterliche Verwendung nicht versagen,
ohne iedoch feinen Zweck zu erreichen r). Hier
meldete sich die izt verwittwete Gräfin Margaretha
von Barbi wieder (21. Jan.) mit ihren vormali-
gen Ansprüchen auf eine vermeinte Erbgerechtigkeit
an die StarzardWendischen Lande (Il.Th. S»
912) bei den drei vermittelnden Knhrfürsten von
Mainz, Sachsen und Brandenburg «). Ver-
nmthlich überließen diese seiner eignen Grosmuth
die Beruhigung der unbedenklichen Tante. Bei
eben dieser Gelegenheit vermittelte auch der Kührs»
Joachim von Brandenburg, (8. Jan.) daß dem
H. Albrecht, wegen der (1518) von ihm abgebro¬
chenen Ehestiftnng mir der Lünebnrgischen Prinzes-
sin Anna, (*49?) von deren Vater H. Heinrich
die verwürkte Strafe zur Halste erlassen, die
Wahrnehmnng der andren Hälfte aber von seinem
Bruder, als Bürgm, vorbehalten wurde t).

. „ Die
r) Cliytratus, I, c. p. 214.

s) Mspt. d. d. 31. Jan. 1520, a. d. Herzogs.Archiv.
t) Chemnrg im L.H. Albr. Vffl. ad a. 1540, a. &

Orig.Urk«
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Die gemeinschaftlicheRegierungwar (iZih)
kaumangefangen,als mansichdavonüberzeugte,
wie wenigzweiso ungleicheCharakteresichin Ei-
«e Form zusammenschmelzenlassenwollten. Al-
brechtbestandunabweichlichauf Trennung; und
Heinrichglaubteden Vorzug der Erstgeburtund
seinerruhigenKälte eherin einerungetheiltenRe-
gierung behauptenzu köttncn,als auf derWage
derAuseinandersetzung.OhnealsoienenVortheil
ganz aus denHändenzu geben, und ohnegleich¬
wohl AlbrechtSnatürlicheAnsprücheganz zu un¬
terdrücken,kam es darauf an, ein Mittelding
zwischenTheilung und Gemeinschaftzu erfinden;
undeinesolcheerkünstelteCompositionbrachtender
gemeinschaftlicheOheim H, BogiSlav von Pom¬
mern mit demBisch. Martin Karith vonKamm
und, im Namen derMecklenburgischen̂andstän-
de, die Ritter Claus Kutzowund Henning Hal- Neubran-
berstadtmit 5 Edelleuten(7. May) in Neubran- denburger
denburg zur Reife: Der GemeinfchaftsVertragHausVer»
solltenoch4 Monate (bis 8. Sept.) gelten, immit- ^
telst aber von H. HeinricheinegleicheTheilung
atler Schlösser, Städte, Fleckenund Dörfer,
Mit Jnbegrif der Abläger in den geistlichenGZ-
lern, auf vierJahre, vorgenommenwerdenund,
nachAlbrechtSWahl, iederHerzogabwechselnd
zweiJahre die eine, und zwei Jahre die andre
Hälftealleinregieren,nur ohne einseitigSteuern
undAuflagenvonfeinenUnterthaneneinfodernzu
dürfen; doch solltekeineVogtei selbstzerstückelt,
sondernin ihremganzemUmfangeerhaltenwerden,
bis auf die drei Residenzschlößerund Vogteien
Schwerin, Güstrow und Stargard. Gemein-
schaftlichblieben, mit ihrenUntetthanmPsiichten*

D % und
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und Abgaben, die Prälaten, der Adel, die Lehn-
männerunddie12Städte Rostock,Wismar, Par-
chim, Neubrandenburg, Friedland, Schwerin,
Güstrow, Waren, Röbel, Malchin, Sternberg
und Teterow; Jährlich solltenwenigstenszwei
Land-oder Rechtstage(Michaelis und Umschlag
in der DreiKönigöOctave)zu Wismar gehalten
und von beidenHerzogeninPersonoderdurchBe¬
vollmächtigtemit einer, auf gleicheKosten, ge¬
meinschaftlichdazu verschriebenenAnzahl ihrer
Räthe abgewartetwerden, um daselbstnichtnur
GerichtShandel,sondernauchalleandregemeinsam
we RegierungsAngelegenheitenzu beratschlagen
und zuvollziehen.Lehn-und ConsensBriefe,Leib-
gedingsVersicherungenund sonstigeSanktionen,
Urtheln, Vertrage und Abschiede,unter beider
HerzogeNamen und Siegel, in einer gesammten
Kanzlei, (wozu der Kanzler von beidenSeiten,
Secrjetarienund Kanzleischreiberin willkührlicher
Anzahlvon iederSeite, gehaltenwerdensollten,)
ausfertigenund dieGebührendafür iederKanzlei-
stubezur Hälfte berechnenzu lassen; Versuchezur
Güte, wen« die Partheim damit zufriedenfeyn
wollten, CitationenzumnächstenRechtslageoder
Commissionenauf seineRäthe konnteiederHerzog
auch ausserhalbRechtStagcS,in gemeinsamerUn¬
tertanen Streitsachenan seinemHoflagerin bei-
der HerzogeNamen verfügen, aus der gemeinen
LandschaftRäthe und Diener in seinebesondre
Pflichten nehmen, ohnesie dadurchdem Andern
verantwortlichzu machen; EröfneteweltlicheLehne
-fieleniedemHerzogezurHälfte anheim; Geistliche
.Lehnehatte, in denabgesondertenLandesAmheilm,
Her jedesmaligeLandesherrallein, in dengemein-

samm
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sammStädten, denz Residenzschlössernund deren
Vogteienaber, einerumdm andern,nachOrdnung
ihrer Erledigungin beiderNamen zu verleihen;
DieOrbörm, GerichtöGesälle,Zölleund andre
Einnahmen aus dm gemeinschaftlichenOettern
wurdendurchgemeinsameStadtVögte, Beamten
und Zöllneriedemzur Hälfte berechnetund abge-
liefert, hingegengemeinschaftlicheBesoldungen^
Schulden, AnsprücheundKostenin dengewöhn-
lichenUmschlagen,von iedemzur Hälftebezahlet
oderbehandelt, auswärtigeVerschickungenüber
gemeinschaftlicheGegenständeauf gleichseitigeKo¬
stenausgerichtet,überhauptallegemeinsameArt;
gelegmheiten,nach wechselseitigerschriftlicheroder
mündlicherÜbereinkunft, in beiderNamen abge-
than; in wichtigenVorfallenwollteman deshalb
zu Sternberg oder an anderngelegenenOrten zu-
sammenkommen;Was von demBrautschatzder
beidenGemahlinnenHeinrichszumgemeinenNu-
tzenerweislichverwandtworden, wollteAlbrecht
ihm, nachAbzugder vertragsmässigenVergütung
für seineAbwesenheitin Hessen,zurHälfteerstat-
ten; StreitigkeitenüberdiesenVertrag sollten,in
ErmangelungpersönlichenEinverständnisses,durch
diezuWismar bestimmten9 Unterhändlerin Gü-
te vertragen, oder nach Mehrheit der Stimmen,
oderim Fall ihrerUnvereinbarkeitvondemH.Bo-
gislav und denStänden der drei Fürstenthümer,
Mecklenburg,Wendenund Stargard, unwider-
ruflichentschiedenund der folgsameTheil vondem
PommerschenHerzogeunterstütztwerden,wobeidie
Unterthaneneinstweilenihrer Pflichtengegenden
widerspenstigenTheilentbundenwurden; In dem
leztenJahre behieltenbeideHerzogesich nähere

D Z Ver-
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VereinbarungübereineerblicheLandeStheiluug,ohne
Albbruck)der landschaftlichenPrivilegien, vor »).

Landes- Hiernach wurden alle Schlösser und Aern;
Theilungter mit ihren(nichtreservirten)Städten, Flecken,

Dörfern, Gehölzen, Gerichten, Gerechtigkeiten,
Mobilien :c. genauinventirt und in zweiHälften
auSeinandergesezt:Gadebusch, Neustadt, Wit¬
tenburg, Bukow, Lüpz, Crivitz, Goldberg,
Nibnitz, Strelitz, Fürstenberg, Bresen, (vor-
hin einTheil der Vogtei Stargard) Neukalden
und dieVogteiParchim, auf der einen; Boizen-
bürg, Grabow, Mecklenburg,Plau, Schwaan,
Gnoien, Stavenhagen, Wesenberg, Walömüh-
len, Feldbergund Grevismühlen, mit denVog-
teienSternberg, Tefsinund Kröpelin, auf deran-
dem Seite; Erstere wählte Albrecht, lezterebe-
hielt Heinrich; Von den Schlössern, Aemtern
und Vogteien Schwerin mit der Stadt Hage?
nvw, Güstrow mit den VogteienLawe, Teterow
und demStädtlein Krakow, und Stargard mit
den Städten Stargard und Woldeckbekamnach
HeinrichsTheilungund AlbrechtSWahl jederdie
Hälfte. Die SchußGelder der Stadt Lübeck
(450 Mktö. oder300 fl.) und des Stifts Ratze-
bürg (40fl.) wurdenso, wie dieAbläger in den
geistlichenHäusernzuDoberan, Dobbertin, Dar-
Zun, Eldena, Rehna, Zarrentin, Demern (zum
Stifte Raßeburg)inderVogteiGadebusch,Krake,
Eichfen, Mirow, Wanzke, Broda und Jvenak,
iedem gleichfallszur Hälfte zugebilliget. Von
denverpfändetenVogteien, Warnitz, (seit 1505

an

u) ZuverlässigeAusführungit. 5. Beil. Ungna-
öeus aMveuitutes,S. 29. ChytrcmisLib.VIII.
p.217.
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an dievonBülow) Bredenhagen,(seit1514 an
von Penzen) Dömitz (1512 an von Wcnkstern)
und Gorloftn(seitApr.anMartin v. Waldenfels)
kamnichtszurTheilung, als der Geld,-undPfeft
ferZoll, dieOrboer, Wolle und Ziegeleizu Dö*
miß, auf AlbrechtsSeite x).

j

Zweiter Abschnitt.
(7. May 1Z20 bis 22. Dec. 1534.)

Heinrich derIV.1 Herzogezu Mecklen-
Albrecht derVII./ bürg.

Bischöfe
zu Schwerin: ju Ratzeburg:

Magnus (PrinzvonMe- HeinrichderIII. f 1524,
klenburg.) 2. Oct.

Gesrg (vonBlumeuthal.)

D^ieSchwierigkeiten, welchesich,seitdeinneuenxäneburgi-
**** ZerbsterCongreß(13. May) in dieBeile- scheAsso-
gnng der HildeSheimschenFehde gemischthatten, ciation.
veranlaßten,wiees scheint,die Sachsischlüliebur-
gischeParthei zu einerneuenAssociation,welche

D 4 die

x) OriginalJnventur-undAuseinandersetzungsprsts-
cslls 6. a. 15207im herzogl.ArchivzuSchwerin.
Mspta. Chemnitz im L. H. Baltb. [ad s. 1505.
Henr.XI.ada, 1512,1514, 1530, ausOrig. u.
briefll.Urkk.
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die BischöfeJohann von Hildeshcimund Erich
vonMünster, (aus demHauseGrubenhagen)die
HH. Heinrichvon Lüneburg und Magnus von
SachsenLauenburg(z.Jun.) zuLüneburgmitdein
Kührs. Joachim von Brandenburg und demH.
AlbrechtvonMecklenburgauf ihre LebensZeiter¬
richteten: Jeder versprachdem andern gegenalle
Angriffe400 FusKnechteauf eigne, und 200 rei¬
sige Pferde auf des angegriffenenTheilS Kosten,
im Nothfall auch eine grössereMacht, zu sonsti-
gen BeistandsBedürfnissenaber, mit Ausnahme
muthwilligerund unredlicherKriege,nur dieHälf-
te ienerHülfe; zur Erhaltung der Ruhe und Be-
schützungdesHandels, wollteiederin seinemLau?
de dieStrassen von Räubern rein halten, seinem
BnndsverwandtenwiderdesseneigneLehnleuteund
UnterfassenRechtverschaffen,mithin dessenFeinde,
Rauber und Geachtetein seinemLandeoderDien-
sienichtdulden, nochschützen;Streitigkeitenun-
ter ihnen selbstsolltenvon dennichtdabeiinteres-
sirtenBundsgenossenbinnenMonatsfrist in Güte
beigelegt, in derenEntstehungaber, 3 Monate
Hernachunabänderlichentschieden,nötigenfalls
auchdiefeErkenntnissedurch thätigeUnterstützung
des obsiegendenTheilS vollstrecktwerden; Fede¬
rungen jenseitigerDieneroderEdelleutegegeneinen
der bundsverwandtenFürsten, dessenDiener oder
Lehnleutesolltendes lezterenPrälaten und Räthe
Binnen3 Monaten, Streitigkeitenzwischenbeider
Theile Bürger und Bauern aber, derenObrig?
feitenentscheiden;Keinerdurfte wider dieseVer-
einbarungein andresBündnis eingehen,nochdie
bereitsbestehendenhiergegenin Anwendungbrin-
gen; Nur durchMehrheit derStimmen konnten

Frem,
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Fremde, die Erben der Verbündeten aber, sobald
sie zum Beitritt sich verpflichteten, in den Bund
aufgenommen werden; Der Pabst, der Kaiser,
daö Reich und andre Lehnherrenwurden von Allen,
so wie von einem iedeninsbesondre die mit ihm in
freundschaftlicherVerbindung stehendenHöfe, na--
mentlich vom H. Albrecht die Herzoge von Sach-
ftn und Lüneburg, Erich von Kalenberg, Hein-
rich von Braunschweig, Heinrich von Mecklen-
bürg, Bogislav von Pommern, die Landgrafen
von Hessenu. a. m. von den Wirkungen dieserAft
sociation ausbeschieden. Eben diese Ausnahme
machten auch Münster, Lüneburg und Sachftn-
Lauenburg in Ansehung des Mecklenburgfchen H.
Heinrichs, so wie KuhrBrandenburg in Ansehung
H. Bogislavs. Weil Albrecht aber besorgen
mußte, daß dessenGarantie des Neubrandenbur¬
ger Vertrags einmal von seinem Bruder geltend
gemacht werden mögte, lies er sich zu gleicherZeit
von dem Kuhrfürsten die Versicherung ertheilen:
daß derselbegegen ihn von iener Ausnahme keinen
Gebrauch machen, sondern ihm, im Fall einer
Mishelligkeit mit Bogislav, beistehen wollte;
ein gleiches versprach Albrecht im umgekehrtenFall
dem Kuhrfürsten a).

Dem ganzen Nettbrandenburger Vertrage
sieht man es an: daß er zwar den Schein einer
Theilung haben, im Grunde aber sowohl die ein-
zelnenReservationen, als die zweijährige Abwech-
selung, selbst der einseitigen Domänen, die noch
dazu so geschicktdurch einander gemengt waren,

D 5 daß

a) Original.Mspt. im Herzog!.ArchivzuSchwerin;
Chemnitzim L.H. Albr.VIII. ad a, 1530, a. d.
Orig.ttrkk.
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daß fast kein Amt desselbigenLandesAntheils das
andre berührte, jeden Herzog außer Stand setzen
sollten, eine von dem andern unabhängige Regie-
rung, oder nur einen eigenthümlichen Antheil dar?
an zu behaupten. Dem Herzoge von Pommern
und den MecklenburgischenLandständen mogte viel-
leicht mit einem so verwickeltenRegierungsSystem
gedient ftyn, aber dem thatigen Albrecht gewiS
nicht. Zwar hatte er der überwiegmden Stimine
feines MutterBruders nachgeben müssen: allem
desto unermüdeter sann er auf Zweifel gegen die
Verbindlichkeit des Vergleichs und^, ohne die ver-
abredeten Jahre abzuwarten , begann er feineAn-
trage auf totale LcmdeStheilungbald zu erneuern»

1521 Doch besuchten beide Brüder den merkwürdigen

ReichsBe- erstenReichstag Karls des V. zu Worms und eM-
lehnung. fingen daselbst (sd. May) dieGesammtBelehnung

über alle ihre Lande, mit der gewöhnlichenVerficht-
rung der Unschädlichkeiteiner LandesTheilung für
die wechselseitigeLehnsfolge. Heinrich ward da-
selbst (i.Mai) vom Kaiser zu dessenRath, mit
1500 fl. jährlicher Besoldung, freiem Unterhalt
Hei Gesandschaften oder sonstigenDienstleistungen,
auch allen mit solcherBedienung verknüpften Vor-
zügen und Privilegien, bestellet. Albrecht erhielt
dagegen ( e7. Aug.) den Auftrag , von dem abwe¬
sendenBisch. Heinrich von RaHeburg, im Namen
des Kaisers, den ReichslehnsEid anzunehmen b),

Hein-

b) Samml. der ReichsAbschiede,II.Th. S. 209.
ZuverlässigeAusführung des Rechtsder:c.Eon-
vention1748. 4. Beil. Original vom i. May
1521/ imh. Archiv.Weflphalendiplomat,Raceb.
T.II, p,3335.
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Heinrich lies keinender vertragsmäßigen We¬
ge zur Beruhigung ftineS Bruders unversucht: Erbthei-
wie aber dieser, auf den Fall verfehlter Güte, schon lungs-
mit thatigen HülfsMitteln drohete, wandte iener

sich an den Kaiser, und ein ParitorMandat ver-
wies (2. Sept.) AlbrechtSetwanige Einwendungen
an das ReichsRegiment oder an das KammerGe-
richt; Bogislav und die MecklenburgischenLand-
stände wurden, als verwillkührte SchiedsRichter,
zugleicherinnert, lezteremin seinen thätlichen Ab-
sichtennicht behülflich zu seyn, sondern Heinrichs
landfriedenömässigesErbieten zum rechtlichenEr-
kenntnis anzunehmen» Dieser soderte(25. Sept.)
schondie Ritterschaft auf, ihre LehnDienstein vot¬
ier Rüstung zu stellen; Statt dessenwurden zu
Sternberg Unterhandlungen eröfnet. Der Kanzler
Caspar von Schöneich und 5 andre gemeinschaft-
liche Räthe aus der Landschaft (die Ritter Berend
Molzahn, Claus Lutzowund Henning Halberstadt,
Achim Hahn und Marquard Behr) erkannten 1533

(5. Jan.) die, von Albrecht vorgeschlagenegleiche
LattdesTheilung den Rechten und LandesGewohn-
heiten gemäs, Heinrich aber erklarte eineErbthei-
lnng des ganzen Landes mit Jnbegrif der Präla¬
ten, Manne und Städte für ungewöhnlich <-).

So-

c) Ausfuhr!.BetrachtungderMeckl.GemeinschaM
und Contrib.Verfassung,is, 14. Beil. Baren-
sprungsSammlung Neckl.LandesGefttzeII.TH.

151. Ssgar die einseitigeZurückfodernngdes
AlbrechtschenOrigmalVorschlagesaus dergemeinsa-
mcnKanzleiveranlaßt«einenbittern Schriftwechsel
beiderBrüder beimReichsRegiment(Vers, über
t>ieZulässigkeillandesherrl. Bedienten b. lands
ständischen),Versammlungen,III.u. IV.Beil.)j
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Prozeß. Sowohl wegenderVerbindlichkeitdesNenbran-
denbnrgischen Vertrags, weshalb Heinrich Klä-

ger war, als wegen der von seinemBruder dage-

genverlangten LandeStheilnng, bewirktenderKuhrf»
Albrecht von Mainz (aus dem KuhrHause Brau?

denburg) und der Pfalzgr. Friederich vom Rhein,
der regierenden Herzogin Bruder <30. April) ein
Compromiß auf zwei einlandifche Prälaten, (den
RostockschenDomdechant lind Professor D. Bart-
hold Möller und den Komthur Melchior Barfuß
zu Mirow) zwei Ritter, (Claus Lüßow und Heu-
neckePlessen) den Kaiizler, 5 aus der Ritterschaft
und ZBürgermeister aus Rostock und Wismar d)<-
Auch dieZulassung und Abhörung der von Albrecht
vorgeschlagenen Zeugen überlies das ReichsKam-

1523 merGericht (12. Apr.) dem rechtlichenVerfahren
der Schiedsrichter. Albrecht, dem dieser Pro-
ceß viel zu lange dauerte, versuchte zwar, durch
einen unmittelbaren kaiserlichenAuftrag (20. Mai)
an das ReichsRegiment, auf einem kürzerenWe-
ge seinen Bruder zur gleichen Theilung und zur
Verstattung der Auswahl anzuhalten. Allein erst

1524 nach weitläuftigen SatzSchriften beider Theile,

ZZ25 entschieddas KammerGericht (8. Febr.): daß der
Neubrandenburgische Vertrag in seiner Kraft blei-
ben, Albrecht selbigendie vorgeschriebeneZeit über
erfüllen und, seinemBruder alle bisher verursach-
te Schaden ersetzensollte; Heinrich hingegen die
erbliche LcmdeStheilungin der begehrten Maaße zu
veranstalten, und seinemBruder die Wahl zu las-
sen nicht schuldig sei, folglich die Wiederklage des
lezteren zur Zeit nicht Statt habe, sondern ihm,

künf-

. 6) TheilungsVertragä. a. 1534. Mspt. initio.
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künftigdarauf anzutragenunbenommenbleibe;
dieKostensowohlderschiedsrichterlichen,als der
kammergerichtlichenInstanzwurdencompensirte).
Von der verabredetenAbwechselungin der Regie-
rung beiderLandesAntheilescheintjedochkeinGe-
brauchgemachtzu seyn.

Albrechthatte denGesichtspunktder Landes-Mecklen-
theilungnieaus denAugenverlohren: Als er bald bürg-
nachdemZerbsterCongreß, mit desKuhrf. Iva-
chimsvonBrandenburgTochterAnna, diezwar Branden-
deinKlosterlebenbestimmtund schoneineZeitlang ^u^gische
imNoviziaterzogen,aber nochnichtfeierlichein-
geschleiertwar, (iz. Nov.) zuKöln an derSpree l52I
sichverlobte, war, außer einer standesmäßigen
Aussteuerund Morgengabe, einemBrautschatz
von20000fl. undeinemLeibgedingvon jahrlichen
5000 fl., zugleichunausgesezteBeförderungder
LandeStheiluug die vornehmsteBedingung. Auch
nach der Vermahlung (17, Jan.) und Heimführung 1524
zu Wismar (i.Febr.) verband er sich zu Berlin
(14» März) mit demH, Erich vonBrauuschweig 1525
zum wechselseitigenBeistand gegenalle feindliche
Angriffe, besonderszu gemeinschaftlicherUnter-
stützung der MecklenburgischenLandeStheilung»
Der Herzoginwurdedemnächstvon ihremGemahl
(i i. Nov.) das Schlos, dieStadt unddas Amt 1526
-LübzzumLeibgedingund, zur Ergänzung derEin-
fünfte desselben(von 2314st. 14A.) das fehlende
ausseinenAemternBukow,(1376 fl. ivßl.) Gold-
b-rg, (760fl. 22 ßl.) Crivitz und der Vogtei

Parchim (548 fl»20 ßl.) angewiesen,auch vom
Kai-

e) Ungnadensamoenitates,S. 19Z. Facti spe-
cies von den Mcck!.Landescheilnngen174?/ §- 23»
ZuverlässigeAusführung ?c,ö. 7. Beil»
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1530 Kaiser (8. Sept.) darüber die Bestätigung er-
theilt 0.

Eben diese Verbindung brachte den Her-
Nordischezog in ein näheres Verhältnis mit seiner Ge-

mahlin MutterBruder, demNordischenK. Chri-
1Z22 stian dem II» In dessenStreitigkeitenmit dein

H. FriedrichvonHolsteinHattenschonbeideMe-

Händel, klenburgischeHerzogemit dem Kuhrsürstenvon
Brandenburg, demH. Bogislav von Pommern
und dem Bisch. Heinrichvon Raßebnrg, (als
kaiserlichemCommissarinSin den Irrungen des
Königs mit derStadt Lübeck),zuRendsburgdie
Unterhandlung übernommen; und ebenderselben
schiedsrichterlichemUrtheilewarendiebeiderseitigen
Ansprüchein dem BordeöholmschenVergleich

(rz.Aug.) unterworfen. Vergeblichsuchtender
Knhrfürstund H. AlbrechteinemöffentlichmAus¬
bruch derDänifchLübeckschenHändel durch einen

!S23 Vergleichzuvorzukommen;alleinwiebald darauf
(29. Jan.) in Jütland die Revolution ausbrach,
nachdem Schweden schon vorher unter Gustav
Wasa sichlosgerissenHatte, mußteChristianDän-
nemark, Norwegenund Holsteinden Angriffen
seinerFeindepreisgebenff).

Ohne Zweifelhatten dieHolsteinschenUnru¬
hen, wahrend welcherdie Parthei des fliehenden
KönigssichimBrandenburgischenwiedersannnlete

und

f) ChemnitzimL.H. Albr.VIII.ad a, 1521, 1524,
1525/ 1526, 1530, aus Origg.undbriesil.Urkk.
Schlaggert chronic. Ribnitz, ad a. 1522, 1524,

P» 88O.

ff) Christian»N. Gesch.vonSchlestv.undHolßcin,
!. Th. S. 323 sf. Chytraei Saxon.L,X. p.260.
Gebharde Gesch.v. Dannem. II. Th. S. 768.
Schlaggert ctoon, Ribniz, ad a, 1533.
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und verstärkte,auch die hiesigeGegend unsicher
gemachtundmancheBefehdungbegünstigt. Hier-
gegenlies dieUneinigkeitder Landesherren, bei
der unverkennbarenTheilnehmungdes einenan den
Händeln der Nachbarschaft,keinenSchuh und
folglichvondemzu Wotins (26. Mai) erneuerten iZsr
LandfriedenkeineAnwendungerwarten. Zwar
HatteAlbrecht,zur gerichtlichenUntersuchungund
BestrafungdesKirchen-und Strassenraubs, der
MörderundandrerGewaltthätigkeiten,(23.J»!.)
einesogenannteRitterBank ausgeschriebenund
zu Wismar durcheinigePrälatey, Edellsuteund
s NostockscheRathsGlieder, halten lassen, vor
welcherer selbstals Klager, durch seinenSach-
wald, auftrat und Strafen erkennenlies g).
Abervielleichtfehltees diesenanVollstreckung,we-
nigstens an Wirkung. Auch scheinetdie Fehde
Franzens vonSickingengegendenKnhrf.Richard
von Trier, die schonmehrereGegendenDeutsch-
lands mit dem Revolutionsgeisteangesteckthatte,
HieselbstAufmerksamkeiterregetzu haben; denn Unionder
die Prälaten, Lehnmännerund Städte der Lande^ecklen-
Mecklenburg, Wenden, Rostockund Smrgard
«ahmen aus den öffentlichenUnruhen iin Reiche
Anlas, gegenderenbesorglicheFolgensichund ih¬
reNachkommenzuSternberg, mitVorbehalt even-
tualer Verlängerung, Verkürzung odernöthiger^ "

Ab-

h) RichterlichesErkenntnisdes Ritters ClausLüzow
undseinerBeisitzerHenningHalberstadtundWödige
Molzshn, aus derNitterBankzu Wismar, wider
HenningundDrewesvonOldenburg,ReimarVier-
«gg». a. m. wegengewaltsamerHandlungen,vom
so. Aug.1521, (Actaoriginal. M h. ArchivM
Schwerin.)
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Abänderung, cmEides statt auf ewig zu verbin?

den; undHeinrich, dersichselbst(6. Inn.) gegen

sieüberdiezudringlichenTheilnngsAnsprücheseines
Bruders beklagthatte, schiendiesenEinheitStrieb

der Landständezu begünstigen, um ihn als eine

neueSchwierigkeitderTheilung benutzenzu fön;

neu. Uebernichtswurdensie leichtersicheinig,
als überdiePflichtent>.ecUnterthänigkeitund des
GehorsamsgegenihreLandesherren,um von die-
scndestosichererSchuß bei ihren Privilegien und
Gewohnheitenerwartenzu dürfen; nur wider ie-
denAndrender hiergegensiesammt oder sonders
ohne Recht und Billigkeit thätlich beunruhigen
würde, versprachensieeinanderbis zu ausgemach-
ter Sache Rath, Beistand und Entschädigung,
nachdemgemeinschaftlichenUrtheilederPrälaten,
Lehnmännerund Städte; unter einanderwollten
sieFriede, RechtundEinigkeitbeobachten,muth-
willigeBefehder, die VergleichoderRecht nicht
achteten, nichtuntersichdulden,sonderndagegen
ihre SchlösserundHäuser iedemösnen, auchfür
den beleidigtensichgehörigenOrtS bestensverwen¬
den. Der jedesmaligeBischofzu Schwerin oder
dessenStatthalter, derAbt von Doberan und dee
DomProbst zu Schwerin, 4 von derRitterschaft
aus iedemder dreiLandeMecklenburg,Wenden
und Stargard, (unter lezterender Komthur zu
Mirow), und zweiRathsDeputirte aus Rostock,
Wismar, Neubrandenburgund Güstrow wurden
angewiesendieseUnterstützungengebendzumachen,
dochin wichtigenFallen die Prälaten, Manne
und Städte zusammenzu berufen. Im Namen
allerLandStände, ihrer Erben undNachkommen,
besiegelten5 Prälaten, (der Administratorzu

Schwe-
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Schwerin,der Abt vonDoberan, derSchwerin-
scheDomSenior, derDomDechantvonRostock
und derKlosterProbstvonDobbertin)sz vonder
Ritterschaft,(worunterdieRitter vonLüzowund
Halberstadt, der Komthurzu Mirow und der
KanzlervonSchöneich)unddie6 Städte Rostock,
Wismar, Neubrandenburg,Güstrow, Parchim
und Schwerin, als Bevollmächtigtegesammter
Prälaten, RitterschaftundStädte, dieseVerein?
barung(l. Aug.) znRostock,unterVerwahrung,
allerLandesObrigkeitlichenRechteund ihrer Unters
thanenPflichteu. Die Genehmigungsämtlicher
übrigenPrälaten, LehnMännerundStädte ward
zugleich„ ebendaselbstvon 28z Landbegüterten,
(woruntera Komthuren)und 9 Städten unter-
siegelth).

Albrechtfuhr unterdessenfort, mit feinemMecklen-
SchwiegerVater, an Christiansdes 11.Wieder-
Herstellungzu arbeiten; er versprachdessen, bei
PerlebergzusammengezvgenmTruppen,auf ihrem ^

Durchzug durch MecklenburgZufuhr und Unter-
stützung; undder vertriebeneKönigversicherteihm
(30. Sept.) zu Köln an derSpree Entschädigung

gegen

h) Ausfuhr!. Betrachtungen, 13/ 55/ 56. Beil.
Die pergamentenenOriginaleder sogenanntenklei¬
neren undgrößerenUnion, das eineauf einem
großenPatentBogenmit34 rochenwächsernenSie¬
gelnan8 durchschlungenenrochenseidenenSträngen,
das andereaus6 einzelnenBogenin kleinfoliomit
248 adlichen und 9 stadlischenSiegeln, ohne Rang-

Ordnungdurcheinander,befindensichimrittcrschast-
lichenArchivzuRostock/wosiebaldanfangsunter
denStadtSchristenvermissetund fastveriohrenge-
Kttgenwaren.(Ungnadensamoenitat,©,1134.)

Meckl. Gesch. III. II;. E



66 Erste Periode.

gegenalledeshalbbesorglicheHolsteinischeundLü-
beckischeFeindseligkeiten;alleinseinfürchterlichster
Feind derGeldmangel,triebdie Truppenauseinan¬
der, ehesieMecklenburgsGrenzeberührten. Desto
geschäftigerwar Albrechtmit mehrerenauSwärti-
gen Höfen, durch wiederholteUnterhandlungen,
seinemunglücklichenAlliirten, wo nichtdieKrone,
doch wenigstenseine anstandigeAbfindungund
desseuTöchterngünstigereAussichtenzuverschaffen:
bald schickteer deshalbeineGesandschaftnachKo-
penhagen, bald war er aus einemAuftrag des
Kaisers und dessenSchwesterder Burgundischen

1524 GouvernantinMargaretha, nebstseinemBruder
i5«6 und demBisch. HeinrichvonRatzeburg,^(May)

in Person zuLübeck,Hamburg, Lüneburg, Ny-
köping, Mölln und Schleswig. Christianver?
hies ihm für diesetreueDienste (25. May) zu
Lübeck10000 Rhfil. und ein sicheresUnterpfand
in Holsteinfür 600 Rhfl. jährlicherZinsen, mit
demlebenSwierigenBesitzvonSegeberg, sobalder
nur in seineErblande wiedereingeseztseynwürde»
Allein dieseBedingung ward nie erfüllt, weil
eben darüber beidestreitendePartheien nie einig
wurden. Albrechtmußteinzwischen,weil es dem
Königeimmeran Geldegebrach,für ihn nochein
Jahr auf 18000fl»mit 1080 fl. Zinsensichver?
bürgen 0,

Auf

i) Chemnitza. a. O. ad a. 1523/ 30. Sept. und
1526, 25. Mai aus Orig.Urkk. Mllebrandrs
hansischeChronikad a. 1524, S. 141. Chytraei
Saxon, L. XI. p. 276. (desArchivars) Ioh. Schulz
Nachrichtv.d.SpanischenSchuldsorderung
j. Meckl.inG»rdesSanlml. S. 584,
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AufderandernSeite trat Heinrich, (durch
seinenGesandtenDr. Marschall)der ErbVerbin- 1525
duug bei, welchedie HH. Georg und Barnim
vonPommernmit demK. Sigismund vonPolen, Polnische
in dessenKriegemit dem bisherigenHochmeisterAllianz
desDeutschenOrdens,ihigemHerzogvonPreußen,
Markgr. AlbrechtvonBrandenburg, (- 8. Jan.)
zuPetrikauerrichteten:derKönigversichertebeiden
Hausern für ihre Hülfleistung, aussereinervoll-
standigenEntschädigungundTheilnehmunganden
bevorstehendenEroberungen, seinenBeistand ge-
gen den Kuhrf. Joachim von Brandenburg we?
gm dessenStreitigkeiten mit den Pommerschen
Herzogen, und allesonstigeFreundschaft. Doch
machte(8. Apr.) der Friede zwischenPolen und
PreußendiebeiderseitigeErfüllungunnöthig, und
dieBrandenburgPommerschenHandelwurdenauch,
nachdemHeinrichauf einemCongreszuJüterbock 15s?
sichvergeblichfür derenBeilegungverwandthatte,
(1529) gütlichausgeglichenk).

Die Verwandlungdes PreussischenOrdens-
meisterchumsin einweltlichesHerzogthumwar die Luthersche
ersteöffentlicheFolgederdurch LuthersLehre»er; Reforma-

änderten Grundsätze von OrdenöGelübdenund
geistlichemCölibat. Weder der BannfluchLeo 1520

des X. unddessenBulle in coenadomini, dieauch
zu Schwerin (28. März) publicirt war, noch x^z
das WormserProscriptionsEdietKals desV.wider
Dr. LuthemunddessenAnhänger, nochdieInst-
nuationendesapostolischenNuntiusFranzChcregati 152s
bei der ReichsVersammlungzu Nürnberg waren
im Stande gewesen, die Fortschritteder Nach-

E 2 for-

k) Chemnitzim L.H. Henr.Xf.ada. 1525, a. P-.
Drig.Urk. ChytraeiSaxon.L,XII.p,3j4.
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forschungund Aufklärungüber das bisherigeDttf
ligionöSysiem zu hemmen. Zwar auch an H.
Heinrich von Mecklenburgergiengder Zirkelbrief
Hadrians des VI. (30. Nov.) wodurchdie zu
Nürnberg nichterschienenenReichsfürsten,zurBe-
schützungder altgläubigenKircheund zur Verfol-
gung der LutherfchenNeuerungenaufgefodertwur-
den; und an denjungenBischofznSchwerinhatte
der Nuntius ein besondresCreditiv. Selbst den
Nürnberger ReichsAbschied,worin das Worm-

1524 s-xEdict anerkanntund, bis zu einerallgemeinen
christlichenKirchcnVersammlnng,die Beibehal¬
tungdesangenommenenkirchlichenLehrbegrifsfest-
geseztwurde, unterschriebenbeideHerzogeundder
Bischof von Ratzeburg(durchdendortigenDom-
HerrnBalthasar Schmidt) I). Alleinumeben

inMecklen-die Zeit ward zu Rostockein Schüler Luthers,
bürg M. Joachim Stüter aus Dömitz, (seit 1521

Lehreran der PetersSchule) vonH. Heinrichan
15^3 der PeteröKirchezumPrediger berufen, und ver-

kündigtediereinerenReligionsGrundfatzemit aus-
gebreitetemBeifall. An AlbrechtSHofe predigte

1524 seiner-Gemahlin Kaplan Henrich Möllens zu
Schwerin und in derGeorgenKirchezu Wismar,
so wie im FranziscanerKlosterdaselbst, der vom

iZ?5 Magistrat (14 März) zum Gardian beförderte
Henrich Never und ClemensTimme, auch zu
Güstrow in derheil.GeistKirche, allergeistlichen
undweltlichenWiderfezlichkeitenungeachtet,unter

1524 H. AlbrechtsSchutzeJoachim Kruse, das Evan-
gelium nach LuthersGrundsätzen; und von die-

sem
i) Westphalen monumenta ined. T. III. p, 1717.

Mspta d a. 1522, Nov. 30. Samml. der Reichs-
Abschied»,II.LH.S. 361.
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femverlangtenbeideHerzogeselbermehrereevange-
schePrediger. Doch konntezu Rostockdiesöge-
nanntelutter-reine Lehre,gegendieüberwiegende
Mehrheit der RömischenGeistlichenbeidenKir-
che», Klöstern, dem Dom und derUniversität,
mit welcheneSder Magistrathielt, nichtdurch¬
dringen: eineöffentlicheDisputation, wozueiner
derselben(Ant.Becker)Slütern aufgefoderthatte, *525
wurdevomMagistrat verhütet; undStüter mußte
endlichden VerfolgungenderInquisition und der
ObrigkeitdurchdieFluchtausweichen. Auchin
Wismar fehltees der ketzerischenLehrenicht an
heftigemWiderspruchm). Seitdem es aberauf
dem Reichstagezu Speier, (2? Aug.) denauch i53ö
H. Albrecht(durchGeorgvonSchirn) besuchte,
demGewisseneinesjedenReichsstandesüberlassen
war, bis zur allgemeinenKirchenVersammlung,
in der Befolgung des WormferEdicts sichmit
seineuUnterchanensozuverhalten,wiemanesvor
Gott und demKaiserzuverantwortensichgetrauete,

E 3 blieb

m) Nicol. Gryse van der Lere, Lewe»vnd Bode M.
Ioach. Stüters, ad a. 1523. Bacmeister hisfc.
ecclesiast. Rostochiens, in Westpkalm monu-
ment. T. I. p 1554. Chytrwei Ssxon. Lib. X.

p. 251, 252. Lindenberg chronic. Rostoch. L.IV.
cap. I. p. X13. Schröders Wismarsche Prebiger-
hist. S. 2-3; Evangel. Meckl. «6 a. 1524, 1525,
S. 78-8l, 95/ los, 293. Rost Etwas 1742,
S. 674. Mattliei Wismariani (Ord, Praedicator,)
in Mart, Lutherum conspurcatorem christianae re-
ligionisimpudentiflimumPentacoflichon; inGchrö»
öers evangel. Meckl. S. 66. Von dem unglückli-
chen ReformationsVersucheeines, zum Evangelisten
wahrscheinlichverdorbenenSchmiedeknechtszu Rib-
Nitz f. Schlaggert chron. Libn. ad a, 1526,

p. 881.
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1527 blieb dm Herzogennoch wenigerBedenklichkeit
übrig, zu Wismar, (Georg Berenfeld) zu Pars

*528 chim, (Eafp.Lönnies)zuSchwerin (Martin Ober¬
länder und an mehrerenOrten evangelischeLehrer
anzustellenn). Zu Rostock ward Slüter vom

1526 H. Heinrich wieder eingefezt, er nahm ihn selbst
gegenalle Verfolgungseinergeistlichenund weltli¬
chenFeindein Schutz, untersagteihm aber, ohne
Vorwissendes Herzogs mit den Papisten sichin
keinenStreit einzulassen. Indessen die Franzis-

1527 canerundDominicanerüberdieunbefleckteEmpfang-
nis der heil. Jungfrau heftigzanktenund dieFr«;
tres im MichaelisKlosterdas EckfcheEnchiridion
(loconim communiumaduersusLutheranos)durch
Nachdruckverbreiteten; fand Stüters Lehreunter
den Einwohnern aller Stände destozahlreicheren

1528 Anhang. Auf Ansuchender Bürgerschaftwur-
1529 den vom Magistrat (bei der heil. Geist-Marien-
1530 und selbstan der DomKirche,) so wie vomH.

Heinrich(an derNicolasKirche)mehrerelutherische
Prediger angestellet; doch behauptetesichdieka-
tholischeGeistlichkeitmit denDomPralaten, dem
Probst Nicolas Franke, demDechantBarthold
Möller (f 1553) und demScholasticusJohann
Kalte an ihrer Spitze, im BesitzdesDoms und
der Messe in den drei lezterenPfarrkirchen 0).

Auch

r>) Samml. der ReichsAbschiede, ll. Th. S. 280.
Schröd?rs Wism. PrcdigerHisiorie, S. 10113;
Evangkl. Meckl. ad a. 1527/ S. 132 ff. Cordesii
chronic. Parchimens. p, 23.

o) (BriefeK.a. s. ada. 1526, 1527/ 1528/ 1529,
153°- Kost-Liwas, 1742/ S. 680. Bacmei-
ster 1,c, p, 1556. Lindenberg p. 114 feg. Den

Druck
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AuchnachWismar wurdenvonH. Heinrichmeh-
rere evangelischePrediger berufen; dochwollteer
ihnenüberihr herausgegebenesGlaubenöBekennt- 1Z2?
nis auch keineöffentlicheDisputation mit ihren
Gegnern(15. May) verstattenp).

öffentlich hatten sichdie hiesigenHerzoge
nochnichtfür dieReligionöVerbesserungerkläret, 1ZS6
als der jüngereH. Heinrich von Braunschweig?
Wolffmbüttel(2z. März) vomKaiserdenAuftrag
erhielt, mit mehrerender LntherschenLehrenicht
zngethanenFürsten, auch Heinrichund Albrecht
von Mecklenburgin einBündnis, zwischendem
Kaiser und den katholischenKuhrfürst-nund Für?
sten der oberenReichskreise,zur Beschützungdes
alten KirchmGlaubenögegendieneueLehreund
derenAnhänger, hineinzu ziehen. Statt dessen
trat Heinrich,mit denHH. Philipp, Otto, Ernst
und Franz vonBraunschweig,Grubenhagenund
Lüneburg, demF. Wolfgang von Anhalt und Torganer
denGrafen vonMannsfeld, (12. Iun.) zuMag- Bund,
deburg der TorgauischenVerbindung (2. May)
seiner beidennahenVerwandten,des Kührs. Jo¬
hann von Sachsen und des Landgr.Philipp von
Hessen,bei. Die AbsichtdieserAssociationwar:

E 4 sich

DruckdesLmserschenN.TestamentszuRostockver-
hinderteD. Luther(1529) durcheinVorschreiben
der ChurSächfischenGeheimenRathe.(Rostocker
Ltwas, 1741, S. 353.)

p) Chytraei Saxonia, L.X. p.2ZI. (Henr. Neveri)
Themata rem Euangelii concernentia per concio-
natores Wismarianos exbibita, aduersus publi-
cos priuatosque Euangelicae veritatis osoreg,
MDXXV1I. in Schröders evang. Meckl. I. Th.
S. 134*141»
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sich und ihre LandelindLeute, auch andredie es
mit ihnen halten wollten/ gegenalle, welchesie
um der evangelischenReligion willenbeunruhigen
wurden, aus allen Kräften auf eigneKostenzu
vertheidigen, auch ihreUnterthanenmit weiterem
Religionsunterrichtzu versorgenq)„

Neutrali- UeberhauptschienenbeideHerzoge, solange
tatSSy- die öffentliche«sanctionirungder neuenLehreim
ftem* Reichenochzweifelhaftwar, mit der herrschende»

Parthei eönichtverderben,sondern,unter äußer-
licherBeobachtungeinergenauenNeutralität, den

1529 Ausgangabwartenzuwollen. Sie nahmendaher
auchkeinenTheil an demWiderspruchderprvte-
smenden Fürsten auf dem Reichstage zu Speier
gegenden, für dieevangelischeGewissensfreiheitso
nachtheiligen Beschlus der StimmenMehrheit,
sondernunterschriebenden NeichsAbschkd(durch
den KammerGerichtöbeisitzerDr. Friedr. Reifstock
und Botho vonAdelepftn)sowie der Bischofvon
Ratzeburg(durchdenDomherrn ClemensGroß).

1ZZ0 Dm Reichstag zu AngSpurgbesuchtensie, mit
den Bischöfenvon Schwerin und Raheburg und
einemzahlreichenGefolge(r2.Jul.) und in ihrer
Abwesenheitwaren einigeihrer Rache und Land-
Stande, (unter diesenauchderRath zu Rostock)
zu Statthaltern bestellet. Sie warenaber nicht
unter denFürsten, dieim Namender evangelischen
Reichöstande(25. Jun.) demKaiserdas öffentliche
GlaubmsBekenntniSüberreichten,um dadurchzu
beweisen:daß ihre Kirchenin den wesentlichsten

Stü-

g) Schrödersevangcl.Meckl.26 a. 15,36,S. 103,
106.
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Stückendes christlichenGlaubens nicht soweit,
als man sie beschuldigte,von demSystem der
ökumenischenConcilienundrechtgläubigenKirchen-
Väter der viererstenJahrhundertesichentfernte»,
sondernnur von etlichenneuerenTraditionenund
Misbrällchm(überNachtmahlsKelch,PrissterEhe,
MeßOpfer,Ohrenbeichte,Fasten, KlosterEelübde
und bischöflicheGewalt) sicheineAbweichunger-
laubtenr). An demSchmalkaldischenVertheidi-
gungsBunde derAugsburgischenConfessionsVer-
wandten (22. Dec.) wolltedaherauchHeinrich,
auf dieEinladungderBundeshäupter,keinenAn-
theilnehmen,weilseinezu AngSpurgzurückgelaft
senenGesandtenden ReichsAbschied(19. Nov.)
angenommenhatten, worinndiealteReligionbs-
siattigt und jedeNeuerunguntersagtwar; er be-
znügtesichmitderVersicherungnichtsfeindseliges
gegendenBund unternehmenzu wollen. Albrecht
Hielt sichnichtnur auf demReichstageöffentlich
zur katholischenParthei, sondernbegünstigtediese
auch nachher, als kaiserlicherCommissariuS,in
den Streitigkeitenzwischender evangelischenBür¬
gerschaftunddemkatholischenMagistrat zuLübeck,
zumNachtheildes dortigenReformationsGeschäf-
teS. An deuBeschlüssendesRegensburgerReichs- 1533
tages, wegeneinesGeneralConciliumS,nahm er
abwesend(durchdenSchwerinschenDomDechant
Dr. Joh. Knauz) sowie der Bischofvon Ratze-
bürg, (durchWolfg. Rudorffer) hingegenan den
WiederherstellungsHandlungenfür den vertriebe- izzz

E 5 nm

r) Samml. der ReichsAbschiede, II. Th. S. 304,
329 r 330- Cypriani Historie der A. C. 6. Beil.
S. 73, 791 8?. Schröders evgng. Meckl.
sä a, 1530/ S. Jö8t
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NMH. UlrichvonWürtenbergzu Angspurgper¬
sönlichAntheil s).

Je wenigerbisher eineReligionsParthei der
andernnachgebenwollte, destoeifersüchtigerschlos-
sen beide wiederan einander, um iededritteAb-
weichungvon derRömischenKirchejti verdrängen:
dieEvangelischenschienen,dererzürntenMutterkir-
chedamit gleichsameinSöhnOpfer, wenigstens

Ztvingli- einenAbleiterverschaffenznwollen, daß sie, gegen
scheLehre.,die, noch um einigeSchritte weitervorgerückten

HelvetischenReformatoren, mit denintoleranten,
Gesinnungenihrer GegnergemeineSache machten
und eben die christlicheDenk- und Gewissens-
Freiheit, die siesomuthigsichzueigneten, ihren
jungem Brüdern mit destomehrererBitterkeit
streitigmachten,ie näherdiesein denwesentlicheren
consessionsmässigenUnterscheidungslehrender ge-
reinigten Religion mit ihnen verwandt warm.

1528 In Mecklenburghatte der ersteevangelischePre-
inMecklen-diger zu Wismar die ZwinglischOecolompadische
bürg Erklärung des christlichenGedächtnisMahlsan-

genommenund verbreitet. Zu Rostockhingegen
war selbigein so üblemRufe, daßderMagistrat
seinenSyndicuö (Dr. Joh. Oldendorp)bei dem
H. Heinrich davon reinigen mußte, als dieser

1530 (4. Nov.) vomReichstagezurückgekommenwar t).
Das

s) Steidanus de Statu religion. et reipubl. Lib. Vlll.
fol, 120, 124. Seckendorf^ hist. Lutheranismi
L.II: §, 61. p. 165. Beckers Gesch. der Stadt
Lübeck,II.Th. S. 35- 37. Chytraei Saxon, L. XIII,

p. 347. Samml. der ReichsAbschiede, II. Th.
S. 363.

t) Schröders Wism. PredigerHist. S. 6; Evang.
Meckl. ad a, i5?8. S. 153. lVeitere Nachrich¬

ten
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Das Bisthum Schwerin ward, sei! des Schwerin-

Administrators Zutph. Wardenbergs Abgang sche
(22. Sept.) von dem DomProbst Dr. Heinrich 152s

Banzkowund demDomSenior Dr. UlrichMal- *523
chow administriret, und derjungeBischofward StistsRe-
Unterdessenlbis rZZz) an dem Hofe des Kuhrf. Gerung

^
Johanns FriederichsvonSachsenerzogen,obgleich
er schon(1526) vom P. ClemensdemVli. für
volljährig erklaretward u). Unter demSchutz
des katholischenKapittelö, blieb der Dom zu 1529
Schwerin nochder ausschließlicheSitz des Römi¬
schenGottesdienstes:und diesererhieltdurcheine,
im Namen des Bischofs und Kapittels, (orcho-
doxus princeps cum suo capitulo) eingeführte ver¬

besserteLiturgie, gegendie aufkeimendeKetzerei,
(confnrgentem heresin) neue gesetzliche Festigkeit.

Dem H. HeinrichwarendurchdenEid, dener,
als Vormund desPosiulaten, (1516) demDom-
kapittelgeschworenhatte, dieHändesogebunden,
daß er in dessengotteödiensilicherVerfassungnichts
ändern konnte. Die evangelischeGottesVereh- 152?
rung- zu Schwerin durfte daher erst nur unter
freiemHimmelauf demRosengarten^ Hernachin

einer

ten vsn gel. Roftsckischen Sachen, 1744, S. 115.
Jvh. Oldendorp wahrhafte Entschnldiiige 1533/
8.; Idem de communione Corp. Chr. sub vtraque
specie. (Rost. LtwKS 1738, S. 823 1742,
S. 524).

v) Wtßphalen Diplomatar. Mecl. ad a. 1522» m
monum. T. IV. p, 1129. Rostocker Ltrvas 1742,
S. 323. Union der Meckl. Landstande, 1523.
Seckendorf hift. Luth. Lib. III, p. 44. Chytraei

Saxon. Lib. XIII, p, 342. Chemnitz im L. H.
Mgli.iv. säa.jtfö, a»d. Orig.Urk.
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*53° einerKapellevor demThor gehaltenwerden. So
heftig der evangelischePrediger Aegidius Fabe?,

1533 unterLuthersFahne,gegendieanstößigeVerehrung
des heil.Blllts eiferte, so wenigbliebendagegen
nach damaligerSitte die katholischenHof- und
StadtKaplane den ketzerischenMartinianern auf
der Kan;el schuldig. In der Schloßkirchewar

1527 zwar auchein deutscherevangelischerHofPrediger
(der bisherigeDomScholasticusGeorgWestphal)
angestellet; doch hielt sich nicht allein Albrecht

?5S9 mit vielerausserlicherDevotionzu demkatholischen
DomGotteSdienst,sondernselbstint Schlosselies

*333 Heinrichnoch(25. Dec.) die MessenachRömi-
schemRitus celebrirenv). ErstnachdemderPrinz
Magnus (id. Sept.) seineWahlCapitulationsel-
ber beschworenhatte, folglichHeinrichseinervor-
mundschaftlichenVerpflichtung, durchdeneignen
bischöflichenRegierungsAntritt, entledigt war,
wies er den Lutheranernein Privathaus in der
Stadt zur gottesdienstlichenZusammenkunftund
zur Schule an. Bald nachherbestimmteer das-,
vondenFranziscanern(vermuthlichwegenAbnahme

ihrer

v) Breuiarium dioecesis Zwerinensis in plerisque
locis vsque modo vulgariter obseruatis, vigilan-
tius per doftos viros nunc emendatum, Parif. ex
offic. vidue Thielm. Korner MDXXIX, venunda-
turßostoch. per fratres domus viridis ap, S.Michael,
(iVefiphaten Dipl, Mecl. ad a. 1529, p. 1130),
Schröders Evang. Meckl. ad». 1527, 1529/ S.
132. 165. M. Egid. 8«ber, vom falschenBlut
und Abgott im Thum zu Schwerin, mit einer Borr.
Dr. Mart. Lutheri, Wittenberg 1533, beimGchrö-
der, a. a. £>. S. 244 >270. Chytraei Saxon.
Lib. XIII. p. 327. Schlaggert chronic, Ribn, ad a.
(1532) 1533» P. 882.
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ihrer Bettelei) verlasseneKloster zur Kirche
für die lutherischeGemeindeund, um alleColli-
fionmit derkatholischenHofGemeindeseinesBru- iZzz
derszu vermeiden,für seinenHofstaat, woerselbst
zum erstenmalan der lutherischenAbendmahls-
Feier öffentlichTheil nahmw)» 1534

Den H. Albrechthingegenseztefeineunver-Hindernis¬
wandteRücksichtauf dieLandeötheilung,auchin fc derRe¬
Absichtauf ReligionsMeinungen, in einer sehr sormatioa
natürlichenOppositiongegenseinenBruder, und äU

eben diesesentgegengesezteInteressebrachteihn in
nähereVerbindungmit dem Rom. König Ferdi-
nand, indemes ihn destomehrvon der evaugeli-
scheuParthei entfernte. So ungleicheGesinnun-
genbeiderHerzogeerschwertenan mehrerengemein-
schaftlichenOrten dm Fortgang der Neforma-
tion x). In Malchin konnteder von HeinrichMalchin,
eingefezteevangelischePrediger, unter demDruck
der katholischenGeistlichkeit,des DsmdechantS 1531
zu Güstrow, des Magistrats und selbstdes H.
Albrecht, sein Amt nicht verwalten; selbstnach
HeinrichsEntscheidung,durfteseineGemeindeih- 1554
ren Gottesdienstnur auf einSimultaneum in der
Kirchebeschränken,und beideTh'eilemußtensich
allerAnzüglichkeitenenthalten.Zu Parchim schüz- 1532
tt Heinrichselberdas Amt der Messt, dieKirchenParchim
und Geistlichenbei ihren alten gottesdienstlichen
GebräuchenundGerechtsamen)gegendieNeuerun-
gendesMagistrats undbegnügtesich, das Evan¬
gelium ungehindertpredigenzu lassen» Zu Gü-

strow

w) Lhemal.VerhältniszwischenMeikl.u.Schwe¬
rin, V.Beil. Hederichchron.Suerin.ad;i 1532.
in YVjestphalen monum. T.III, p, 1660, I663.

x) Seckendorf lM.Lx\th, Lib, III. p.g/.
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Güstrow strow wollteAlbrecht, bis zu näherer Vereinbar

rung mit seinemBruder, denMartinianern keine

1533 eigenePredigeranderDom-undPfarrKirchegestat¬
ten; nur mitMühe erhieltensieauf einigeMorgen«

1534 Stunden denGebrauchder PfarrKircheanSonn-
undFesttagenund mußtendemkatholischenGottes-
Dienst zur bestimmtenZeit Platz macheny).

Reforma- In RostockbedientesichderStadtMagistrat
tionzuRo-jenes zweideutigenNeutralitatöSystemSder tan-
jivck. desHerrschaftdestogeschäftiger,um die, nachpro-

testantischenGrundsätzen,denerstenGliedern der
KirchegebührendegeistlicheOberaufsichtsichzuzu-

*53° eignen. Um die anstößigeVerschiedenheitder Ii-
turgie aufzuheben, lies er, auf Verlangen der
evangelischenBürgerschaft, (zo. Dec.) eineOrd¬
nunginReligionsSachen,ohnedochdemKaiser
oderihrenLandesherrendadurchvorgreifenzu wol-
len, und mit Vorbehalt künftigerschriftmäßiger
Verbesserung,publiciren; dieVereinbarungüber
streitigeDogmen blieb wöchentlichenZusammen-
künftender Prediger, so wie iedeVeränderungin
TenCeremoniender weltlichenObrigkeitvorbehal-
ten, nur die ZwinglischeParthei vom Predigt-
Amt ganzausgeschlossen.Die evangelischenPre-

1531 digernahmenieneliturgischeVorschrift(10. März)
an. Lutherund Melanchthonbilligten(10. Nov.)
dievomMagistrateingeführtenKirchenGebrauche,
wogegeneS unter der evangelischenGeistlichkeit
selbstnichtan Widerspruchfehlte. Bei derkatho-
tischenPriesterschaftfand aber die, vom Magi¬
strat (29. Marz) vorgeschlagenegemeinsameOrd-
nung des Gottesdiensteskeinen Eingang. Dec

Rath,

y) Mspta, d. a, 1531, 1532, 1534- ThomaeLu.
therus biseciisenex (GÜsir.5?I7') S. 21/ 24.
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Rath, dersichnun öffentlichmit der ganzenBür-
gerschaftzur evangelischenLehrebekannte, besezte
nicht allein dieMarienKirchemit einemlutheri-
schenPfarrer, sondernführte(17.Sept.) auchin
der DomKirchedie lutherischeAbendmahlsfeier
ein; den katholischenPriestern ward (14. Sept.)
die Messeuntersagt,dieseitdemnur nochheimlich
in demJohannis- und KreuzKloster,so wie aus-
serhalbderStadt in derGeorgenKapelleöffentlich,
«ineZeitlangim Gange blieb; dieMönche muß-
ten (29. April) sichihrerOrdenstrachtenenthalten»
NiemanddurftediesenraschenSchritten des Ma-
gistratssichwidersetzen,weil dieLandesherrenwe-
der untereinander, noch-mit sichselbstrechteinig
werdenkonnten,an welcheParthei siesichanschlies-
sen wollten. Zwar beklagtesichdie DomGeist-
lichkeitverschiedentlichüber dieseZudringlichkeiten
sowohlbei beidenHerzogen,als auchwährendder
Abwesenheitdes competirendenBischofs, (1. u.
4. Apr.) bei demDomKapittelzu Schwerin.
Nach mehrerenVorbescheidenverurtheiltenerstere
den Räch; den Domherrenalles Entzogenezu er-
stauen und beiharterStrafe sienichtweiterzu be- .
unruhigen. Alleinnun gefettetesichderFreiheitS-
Geist zu dem ReligionöEifer: die Burgerschaft
verschworsich, keineandre als LuthersLehrein
der Stadt zu duldenund lieberdas Lebenaufzu-
opfern, als die verhaßtenDomPfaffen mit ihren
Misbrauchenwiederherzustellen;der Rath machte
schonAnstalten, gegenetwanigeäußereGewalt
dieStadt, zu vertheidigen«Doch, beiderSchwä-
cheundUnentfchlossenheitderRegierung, bedurfte 1532
>esdessennicht, und der Rath konntein seinem
angefangenenReformationSWerkungehindertfort-

. fahren.
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fahren. An Slüters Stelle, der durch Gift

(ih. May) von seinenVerfolgernauf die Seite

. geschaftwar, bestelltezwar Heinrich einen neuen
lutherischenPfarrer bei der Peterskirche; bei dm

übrigen Haupt- und NebenKirchenaber wurden

vom Magistrat die katholischenPriester entlassen
1524 und so, wie das erledigtePastorat der Marien-

kirche,mit neuenlutherischenLehrernersezt.Eben-
derselbeverbot(y.Aug.) dieAuswanderungenzur
Messein katholischeLandKircheuoder in dieKar-
thausezuMarienehe,mit mehrerenabergläubischen
Gebräuchendes Pabstthums. Das Johannis-
Klosterward in eine, aus allen vier Kirchspielen
zusammengezogenelateinischeSchule, dasMichalis-
Klosterin einedeutscheSchule, und das Katha-
rinenKlosterin eine ArmenAnstalt umgeformet»
Die hiermit unzufriedenenMönche mußten ihre
Zellenverlassen; und ihre Kostbarkeitenwurden
aufs Rathhaus gebracht; der lezteDominikaner-
Prior (Viearius der OstSächsifchenProvinz)
CorneliusvonSnecis wandtesichnachWismar,
demnächstnachLeuwardenin Friesland (^*534).
Den Nonnen im KreuzKlosteruntersagteman die
Beobachtungihrer OrdensRegelunddrang ihnen
einenlutherischenPredigerauf

Zu

z) Schröders evailgel. Meckl. sä a. 1530 <1534, S.

181/ 193/ 226, 293, 299, 461. Rost.Ltwas
1737, S. 705; 17Z8,S.SZo. Joach.SlütcrS
Bericht der Ceremonien des olden vnd nyen Testa¬
ments, mit wchrhaffter Antöginge des rechte»vnd
valschenGebrukes des Hern Nachtmals/ der Dope,

Misse«/ Vigilienzc. dem Nabe tho Rostockvth vor-
forderung dessulven/ mit Vulbordt der Evangelischen

Pr^dv
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Zu Wismar hatte der Magistrat, gleich nach und Wis-
der Bestellung eines evangelischen Gardians im
FranziSkanerKloster, (1525) dieBaarschaftm und
Kostbarkeiten in Beschlag genommen, worauf die
grauen Mönche ihren Convent verliessen. Die 152?
Einkünfte des grauen Klosters wurden, zur Ver¬
sorgung der (von fetteren Pfrüni^n noch ausge¬

schlossenen) evangelischen Prädicanten und der Ar-
meu, in einen gemeinen Kasten gesammlet, auch
mit neuen Vermächtnissen vermehrt. Mit der I53r
Zeit zog man mehrere geistlicheHebungen und from-
me Stiftungen der bisherigen Brüderschaften,
Kalande, Commenden, MarienZeiten u. s. w. in
diesen Fonds, zu dessen Verwaltung der Rath
und die Gemeinde aller drei Kirchspiele 40 Bürger
zu Provisoren verordneten. Um an diesem Jnsti- I53S
tut Theil nehmen zu können, traten allmählig
mehrere katholische Geistliche an den Pfarrkirchen,
zur Ergänzung ihrer ins Gedränge geratenden 1533
Renten, zur evangelischen Parthei des Raths und
der Bürgerschaft über, und die Messe mit den
übrigen papistischen Gebräuchen machte dem lnthe-
rischen Gottesdienste gutwillig Platz. Nur im
schwarzen Kloster erhielten sich noch die Söhne des
heil. Dominikus und konnten ihre aus Rostock
vertriebenen Ordensbruder bei sich aufnehmen a).

Mäh-
Predicanten, avergeven, i5Zr (10. Marz) Rost,
b. Diez. Franks A. u. N. Meckl. IX. B. S. 155.
Mspta ä. a, 1531, Mart. sy> Apr. 1, 4. Gryse
ad a. 1531/ 1532/ 1534. Bacmeifler l c. p. 1560.
Grape evang. Rostock, IV. Cap. Lindenberg
L.IV. c.2,

a) Schröders evang. Meckl. I. Th. S. 102, 168,
201*204, 23z, 370, 274, 298, 299, 469»

MM. Gesch. III. Th. F
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Natzebnrg Während des, im Lenzkowschen Vertrage

contraöau- (rgig) offengelassenen kammergerichtlichen Pro-

enburg mit SachsenLauenburg, hatte das Dom-

1521 Kapittel zu Ratzeburg die Sächsischen Präbenda-

ten, die es mit ihrem Patron hielten, zur Strafe

gezogen. Sowohl um diese zu schützen, als zur

Sicherheit für die ProceßKosten, auch um für

das fchmahsüchtige Manifest der Domherren

(S. 45) sich Genugthuung zu verschaffen, nahm

H.Magnus, ohngeachtet eines dem Stifte (19.

1524 April) ertheilten kaiserlichen SchutzbriefeS, von

neuem alle KapittelsGüter in Beschlag; und zwei

1526 kaiserliche Mandate (27.Sept.; 28. Jun.) konn¬

ten ihn nicht zur Zurückgabe vermögen. Des

1534 Bisch. Heinrichs (f 2. Ott.) Nachfolger, Dr.

Georg von Blumenthal, zugleichBischofzu
Lebns, suchte dagegen in Lübeck Beistand; hier

fand er bei dem Rath, in Absicht der Religion und

KirchenVerfassung, mit den semigen gleiche Gesin-

nungsn und erhielt von demselben gegen die Lauen-

burgischen Zudringlichkeiten, wie gegen die Aus-

breitung der lutherischen Lehre iin Stifte, gleich

1526 wirksame Hülfe, zu deren Fortsetzung Clemens

der VII. (16. Marz) die Lübecker auffoderte. Al-

lein wie man dem Herzoge, bei der Vermahlung

seiner Prinzesim Dorothea mit dem H. Christian

von Holstein, (rA2Z) die verlangte Frauleinsteuer

von den StiftöGütern verweigerte, hingegen das

Kapittel zur Bestreitung der ProzeßKosten die hei-

1530 ligen Kostbarkeiten und Reliquien angrif; mußte

beides, unter dem erborgten Schein eines herzog-

lichen PatronatRechtS, der gewaltsamen Besitz-

nehmung znm neuen Vorwand dienen. Der Bi-

schof nahm dagegen den verpfändeten Sächsischen
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Zoll zu Herrenburg, den der Herzog für reluirt
erklärte, wieder in Besitz und lies die Sächsischen
ZollDefraudanten auspfänden. Auf des H.
Magnus Ersuchen, erboten sich die Mecklenburg
gischen Herzoge zur Vermittelung: allein die Ra¬
heburgische Geistlichkeit hielt sich an den Rechts-
gang beim KammerGericht. Dieses vernrtheilte
dm Herzog, (2o.Jun.) bei Strafe derReichsAcht,
alle eingezogenen StiftsGüter zu erstatten und die
Kosten zu bezahlen. Die AchtSErklarung erfolgte
(io. Febr.), der Bischof lies den AchtsBrief oft 153z
fentlich verkündigen und drang auf Vollstreckung.
Nun bequemte sich Magnus zur Zurückgabe und
KostenBezahlung, lies wenigstens Schlagstorf den
Domherren wieder überweisen. Aber die einstwei-
len genossenen Nutzungen gab er nicht wieder her-
aus, behielt auch die DomKirche mit einigen na?
hen StiftsGütern, und suchte seinen Unwillen ge-
gen den Bischof, wie gegen das Kapittel, durch
gedruckte GegenManifeste mit gleicher Bitterkeit
zu rechtfertigen. Der Kuhrfürst von Branden-
bürg, der Erzbischof von Bremen, die HH. Ernst
von BraunschweigLüneburg, Heinrich und Al-
brecht von Mecklenburg und die Städte Lübeck,
Hamburg, Bremm, Wismar, Lüneburg und
Münster erhielten, als Vollstrecker derReichsAcht,

(22.Jul.) Auftrag, dm Bischof und das Dom-
Kapittel, bei 80 Mk. löthigm Goldes Strafe,
zur vollständigen Genngthuung und Schadlsshal-
tung gegen den Herzog zu verhelfen. Dieser dürft
te nun zwar die KapittelöGüter nicht länger vor-
enthalten: als aber die Domherren die Pächte und
Hebungen davon einfodern wollten, überfiel er sie
in eigner Person mit bewafneten Reutern und be-

F » hielt
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hielt sie so lange in Verwahrung, als er es

gut fand b).

Schwerin- Das Stift Schwerin hatte in Anfthnng sei-

Pommer- ner Zeitlichkeiten eine glücklichere Lage: Wie aber

scherZehn- die Anftlarnng der ReligionsBegriffe zu allen

tcnVer- Zeiten Unkraut und Weizeu hervorbrachte; so

Ö ^ hatte sie, bei den veränderten Begriffen von der bt;

^höflichen Gewalt, in Pommern die nachtheilige

Wirkung, daß man dem Stifte die Zehnten strei-

tig »nachte. Hierüber verglichen sich die Bevoll¬

mächtigten des Administrators Magnus (der Kauz-

ler Kaspar Schöneich, der Hauptmann von Bü-

How und Warin Achim Paßow, der Güstrowsche

Vogt Cord Penz und der Bützowfche Rentmeister

Vicke Hildebrand) mit den Pommerschen Rächen

ZSZs und Landsränden (rz. May) zuTribseeS: von den

rückständigen Zehnten ward die eine Hälfte erlast

sen, die andre sollte in 4 Jahren, sowohl an

Gelde, als Naturalien nachgeliefekt, für die Zu-

kUnft aber der jedesmal fallige Zehnte prompt bei;

getrieben werden c).

Gleiche Aufmerksamkeit auf die Verwendung

geistlicher Guter und Hebungen hatte sich auch in

Mecklenb. Mecklenburg verbreitet, und manche Unterschleife

1525 saumiger Schuldner begünstigt. Schon lange

1526 hatten die Herzoge die Klagen darüber aufRechts-

1533 tagen entschieden, und Albrecht erlies (5. Febr.)
eine ernsthafte Verordnung, wegen unzertrennter

Erhal-

b) Westphalen monnrn. T.II. p. 1990, 1991. Chy
traei Saxon. L. XI. p. 276, Schröders evangel.

Mecki. I. Th. S. 40, 67, Iii /178/ 3051222,

c) Gerdes Samml. @.^17.
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Erhaltung der KirchenGüter 6). In eben dieser Kirchen«

Absicht veranstalteten beide Herzoge eine allgemeine 1534

Aufzeichnung aller Kirchen, Präbcnden, Pfarren, Visitation
Vicarien, Commenden und geistlichen Lehne ihres
Patronats mit deren Hebungen, durch den Gu;
strowfchen DomProbst M. Sebastian Schenk,
den Rostockfchen DomThefaurarius M. Detlev
Dankwardi, (vormals 1^17 Official des Archi-
diakonats, seitdem 1526 ArchidiakonuS und bi¬
schöflichen Official daselbst) und den NotariuS
Nicolas Bockholt; diese mußten zugleich den Zu¬
stand der Lehre, die Kenntnisse und den Wandel
der Prediger untersuchen, unter lezteren besonders

die Anhänger des Pabstthums und des anstößigen
CölibatS zur Zurechtweisung auszeichnen «0,

Die Rostockische Universität war durch die Universität

Jubelfeier (1520) ihrem nahen Verfall nicht enu i"

gangen: epidemische Krankheiten und äußerer Be-

F 3 druck

d) N. Sammlung Meckl. LandesGesetze, I. Th.
S. lyo, 202 / 504. (ßryfeada. 1533.

e) Register der Domkcrken/ DomPrave», Parkerken,
Vicarien, kenen, Commenden, ock geistlicherBö-
ringe, dar beydeFürsten van Megkl. Patronen vnd
Lehenheren to feinöt — dorch sebast. Schenken,
Detl. Dancquardi »!ld Nie. Vockholt (E. F. G»
verordneten Commissarien) A, 1534 (Junii). Re-
gistrum ecclesiarum, canonicatuum et praeben-
darum, nec non Vicariarum, commendarum et
beneflciorum; ad quos — Duces Megapol. pro
tempore existentes Patroni sunt, conscriptura per
Seb. Scheuchen — M, Detl. Danckwardi — et
Nie. Bockholt — ut Commissarios DD.
Meg. A. MDXXXIIII. (Mspta im h. Archiv jU

Schwerin.) Schröders evang. Meckl. ad a. 1534/
S. S74 ff. Rostocker Ltwas, 1742/ S. K17.
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druck hatten unter ihren Lehrern, wie in ihrer

Verfassung, gleich große Zerrüttung angerichtet;

1Z2Z die Zahl ihrer Zöglinge hatte, besonders seitdem

der verbesserte Geschmack in der Theologie die stu-

dierende Jugend von ihren altgläubigen Hörsälen

nach den neueren hohen Schulen zu Wittenberg

und Frankfnrt hinlenkte, so merklich abgenommen,

153° daß sie jährlich kaum 20, zulezt nur 4 Novizen

zählte. Der StadtRath hatte die Minderjährig-

keit des Bischofs, auch die eignen Verlegenheiten

des Rostockschen Archidiakonus und bischöflichen

OfficialS bei der KirchmReform benutzt, um de¬

ren JuriSdictionsBefngnisse über die Universität

sich zuzueignen. Nicht nur die Appellation an den

Bischof wurde gehindert, sondern Rector nnd Eon-

cilium selbst wurden vor dem Rath zn Recht gefo?

dert; im Concilium nahmen zwei Bürgermeister

Platz, die den Ton angaben und dessen stiftungs-

mäßige Freiheit beschränkten. Die Zahl der Pro-

fessoren ward, bei ihren immer ungünstigeren Aus-

sichten und unzulänglicheren Einkünften, nicht

wieder ergänzt; und in Ermangelung des landeS-

herrlichen Schutzes, getraueten die wenigen übri-

gen sich nicht, der Mnnkipalität die Spitze zu

bieten. H. Heinrich hatte zwar verschiedene Profes-

soren, (außer Konrad Pegeln, seiner Prinzen Leh-

rer Arnold von Buren in den schönen Wissen-

schasten, einen Arzt und einen Juristen) dahin be-

rufen. Allein den Zudringlichkeiten des Magi-

strats gegen die hohe Schule und gegen die landeS-

fürstliche Auttorität setzte er nichts, als laute

Vorwürfe und lange StrafPredigten entgegen,

1533 die keine andre Wirkung hervorbringen konnten,

als der GcgenParthei die Schwache dessen, der zu
sol-
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solchenWaffen Zuflucht nehmen mußte, zu entblös-
sen, folglich zu neuen glücklichenVersuchen Much
zu geben. Bei so ungleicherLage, war der über-
wiegendeVortheil natürlich allemal auf der Seite
des unternehmendemTheilS. Alle herzoglicheEr-
Mahnungen und Verbote waren zu ohnmächtig,
um der Universität Schuß zu verschaffen: obgleich
iht alle einseitige Unterhandlung lintersagt war,
blieb ihr doch nichts weiter übrig, als sich ihren
Gegnern durch einen Vergleich in die Arme zu
werfen. Die Herzoge begnügten sich, (17. Jan.) *534

dieses ganze Verfahren für ungültig zu erklären,
dem Magistrat aber iede weitere Beunruhigung
der Akademie und iede Behinderung ihrer landes¬
herrlichen Restauration zu verbieten f).

Albrecht lies sich durch seine unglücklichen Nordische

Versuche, zur Wiederherstellung Christians des Ii. Angnegei

nicht abschrecken, ihn, zu der Landung in Nor- "^,9
wegen, mit einer Proviant- und Kornlieftrnng zu
unterstützen, die aber den Danen in die Hände i53*

fiel; er verstattete auch demErzbisch. Gustav Trolle
von Upsala Aufenthalt in Mecklenburg, um von

hier aus das Werk der Norwegischen Revolution

zum Stande zu bringen. Der K. Friederich such-

te dagegen (l.Sept.) bei Rostock und Wismar 1532

Hülfe; erstere leistete ihm solche mit einer Lübeki-
schen Flotte, bei der Entsetzung des Schlosses
Aggerhuus, so viel bereitwilliger, ie mehr den
WendischenStädten an der Behauptung des aus-
schlieslichenHandels in den Dänischen Gewässern

F 4 gegen

f) J&cftotfetgttvaei 1737, S. 645-656; 1738,
S.529; 1739, S.814; 1740, ©, 9>12. Ur¬
kundlicheVestättigungic, §. 36, 37/ 92>941
SS, 30/ 31.Beil.
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gegen die Niederländer gelegen war, die den vor;

triebenenKönig in gleicherErwartung unterstüzten.

Auch nach Christians Gefangennehmung flohen

dessenvornehmsteSchwedischeReichsRäthe zudem

Alliirten ihres Herrn nach Mecklenburg. Nach

Friedcrichs Aussöhnung mit den Hollandern, er-

klarten sich Lübeckund Rostock, um ihre Hand-

lnngsSpeculationen in Daunemark geltend zu ma¬

chen, für den gefangenenKönig; doch wollten die
*533 mistrauifchen Lübecker und ihre Bundesgenossen

dem H. Albrecht nicht einmal gestatten, auf Poel

ein LustschloSzu bauen. In Rostock erregte die

Abstimmung des Raths von iener Entschließung
Aufstandin der Bürgerschaft neue innerliche Unruhen; neue
Rostock. Sechziger wurden dem Magistrat in der Verwal-

tung des StadtRegimentS zur Seite gesezt;

2 Rathsglieder kamenins Gefängnis, und dieBür-

gcrschaft erhielt eine neue Bestätigung ihres Frei-
*534 heitsBriefeS (von 1428). Albrecht sparte unter-
1533 dessennach K. FrtederichS Tode keineMühe, des-

sen Sohn den H. Christian von Holstein von der

Krone zu verdrängen und dem Gefangenen unter
Dännemarkö katholischenReichsstanden einen An-

1534 Hang zu verschaffen, indem er ihnen (Apr.) seinen
und mehrerer katholischerReichöFürsten Beistand
gegen die evangelischeParthei verhieö. Christian
der III, suchte bei dem H. Heinrich von Mecklen¬
burg und andern protestantischgesinnten Fürsten
Hülfe gegendie Lübecker, die unter Gr. Christofs

von Oldenburg Anführung, zur Befreiung des
gefangenen Königs, zu Felde gezogen waren.
Den darüber in Holstein ausgebrochenen Krieg
halfen zwar Heinrich und feine Söhne Magnns

und Philipp mit den5 übrigen WendischenStädten
(18. Nov.)
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(18. Rov.) durch den Stockelstorfer Vertrag,
dochohneSinflus auf Dannemark,beilegen;und
durch ebendieserStädte Vermittelimgward (9.
Ott.) die WollenweberscheUnruhein Lübeckge-
dampft g).

Die, imNeubrandenburgerVertrage(iZ 20) Neuer
verabredeten4 Jahre waren seit derKammerGs-
richtsUrthel(1525) kaumihrem Ende nahe, als
Albrechtschondie,bis dahinailSgesezteerblicheLaw iSSY
deökheilungvon neuem in Bewegung brachte.
Der Kaiser machtedem H. Erich von Braun- sürsibrü-
schweigLüneburgund demGr. Erich vonHelffen-derlicher
siein(l 5. Febr.) denAuftrag, unterbeidenBrü¬
derneinegleicheErbtheilungaller ihrerLandeund
Städte, mit Jnbegrif derRitterschaft, und eine
abgesonderteRegierungiedesAntheilözuveranstal¬
ten, auch dieUnterthanennötigenfalls zurUnter-
fiützungdieserAbsichtzu zwingen.Heinrichglaub-
tt zwar, in der landschaftlichenVereinbarung ge-
gm muthwilligeBefehdungen(1523) einHinder-
niS ihrer Trennungzu entdecken.Albrechtverei-
telte diesesaber, durch ein authentischesZeugnis i5Zr
der zu Rostock(10. Dec.) versammletenLand-Gemein»
schafth). Am Ende kamenbeideBrüder, (22. schasts-
Dec.) in Beiseyn etlicherRäthe, zu Schwerin 1534

F 5 dahin

g) Schulz v. d. SpanischenSchnldfodernng,beim
GevdesS. 586ff. Gebhard!Gesch.vonDaillie-
mark II.Th. S. 799, 802, 807, 809, 821ff.
lVillebrandts hansischeChronik, S. 143-146,
268. pötkers Sammlungen,IV. St. S. so.
Lindenberg L, IV. c. 3. Chytraei Sax. Lib.XIV,

p. 351. BeckersGesch.d. Stadt Lübeck,II.Th.
S. 75.

Ii) ZuverlässigeAusführung,8, P.Beil.
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dahin wieder überein: daß die Erbtheilung noch

20 Jahre ausgesezt bleiben, immittelst ieder dm

gleich anfangs ihm zugefallenen Antheil an Aem-

tern nnd Schlössern für sich behalten, hingegen

die ungetheilten Prälaten, Ritterschaft und Stad-

te, (unter diesenizt auch Wolbeck) nach wie vor,

gemeinschaftlich regieren und bei ihren Privilegien,

der Erbtheilung unbeschadet, schützen sollte. Zu

den gemeinsamen RegierungsGeschaften wollten

beide Herzoge alle Jahr 2 öffentliche Rechtslage

auf gleicheKosten und.mit gleich viel Beisitzer»

von ieder Seite (Montag nach Jnbilate) in Wis-

mar und (Montag nach Michaelis) in Güstrow

gemeinschaftlichhalten, oder in ihrer 2lbwesenheit

durch Richter und Beisitzer halten lassen, in bei¬

der Namen die Partheien vorladen, verhören und

rechtlich bescheiden, auch dieUrtheln binnen 2 Mo-

naten von den nächsten Beamten durch die AmtS-

Unterthanen vollstreckenlassen: dieVerpflichtungen

der BiSthümer Schwerin, Ratzeburg und der Ha-
velbergschenStiftsGüter im Lande Stargard blie-

ben so, wie alle Grenz.' und HauöStreitigkeiten,

auch Abläger in Klöstern und Komthureien, ge-

mein; hingegen die Artillerie und Kostbarkeiten,

der fürstliche Hof zu Wismar, die Aemter Wre-

denhagen und NeuenKalden, (so weit sie erledigt

oder eingelösetwaren), nebst einzelnen Gütern in

den Aemtern Schwerin und Sternberg, die, ausser

den herkömmlichenPflichten und Diensten, sowohl

aus den getheiltenAemtern, als von der gemeinen

Landschaft, bewilligten Steuern und Beden, die
BruchGefalle und die geistlichen Lehnein den ge-
meinfchaftlichen Städten, Stiftern und Oertern

solltestgleich getheiletwerden; wegen derPredigten
und
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und des Gottesdienstesin den ungetheiltenLand-
städten, Stiftern undKlösternbezogman sichauf
eine separateVereinbarung, und verspracheinan-
der derengemeinsameVollstreckung;in Ansehung
der einseitigengeistlichensowohl, als der heimfal-
lendenweltlichenLehneund Pensionen, blieb es
bei der NeubrandenburgerAbrede; verpfändete
Domänen(Gorlosen,Dömitz, Eikhof und Mar-
nitz) blieben, bis zu ihremRückfall, ungetheilt;
wedervoneinseitigen,nochvongemeinschaftlichen
Gütern wollteeiner, ohnedes andernschriftliche
Einwilligung, etwasveräussernoderverschreiben,
sondernbeiVerpfändungendemanderndasNäher?
rechteinräumen. Von den verwandtenEheGel-
dembeiderGemahlinnenH. Heinrichs(22,254 st.)
übernahmAlbrecht,mitErlassungderRechnungs-
Ablegung,dieHälfte(6. Jan. 1538) mit 1000si.
Zinsenzu erstatten; und für die40 adlichenLehn-
Pferde des künftigenWitthums derHerzoginAl-
brecht, ward demH. Heinrichauf deneintreten-
den Fall einegleicheAnzahlaus demgemeinschaft-
lichenAdelvoraus bedlingen. Nach Ablauf die»
serverlängertenVereinbarungsollte(1554) dieall-
gemeineLandesTheilung,mit Rath, Wissenund
Willender Landstande,vorgenommenund sodann
von iedemseinebisherigeHälfte, nacheinemauf-
zunehmendenLandRegister, abgeliefertwerden;
alle bisherigeFederungenund Gegenfoderungen
wurden, mit allgemeinerAmnestie für bei¬
derseitige Räthe, Diener und Unterthanen,
gegen einander aufgehoben,, künftige brüder-
liche Irrungen aber der gütlichen Vermitte-
lung 4 gemeinschaftlicherRäthe aus der Land-

schaft.
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schaft, denen jeder 2 der seinigen zuordnen sollte,

überlassen >).

SP

. Stritte? Abschnitt.
(1534, 22. Dec. bis 6. Febr. 1552.)

a. zu Schwerin, Heinrich der iv. f 6.
Febr. 1552.

B. znGüstrow,Albrecht dervu. f 7.Jan.
1547; danndessenSöhne:

1) Johann Albrecht, geb.1525.
2) Ulrich, geb.1527.
3) Georg, geb. 1528.

4) Christofs,geb.1537*
5) Carl, geb. 1540.

Bischöfe
zu Schwerin: zuRatzeburg:

Magnus, -Z-29. Jan. Georg, f 1551.
1550. Christofs(BonöerSch»-

Ulrich, H. z. Mecklen- lenburg),ew.i4.Dee.
bürg, erw. 26. März 1551.
1550.

3^ j,. Qk« der nachtheiligenWendung des Lübekischm
" ^ Krieges in Dännemark nach dem Stockei-

storfer ParticularVertrag, wählten Lübeck, Ro-
stock

!) Mspt. d. d. 22. Dec. 1534. a. d. yerzogl. Archiv
zuSchwerin. Schlaggert chronic.Ribniz.ada.
Z5Z4,l. ct p. 883. NeuKaldenwar (1512)dem

Rath
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stockund Wismar dm H. Albrecht(IZ. Febr.) zu ZSS5
Rostock, statt desGrafenvon Oldenburg, zu ih-
rem Feldherrn: sie versprachenihm dabei unter Krieg,
der Voraussetzung,daß er dm gefangenenKönig
befreienund diesenKrieg glücklichendigenwürde,
die Regentschaftundnach Christiansdes Ii. Tode
selbstdieKroneDannemarkS; im Fall seinesvor-
HerigenAblebensmachteman einemseinerSöhne
gleicheHofnung; gegenwidersprechendeDanische
Reichsstandeverhiesman ihmBeistand und beim
käiserlichenHofeVertretung, wegendieserUnter-
stützungderevangelischenParthei Christiansdesll»
Die Stralsunder hattenan diesemBunde anfangs
Theil genommen,trennetensichaber eigenmächtig
wiederdavona). Eine gleicheSpekulationauf
die SchwedischeKronemachtedie Stadt tübeck
für des H. HeinrichsPrinzen Philipp b). Al-
brecht befas Eitelkeitgenug, um in dieseverfüh¬
rerischePerspectiveeinesWollenwebers, ohne
alle weitereSicherheitsMaaSregeln, Hineinzuge-
Heu: mit Zoo Fusknechtenund 45 Reutern, aus-
ser einerMengeJäger undJagdhunde, vertrauete
er sich, seineGemahlin und seinenHofstaat, der

Lei-

Rath Rudolfvon Bünau (ChemnitzimL.H.
Henr.Xl.ada. 151s, K.d.Ol'ig.Urk.)undDömitz
^emKanzlerKasparvonSchöneich,icdemaufseine
Lebenszeit,überlassen.

2) ChemnitzimL.'H.Albr.VIl. sä a. 1535, IZ«
Febr.anseinerauscult.Urk. Schulzv,d. Spani¬
schenSchuldfoderung,beimGerdcs, S. 58Y.
Zu denKostendieserOperationverwandteWismar
denSilbervorrathdesdortigenFranziskanerKlosters.
(Schrödersevangel.Meckl.»6a. 1535, S. 334.)

TOOalms SchwedischeGesch.UI.Th,
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Leitung des LübekifchenDemagogen und segelte

<8. Apr.) vonWarnemündenach Nyköping; zu
Kopenhagen ward er bereitwilligaufgenommen

und mit dem Gr. Christoffüber das Commando

bald einverstanden. Allein in einerentscheidenden
Schlacht bei Assens wurden ihre Landtruppen

(n. Jim.) von den königlichenbesiegt,und die
städtischenSchiffe konntengegendie Schwedisch-
DänischeFlotte(9.Inn.) ebenso wenigausrich-
ten. Das vereinigteBestrebender Städte und
ihrer Feldherrenbliebaus dieDänischeHauptstadt
beschränkt,die nun von Christian dem III, jit
Wasserund Landeeingeschlossenwurde<0.

Nur alleindievielversprechendenVersicherun-
gen desKaisers und seinerSchwesterderNieder«
ländischenGouvernantin, K. Maria vonUngarn
warenim Stande, ihren Muth zumWiderstand
gegendie überlegeneMacht der Belagerer anzu-
feuren. Doch gieng der Plan des käiserlichen
und NiederländischenHofeS auf nichts weniger,
als auf Begünstignngd^s AlleinhandelsderWen?
difchenStädte in derOstseeund derMecklenburg
gischenThronfolgein Dannemark; die Behaup-
tung der lezternfür ChristiansdesIL Schwieger¬
sohn denPsalzgr. FriederichvomRhein, und des
auöfchlieslichenDänischenHandelsfür dieHollän-
difchenStädte war dieeigentlicheAbsicht, zu de-
ren Erreichungmannur der GegenParthei durch
denH. AlbrechtunddurchdieWendischenStädte

eine

c) Schlaggert chronic. Ribniz. ad a. 1535, p. 88Z.
Chytraei Saxon, L.XIV. p.35öfeqq. Dalin, a.
a. O. S. 219. GebhardtGesch.v.Dannemark,
II.LH.S. 828ff. BeckersGesch.d. St. Lübeck,
U.B. S. 86ff.
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eineDiversionzu machensuchte. Diesesichtliche
VerschiedenheitbeiderseitigerGesichtspunktebewog
Lübeck, wo unterdessenWollenwebersParthei
gestürztwar, zu einem einseitigenFrieden mit
ChristiandemIII. (14. Febr.) zuHamburg; hiev- iZz6
an nahm auchHeinrichvonMecklenburgim Na?
menfeinesBruders Antheil, denman vorher(21.
Äct.) durchGeleitöBriefevergeblichdazu eingela-
den hatte. Dieser, von den wiederholtenBur-
gnndischenHülfsVerheissungenverblendet, sezte,
auchohneweitereAussichtauf dieDanischeThron?
folge, die VertheidigungKopenhagenseifrig fort
und behieltdie LübeckschenTruppen, widerWik
len ihrer Obern, zurück; dieDänischenGesangs-
nen lies er nach Plan in Mecklenburgbringen.
Rostockund Wismar durftenihren Landesherrn
nicht verlassen,folglichan demHamburgerFrie-
den keinenTheil nehmen. Weil man, beidiesen
Umstanden, in Mecklenburgfür einenDänischen
Ueberfallaus Holsteinund von demLauenburgi-
sehenH» Magnus, einem erklärtenFreundedes
Dänischen Hofes, nicht sicherseyn konnte, lies
Heinrichvon Wismar aus (5. Marz) dendritten
Theil aller wehrhaftenMannschaftmit Rüstung,
Munition und Proviant, unter Anführung der
Amtleute, nach der jauenburgischenGränze zu
aufbieten. InzwischenbliebdieversprocheneBur-
gundischeUnterstützungaus; Albrecht sah sich
durch HungerSnothgezwungen,Kopenhagenj«
übergebenund sich(sy.Jul.) demK. Christian
demIlk. mit dereidlichenAngelobungzu unterwer-
fen, das DanischeReichnie wiederbetretenund
sich nicht rächenzu wollen; er gieng mit feinen
Truppen sofortnachMecklenburgzurückund alle

beider-
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beiderseitigeGefangenewurdenunentgeldlichloegt-
lassen. Rostockund Wismar waren mm froh,
einefür siesounfruchtbareVerbindung abbrechen
und, nicht ohneNachtheil, mit Dänuemark sich
aussöhnenzu können. Die RostockischeBürger-
fchaft war immittelstauchvon ihremMiStrauen
gegendenMagistrat zurückgekommenund gab die-
fem, nachAbdankungderSechsziger, feineobrig¬
keitlichenRechtewieder6).

Spanische So hatte Albrechtvon allen kostbarenAuft
Schuldso-opferungenseinerKräfte und feines Vermögens
derung. nichts weiter übrig behalten, als beträchtliche

Schulden und die Hofnung des Vurgundifchen
153? ErfaheS. Auf unzähligeschriftlicheund münd-

licheVerwendungenundAnfoderungen,dieer bald
in Person, bald durch seineRache, (Ulr. von
Jchlingen und Joach. von Ietze) bald durchdie
Kuhrff. Albrechtvon Mainz, Friedrichvon der
Pfalz und Joachim von Brandenburg, denErz-
bischofvonSalzburg, denBischofvonFreisingm
und andreReichsfürsten,bald durchdieKuhrfür-
stin DorotheavonderPfalz und durchdenkäiftrl.
ViceKanzlerHeld, bei der Königin Maria zu
Brüssel, demRöm.KönigFerdinandjn Jnspruck,
und demKaiserKarl demV. selbstanbrachte, er-
hielt er weiternichts, als vonersterer(20. Febr.)
abschläglich7000 fi. und von beidenlezterenleere

Ver-

6) Schulz, v/d. SpanischenSchuldsoderung,a.a.
O. S. 590*593. Chytrcieus,Lib.XIV.p.361,
362. jzranksA. u. N. Meckl.IX B̂. S. 202.
Gebhardi,a.a.O. S. 834-837/ 843. Lecker
a. a.£>.S. 103. HvitfelddauskeEhron.in vit.
LKrWfirn.II.p. 1480. Dalin, a.a.O. S.232.
Lindenberg chronic, Roftoch. L.IV. c.z. x.119»



DritterAbschnitt. 97
Versicherungenund Vorschreibenan die Gouver¬
nantin: seinenabgedanktenund zur Verzweiflung 15z?
gebrachtenOfficiersmußteer inzwischenihrenrück¬
ständigenSold, (nach Abzug einesViertheils)
auszahlen; unddadurcherkaufteer sichdas Recht,
bei der ReichsVersammlungzu Regenöpurg, die 154*
KostenseinerunglücklichcalculirtenUnternehmung
ans 300,000 fl.Capitalberechnenzu dürfen. Um
seinenSollicitationendesto WirksamernEingang
beim kaiserlichenHofezu verschaffen,bekannteer
sichöffentlichwiederzur pabstlichenReligion. Er
erhielt auch von demKaiser(29. Aug.) und von
dem Rom. König (27. Sept.) einefruchtloseAn-
Weisungobiger Summe an die Königin Maria,
und ein Vorschreibenan dieWendischenStädte
und an dieMecklenburgischenLandstände,zur Er-
stattungseinerKriegskosten:alleinbeideliessenden
Antrag unbeantwortet, nachdemLübeckauf des
Herzogs unmittelbaresAnsinnen(23. Apr.) sich
ganzlichabgeneigterklarthatte, einefremdeSchuld
zu übernehmene). An dm fortgefeztenBemü-
Hungendes käiserlichenund NiederländischenHofe« 1539
für den Pfalzgr. Friederichnahm er öffentlichkei¬
nen Antheil, wenn gleichauf feineUnterstützung
dabeivorläufiggerechnetwar. Nur zwischenRo-
stockischenundSchwedischenSchiffensielenwech- 1538
selseitigeFeindseligkeitenvor 0.

Die Uneinigkeitder ProtestantischenTHeolo- *535

gm überverschiedeneKirchenGebrauche,besondersHamburgi-
- ihre

e) Schulz v. d. Spanisch. Schuldfoberung, a. a. O.
S.593-595.

f) Gebhardt, S. 846, Dalin,. S. 350,

Neckl.Gesch.DI,Th. 0
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scherNcli-ihre heftigeAbneigung gegendieSchweizerische

gionsCon-Reformatoren, vielleichtauch die Besorgnis für

vent. die Verbreitung der MttnsterschmWiedertäufer-

Unruhen, veranlaßt-dieStädte Lübeck,Bremen,

Hamburg, Rostock, Stralsund und Lüneburg

zu einemCongreßihrer Gottesgelehrten(vonRo-

stockM. HenrichTechens)in Hamburg. Man

vereinbartesich, (15. Apr.) der Augsburgischen

Confessiontreuzu bleibenund diePrediger darauf

zu verpflichten,dielateinischenPsalmen nebenbeut-

schenGesängen, dieMeßkleider,dieLegendender

HeiligenunddenKirchenbannbeizubehalten,hin-

gegendenReformirten,(Sacramentirern)gleichden

Wiedertäufernund Papisten, alle obrigkeitliche

Duldung zu versagen, die KirchenGüterunver-

lezt zuerhalten,auchin Ceremonienkeinebeträcht-

licheAenderungvorzunehmen,dieEheSachenaber
weltlichenRichtern zu überlasseng). Die Wiß;

MarschenTheologennahmenkeinenTheil an die-

ser ReligionsVerbindung, weil daselbstNevers
und Timme öffentlichdie ZwingliftheLehrepre-
digten und bekannten. Die übrigenWendischen
Städte unterdessenzwarnicht,(12. Aug.) denMa-

1536 gistrat, so wie(4.Jul.) Dr. Lucherselbst, (dem

H. HeinrichdasNeverscheGlaubensbekenntniszu-
geschickthatte) und aufdessenVorstellungderKühr-
fürst von Sachsen(r.Jul.) denHerzogaufmerk-
samzu machenund zuwarum; aber ienePredig¬

ten

g) GryseimL.Slüters, sä A.1535. Schröders
evang.Meckl.l. Th. S. 302-314. Grapcns
evangcl.Rostock,S. 228. Bacmeisterin IVesU
jphalen T. I. p, 1566.
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ten behielten ungehinderten Fortgang und ausge-
breiteten Beifall h).

Wegen des, seit 8 Jahren rückständigenjähr- Ratzebur-
lichen SchirmGeldes (40 Mklb.) für den Bischof gjsches
und (20. Mklb,) für das DomKapittel zu Ratze- Schirm-
bürg, ward (29. Aug.) zu Schwerin zwischenBe- Geld,

vollmächtigten H.Heinrichs (Kanzler v. Schöneich
und Lüdkevon Quitzow), des Bischofs, (Haupt-
mann Dieterich von Buxheim zu Schönberg und
LorenzMeier) und desKapittels (Dechant Dr. Jo-
Hann Lüßow und Domherrn Loren; von Prem)
eine fuccessiveNachzahlung und künftige zeitigeEin-
sendung in die fürstliche Kammer verabredet, i).

An der Erneuerung des Schmalkaldfchen Kirchen-
Bündnisses nahm Heinrich, durch seinemKanzler
Schöneich zurückgehalten, ebenso wenig Antheil,
als an den ReligionsVerabredungen und übrigen
Verhandlungen der Bundesgenossen k). Auch 5537
die geftzliche Abfassung einer KirchenOrdnung,
worauf der Administrator des Bißthums Schwe- zzzz
rin bei beiden Herzogen und deren Landrachen von

Prälaten, Ritterschaft und Städten auf dem Land-
tage (10. Nov.) zu Parchim antrug, blieb bei

den ungleichenGesinnungen der Landesherren noch

ausgeftzt 1). Doch ward durch den, von Braun-

G 2 schweig,

h) Schröders Wism.PredigerHist.S. 5, 7; Evang.
Meckl.26 a. 1535, 1536, S. Zl8 ff. 338/ 329.

i) Chemnitz im L. H. Henr. XI. ad a. 1536, a. d.
Orig.Urk.

k) Hederich, chron, Suerin. in Westfalen T. III.

p. 1661. Ckytraeus L, XIV. p. 370.

I) Hist. Nüchr. v. d. Verfassung des Zürstenth.
Schwerin, Beil. V. Zrank, IX. B. S. 205.
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*537 schweig,auf LuthersEmpfehlung, nachParchim
berufenenerstenSuperintenVenten Johann Rieb-

1540 ling,inHeinrichsalleinigemNamen,eineKirchen-
Ordnung undeineOrdnungderMesseabgefasset
und bekanntgemacht;aucherschienderersteKate-

1541 chiSMUS für die hiesigenLande m). Durch eben

denselbenlies der Herzog die zweite allgemeine
VisitationVisitation der Kirchenund Prediger, sowohl

fürstlichen, als PrivatPatronatS, nicht nur in
feinenalleinigen,sondernauchin dengemeinschaft¬
lichenLandenanstellen:namentlich(21-30. Aug.)

iuMecklen-in den Städten und AemternStargard, Neu-
bürg. brandenburg, Friedland, Woldeck, Feldberg,

Wesenberg,Wredmhagen,Röbel, (14. Sept. ff.)
in Plau, Güstrow, Teterow, Lage, Sternberg,

(8.Dec.) in Wismar, Mecklenburg,Schwerin,

1.543 (?-i9> Jan.) in Schwaan, Rostock, Gnoien,
Tessin,

tn) KerkenOrdening, woydt van denLutherischen
Pradicantenund Kerkendenersmit denCeremonien
und GadesDenste«in dem FörstenthombMeklen-
borg geholdenschallwerben" (RostockdurchLudw.
Diez, MDXL. 17 B. 3.). „<Vti>nitigder Misse,
wo devan denKerkhere»vndeSeelsorgernymLan-
de tho Mecklenborch,ym FöxstendomWende«/
Sveriu, RostockvndStargard schallgeholdenwer-
den. MDXL" (Rostock, b. LndowiDiez, 1545,
16. Iun. ig B. 4.) „Carechißmus edder Ryn-

derlere, wodenichtalleinin desMarggr. thoBran-
denb.vnd— derSt. NürnbergAnerichheitvndGe-
beden,sondernockim Landetho Mecklenborchallent-
halvengepredigetwerd, denKyndernvndjungemVol¬
ke schriftlichvorvathet" (Rostockb. Diez. 1540,

7. Iun. 1Alphab.8.) Schrödersevangel.Meckl.
!. Th. S. ZZI, 359/ 474> Monzel de Superin.
tendentib Parchimens, p. L» J\0ftccf«r Etwas
.2740, S. 5?l.
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Tessin, Malchin, Stavenhagen, Warm, (io.
Febr.) inParchim, (3. Jul.) inGrabow, Eldena,
Walsmühlen, Boizenburg,Rehna, Grevismüh-
len u. s. w.; wobeiihm nachundnachParidom
von Danneberg, Henningvon Warburg, Kurt
von Penzen, AchimvonPasssw, derSchwerin-
fchePredigerJoachimKükenbieter,derSecretär
M. Simon Leopoldu. a. m. zugeordnetwaren.
DieAbsichtgieng, in Gefolgeiner,vorher(1535)
schondenPredigernEgidius Faber(f 1536) und
Nicolas Kußs dazu von H. Heinrichertheilten
Instruction, hauptsachlichgegendieWidertaufer
und Zwinglianer, mithin auf Prüfung undZu-
rechtweisungder Prediger in der Lehreund got-
teSdienstlichenVerwaltung, zugleich auf Ertun-
digungderKirchenhebungenund Grundstücke,auf
Anlegung christlicherSchulen und gemeinerAr-
menCassenin denStädten, auchauf mehrereGe-
genständederkirchlichenPolizei. Man fandnoch
häufig, besondersin denKlösternundzu Güstrow,
Anhänger des Pabstthums, die man mit Scho-
nung behandle»und allmählig aussterbenlassen
mußte, um denH, Albrecht, deran demganzen
GeschäftekeinenTheil nahm, nichtzu ihrer Be-
schüßungaufzufodern. Eine WürkungdieserVi-
sitation in Wismar war das Verbot derZwing-
lifchenLehredes PredigersRevers ").

G Z Eben

n) H. Heinrichsz.M. Instructionfür dieVisitatoren,
1535/ Mspt. Protocolla visitationis tarn generalis
quam specialis d. a. 1541 >1543, Mspta im her»
zogl.ArchivzuSchwerin. Schröders evang.Me-
klenb.»63.1540-1542, S. 361*393/ 404-436,
443-461; WismarschePredigerHist.S. ?. Ro-

stscker
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und Ebel? diese KirchenVisttation lies der Admi-
Schwerin, »nstrator Magnus, durch Johann Riebling, den

StiftsHallptmann Anton Prem, Henning War-
bürg, den Professor Pegel, Johann Rennfahrt
und M. Simon Leopold, auch (21. März) in
Bühvw, Warin, Rühn und den ländlichen
Kirchspielen des Stifts, die schon die reine Lehre

1544 angenommen hatten, anstellen und (20, Ott. -1.
Nov.) fortsetzen. Die Büßowschen Domherren
wurden zu gotteSdiensilichenFunctionen und zum
ehelichen Leben angewiesen; die übrigen Gegen-
stände betrafen den äusserlichen Gottesdienst, die
Schulen, die geistlichenGüter und Gefälle, Ar»
menVersorgung, Fähigkeiten und Sitten der
Prediger 0).

Rostocksche Das Corps der Universität zu Rostock war,
1542 seit Peter Boyens Abgang, bis auf z bejahrte Pro-

fessoren

stockerEtwas 1742, S. 818/ 822. Thielev. d.
GüstrowschenDomk. S. 79. ThomaeLutheras
biseciisenex, p. 26 feq. Iu Rostock war (154z)
das DomKapittel und zu Marienehe (1542) das
KarthäuserKlosternoch in seinemBestand (Rost.
Ltwas i74i, S. 639-859.)

0) „EtlicheArtikel,soaus Befehldes— H. Magnus¬
sen— EE. Rache zu Bötzowsampt dem Kapittel
daselbstvnd vmbliegendenKerckheren— hinfürder
cintrechtiglichvndchristlichzuhaltensindbevohlenvnd
««gezeigtworden,1Z42, Dingst.n.Latare;" „Ver-
zeichnisderHandelungenit. der Gebrechen,sosich
beidebeidenKirchherrenund in ihrenundderKir-
chenGüthernic. — in der nehestgehaltenenVisita-
cion begebenhaben, welcheaus Befehl des— H.
Magnus — durchS. F. G. verordneteVisitatoren
— im Stift zu Bntzo ist gehaltenworden,Mont.
n. GalliTag omn, san&or, A, 1544." (Mspta im
h.Archiv.)
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festeren,(Lamb.Thakel, Conr. Pegel undAndr. Univerfi-
Eggerds)ganzausgestorben.Heinrichhattezwar, tat;

(nach Arn. von Buren) noch2 Professorender 1537

Philosophie,(Heinr. Welp undHenr. Arsenius) ^539

einen Theologen(Heinr. Schmedenstadt)so wie 1542

schonvorherZ Aerzte, dahinberufen. Alleinder *535

Magistrat gabnichtzu, daßdiealterenLehrersieauf
Begehren der Herzogeins akademischeConsilmmRathliche

ausnehmenoderzuandernCollegialRechtenzulassenP^lcsso-

durften. Hingegenverschrieber selbstZ neueUcI539

ProsessoreS,einen Juristen,-fChph. Hegendvrf,
hernachJoh. Strube) einenPhilosophen(Joh. 1542
von Bronchhorst) und einenArzt (Pet. Capita- 154z

neuö) aus Kölln, denenunweigerlichSitz lind
Stimme im Consilinm eröfnetwerden mußte.
Mit demhisdurchvermehrtenUebergcwicht,mußte
nun im Namen der Universität, was vorhinder
Magistrat auf einerTagefahrtzu Schwaan dm
Herzogenzu verweigernsichnichtlängergetrauet
hatte, dieAufnahmeundZulassungderfürstlichen
Professorenabgelehnt werden. Eine ernsthafte *544 .
herzoglicheBedeutung(27. Marz) fand bei dem
Magistrat ebensowenigEingang, als dieVor-
schlageder rechlichenProfessorenzur Wiederauf-
Helfungder Universitätund zur Anlegungeines
PädagogiumsundGymnasiums?).

G 4 Zwi-

p) RsstockerEtwas 1739/ S. 602/ 603/ 47
4395 1740/ S. 12, 38, 39/ 79/ 759/ 760,
761; 1738,S. 52/ 145/ 278 leiz. Gesch.der
Iuristen8acultälz. Rostock,S. 57/ 58, 63.
Urkundl.Vestätlig.derZ.Gerechls.überd.Äkad.
u. Rath z. Rostock,32-37. Beil. Chytraeus
L. XVII.p. 451, Lindenbergp. 165. Gra-
peus evang.Rost.S-110-112. Dr. Chph.He¬

gen-
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ZwischenbeidenherzoglichenBrüdern misch-
tm sichbald wiederneueUneinigkeiten. Albrecht
hatte mehrmahleneinseitigLandtagean derSag-
storferBrücke gehaltenund sichvondergemeinen
LandschaftBeden bewilligenlassen,woraufHein-

1540 rich (8. Sept.) gleichenAnspruch machte. Erste-
1542 rer bestanddagegenauf die, in demleztenVertrage

wechselseitignachgelasseneRechnungsAblegungfür
Theilmigs-das Vergangene, und drang von neuemauf erb-
Versuche»jicheLandeStheilung.Zur BeilegungdiefeSHaus-

lichenZwistesund, nachBefinden, zur Veran-
ftaltnngeinerallgemeinenTheilung, allenfallsmit
ZuziehungderPrälaten, RitterschaftundStädte,
wurden vom Kaiser Commissarienverordnetund

1543 diesen die Bischöfe Georg von Ratzeburgund
BussovonHavelbergbeigesellet,welchederRom.
König wegenAlbrechtSEntschädigungsFederung
wider die Stadt Lübeckbevollmächtigthatte q).
Von den Ausrichtungender einenso wenig, als
der andern, ist etwasbekanntund wahrscheinlich
ihr Auftrag überall nicht eröfnetworden. In

1542 beiderHerzogeNamen ward inzwischendie Po-
lizeiOrdnung, mit Rath, Wissenund Willen

der
gendorff (Jut\ Prof. Senator) Or. de rationibns
restaurandi collapsas academias publicas, in acad.
Rost, pronuntiata, Rost. ap. Lud. Dyetz MDXL,
27> Febr. D. Gisb Longolii (Med. Prof. senat.)
studii literarii public: in acad. Rostoch. diligens et
accurata restauratio, vna cum constitutione ludi

, puerilis; Jo. Strubii (Jur. Prof. senat.) Tr. deop-
tima ratione discendi Jprudentiam. Rost. ap. Diez
1544 Aug- (RostockerLtwas 1738, S. 17,
177, 197 feq )

q) VerbesserterKlüver, III.Th. S. 689. Zuver¬
lässigeAusführung, 11, 1^.Beil.
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der Stände ihrer Lande von Prälaten, Ritter- Policei-

schaft und Städten, aufs neue nachgesehen, ver> Ordnung

bessert und, nach allgemeiner Annahme und Be¬

willigung, (4. Oct.) i>n ganzen Lande publiciret 0»
Albrecht hatte seinen Durst nach Ehre in H. Al-

Dännemark noch nicht genug verbüßt, um nicht fgcßtä

zu dessen Befriedigung, iede neue Gelegenheit be-

gierig zu ergreifen» Nachdem ihm selbst ein Ver- ^

such miSlungen war, durch den Anführer der

Schwedischen Misvergnügten Niels Dake, sich
einen Weg zu dieser Krone zu bahnen, verleitete

ihn seine Anhänglichkeit an die katholische Reli-

gion und an den käiserlichen Hof, daß er zum

Werkzeug des lezteren sich gebrauchen lies, um

durch geheime Unterhandlungen mit den Rebellen

die Absichten des Pfalzgr. Friederichs auf Schwe-

den zu unterstützen. Der üble Empfang seiner in IZ43

Deutschland geworbenen Truppen und die Unter-

drückung des Aufstands in Schweden verrückten

zwar das Protect, nicht aber den GesichtSpunct

des Herzogs: die misvergnügten Schweden flohen

zu ihm, und er suchte durch sie neue Unruhen in

G 5 Schwe-

r) „(Dvbcninye, Statuta und Settinge, dorch de
— Hn. H. u. Hn. A. Gebr. :c. in E. F. Gn. För-

stendomen, Landen, Steden u. Gebeden, dem ge-

meinen Nutte tho Forderinge und Ende, mit vorge-

habten Rade, Weten und Willen der Stende erer

Förstendömer und Landevan Prälaten, Ridderschap

und Steden, upgericht, upt nie besichtigetnnd doch

mit dicken weinigentyofatte vormeret und gebetert,
einmödiglicktho holden angenamen und bewilliget.

(4.Octob.) 1542, dorch E. F. G. eren Underdane

in den Druck publiciret, vorkündiget und unvorrügk-

lich tho holdengebadw." (5f B. fol.) Impressum

h.Archiv.
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1544 Schweden anzustiften und zu unterhalten, auch

mehrere auswärtige Brachte gegen dieses Reich in

Bewegung, zu bringen; Er hatte schon neue Trup¬

pen zu einer Expedition auf Kalmar angeworben,

als ihm Rostock und Lübeck dazu die Transport-

Schiffe verweigerten. Der K. Gustav beschwerte

1545 sich darüber (26. May) bei dem H. Heinrich,

dem Prinzen Magnus, den Mecklenburgischen

Landstanden und mehreren Höfen in einem Mani-

1546 feste, und verklagte den H. Albrecht beim Käiser s).

Dänische Zwischen dem Dänischen Hofe lind dem H»
1543 Heinrich war durch die, (26. Aug.) zu Kiel voll-

zogene Vermählung des Administrators Magnus

mit Christians des Hl Schwester Elisabeth (geb.

14. Ott. 1524) eine freundschaftliche Verbindung

geknüpfet t). Dadurch lies aber Albrecht, bei

dem bekannten Misvernehmen beider Brüder, sich
nicht abhalten, wiederholten Aussoderungen Karls

Händel; des V. zu neuen Feindseligkeiten gegen Dannemark

1544 Gehör zu geben. Er nahm die PsalzischLot-

thringischen Truppen gegen Dännemark in Meck-

lenburg auf, rüstete auch Schiffe aus, um auf

1545 Dänische und Schwedische Seefahrer zu kreuzen

und drang selbst mit einiger Meuterei ins Holstein;

fche; nicht ohne seine Begünstigung, konnte Mar-

tin von WaldenfelS, in einer Fehde gegen den König,

den gefangenen Bisch. Balthasar von Lübeck auf

dem Schlosse Gorlosen in Verwahrung halten.

Auch den Befehlshabern des unruhigen Braun-
fchwei-

s) Dalin, a.a.O. 6.282/ sys, 293,297/ 302-304,

311/ 312.

t) Hederich chron. Suerin. 1. c, p, 1661, Chytraeus
L, XVI. p. 407.
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schwedischen H. Heinrichs verstattete er, für

den Pfalzgrafen in Mecklenburg Soldaten zu

werben, die aber, auf feines friedfertigem Bru¬

ders Veranlassung, von den übrigen NiederSäch-

sischenFürsten genöthigt wurden, das Land zu ver-

lassen und über die Elbe zu gehen. Doch bald

mußte er selber um Friedm bitten, als feine Schiffe

in Dännemark aufgebracht und feine Truppen von

des Königs Bruder H. Johann in Holstein einge-

schlössen waren. Wie demnächst Christian der III. !Z46

sich mit seinem bisherigen Gefangenen (14. Jul.)

aussöhnte, hielt Albrecht zwar den Pfalzgrafen

vom Beitritt zurück: dieser lies aber, nachdem

er (1544) in der KuhrPfalz zur Regierung ge¬

langt war, feine Absichten auf Dännemark sah-

ren; und damit hatten alle bisherige käiferlich-

Burgundische Operationen in Dännemark ein

Ende «).
Albrecht hatte nun nichts angelegneres, al« 1542

die so oft verheißene Entschädigung für seine, auf Entschadi-

des Kaifers Wink, gemachten Aufopferungen zu

erhalten. Er lies keinen Reichstag, v) noch fon- 9'

siige Wege unbesucht, auf welchen er den Monar- 154Z

chen anzutreffen und feine Schuldfoderung mittelbar *544

oder unmittelbar in Anrege bringen zu können

glaubte. Allein das gewöhnliche Loos der Schwä¬

cheren, die sich als Werkzeuge in der Hand des

Stärkeren zur Erreichung ungleicher Absichten
gebrau-

u) Gebhard!, a. a. O. S. 856-858. Chytrcieus,

1. c. p. 409.

v) Von seinempersönlichenBesuch der beiden Speier-

scheu Reichstage (1542,1544) zeugen seine Unter-

schriften (Samml. der ReichsAbschiede, II. Th.

S. 468, 515.)
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gebrauchen lassen, traf auch ihn:, für allzu leicht-
gläubige Dienstfertigkeit ward er mit Vergessenheit,
und seine miSverstandens Ruhmbegierde mit Reue
über verlohrne Zeit und Mühe bestraft. Neue
Vorschreiben des Kaisers und des Rom. Königs

1546 an die Mecklenburgischen Landstände blieben ohne
Wirkung. Die Erlaubnis einen neuen LaudZoll
und ueue Seehäfen (in der Golwiß und an der
Recknitz) anzulegen, eine Exemtion von Reichs-
Anlagen und KammerZielern bis zur Tilgung sei?
ner rückständigen Kosten des Dänischen Krieges,
Empfehlungen und Anweisungen zur Erlangung
der Schwedischen Krone, und endlich das Vor?
recht, bei allen öffentlichen Sollennitäten des käi-
serlichen Hofes, wo die Kuhrfürstm ihre ErzAem?

R.Erö- ter verrichten, das Amt eines ReichsCrbVvr-
Vorschnei- schneiders auszuüben, welches Albrecht bei de?
derAmt, Krönung des Röm. Königs (izzi) zu Aachen so

geschickt verwaltet hatte, waren alles, was man
ihm zur Belohnung bewilligte. Allein selbst dis
hierüber, (2i.Jul.) für ihn und seinemännlichen
Erben nach Ordnung der Erstgeburt, zu Regens?
bürg ausgefertigte Urkunde ist so wenig, als die
übrigen Papiere, jemals ausgeliefert worden x).
Nichts alfo als eitle Hofnnng nahm Albrecht vom
Reichstage nach Schwerin, und bald darauf mit

sich

x) Schulz v. d. Spanisch. Schuldsod. a. a. O. S.
596 - Zy8. IVestphalen diplomatar. Meclenb.
ad a. 1546, T. IV. p. 1137. Zum kaiserlichen
Rath und Hosdienerhatte ihn Karl derV. schonvor-
her (1530, 29. Jul.) zu Augsburg bestellet, mite,'-
ner Schntzversicheruugfür seineLande und Leute, ie-
doch ohne einer Besoldung zu erwähnen. (Ä>rig.
NM. im h. Archiv zu Schwerin.)
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sich (7. Jan.) ins Grab, welches ihn mit allen 1547
seinen Entwürfen (l?.Jan.) zu Doberan in sich
schlos. So endigte sich eine mühevolle, aber wir- Tod und

knngölose Laufbahn, die seinen lebhaften Geist oft
in so zweideutige Geschäftigkeit verwickelt hatte!
und so verblühete ein Körper, dem man an Stärke
und Schönheit des Wuchses den Vorzug vor allen
Reichsfürsten seiner Zeit einräumte y). Seine
Gemahlin Anna aus dem Kuhrhause Branden-
bürg, die ihren Wittwensitz zu Lübz (bisiy.Jun. Familie:

156?) und (2z.Jul.)zu Schwerin ihren Ruhe-

Platz erhielt, hatte ihm 8 Söhne und 2 Töchter
gebohren; davon überlebten ihn: *

1) Johann Albrecht»(geb.22.Der.1525.
zu Schwerin) war mit dem nachmaligen Kuhrf.
Johann Georg von Brandenburg auf die Univer-
sitat zu Frankfurt an der Oder gegangen, wo 1Z42
beide nach einander das Rektorat übernahmen;
mit seinem Vater besuchte er den Reichstag zu 1546
Regensburg und ward von ihm dem Kaiser zu
KnegöDiensten empfohlen, worauf er auch noch

im Herbste, unter dem Mkgr. Johann von Kü-

firin, gegen die Schmalkaldischen BundesGenos-

sen, den Kuhrfürsten von Sachsen und den Land-

grasen von Hessen, mit zu Felde zog. In so

verschiedenen Schulen hatte er seine natürlichen An-

tagen durch Wissenschaften und KriegsUebnngen

zu den vielversprechendsten Regenten Tugenden aus-

gebildet. 2) Ulrich (geb. 22. April 1527. zu

Schwerin) war bei des Vaters Tode auf Reisen.

3) Georg (geb. 22. Febr. »5-8) diente gleich-

falls unter dem käiftrlichen Kriegsheere gegen die
prote-

y) Chytraeus L. XVI. p. 416, Hederich I. c.
p. 1663.
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protestantischen Fürsten. 4) Anna (geb. Oct.

1533) nachher (1566) deS ersten weltlichen H»

Gotthards von Kurland Gemahlin, (f 4. Jnl.

1602.) Z) Christoff (geb. zo. Inn. 1537,

zu Augsburg, wo er von dem Kardinal Bisch.

Christoff von Stadion getauft war.) 6) Kurl

(geb. 28. Sept. 1540, zwischen Grabow und

Neustadt) erhielt den Namen von dem Käiser.

Die übrigen: Magnus, (geb. Dec. 1524, zu

Berlin) Ludewig, (geb. 1535, zu Kopenhagen)
Johann (geb.1536)warengleichnachderGe¬
burt Md Sophie, (geb. 10. Apr. 1538) in der

Kindheit gestorben z).
*547 Auf Zureden H. Heinrichs, der vom Käiser

Regie- zur Auseinandersetzung der hiuterlassenen Prinzen

Nackfolaer
bevollmächtigt war, übernahm Johann Albrecht

die Regierung des äusserst verschuldeten väterlichen

LandesAntheilS vorläufig auf 6 Jahre. Die bei¬

den jüngern Brüder blieben vor der Hand bei der

Mutter zu L>übz, bis Johann Albrecht den Pr.

Christoff an feinen Hof nahm und erziehen lies.

Die drei älteren Prinzen besuchten dm schwülen

Reichstag, welchen Carl der V. nach dem entscheid

2548 Senden Mühlberger Siege (bis 30. Jun.) zu Augs-

purg hielt, in Begleitung der Gesandten ihres

Oheims (Dietr. von Molzahn und Dr. Joh. Hoft

mann) und des Bischofs von Raßebnrg, persönlich

und empfingen daselbst für sich und ihre unmündi-

gen Brüder die kaiserliche Belehnung. Zugleich
erin-

z) Schlaggert chron. Ribniz. p. 881- Hederich

chron. Suerin. ad g. 1525» 1527» 1528, 1535>

1537» 154°, 1542, 1546, P- 1659-1662. Her¬
zog!.Noüßcationöschreiben d, a. 1537, im Archiv
ätt Schwerin Mspt.
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erinnertensie den Monarchenan ihre väterliche
Schuldfoderung, die siezu 500000 fl. berechne-
ten. Statt derenBezahlung, begnügtensichder
Kaiser und der Rom. König, denMecklenburgs
sehenLandstandendieUebernehmungderselbenund
demH. HeinrichdieEinwilligungdarinnzuzumu-
then a). Die einzigeWirkunghiervonwar viel-
leicht die doppelteLandBede, welcheihnen auf
deinmittlerweiligenLandtagezuWismar bewilligt
und (rz. Dec.Zentrichtetwurde. Schon vorher
war die Erbhuldigung im ganzenLandevon den
dreialterenjungenHerzogen,für sichund in Vor-
mundschaftihrer beidenBrüder, unddemH. Hein-
rich (10. Febr.) ausgeschrieben;sieward in aller
HerzogeNamenin dengemeinschaftlichenStädten
Malchin, Friedland, Rostock, Wismar, Par-
chim, (ii. 15. zu 24. 26. Apr.) Güstrow,
(2.Jul.) und (1549, 'Y.Aug.) zu Waren, mit
BestättigungderenPrivilegien, eingenommen,die
RostockischeVerpflichtnngaber, auf denjenigen
Herrn beschränkt, dem das Land Mecklenburg
zufallenwürde*>).

Mit

a) Chemnitz im L. H. Joh. Albr. I. ad a. 1547. aus
briefl.Urk. Chytraeus L. XVI. p. 416. Mylii
annales, in Geröes Samml. S. 257. Samml.
der ReichsAbsch.II. Th. S. 547. Schulz v. d.
Spall. Schuldfoderung.S. 59?.

b) Gründl. Demonstratisu, wegen des Csntribu-
tionsrvesens in Mecklenburg, Beil. A. Sen¬
kenberg selecta I. et h. T. II p. 545. 8ra»k IX.
B.S.S41. Chemnitza. a.S. »6a. 1548,1549,aus
Zbriefil.Urkk. Mspt. d.d.Malchin II. Apr. 1548.
Letzteslvort, 51. Beil. Zu FriedlandundRostock
ward die HuldigungauchHeinrichsbeidenPrinzen
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Mecklen- Mit Albrechts Tode war das bisherige Hin-

burglsch«?derniS einer allgeineinen Verbreitung und dauere

hafteren Sanctionirung der hiesigen KirchenRe-

formation aus dem Wege geräumt. Seine

mahlinwar bis dahin der protestantischenReligion

treu geblieben, und ebendarin waren auchseine

Kinder erzogen» Heinrichund Johann Albrccht

1Z47 waren daher über diesenGegenstandleichteinver¬

standen. Sie bestelltennun auch zu Güstrow

(27.Febr.) denlutherischenHosPredigerzuSchwe-

rin Gerhard OemichenzumDomProhst c). Die

kaiserlicheErklärungauf demAugsburgerReichs--

1548 tage, (15.May) WiehesderReligion halberim

Reiche,bis zum Ausgangder (154b) zuTrient
angefangenenKirchenVersammlung, solltegehalten

werden, hatten die hiesigenHerzogenicht äuge-
nvmmen. Um den Versuchendes kaiserlichen

Hofes zur VollziehungdiesesInterims begegnen

zu können, vereinbartensiesichauf demLandtage

Z549 zu Sternberg (20. Inn.) mit ihren gesammten
Prälaten, dem Bisch. Magnus vonSchwerin,
demParchimschenSuperintendentenRieblingund
dem GüstrowschenDomProbst(nachherigenSu-
perintendenten)Oemichen,derRitterschaftundden

Glaubens-Städten, bis auf etlichenochübrigekatholische
Bekennt- KlosterGeistliche, einmüthig über ein Glaubens-

klis. Bekenntnis: darinn waren, ausserder heil.
Schrift

geleitet, und auchm derenNamendie Privilegien-
Bestätigungertheilet.

e) Schröders evang.Meckl.»6 s. i?47, S. 488.
Thomae Lutberus biseciisenex, p. 32. Thiele v.d.
GüstrowschenDom?. S. 82. VisitationsProtvcolle
derKirchenimAmteundin derStadt Güstrowd.a.

1547/ i55i/ Mfrta im h. Archiv. k
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ii4 ErstePeriode.

die Quoten des Stifts Schwerin unterdienicht

eximirtenRückständezu berechnenund denReichs-

Proceß. fiscal zu derenEinmahnung schongegenHeinrich

nnd Albrechtaufgeforderthatte. Diesertrat nun

1548 auchwürklichmit einerExemtionsKlagegegenden

H. Heinrichund denAdministratorMagnus beim
ReichsKammerGerichteauf und trug aufEntfchä-

digungwegendereigenmächtigenEntziehungdieses
steuerbarenReichsstandesan e).

1550 Der alte H. Heinrich mußte noch den

Schwerin-Schmer; erleben, diesenseinenältestenPrinzen,
sche dessenGelehrsamkeitundGottseligkeitzu so großen

Erwartungen berechtigthatte, zn Bützow (28.

Jan.) unvermurhetzu verlieren; einVerlust, der

um sovielempfindlicherwar, weilHeinrichszwei-
ter Prinz zur Succeffionunfähigwar und Mag-
nus keineErben hinterlles: er ward zuDoberan
begraben, wobei ihm seinvormaligerLehrerAr«

Bischoft- nold von Buren eine Lobredehielt. Zu seinem
Nachfolger im Bisthum ward von demHerzoge
der Prinz Ulrich vorgeschlagen;wegenderengen
Verbindung des Stifts mit demHerzogthum,
konntedas DomkapiteldiesenAntrag nichtfüglich
ablehnen. Der Prinz Georg hatte vermuthlich
für seinenzweitenBruder schoneineSnecessionin
der LandeöRegierungcalculirtund machtefür sich
auf das erledigteBischofthumJagd. Um dieses
Proiect durchzusehen,brachteer Truppenznsam-
wen und belagerteBüßow. Er zog aber bald
wieder ab, als Heinrich das Landvolkgegenihn
aufbietenlies. Um bei solchenUmständeneinem
Ueberfallin Schwerinauszuweichen, geschahdie

Postu-

e) Lhemal. verhalt«, zw. Meckl. und Schwein,
S. 73, 74/ VII,u. X. Beil.
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Postulationdes ersteren(26. März) zu Wismar,
dochaus Vorsichtnur unterderBedingung: daß Wahl,I
er, in ErmaugelnngeinerpabstlichenBestätigung,
die man vonPaul demIII.zwarsuchte,aber nicht
erwartendurfte, sichkeinenrechtlichenBesitz, son-
dem nur als Schuß- und SchirmHerr die Be«
wahrung der Stiftshäuftr Bützow und Warm
zueignen, das Domkapittelaber einstweilenim
Besitz des Stifts bleibenund solchenauf beiden
Schlösserndurch einenDomherrn ausübensollte.
Ulrich übernahm(2. Apr.) dieseBedingung und
mit derselbendie beidenStiftsSchlösser aus Hein¬
richs Händen, der siebis dahinbeftzthatte. Er
empfingvon dem(aus Schwedenvertriebenen)ka-
tholischeuBisch. Magnus vonSkara (27. Apr.)
im WismarschenDominikanerKloster,die vier
minderenGrade des RömischenKlerikatSk) und
beschwor,unterVoraussetzungseinerkünftigenBe¬
stätigung und Besitznehmung,(20. May) zn
Bützow seineWahlKapitulation. Vermögedersel-
ben war er verpflichtet,die bischöflichenOrdens?
Functionenin Schwerin und in derganzenDiöcese
auchandrekatholischeRitus selbst,oderdurcheinen
Weihbischof(bisher, seit 1537 denTitularbisch.
Christoffvon Constantia)zuverrichten, diepäbst-
licheAdmissionundBestätigung auf eigneKosten,

H s mit

f) H. HeinrichsNotificationsSchrcibenvondemTode
des Pr. Magnus<l.a. 1530, im ArchivzuSchwe-
rin, Mspt. Rsst. Ltwas 1737, S. 752. Cliy-
traeus Lib, XVII. p. 434. Hederichs B. Schwe-
rinscheHistorie,beimGeldes, 478 -483. Äui-
tnng des DomKapittelsüber H. HeinrichsZurück-
gabt der beidenStiftshäuserä. d. Mittw. n. Palm.
1Z50. Mspt. im h. Archiv. Schröders evangel.
Meckl. ad a, 1550, S. 517.



ii6 ErstePeriode.

mit gewöhnlichenBeiträgen derGeistlichkeitnnd

Stifts-lilldStiftsUnterthanen, zu bewirken. Doch ohnedie-
selbeabzuwarten, ward er (26. Inn.) von dem
Domkapitteleinmüthigals postulirterBischofan-
erkanntund regierteseitdemdas Stift, (15. Jnl.)
mit Zuziehung zweierAdministratorenaus dem
SchooßedesKapittels tdes DoinProbstsDr. Jo¬
hann von Lützowund des DechantSHenning von

Landesre-Penz) g). Seinem Bruder Johann Albrecht,
gimmg. (der um dieseZeit mit H. AlbrechtSvonPreussen

TochterAnna Sophie zu Königsbergsichver-

lobte) überlieöer (zu April) zu Schwerin die
Regierung mit allm Nutzungendes vaterlichen
LandesAntheilSnoch10Jahre allein, und bedung

sichunterdessennur beiDurchreisenfreiFutter und
Mahl auf denSchlössern, mit der Jagdfreiheit,
und auf den Fall einergewaltsamenVerdrängung
vom Stifte seinengebührendenAntheUan dervä¬
terlichenLandesPortion, sowieüberhauptalleSuc-
cessionsAnfprüchean seinesOheimsLandevor h).

Der

g) Ehemal, Verhälm. zrvisch.Meckl, u. Schwerin,
VIH. Beil. Chemnitz im L. H. Magn. IV. aä a.
1537/ aus einer Orig. Urk.des Weihbisch. Christoff
v. Constantia. Hedericha, a. O. ©. 483. H. Ul¬
richs, Postulaten, und derAdministratorendes St.
SchwerinLehnbriefüberdas Gut MoysallfürAchim
Pastow, v. D. SchwerinDingst, n. Marg. 15^0.
Origina'e Mspt.

• la) Chytraeus -1.c. Mylii annales, S. 259, (Stre-
litzischeSpeelesfaffi ratione iur. primogeniturae,
Beil. C. In einerzweitenVerabredungzuGüstrow
(30. April) versprach er seine Einwilligung, zu der

LeibgedingsVerschreibungJohann Albrechts,gegen
dessenahnlicheVerpflichtungim umgekehrtenFall.
(Orig. Mspt. im h, Archiv zu Schwerin.)
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Der Prinz Georg hatte sichzwar (z.Apr.)
zu Schwerin gegen seine« Oheim und seine beiden
Bruder verpflichtet, die vom Kaiser ihm versicher-
ten Ansprüche auf das Stift Schwerin, gegen
Ulrichs Wahl nicht anders, als im Wege des
Rechts geltend zu machen; wogegenHeinrich als
kaiserlicher CommisiarinS, seinePrätension an die
Regierung des vaterlichen LandesAntheils in Güte
beilegen sollte 0. Ohne inzwischen das Stift
Schwerin aus dem Gesicht zu verlieren, half er
mit seiner Mannschaft einstweilen dem Braun-
schweigschenH. Heinrich den jüngern (Jul. - Aug.)
die Stadt Braunschweig belagern; und nachdem

sich diese(8. Sept.) mit ihrem Herrn ausgesöhnt
hatte, nahm er von dessenVölkern 3000 zu Fuß
lind 200 zu Pferde in Dienst. Man konntediese
Anstalt auf nichts anders deuten, als auf einen
neuen Versuch, gegen >daöStift Schwerin oder
einen Theil der Mecklenburgischen Lande; und es

zog sich hier gleichfalls ein Corps zur Vertheidi-
gung zusammen. Allein ehe er so weit kam, wa¬
ren seineFinanzen erschöpft: um seinenKriegern, Magdebm»
statt des Soldes, Unterhalt zu verschaffen, viel- gische

leicht auch um sich anderswo ein Unterkommenzu
erwerben, und zugleich dem kaiserlicheinHofe sich
gefallig zu beweisen, eröfnete er den Executions-
Krieg gegen die Stadt Magdeburg, die, wegen
ihrer Widersezlichkeitgegen das Interim, in die
ReichsAcht erklart war, und lies ihre Dörfer
plündern und brandschatzen. Er erfochtauch bei
Hildesleben (22. Sept.) einenSieg über die Mag-
deburger und eroberte Wolmerstadt, vereinigte

H 3 sich

i) Original. Mspt. imh.ArchivzuSchwerin.
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sich darauf (4. Ott.) zu Schönbeck mit den Kuhrff.

Moritz von Sachsen und Joachim von Branden.'

Bckage> bürg, (Nov.) um die geachtete Stadt zu belagern,

rung» aher jn cjneniAusfall der Belagerten (2o.Dec.)

nach einem hitzigen Gefecht bei Otrerölebcn, ver¬

wundet und gefangen. Johann Albrecht hatte

unterdessendie, gegen seinenBruder angeworbenen

4000 Mann Fußvolk und 300 Reuter den Mag--

deburgischen Befehlshabern Baron von Heideck

und Gr. Volrad von Mannsfeld überlassen; er

vereinigte auch mit dem Markgr. Johann von Kü?

iS5i sirin (6. Jan.) seine Verwendung für die Stadt

und ihre Religionsfreiheit bei dem Kuhrf. Moritz,

dem die Vollstreckung der Acht aufgetragen war *0

- So schien also Johann Albrecht ein Gegner

der beiden Kuhrfürsten, und diesefür das kaiserli-

che Interesse gegen die protestantische Parthei zu

Felde gezogenzu seyn. Im Grunde aber verhielt

«S sich gerade umgekehrt. Schon lange hatten die

Siege der käiserlichen Waffen und die vielumfaf-

senden Entwürfe des Monarchen, in Ansehung der

KirchenVersammlung, des Interims, einer neuen

Rom. KönigsWahl u. s. w. besonders seit dein

SchwS des Augsburger Reichstags, (14. Febr.)
den auch Heinrich und Johann Albrecht (durch den

Rath Dr. Joh. Hoffmann) beschickten, das Mis-

trauen der protestantischen Fürsten und die Eifer-

sucht des, nie völlig mit ihm zufriedenen französi¬

schen Hofes erregt: die capitulationöwidrige Ge¬

fangenschaft des Landgr. Philipps von Hessen und

die besorglicheGefahr für die Freiheit der Religion
und

k) Chytraeus L. XVII. p. 434-436, 438, 439» Slei-
äanus de statu reiig. et reip, (1566) JLib.XXIlf

fol. 403, 407, 409, 411,
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und des Reichs konnten des Gefangenen Sohne
und Schwiegersohne, dem Landgr. Wilhelm und
dem Kuhrf. Moritz nicht gleichgültig bleiben.
Johann Albrecht hatte 'nicht nur dem Fürsten- Fürstentag

tage zu Naumburg persönlichbeigewohnt, sondern j"
Naum-

auch den Kuhrfürsten zu Dresden besucht und
nahm an ihrer Unruhe, aus Patriotismus für die
gute Sache, vielleicht auch aus eigenthümlichem
Misvergnügen über die Zurücksetzungseiner väter¬
lichen Schuldsoderung, den vertrautesten Antheil.
Selbst der alte H. Heinrich gab ihm und dem
Mkgr. Johann von Küstrin (29. Apr.) eine allge-
meine Vollmacht, auch in seinem Namen allen
Bündnissen aufs verbindlichste beizutreten, die
man, zur Beschützung der, in dem Augsburgi-
schenGlaubensBekenntnis und dessenApologie ent¬
haltenen Religion, auch der Freiheit des Vater-
landS, und zur Abhaltung unbilliger Gewalt, mit
andern Machten und Reichsstanden einzugehen
nöthig finden würde I'. Die Magdeburgsche
Belagerung mußte nur zur Maske dienen, um
unter diesemostensiblenVehikel mit guter Manier

eine hinlängliche Armee beisammen zu halten,

um deren Bestimmung, ausser dem Kuhrf. Moritz,

niemand wußte, als Landgr. Wilhelm und H. Jo-

Hann Albrecht. Durch eine Gesandschaft des lez-

teren an seinen gesangenen Bruder, wurden auch

die Belagerten unter der Hand von ihrer wahren

Lageverstandiget.

H 4 Der

1) Mylii annales, T. 2ZY. Schulz v. d. Spall.
Schuldfoderung,S. 601. Mspt. d. 6. Mittw.n.
Cmit. iZzi, n. d.Ortg. Urk.Samml. derReichs-
Slbsch.II.LH.S. 629.
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Der K. Heinrich der If. von Frankreich tw*

texfyhit und benutzte diese Gesinnungen der Reichs-

fürst en, durch seinen Gesandten den Bisch. Jean

de Freße von Bayonne, um nach mehreren gehei-

men Unterhandlungen, mit dem Kuhrfürsten, dem

minderjährigen Mkgr. Georg Friedrich von Bran-

denbnrgAnspach, dem H. Johann Älbrecht und

dem Landgr. Wilhelm auf einem JagdSchlosse in

kochauer der Lochauer Heide (5. Ott.) in aller Stille ein

Bündnis. wechselseitiges Freundschafts- und OffensivBünd-

niö gegen den Despotismus Karls des V. zu zeich?

iten: Man wollte, hieö eS, die Gewissen von allem

ReligionsZwange, die deutsche Freiheit von dem

Joche der Knechtschaft (ce joug äe bestiale servi-

tude) und den Landgrafen aus der unredlichen Ge¬

fangenschaft erlösen; die Fürsten sollten gemein-

fchaftlich mit 7000 Mann zu Pferde, einer ver¬

hältnismäßigen Macht zu FuS und hinreichender

Artillerie gerade gegen den Kaiser zu Felde ziehen;

der König wollte dazu auf 3 Monate (25. Febr.)
G40000 und demnächst monatlich 60000 Thlr.

(ecus) zahlen; dem Kuhrfürsten blieb zwar das

Oberkommando allein, doch hatte ieder derintereft

sirenden Fürsten eine Stimme in den gemeinschaft¬

lichen Angelegenheiten; der König sollteunterdessen

in den Niederlanden eineDiversion machen; dafür

ward ihm Cambray, Meß, Toul und Verdün,

(et qui ne sont äe Ja langue germanique) unbe¬

schadet der ReichsHoheit, auch bei einer künftigen

Kaiserwahl alle Aufmerksamkeit auf seine Wünsche

versichert; an beiden Seiten wurden für die Hal-

tung der Verabredungen Geißel bestellet, (disseits

die Prinzen Christoff von Mecklenburg und Phi-

lipp von Hessen) und/ nachdem der König den
Tractat
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Tractat (15. Jan.) genehmigt hatte, zu Basel 155z

ausgewechselt,indem die Prinzen demScheine nach
auf Reisen nach Paris giengen. H. Heinrich von
Mecklenburg nahm unmittelbar an dieser Verbin¬
dung keinenAntheil; dochverspracher (z. Nov.)
zu Güstrow seinemNeffen, indeß derselbemit sei-
nein Contingent Reuterei nach OberDeutschland
ziehen würde, sichder Regierung seiner Lande und
Leute anzunehmen.

Die MagdeburgischeBelagerung konnte nicht
füglich so lange hingehalten werden, bis der verab- Magde-

redete OperationsPlan (im nächstenFrühjahr) zur burgische

Reife gelangte; sie ward (6. Novbr.) durch eine Capitula«

anständige Capitulation aufgehoben und der Prinz m*

Georg unentgeltlich in Freiheit gesezt. Dieser
mußte nun (8. Nov.) die abgedanktenMagdebur-
zischen Soldaten mit einem Theil der Kuhrfürst-
lichen Völker, zwar auf seinenNamen, doch ins-
geheim für den Kuhrfürsten, in Dienst und Sold
nehmen und damit, bis auf dessenweitere Ordre,
für französischeRechnung den Winter in Thürin-

gen zubringen. Weil man schon gewohnt war,

den jungen Helden mit einem Gefolge von Frei-

beutern auf Abentheuer ausziehen zu sehen, so

machte das am wenigsten Aufsehen; man ahndete

nur neue Absichten auf das Bisthum Schwerin

oder auf einen Theil von Mecklenburg. Doch

sielenfeine Streifereien den Nachbaren, besonders

den KuhrMäinzischen Staaten, sehr zur Last, und

diese klagten darüber beim Käiser; auf seinewahre

Bestimmung verfielniemand. Inzwischen wurden

noch nicht allegütlicheVersuche, zur Befreiung des

Landgrafen abgebrochen: Heinrich und Johann Al-

brecht von Mecklenburg vereinigten mit des Kühr-

H 5 fürsten
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fürsten und mehrerer Fürsten Gesandschaften die

ihrigen, um durch dringende, aber vergeblicheVor?

träge seineLoslassung-beimKaiser zu bewürken

Ratzebur- Dein lezten katholischen Bischof Georg zu

gis6)eBi- Raßebnrg folgte zu Lebus Johann von Hornburg,

und das RatzeburgischeDomkapittel wählte (14.

Dec.) Ehrtftoff von der Schulenburg, der auch

die päbstlicheBestätigung noch erhielt. H. Franz

von SachsenLauenburg hatte das BiSthum seinem

Prinzen Magnus zugedacht; um dieseAbsichtent-

wederzu erreiche»,oder an das Stift sichzu rächen,

bedienteer sich des Gr. Vollrad von Mannsfeld,

der seit der Magdeburgischen Capitulation insge-

Manns- heim bei dem Kuhrf. Morifs Dienste genommen

fcl&fdje und, in Ermangelung sonstigerSubsiftenz, seine

Mannschaft auf Kosten der Stifter Bremen und

Verden, auch der Städte Hamburg, Lüneburgund

1552 Lübeckverpflegthatte; diesermußte das Stift Naz-

zeburg überfallen, die Domkirche berauben, ihre

Invasion. Curien plündernund von denKapittelöGütern, nach

zweimonatlicher Einquartierung seiner Soldaten,

noch 4000 Thaler Brandschaßung erpressen,selbst

einigeDomherren so lange mitnehmen, bis siesich
anheischig machten, den Prinzen Magnus zum

Bischof zn postuliren, auch der übrigen Capitula-

ren Zustimmung zu bewürken. Konnte gleichdies
Ver-

m) Chytraeus L.XVII.p. 440, 441, 443. Lünigs

ReichsArchiv, P. special. Cont. II. I. Abs. S. 293.

Thuani historia sui temporis, Lib. VIII, p. 160,

161. Robertsons Gesch. K. Carls des V. III.B.

S. 283/ 286, 298 -301 Haberlins N. tentsche

NeichsGesch.2. B. S. 118,125,136,139. Slei-

danus, Lib. XXIII, fol. 429. b) Chemnitz im L.

H. Henr. Xl. »6. a. 1551, 3, Nov.d.Orig.Urk.
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Versprechen nicht erfüllet werden, so hatte doch

unterdessender Herzog, zu seiner Sicherheit, das

Schlos Stove und das Dorf Poterow durch dm
Mannöfeider in Besitz nehmen lassenund behielt

beides, wider die rechtskräftige KammerGerichtS-

Urthel, (1536) mit dem Ablager in 5 andern
StiftöDörfern n).

Die Herzoge hatten sich, durch die Ausschlieft Rostocksche

sung ihrer Professoren zu Rostock, nicht abhalten 1544

lassen, vier Aerzte, (worunter der berühmte Jacob 1550

Bording), einen RechtSgelehrten (Johann Hof; 1547

mann), zwei Theologen (Johann Aurifaber, an 1550

des abgesetztenDr.SchmcdenstadtS Stelle, und Da- 1551

vid Chytraus), aus Wittenberg, auch einen Lehrer

der ebraifchen Sprache dahin zu rufen. Der Universt-

Magistrat fuhr aber auch fort, nach Abgang seiner tats-

ersten z kölnischenProfessoren, ihre Stellen mit *545

neuen (Dr. Adam Traziger und Anton Freude- 1546

mann in der Rechtsgelehrsamkeit, Paul von Eizen, *^7

nach ihm Bernhard Mensing in der Philosophie, 154g
Matthaus Röseler in der Medicin, Gerhard Nen- 1550

nius in den schönen Künsten und Dr. Johann

Draconiteö in der Theologie) zu besetzen°X Die 1551
neuen

n) Chytraeus L. XVII. p. 456, 461. IFestphalen
monum, T, II. p. 1993.

o) RostockerLtwas, 1740, S. 761, 27z, 278;

1739/ ©.378/ 652, 492, 493/ 608, 609; 1738/
S. 35/ 492/ 493/ 551/ 716, 718J 1744/ S. 15.
Schmedenstadtwar, wegeneineranzüglichenPredigt
gegendenKuhrf. Moritzvon Sachsen, auf dessen
Veranlassung,(1548) vomH. Henrichentlassennni»
lebte demnächstzu Wismar. Er sowohl, als sein
NachfolgerAurifaber,waren(1543/ 155°) zugleich

zuPfarrernanderNicvlMircheberufen.(Bacmei.
ster
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neuen Professoren vereinigten mit den älteren ihre
Beschwerden über den Magistrat. Zn deren Ab-
helfung nnd zur Wiederherstellung der Akademie,
wurden von iedem Herzoge (7. Sept.) z Landräthe,

VerHand- (der Präceptor zu Tempzin, Achim Hahn zu
lungen. Basedow, Curt von der Lühe; Georg Molzahn,

Heinrich Hane undDiederich Molzahn), die beidm
Kanzler (Joh. Cyring lind Johann Lucca) und 2
Hoftäthe (Dr. Johann Hoffmann und Dr. Carl
Drachenstädt), worunter Diedr. Molzahn das
Directorium führte, nach Rostock abgefertigt. Ei-
ne Deputation der Stadt, die aus 2 Bürgermei-
siern, dem Syndicus, 2 Rathsherren, 2 Professo-
ren (Traziger und Frmdemami) und dem Secretar ^

bestand, trat mit ihnen (?. Oct.) zusammen; und
hiezu geselletensichDeputirte von Lübeck,Hamburg
»md Lüneburg als Unterhändler. Die Gegenstände
derBeschwerden undUnterhandlungen waren: theils
die Einziehung des StiftungsFondö, der Univer-
sitätsGebäude und fast aller Einkünfte; theils die
Ausschliessung der fürstlichen Professoren von dem
Consilium, den akademischen Dignitaten und
Emolumenten, wogegen die räthlichen eigenmäch-
tig zu Regenten der Universität aufgedrungen wa-
ren; theils dieEinmischung der RathsGlieder ins
Consilium und dessenBeschlüsse, JuriödictionS-
und PromotionsHandlungen; theils die Unter¬
drückung der Appellationen an den Bischof zu
Schwerin, die Anmaaßung einer räthlichen Ge-
richtsGewalt u. f. w. Die zahlreiche Zufam-
menkunft endigte sich, nach weitläuftigen VerHand-

lungen

ster bist, eccl'. Rost. I. c. p. 1563.) Schröders
Wism. Pred. Hist. S. 34 ff; Ev. Meckl. II. Th.
S. 153» Chytraei Sax. L. XVII, p, 452-456.
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kmgen (9; 18. Ott.) damit: daß die Herzoge zum
Fonds der Universität iooo fl. und die Stadt, in
Erwartung einer herzoglichenZulage von 200 fl.
zum Freitisch, 500 fl. jährlich hergebenwollten.
Durch deren Anweisung verlangte die Stadt von
aller Verbindlichkeit, wegendes vormals eingezoge¬
nen UniversitatsFondS, befreietzu werden; Dage-
gen sollte das akademischeConsilium sowohl in der
Aufnahme seiner Mitglieder, als in allen innerli?

' chen und ökonomischen Angelegenheiten, völlige
Freiheit behalten, nur in Streitigkeiten zwischen
der Universität und der Bürgerschaft, oder in ge;

meinschaftlichenAngelegenheiten, wie bei Abfas-
sung neuer Statuten, die räthlichm Beisitzer zu-
ziehm, auch ieder neue Professor dem Rath und
der Stadt schwören; in Ansehung der Juris-
diction, Appellation, Accisefreiheitund andern Pri¬
vilegien oder Immunitäten der Akademie, lies
man es bei den StiftungsBriefen und Verträ-

gen p>.
Ehe aber noch die schlieSlicheErklärung der iZZs

Stadt, durch den LübekischenMagistrat (12.

Marz) dem H. Johann Abrecht zugefertigt wurde,

war H. Heinrich, nachdem er noch (6 Jan.) einen H. Heia-

Landtag nach Güstrow (17. Febr.) ausgeschriebenrichsTvl>

hatte, (6 Febr.) zu Schwerin aus der Zahl der
handelnden Personen abgetreten: seine Grabstatte
ward ihm, (13. Febr.) nicht in der bisherigen
fürstlichen Gruft bei den Mönchen zu Doberan,
sondern in der Schwerinschen Domkirche, unter
lateinischer Parentirung der Professoren Ehytraus

und

x) Urkunöl. Bsstättigung:c. 38*46»Beil.
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und Arn. von Buren, angewiesen q). Von fei-

und ner ersten Gemahlin Ursula von Brandenburg

(f 1510, 18. Sept.) hatte er, ausser dem (1550)

Familie, vor ihm hingegangenen Prinzen Magnus, (geb.

1509) nur zwei Töchter. Die erste(Sophie, geb.

1508) war (z. Jun. 1528) zu Schwerin mit

dem H. Ernst von BrannschweigZelle, einem etfVt;

gen Bekenner der lutherischen Lehre und Stamm,

Vater des neueren Hauses BraunschweigLüneburg,

vermählt: sie brachte ihm, ausser einer standeö-

mässigen Aussteuer, 12000 Rhfl. zu, und leistete

dagegen mit ihm (29. März, 1529) den gewöhn-

lichen Verzicht auf die Mecklenburgischen Lande,

mit Vorbehalt ihres herkömmlichen ErbRechtS

auf den Fall des Abgangs ihres Vaters ohnemanu-

liche Erben, den sie aber nicht erlebte, (1-18. Jun»

1541) r). Die zwote Ursula (geb. 1510) ward

frühe (1514) ins Kloster Ribnitz gebracht, daselbst

(8. Sept. 1522) in Gegenwart ihrer Eltern und

Geschwister, der Stargardischen Prinzessin Elisa-

beth von Rehna, des H. Magnus von Sachsen-

Lauenburg und seiner Gemahlin, durch den bi-
schöflichSchwerinschen Vicarius in spirjtuaii'bus

(P. Diederich Hulß) eingekleidet, legte darauf

<ir. Jun. 1525) in die Hände des Professors P.
Everhard Junge ihr Gelübde ab und ward (15.

Jul. 1528) zur Vicaria des Klosters erwählt;
nach

ZranksA.u.N. Meckl.X. B. S. 6. Hederich

p. 1662. ChytraeusL. XVII.p. 457. Hostocker
Etwas 1737,S. 652; 1738,'S. 767.

r) H. Henrichs NotificationsSchreiben 6. a. 1510,
im h. ArchivzuSchwerinMspt. Schlaggertad
a. 1528, p. 882. Mspt. de a, 1529, nachdem
Originald. h. Archivs.
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nachderAebtissinDorotheaTode,(i.Sept. lZZ8)
übernahmsie,erstnacheinigerWeigerung,(1539)
die RegierungdeöConventS. Die KirchenRefor-
mation kostete ihr manchen Kampf zwischen
ihrem Gewissenund ihren und ihrer Kloster-
SchwesternOrdensPftichten: nur erst kurz vor
ihrem Tode 22. Apr. 1586) beriefsieeinen
evangelischenPredigeran derKlosterkirches).

Heinrichs zwore Gemahlin Helena von der
Pfalz (geb. 149z) vermehrte seinHaus gleichfalls
mit einem Sohn und zwei Töchtern, und fand
nach wenig Jahren (4. Aug. 1524) ihr Grab zu
Schwerin in der Domkirche 0. Der Prinz Phi¬
lipp (geb. 12. Sept. 1514) hattedas Unglück,
bei dem Vermahlungsfeste seinerSchwester (1537)
zu Schwerin in einem Turnier eine Wunde am
Kopf zu bekommen, die ihn des Gebrauchs seiner
Vernunft beraubte und zur Regierung unfähig
machte: doch überlebte er den Vater (bis 4. Jan«
1557) zu Güstrow und wardzu Doberan begra¬
ben"). Die Prinzessinnen Margarethe, (geb.
8. Apr. 1515) und Katharine, (geb. 14. Apr.
1518) wurden an zwei Schlesische Fürsten, iene
an den H. Heinrich den II. zu Münsterberg und
Oels (12. Nov. 1537) zu Wismar, diesean dm

H. Fri«-

$) Schlaggert S. c. p. 879» 880, 881, 883- 886.
H. UlrichsNotisicationsSchreiben6.6.23,24.Apr.
1586,imh.ArchivzuSchwerinMspt.

fc) Idern ad a. 1513, 1524. Hederich p, 1659.

u) Chemnitz genealogia DD. Mecl. in JVestphalen
monum. T. II. p. 1704. Chytraeus L. XVil. p.
457. Mylii GenealogiederHH. zuMeckl.beim
Gerdes,S, S46.
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H. Friederich den Ift. zu Lignitz und -Brieg (rz»

Febr. 1537) J« Schwerin vermählt. Der Herzog

brachte beide (1538, Febr.) persönlich nach Schle¬

sien niid gab einer ieden, nach dem feierlichen Bei-

lager (Z. März), aussereiner gehörigen Aussteuer,

12000 Goldst. und 3000 Fl. SilberMünze zum
Brautschatz; wogegen die leztere (7. März) zu

Lignitz und die erstere(i2. März) zu Frankenstein

den gewöhnlichen Verzicht auf die väterliche und

mütterliche Erbschaft leistetenx). Beide überleb-

ten ihren Vater, die eine (feit 1548) als Wittwe,

(bis 1559) und die andre in höherem Alter (bis

17. Nov. 1581).
Der Wunsch, eigne männliche Nachfolger

zu erzielen, der doch nicht erreicht ward, hatte

den H. Heinrich, zu dem Entschlus gebracht, sich
(1551, 14. May) zum drittenmal mit des H.
Magnus von SachsmLauenburg Tochter Ursula

zu vermählen. Wegen ihres LeibgedingsAmteS

Schwaan ward sie in der Folge von H. Johann

Albrecht mit 19000 fl. abgefunden, und siebrachte

ihre übrige LebensZeit in Minden zu z).

x) H. Henrichsz. M. Schreibenan H. Heinrichzu
Münsterbergvom24. Nov. 1537, 1Wspt.im h.
Archiv. CkytraeusL. XIV.XV. p? 371, 384.
Chemnitzim L.H. Heiir.XI. ad a. 1538/ a. d.
Origg.Urk.

z) Chytraeus L. XVII. p» 457» Hederich p. 1663.

Vierter
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<6. Febr. 1552 - 1. Aug. 1556.)

Johann Albrecht derI. HerzogzuMeck¬
lenburg;

Dessen Brüder:

-) Ulrich, 3) Christofs,
2) Georg, f2o.Jul.1552. 4) Carl.

AdministratoreS der Stifter

Schwerin: Ratzeburg:
Ulrich derI. Christofs der I. bis 1554.

Lhristoff (H. z.Meckienb.)
der II.

^^ohann Alb recht bezeichneteden Anfang seiner Reforma-
alleinigen LandeöRegierung, unmittelbar nach tiou zu

seines Oheims Leichenfeierzu Schwerin, durch die Schwerin,

Zernichtung der heil. BlutsVerehruug in der
Domkirche: diese räumte er dagegen den beiden
evangelischen Predigem in der Stadt zum Gottes.'
dienst ein a); ohne Zweifel mit Vorwissen des
Administrators, welcher für sich in der Religions-
Verfassung des Doms, vemlöge seiner WahlVer>
pflichtung, nichts andern durfte. Auch lies er
die beiden MönchsKlöster zu DargUN (6. März) Dargun,

und zu Doberan (7. März) aufheben M'.d in Doberan.
Besitz

a) Hederich chron. Suerin. in Wkstphalen
T. III. p. 1663.

Mectt. Gsfch. III.I
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Besitz nehmen b). Um dsr eingeführten reineren
.Lehre, sowohl durch Feststellung des Lehrbegrifs

und der KirchenGebräuche, als durch Besehung

der KircheuAemter, Errichtung christlicher Schu-
leu und deren hinlängliche Unterhaltung, gesezli-

che Sanction zu verschaffen, mußten der Professor
Aurifaber, der Superintendent Riebling und an-
dre einheimische Theologen zu Schwerin, eine

Kirchen-Mecklenburgische KirchettOrdtlUNg, nach dem
Ordnung Muster der ChurSächsischeu, entwerfen, die zu

Wittenberg, nach MelanchthonS Durchsicht, in
hochdeutscherSprache gedruckt wurde <0. Die Un¬
terhandlungen wegen der Rostockischen Universität
wurden zwar noch von Seiten deö Herzogs, durch
freigebigere Erbietungen zu BefoldungsBeiträgen,
NaturalLieferungen, Bau - und ReparaturKosten,
fortgesezt, aber von dem Magistrat die dagegen
verlangten Hülfieistungm und Bewilligungen ab-
gelehnt d).

Die

b) SchrödersWism. Ersil>S. 100. Des AbtsNi¬
colaszu DoberanUeberliefmmgdesKlostersmit
allendessenGüternmn-undausserhalbLandesan
H. JohannAlbrecht,gegenVersicherungeinerjähr¬
liche»Pensionvon 100 fl. beimChemnitz, im.L.
H. Ich. Albr.ad a. 1552/1. Marz,a. d.Orig.Urk.

c) „Kirchencvrdnuny,wieesmitChristlicherLere,rei-
chungderSacramci-t,Ordinationder Dienerdes
Eu--!igelii, ordentlichenCeremonienin denKirchen,
VisitationConfistorioundSchulenimHerzogchumb
zuMccki.gehaltenwird,,(Wittenberggedr.d. Hans
Lufft,1Z52,4.) inVarnisprungs Samml. Meckl.
LaudesGesetze,I. Th. S. 3-174. Grape evang.
Nsjwck,S. giq. Balthafar de libriss. inatri-
caliaecclesiasticis,praef. p. g. not.

d) UrkundlicheLeftättiglttig,§. 104, 47. Beil.
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Die geheimenOperationen des LochauerBun- Religwns-
des waren nun soweit zur Reife gediehen, daß der Krieg.
Keieg im Namen des Kuhrf. Moritz, des H. Jo-
Hann Albrechts und des Landgr. Wilhelms, durch
gedruckte CircularSchreiben, öffentlich erklärt
werden konnte: zur Rechtfertigung des Feldzugs
ward die Rettung der protestantischen Religion,
die Sicherstellung der ReichsVerfassung und die
Befreiung des Landgrafen von Hessen angegeben.
Johann Albrecht brach (März) mit 600 Reutern
von Schwerin auf, in Begleitung des Prinzen
Wilhelms von Braunfthweig, deiner, gegen die
brüderlichen Verfolgungen H. Heinrichs oes jün¬
ger« von Wolfenbüttel, einen sichernWohn platz in
der JohanniterCommende zu AUrow angewiesen
hgtte e). Zu Wolmerstädt traf er dm Prinzen
Georg und vereinigte sich mit dem Kuhrsürsten
(r. Apr.) bei der Belagerung und Einnahme
Augsburgs. Von nun an blieben alle KriegsOpe-
rationen verabredungsmaßig den drei Alliirten,
unter des Kuhrfürsien Directiou, gemein. Nur
wie dieser, für sich und seine BundesGenossen, mit
dem Rom. König Ferdinand (19. Apr. -8. May)
zu Linz persönlich unterhandelte, führte Johann
Albrecht, als regierender Reichsfürst, das Com-
mando über das vereinigte Heer und übernahm
(29. Apr.) die französischen Geissel gegen die dis-
seitigen. Vorzüglich zeichnetesichunter des Kuhr¬
fürsien Fahne der Prinz Georg, (>9. May) durch
die kühne und glückliche Eroberung der Ehrmbur-
ger Clause an denTirolischen Grenzen, aus. Die
Folgen dieses entscheidendenSchritts, der die zu
Trient versammleten Prälaten plötzlich zerstreuete

I 2 und

e) Chytraci Sax. L. XIX, p, 514,
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tind selbst das Höchste ReichsSberhanpt zu In,

spruck in Gefahr brachte, gaben den zu Passau

(26. May ) erösneten Friedenößandlungen den wirk-

Passaui- sainsten Nachdruck. Durch den Vertrag, wel-

scherVer- chen daselbst der Kuhrfürst, in seinem und beider

trag. BundesVerwandten Namen, mit dem Rom. Kö-

nig und den versammleten Reichsstände« (2. Aug.)
unterzeichnete, erhielten der Landgraf Philipp und

der vormalige Kührs. Johann Friederich ihre Frei-

heit, und die Augsburgischen ConfessionsVer-

wandten, mit den Anhängern des alten Glaubens,

gleich freie NeligionsUebung, auch gleiche.Ansprü¬

che auf die Besetzung, wie aus die Gerechtigkeit

des KannnerGerichtS; alle übrigen Beschwerden der

nnsvergnügten Reichsstände wurden bis zum näch¬

sten Reichstag verschoben. Johann Albrecht hatte

inzwischen die Belagerung von Frankfurt am

Mäin (17. Inl.) angefangen und gieng nun

(23. Aug.) über Mainz, durch Hessen und Mag-

deburg wieder nach Mecklenburg zurück. Nur

Tod des der tapfere Pr. Georg war in der Frankfurtischen

Pr.Gcorg. Belagerung (so.Jul.) das Opfer für die Sache

des Vaterlands geworden, und seine Leicheward

(7. Aug.) nach Schwerin in die Domkirche ge-

bracht. Der Pr. Christoff hingegen kam nun,

nachdem der disseitige Zweck des.Lochauer Bünd¬
nisses erreicht war, mit seinem Hofmeister (Joach.
von Kleinow) und Lehrer (M. Wolfgang Leopold)
aus Frankreich (Decbr.) zurück. Als ein Anden-

ken dieses Feldzugs, brachte der Herzog eine Bü-
cherSainmlnng aus Mainz, zur Grundlage einer
fürstlichen Bibliothek, mit nach Schwerin; Ueber

die gemeinschaftlichen KriegSkostm berechneteer sich
hernach (1556) mit dem Landgr. Wilhelm, bei

einen:
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einem persönlichen Besuche in Hessen Q. In
Mecklenburg hatten unterdessen des Herzogs Statt-
Halter und Räthe atif einem Landtage zu Güstrow

(25. Jul.) zur Bezahlung des Mecklenburgischen
Contingentö an dem, auf dem Augsburger Reichs-
tage (1548) bewilligten Ungarischen VestungsBau

und KriegskostenVorrath gegen die Türken, auch

zum KammerGerichtSUnterhalt, (5000 fl.) und

zur Unterhaltung der 600 Reuter in dem bisheri¬

gen Feldzuge, die Beihülfe der Landstände zwar

aufgefodert, aber noch nicht erhalten können g).
Die nunmehrige reichsgefezmäßige ReligionS-

freiheitm benuzte Johann Albrecht, mn in seinem

Lande die KirchenOrdnnng in den wesentlicheren
Stücken zur Vollziehung zu bringen und alle noch
rückständige Römische Snperstition abzuschaffen.
Nach einer, von ihm (-2. Nov.) ertheiltm In- Kirchen-
struction, ward eine neue KirchenVisitation durch Visitation.

Aurifaber, Niedling, (f 25. Nov. 1554) Oemeke

und den Secretär Sim. Leopold, mit Zuziehung des

Kanzlers, des Professors Hofmann und mehrerer

adlichen Eingesessenenund Beamten, zu Güstrow,

Bukow, Tettrow, Malchin, Stavenhagen,

Neubrandenburg, (27. Jul.) Schwerin (y.Sept.) T553
Boizenburg, (28. Sept.) Neustadt, (7. Apr.) I554
Gadebnsch und (14. Apr.) Wittenburg angestellet. ^553

^

Zu gleicher Zeit wurden auch i>nStifte Schwerin,

I 3 durch

s) Hederich, p. 1663. Mylii annales, ad a. 1552,

1556/ S. 260, 261, 268. Chytraeus, Lib. XVI!.

p. 458» 460. Sleidamcomment.Lib. XXIV,
fol. 448,b-458,b. HaberlinsN. teulscheNGesch.
ll. Th. S. 145,166,172, 176,192,197,203.

g) Franks IX. B. S.263; X. B. S. 6. Sxaldings
MecklenburgischeLq«desVerhandlungen,S. 5. ff.
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1553 durch Aurifaber, Riebling, den Kanzler Lucca
tind Leopold, die Pfarren visitiret. Diese Ope¬

ration verdrängte die pabstliche Religion, die sich
unter der gemeinschaftlichen Regierung in dm

Stiftern lind Klöstern, folglich auch in den von

diesen oder deren Mitgliedern besezten oder abhan-

genden PfarrKirchcn bis igt noch behauptet hatte,
größtentheils und machte den evangelischen Got-
tesDienst allgemeiner h). Zu Güstrow wurde

das FranciskanerKloster aufgehoben und die Dom-
Herren, durch die Untersagung ihrer Procejsionen,

Schulen zu zum Weichen gebracht. Dagegen legte der Probst
Güstrow Oemeken eine Schule an, die mit einem Rector

(dem bisherigen PrinzenLehrer Wolfgang Leopold)
und 5 Lehrern besezt ward; die Domkirche aber
blieb eine Zeitlang verschlossen, i) Auch die Par-
chtmschm Franciökaner verliessen ihr Kloster K).

tind Zn Schwerin war schon vom H. Heinrich bei der
Schwerin, evangelischen Kirche eine Schule gestiftet und her¬

nach vom Rath unterhalten. Statt derselben er¬
richtete Johann Albrecht, wegen der häufigen
Collision mit der, vom Domkapittel unterhalte-
nen, in dem vormaligen FranziSkanerKloster auf
seine Kosten (10. Aug.) eine neue Schule, und be¬
rief dazu, ausser dem Rector, (M.Dabercnsius aus

Meissen

b) H. Joh.AlbrechtsJnsiructionfürdieVisitatorenv.D.
12. Nov. 1552, Mspt. Protocolla visitationis
Msfta d. a. 1552, 1553/ 1554/ im h. Archiv zu
Schwerin.Chytraeus,Lib.XVII.p. 457. Schrö¬
ders evang.Mec-kl.ad a. 1552, S. 34. ff.

i) ThommanaleftaGüstrow,p. 140. Thielev. &.
GüsirowschenDomkirche,S. 8Z, 236.

ic) CordesPgrch.Chronik,S. IL.
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Meissen)3 auswärtigeLehrer'). ZuRostockund
Wismar bliebendie Klösternochmit katholischen
OrdensGeistlichenbeseztm). Destointoleranter
bewiesman sichdaselbstgegendieaus England
vertriebenenReformirten: besonderszu Wismar
wollteman ihnen, (21, Dec.- 22. Febr.). auf die 1ZZ4
vernünftigstenVorstellungenund bescheidenstenEr-
klarungen, welchedie dortigenGeistlichenausser
Stande warenzuwiderlegen,wedereinchristliches
Gehör,nocheinemenschlicheAusnahmeverstattenw.

Bei den Feindseligkeiten,womit nach dem 155Z
PassauerVertrage derMkgr. AlbrechtvonBran-
denburgKulmbacheinen Theil von Deutschland
beunruhigte, beobachteteJohann Albrechteben
so, wie bei dendagegengemachtenVerbindungen
des Rom. Königs, des Kuhrf. Moritzund des
H. Heinrichs von Braunschweig, einevollkom-
meneNeutralitat. Er gab sichvielmehrMühe,
beideParcheienwiederzuversöhnen,und arbeitete
noch persönlichan einemFriedenzwischendem
Kuhrsürsten und den Markgrafen, als beider
Heereschoneinandergegenüberstanden.Kaumwar

2 4 er

fr)Hederichp. 1663. MyliuS beimGerdeS, S.262.

m) Dochwar zu Wismar (1541) im grauenKloster
eine Schule «nd im schwarzenKlosrer(1553) ein
Armenhausangelegt. (Schröders evaug.Meckl.
I. Th. S. 4371 Th. S. 53.)

n) Schröders evaug.Meckl.ad a. 1553/ 1554/ S.
48/ 56/64,i98/ 109, in. Besonderszeichnete
sichder aus I^osiockentlasseneDr. Schniedensiadt

18. Oct.) zu Wismar, beieinemNeligionsGe-
sprachmit denEnglischenEmigranten/voneinersehr
nachtheiligenSeite aus. (Hoft. Ltwas 1738/
S. 149).



is<5 Erste Periode.

Schlachter aus desersterenLagernach Hannoverzurückge-
beiSie- gangen, als (9. Jul.) dieSchlacht bei Sieverö-
verHau.' denMarkgrafenentschied;wo'rauser

diesenvon Hannover unerkannt ans einigeTage
mit nach Mecklenburgnahm. DiesePflicht der
Menschlichkeitward ihm von dein Herzogvon
Braunschweig, demer schonbei der vorhergehen-
gen Unterhandlungzu parteiisch für denMark¬
grafengeschienenhatte, für eineFeindseligkeitan-
gerechnet, besondersals einemarkgräflicheVer-

1554 stärkungan Reutern aus demBrandenburgischen,
für die Verfolgungendes BraunschweigerS, ins
Mecklenburgischeflüchtete. Heinrichwar ohnehin

Braun-vielleicht,wegender AusnahmeseinesBruders in
schweigt-Mirow, gegen den H. Johann AlörechtmiS-

* trauisch; er beschuldigteihn neuergeheimerVer-
^"mee Bindungenmit Frankreichgegenden Kaiserund,

,v '
weil er das Geschäfteines ExecutorSder vom
KammerGerichtegegenden Markgrafen verhäng-
ten Strafe desLandfriedBruchsübernommenhatte,
benuzteer diesenVorwand, um mitdervereinigten
Armeeüber die Elbe in Mecklenburgeinzubrechen.
Nachdemer vonHamburg und Lübecksogenannte
ExecutionöKostenerpreßthatte, lies er Boizen-
bürg, mit seinenund denfrankischenKreisVöl-
kern besetzen;das unordentlicheGesindelin seinen
Gefolg beraubte die Gegend von Dömitz und
Wittenburg bis an die Lewitz, und feineReuter
und Knechtestreiftenschonso nahe vor Wismar,
daß man (8. Marz) eine Belagerung besorgte.
Diese unerwarteteErscheinungeines kaiserlichen
ExecutorSin der Person eines so übelgesinnten
Fürsten, sezteganz Mecklenburgin Schrecken.
Johann Alörechtbot eiligstseineLehnleutezu Ros-

Diensten
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Diensten (1284;» Pferde) unddieLandfolgeaus
allen Städten und Vogteiendes Landesund der
ansässigenStifter (z?oo zuFuß) auf: seinege¬
worbenenSoldaten zoger in ein Lagerbei Mal-
chin zusammen;ein Theil Fnsvolkblieb, unter
Veits von Saulfeld Commando, zur Besatzung
in Schwerin zurück, wo er das Schlos zu befe¬
stigen angefangenhatte. Doch mußtenhierdie
Einwohner mehrvonden Ausschweifungenihrer
Beschützerund von der unregelmässigeuManns-
zuchtihresBefehlshaberserdulden,als von einem
siegendenFeindezu befürchtenwar: vieleBürger
verliessenihre Häuser undzogennachLübeckoder
Wismar 0\

Alleiubald entdecktesichs, daß der Herzog
vonBraunschweignichtdereinzigeFeindJohann
AlbrechtS,unddie.KulmbachscheExemtionnur der
VorwandandrerFeindseligkeitenwar. Schonseit
seinesOheimsTodehatteH.Ulrich auf eineTheil- H. Ulrich
nehmung an der LandesRegierung,wie an der contra
Vormundschaftüber die beidenjüngerenBrüder IohannAl-
und über den blödsinnigenPrinzen Philipp, ge- ^
drungm, auch wegenseinerzwiefachenAusschlieft
sungbeimKäiserKlage erhoben. Sein zehnjäh-
riger Verzicht(1550) war nur aufdenväterlichen
LandeöAntheil,mit Ausbescheidungdes mittler-

I 5 weili-

0) Wtstf hälensei, liter. ex arch.Suerin. inmonutn.
T. IV. p. 1270.1 Mylius ad a. .1553; 1554;
©. 262, 263. Chytraeus Lib. XVIII. p. 466, 474.
In WismarwardzurSicherheitderSilberVorrath
desDominikancrKlostcrsvon demRath in Verwah¬
rung genommen. Schröders Evang.Meckl.aä s.
1553 (1554) S. 55. Feztes VPort, 97. Bkil.
Hederich p. 1665.
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weiligenSuccejsionsFallS,beschrankt;unterdessen
waren die eingezogenenKlösterdenfürstlichenDo-
manen hinzugekommen,deren anderweitigeThei-
ümg Ulrichverlangte, Johann Albrechtaber fort¬
während verweigerte. Zur Beilegimgdieserbrü¬
derlichenIrrungen, und zur einstweiligenAliSmit-
telung eines hinreichendenUnterhalts für denH.

1553 Ulrich, hatte derKaiser (28. Apr.) denKuhrff.
Morih von Sachsen und Joachim Ii vonBran¬
denburg, denHH. Augustvon Sachsen (Bruder
des erfreuen)undHeinrichvonBraunschweigAuf-
trag ertheilt, auch der Mecklenburgische»Land¬
schaftbefohlen:für keinenderbeidenHerzogeaus-
schlieölichPartheinehmen, sonderndiecommissa-
rischeEntscheidungabzuwarten. Wahrend der
KriegSUnruhenkonntevon diesenVorrichtungen
kein Gebrauchgemachtwerden, und Morrz war
in der Schlacht beiSievershaufengeblieben.In-
zwischenhatteUlrichneueKlagendarübererhoben:
daß Johann Albrech!, bei der alleinigenLandes-
Regierung, mit H. Heinrichs baaremNachlaß,
mit demeingebrachtenBrautschaß derGemahlinn
des H. Magnus und mir demSilberVorrarh der
aufgehobenenKlöster, verschiedenerLandstmern
ohngeachtet, die väterlichenSchulden nicht ver-
mindert, noch die verpfändetenAemteremgeloset,
sondern noch mehrere AmtsEinkunfte veräussert
und mit nnnöthigenKosten, auchnach demPas-
sauer Vertrag, eine, damals in FriedensZeiten
ungewöhnlicheLeibwachevon 200 Reutern, zur
Belästigung der Unterthanen, in Sold und Rü¬
stung behaltenhatte, ohnesichauf seinesBruders
Ansuchen, über ihre eigentlicheBestimmunger¬
klären zu wollen. Dieser bewürktedadurch(10.

Ott.)
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Oct.) einenneuenkaiserlichenBefehl an dieMe-
klenburgifchetandschaft: den Herzogvon allen
einseitigenMaasregeln, gegendengemeinenlernt»;
frieden, gegendas Land, oderdm H. Ulrichund
dessenminderjahrigeBrüder,zurückzuhalten.Statt
dessenwollteman gar einenVersuchdesselbenent-
deckthaben, sichder Person des H. Ulrichs zu
bemächtigen,als dieserbeidenbenachbartenFür-
stm, in Pommernund Holstein,Hülfesuchte,p)»

Seitdem hatte Ulrichsichan Heinrichvon 1554
Braunschweiggewandt,umdessenpersönlicheFeind;
schaftgegenJohann Albrechtzu benutzen:er be;
fand sich auch würklich, bei dessenEinrückung,
im BraunschweigifchenLager. Dieses hatte die
Wirkung, daß auf Johann AlbrechtSAufgebot
seineLehnleutenichtauffassen,sondernsichmit ih-
ren gemeinschaftlichenHuldigungöPflichteu,das
kaiserlicheVerbotungerechnet,entschuldigten.Ul-
rich beriefdagegendieLandstande,zu einerfried- Landtagjti
lichenZusammenkunft,nachBützow, und siefan- Bützow.
den sich hier zahlreichein. Eben dahin schickte
der Kührs. Joachim (14. May) denLandeshaupt-
mann derPrigniß Curt Rohr undMagnus GanS
vonPutlist, mit demVorschlagan denregierenden
Herzog: daß beideBrüder das ganzeLandgleich
theilen, den Prinzen Philipp gemeinschaftlichun;
terhalten, auch jeder einender iüngerenPrinzen
zu sichnehmenmögten. Zur Abwendungeines
Krieges, war derKuhrPriuz Johann Georg(24.

May

I>) (Strelitzsche) Facti species in pto. iur. primoge-
niturae (1694 fol.) Beil. 0. Zlusführliche Be¬
trachtung. 19, Beil. Bernh, Latom Geneal. Chro¬
nic. Megapol, in Westphalen monuin. T. IV.

p. 479'
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May) angewiesen,von Wittsrockab nötigenfalls
an den Unterhandlungender Gesandtenund der
LandschaftTheil zu nehme»q). Aus Zuredender
Landschaftwar Johann Albrechtbereit: das ganze

Land,seinenEinkünftennach, in zweigleicheHalft
teu zu theilen, die Schweriuschezu behaltenund
die GüstrowscheseinemBruder zu überlassen;
Dagegen solltedieserdas Stift Schwerin einem
der jüngerenPrinzen abtreten, oder falls solches
Schwierigkeitenfände, dochzudessenlebenSwieri-
gem Unterhalt die StiftsEinkünfte verwenden;
Johann Albrechtwolltestatt dessenzur Unterhab
tung des zweitenPrinzen das Amt Doberan mit
gleichgeltendenEinkünftenhergeben,auchdieübri-
gengeistlichenGüter zu denBedürfnissenderKir-

chen.Schulen und Universitätanwenden; Die
Versorgungdes Prinzen Philipp und derPrinzef-
sin Anna sollteim gleichemMaassevon beidenre-
gierendenFürsten, so wiedieBezahlung derfürst-
lichenSchulden mit denvorigenund itzigenKriegs-
kosten,vermittelsteinerzwiefachenLandBede,von
der Landschaftübernommenwerden,künftighinge¬
gen in iedemLandesAntheilenur alleinder älteste
dieRegierungführen, und im Fall künftigerWie-
derVereinigungsolltenbeideungetheiltbeisammen
bleiben.

Boizenbur- Die BraunschweigNürnbergschenTruppen
gischcrRe-waren uitterdessenrnhig im Lagerbei Boizenburg

c^f geblieben: Ulrich, der sich itzt wieder bei ihnen
befand, nahm (7. Jun.) die vorgeschlageneLan-
destheilungan, wollteaber das Stift Schwerin,
in Gefolg feinesWahlrechts, unter keinerBedin-

gling

g) Chytrams,L.XVill.jp. 474. LeztcsWort, 12,
13/ Beil.
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Kunz zur Theilung kommenlassen, auch seinem
Bruder keineweitereEinmischungin dieBesetzung
der StiftsKirchen und DomCuriengestatten; Er
bestandhingegenauf dieRechnungöÄblegungvon
den einseitigverwandtenBaarschaftenund geist¬
lichenKostbarkeiten,aufdieAbdankungdesKriegs-
Volks und verlangte,daßnachgeschlossenemVer-
gleichkeinervon beiden, ohnedes andernund der
LandschaftausdrücklicheEinwilligung, Soldatek
zn Roö oderzu Fus annehmenlind unterhalten
sollte. AuchvondiesenBedingungenerklärtesich
Johann AlbrechtzuGüstrow, auf dieVerwen-
dungdeslandschaftlichenAusschusses(undunterdie-
femdesBrandenburgischenLandeshauptmannsvon
Rohr) zufrieden; und beideBrüder gabeneinan-
der (to, 1d'Zun.) zu Güstrowund Wittenburg
die Versicherung:binnenMonatsfrist das ganze Fürstbrü-
Land, ausserdemStifte Schwerin, an Schlöst derliche
ftrn, Städten, Klösternund Aemtern,mit Jnbe- Reverse,
grif des Adels, durchdieLandschaftin zweiglei-
cheHälften, sodaßSchwerindemeinen,undStar-
gard demandern eigenthümlichverbliebe, theilen
zil lassen,auch alle andreVergleichsArtikelzur
Vollstreckungzubringen. Die Erfüllunggaran-
tirte dieLandschaftjedemFürsten, nachErlassung
ihrer Pflichtenanf denentgegengesetztenFall, und
in ihremNamenwurdenbeideReversevon9 Land-
rächen, denbeidenSeestädten, 25 Edelleuten
und denStädten Nenbrandenburg, Parchim und
Güstrow mit besiegelt; zugleich bewilligtendie
Landstände,mit Jnbegrif derStadt Rostock, die
Bezahlung der Schulden beiderHerzoge. Um
duSLandvondm BrannschweigischenTruppenzn
bestem,, ward ihnen durchdie fürstlichenLand¬
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räche lind denlandschaftlichenAuöschnöim Lager
beiWittenburg eineAbfindungvon 16000 Rthl.
zugestanden,und zu deren schleunigerZusammen-
bringlingvon demAusschüsse(24.Inn.) eineLan-
deöVersammlungan der Sagestorffer Brücke bei
Sternberg (2. Inf.) ausgeschrieben; worauf die
fremdenGäste ruhig abzogen0.

Während ihres müssigenAufenthalts hatte
Ratzebiir-sichder Bischof von Raßeburg der Freundschaft

ä'sche OberstenGeorgs vonHollebedient, um das
(seit 1552) uoch in LauenburgischenHänden be*
sindliche Schlos Stove wieder einzunehmen.
Bald nachherlegteer seineStiftsNegierung nie¬
der, um den Verdrieslichkeitenauszuweichen,
dieer sowohlvon SachsenLanenburg,als von sei-
nen eigenenCapitularen, vermuthlick)wegensei-
uer Anhänglichkeitan die evangelischeParthei, zu
besorgenhatte» Johann Albrecht handeltemit
ihm, wegenUeberlassungdes BiSthums an den

Bischofs-Prinzen Christofs. Das DomKapittel wählte
Wahl, diesenzum Bischof und , während feinerMin¬

derjährigkeit, den Herzog zum Administrator.
Der abgegangeneBischof konntesich nun unge-
stört mit Anna von Estorf verheirathenund ward
demnächstProbst zu Diesdorf im Braunschweigi-
schens).

Die LandesTheilnngwar inzwischendurchbei¬
derseitigeVerhinderungenlänger, als derBoizen-

burgi-

r) 2tuSführlicheBetrachtungen, 20, 27, Beil. 3>us
verlassi^eAusführung, iz. Beil. Lcztcs Wort,
14. Beil. 8rankX. B. S. 13,25. Cliytraeus;
L. XVIII. p 475.

s) Chytraens, L. XVÜI,p. 478. Schröders evang.
Meckl.uäs. 15Z4, 62.



VierterAbschnitt. 143
burgischeReceßverwillkührte, verzögert. Die
hierüber von beidenBrüdern einandergemachten
Vorwürfe brachte der gemeinschaftlichdazu erbe- *555
teneKuhrfürstJoachim, unterVermittelungland- Ruppin-
ständischerAbgeordneten, zu AltRuppin ( 11. schePräli-
Febr.) zum Stillschweigen:dieTheilungsolltein "Juanen,
derverabredetenMaassedurch6 besondersdarauf
beeidigteLandräthe, mit Hülfeder beiderseitigen
Reutnieister,allenfallsunter Zuordnung4 Bran-
denburgischerBevollmächtigten(März) zu
Boizenburg, oder endlichdurch die Obmann-
schaftdesKuhrfürftenund seinesältestenPrinzen,
mit Zuziehungder MecklenburgischenLandRäthe
HeinrichsvonHahn undCurtövonder Lühe,(vor
2q. Jun.) unwiderruflichvorgenommenwerdenund
immittelstdieRegierunggemeinschaftlichbleiben;
Nur das Schlos zu Güstrow ward demH. Ul-
rich sofort(17.Febr. i eingeraumett). ?llleinso
einigauch beideBrüder übereine ganzlicheAns-
einanderseßnngwaren; sohatten dochbeider vor-
maligen GemeinschaftsVerfassungManche ihre
Rechnungzu gut gefunden, um nichtzur Wieder-
HerstellungjenesSystems, unterUlrichsBegünsti¬
gung, nocheinenVersuch zu wagen. Ehe der
einevorder andreTheilungsTerminvor sichgieng,
lies sich,unterdenFeierlichkeitenderVermählung Wismar-
Johann AlbrechtSmirder PreussischenPrinzessin scher
Anna Sophia (24. Febr.)zuWismaru), der

alte

t) Leztes Wort, IZ. Beil.

u) Valent.Curtticarm.gratulatoriumdenuptiis,ad
Io. .Albert.D. M. Witeberg. 1555, 2 B. 4.
(in Rostock.Lkw.iö1739,S. 436). H. Johann
Albrcchts LeibgediMÄcrschreibungundseinerGe¬

mahlin
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alte H. Albrechtvon Prenssen dazugebrauch?»,

allenbisherigenVerhandlungeneine andereAich-

tung zu geben. Unter seinerundder vornehmsten

Gemein-Näthe desLandes(Joachims lind DicterichsMol-

zahn, Curts Rohr, CurtS von der Lühe, des

trag. Marschalls Christoffvon Linstowund Christoffs

von Hahn) Vermittelung, vereinbartensich( i r.

März) beideHerzoge: bis zur Volljährigkeitder

beidenjüngerenPrinzen, wovoniedereinenstan-

desmassigunterhaltenundversorgenwollte, dieal-

te gemeinschaftlicheRegierungbeizubehalten,folg.'

lichnur die Einkünfteund NutzungendesLandes,

sowie siezwischenHeinrichnnd Albrechtgetheilt
gewe-

mahlinAnna Gsphia Verzichtleisiungv.D. Wis-
mar (25. Febr.) Mont. n. Estomihii555*-für die
eingebrachten30000 fi.HeirathsGutund30000 fi.
Wiederlage,wurdenihr dieSchlosser,Städte und
AemterGadebusch,WittenburgundRehnamital-
lem Zubehör, undeinersichernjahrlichenEinnahme
von 6000 fi. schwererMünze,(zu 15 Batzen,oder
24 ßl.)oder5294 Thaler,(znj? Batzenoder31ßl.'
2 Batzen)oder6838 fi.2 ßl.Meckl.Wahrung,zum
Leibgedmgund Witthnm, anch30 LehnPferdeans
denAemternGadebuschnndWittenburgzumRitter-

, dienst,angewiesen,unterderVerpflichtung,de»et-
ivanigenAbgangan derversichertenEinnahme,oder
an denGüterndesvormaligenKlostersNehna, im
Fall einer(vor demReligionsFriedennochbesorg-

lichen)Veränderung,wieauchim Fall einerAbson¬
derungbei der künftigenLandestheilung,mit ander»
EinkünftenundGüternans der VogteiMecklenburg
zuergänzen,dochmitVorbehaltderLandsolge,Be-
denundStenern; anstattderMorgenGabewurden
der Herzogin5000 fi. verschrieben,um solchein
JahresFrist nachihres Gemahls Tode, von dessen
Erbenzu erheben. (Ori-gg.Mspta im h. Archivzu
Schwerin).
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gewesenwaren, auch beiderMobiliarVerlassen-
schaftenundHausJnventarien, durchdiezu Rup-
pin ernanntenTheilungsMänner, mit Vorbehalt
der KuhrbrandenbnrgifchenObmannschaft,(zi.
Marz) in zweigleicheHalsten, wovon Johann
AlbrechtvorläufigdieAlbertischewählte, von ein-
andersondern,im Fall einerübrig bleibendenUn¬
gleichheitoderUnvereinbarlichkeitaber, das LooS
entscheidenzu lassen; hingegenalle, unterder vo-
rigen Regierung gemein gewesenenSchlösser,
Städte, Jagden und Abläger, dii Landtage,
RitterDienste, LandBedenund andreeinzelneRe-
galien, auch die (seit der ReformationHinzuge-
kommenenHoheitsRechte,)das KirchenRegiment,
das künftigeConsistoriumzu Rostock, die Visita-
tionmnachVorschriftderKirchenOrdnungundder
jüngstenInstruction, (1552) auchdie Universität
solltengemeinschaftlichbleiben, dieAuskünfteder
eingezogenengeistlichenStiftungen aber zu den
BedürfnissendesKirchen-und SchulWeftns ver-
wandtwerden; Im Bisthum Schwerin, welches
überhaupt nicht mit zur Theilung kam/ behielt
Ulrichdas alleinigeReformationsRecht,mit allen
vorbenanntenWirkungender geistlichenOberAuf-
ficht, in soferneseinebeschworneCapimlationihm
solcheeinseitigverstattete,nach demMaasstab der
AugsburgischeuConfessionund des gemeinschaftli?
chen MecklenburgischenGlaubensBekenntnisseS
(1549), mit den von seinen Vorwesern übernom-

menenVerpflichtungendes Stifts gegendas Her-
zogthum; wogegenbeide Herzogedas Stift be-
schützenund (gegenReichssteuern)vertretenwoll-
ten, damit es, bei seinerWahlfreiheitund Ge-
richtsbarkeit, ein eingeleibterStand des Landes

mm. Gesch.I».Th. K Meck-
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Mecklenburgbliebe; eingleichesversprachJohann

Albrechtfür denPrinzen Christoff, in Ansehung

der KirchenVerfassungdesStifts Ratzeburg; we¬

gendessenSchutzgeldes,wardnähereVereinbarung

mit demjungenBischöfe, nachdessenVolljährig-

keit, vorbehalten. Anstatt der vorhin gewöhnli¬

chen, aber feit einigerZeit ausserUebunggekom-

ntenenjährlichenRechtötage, wolltenbeideHerzoge

ein ordentlichesLandGericht nach Rath derLand-

schaft,initeinergemeinschaftlichenProceßOrdnung,

errichten, mit einemLandRichterund Beisitzern

von der Landschaftund Gelehrten besetzen,von

dessen, unter ihreinVorsitz, ausgesprochenen<£r*
kenntnissenkeineAppellation gestatten, hingegen

desselbenrechtskräftigeUrthelnin derAppellation«;

Instanz unweigerlichvollstreckenlassen, auch bei
Verfolgungder Missechätereinander, mit Aufbie¬
tung der Unterthanen, die Hände bieten. Die
Unterhaltung des Prinzen Philipp blieb, so
lange die Prinzessin Anna an ihres älterenBru¬
ders Hofe unterhalten würde, dem H. Ulrich,
nach der leztereugemeinschaftlichenAusstattung,
beidenzur Last; auchdieWittwen derHH. Hein?
rich und Magnus solltengemeinschaftlichabgefun?
den werden; wegender LeibgedingsGüterfür Jo-
Hann AlbrechtSkünftigeWittwe, und wegendes
für Ulrichs Gemahlin bestimmtenKlosterAmtS
Rehna,ward dem,vondessenAntheilesolchesabgehen
würde, Vergütungversprochen» ReichStagöKo-
sten, KammerGerichtsProcesse, GrenzBerichti-
ZungenundVergeleitungenfremderBotschaftenin
beiderseitigenAngelegenheitenblieben, gleichallen
auswärtigen Verbindungenund Werbungen, ge-
mein; die für Herrenund Landschaftsonachtheili?
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gm Soldaten solltensofortabgedanktwerden. In
Ansehungder älterenundneuerenfürstlichenSchul-
den bliebes bei der, von derLandschaftübernom-
menen Bezahlung; nur weil davonder größte
Theil von Johann Albrechtherrührte, versprach
dieser, bei künftigemAnwachöder Schuldensei-
neS Bruders, auch derenUebernehmungbeider
Landschaftzu befördern;dieRechnungsAblegung
von denbisher erhobenenLandbedenund derErb-
schaftH. Heinrichs erlies Ulrich seinemBruder.
Künftige MiSverstandnisseüber diesenVertrag
solltengemeinschaftlichzugezogeneLandräthebeile-
gen oder entscheiden,nötigenfalls der Kuhrfürst
von Brandenburg undH. Philipp von Pommern
vermitteln; und die Landschaftward ihrer Pflicht
ten gegenden widerseznchenTheil im voraus ent-
lassenund damit an denfolgsamerenverwiesenx).

Die von der Ritterschaftund denStädten, Landschaft-
aus den vorhergehendenLandtagen(1554, 29. liche
Sept. tu 10. Nov.) zuGüstrow und zuWismar
bewilligteSchuldentilgungfand auf demnächsten
Landtage (31. März) zu Güstrow unerwartete
Schwierigkeiten, besondersvon Seiten derSee-
und Landstädte, wegen angeblichfehlenderVoll-
macht, ohngeachtetbeideerstershierüberdemH.
Ulrich die bündigstenVersicherungengegebenhat-
ten. Statt dessenmußtendieHerzoge(14. Apr.)
mancherleiallgemeineund besondreBeschwerden,
vorzüglichvon den Landstädten,wegenbeschränk-
ter bürgerlicherNahrung, anhörenund erledigen.
Von den fürstlichenSchulden ward auf demfol-

K s genden

x) Mylii aunal. S. 264« Hederiih p. IÜÜZ- Lez?

tee wstt, 16. Beil.
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Steuer- gendenLandtagezuGüstrow (21. May) zwareine
Berechnung (127,080 fl. 20 ßl. unterpsändliche,

50000 fl. beim KammerGericht ausgeklagte, und

310,224 fi. 4ßl. DänischeKriegs-Handschriftliche

und RechnungsSchuldev)vorgeleget: Weil aber

dieRitterschaftund Landstädte, mit Jnbegrif des
eingegangenenPrälatenStandes, der LeibGe-
dingsAemter, der amtSsässigenStädte, Flecken

und Dörfer, nicht mehr als 250,000 st» gegen
völlig beruhigendeReverfalen, übernehmen, die
Seestädte hingegenzu demganzen Ueberrestsich
nicht verstehenwollten; so gieng der Landtag
(29. Mäy) fruchtlos auseinander. Auf einem

Bewilli-neuen,der (19. Jun.) nachderSagstorfer Brücke
gungiausgeschrieben,aber zu Güstrow gehaltenwurde,

bewilligteendlich(30. Jun.) die gesammteLand-
schaft, zur Aufbringung der ganzenverzeichneten
Schuldenlast, auf 5 Jahre nicht alleineinedop-
yelte Landbede, sondernauch eigneBeitrage des
Adels, und für dieLandstädtenochbesonderseine
Accisevon Malz und Wein, wozuaber Rostock
undWismar sichnichtbestimmterklärenwollteny).

Zur EinhebungbeiderAuflagenund zur Be-
zahlung der damit zutilgenden487,305 Gulden,
•ward(5» Jul.) im Namen gesammterRitterschaft
und Städte der LandeMecklenburg, Wenden,
Schwerin, Rostockund Stargard, von 25 Edel-

leu-

y) Chytraeus, L. XVIII.
'p,

479. Letztes U>ort,

72, li8. Beil. Ausführliche Betrachtungen, 2Z-

25 r 199/ 200 Beil. Franks X. B. S. 19, 34»

S 36/68. Feststehender Grund der R. Steuerfrei¬
heit, 153. Beil. CandtagsActen, (welche von die-
ftr Zeit an vsWMg aufbewahrt sind) 6.». 1555,
Msjota.
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teufenund den8 Städten Rostock,Wismar, Gü¬
strow, Parchim, Neubrandenburg, Malchin,
Friedland und Schwerin, ein Ausschuövon14
adelichenEingesessenen(worunterderKomthurzu
Nemerow,) bevollmächtigetund mit einer Ent-
schädigungsVersicherunggedeckt. Diesemgaben
beideHerzoge, in ihrem und der beidenjüngcrnFürstliche

Prinzen Namen, einenReversfür dieganzeLand-Ncverfg-

schaft (Ritterschaftund Städte): daß diesefrei-
willige ausserordentlicheHülfe ihren Privilegien
unnachtheiligund siezurUebernehmungähnlicher
Lastennichtverpflichtetseyn, sondern, ausserden
gewöhnlichenHülfenund Landbeden,wennsolche
von den Landesherrenkünftigbegehretund von
ihnenbewilligetwürden, weiterals ihreVorsah-
ren, mit nichts beschweret,übrigensbei ihren
wohlhergebrachtenPrivilegien, bei derAugsbur-
gischenConfession,beiFriedeundRechtgeschützt
werdensollten» Den LandstädtenhattendieHer-
zöge(zo. Jun.) insbesondereversichert:nachAb-
lauf der verwillkührten5 Jahre, sobalddieüber-
nommenenSchulden getilgt seyn würden, die
doppelteLandbedeund MalzAccisenichtweiterzu
fodern, hingegendiestädtischenBeschwerdenüber

das Bierbrauen, dieKaufmannschaftundHand,

werkerauf denDörfern, und überdenViehVer-
kaufausserhalbLandes, abzustellen;und, es war
deshalb (24. Jun.) eine allgemeineVerordnung

an alle Landbegüterteergangen2).
Kg Um

z) Stallt, X. B. S. 37, 39, 52. LetztesWort,
56. Beil.FeststehenderGrund, 16.Beil.Verbes¬
serterKlüverI Th.S. 582; IIITh.1. Band,S.
742. (derMeckl.LandStqdte)Actenn,affigerLe-
nicht(1743»fol.)1 Beil.
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Coadjmor Um dem Prinzen Christoffeineanständigere
Wahlzu Versorgung zu verschaffen, als ihm das Stift

Riga. Rahebnrg versprach, und sichdieLaffseinerUn¬
terhaltung zu erleichtern, bewürkteJohann Al-
brecht, durch VorschreibendesKaisers, desK»
Christian des HL von Dannemark und mehrerer
deutschenHöfean denK. Sigismund Augustvon
Polen, als Schußherrn des Erzstifts Riga, auch
durch VerwendungenseinesSchwiegerVaterSbei
dessenBrnder demRigaischenErzbisch.Wilhelm,
daß dieserden Prinzen zum Coadjutor annahm.
Der Prinz mußtesichdagegen, (24. Sept.) auf
den Fall seinerkünftigenGelangungzumBesitzdes
Erzbisthums, und dessenunverrückterlebenswie-
riger Behauptung, aller Ansprüchean das Her-
zogthumMecklenburg, zumVortheil seinesölte-
ren Bruders und dessenmannlicherErben, begeben
und kammit seinemHofmeisterIoach. vonKruse,
dem HofMarschall Joachim von Kleinow, dem
Hofrath Prof. Hofmann und mehrerenvomAdel,
auch einer BedeckungvonReutern, dieihm sein
Bruder mitgab, (27. Nov.) in Riga an. Hier
waren aber nur wenigeDomherrenmit der erz-
bischöflichenNominationeinverstanden:der Heer-
Meistervon LieflandHeinrichvonGalen und des-
sen CoadjutorWilhelmvon Fürstenbergerklarten,
mit der RitterschaftunddenübrigenLiefländischen
Landständen, die Postulation eines auswärtigen
Prinzen einer,zuWolmar (1546) getroffenenVer-
abredungmit demErzstifte zuwider; und verge¬
bens bemühctesichder Erzbischof, so lauteWi-

1556 dersprüchezum Schweigen zu bringen. Ueber
dm thätlichen Ausbruch dieser Contestationen,
ward er mit seinemCoadjutor(1. Iul.) zuKocken-

Husen
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Husengefangen, und lezterernach demSchlosse
Treibenin Verwahrunggebracht»),

Johann Albrech!bewarbsich, vorzüglichin Lieflan-
Rücksicht, ans dieseLiefländischenAngelegenhei-disch-
ten, von Königsbergaus, persönlichzu War-
schau(12. Jan.) um dieFreundschaftdesKönigs
von Polen underneuertemit demselben(22. Jan.)
die vorigeVerbindung(1525), diezugleichauf Polnische
zollfreiejährlicheAusführungPodolischerOchsen
erweitert wurde b).. Auf seiner Rückreisein
Preussen (Febr.) half er dieOsiandrifchenStrei¬
tigkeitender dortigenTheologen, zum Vortheil
der rechtgläubigenParthei, zu Riefenburgbeile-
gm c>. Jndeß der König und der Herzogvon
Preussenzur Rettung des ErzstiftöRiga Anstalt
machten, lies Johann Albrecht, um die aus
Westfahlen, (dem Vaterlande des.HeermeistersOperativ
und feinesNachfolgers)erwartetefeindlicheVer- tun»
siarkung aufzuhalten, nach seiner Znrückkunft
(Marz) in MecklenburgTruppen werben, die

»aber Niemanden, als ihrem Herrn und dessen
Unterthanen, zur Last sielen. Sie wurdeneinst-
weilen bei Rostockin denfürstlichenAemternver-
theilt und verpfleget. Hierüberschöpftenichtallem

K 4 die

a) Mylii Annal. ada. 1555/ S. 265. ff. Chytrae-
us, L. XV1I1. p. 479, 484. Chemnitz im L.
H. Christoffs j. M. aä a. 1555, 24 Sept. a. d.
Orig. Urk.

b) Chemnitz, im L. H. Joh. Alör. ad a. 1556. a»
d. Orig- Urk.

c) Mylii annal. ad a. 1556, S- 265. Jo, Alberti

D. M. Ep, ad (Flacium) Illyricum d. d. Suer.
d. 1. Apr. 1556, in Westphalen monum. T. II.

p. I801»
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die Stadt RostockVerdacht, und lies zu ihrer
eventualen Vertheidigung Soldaten anwerben;
auch unter dm beidenHerzogenmischtesichnettes
Misvergnügen, als Johann Albrecht, zur Be-
ZahlungseinerSoldaten, von den Einnehmern
der LandbedeGeld verlangte: Ulrich untersagte
(12. Marz) den Städten iedeeinseitigeZahlung,
wodurch sichdes ersterenSchuldenlast natürlich
vergrößerted).

UeberdieVollziehungdesWismarschenVer¬
trags, so wieüberdie Gleichheitder verabredeten
LandeöTheilung,waren neue brüderlicheJrrun-
genhinzugekommen,besondersseitdemUlrich, w:
genderVorenthaltungseiner(durchdieLandschaft)
eingelösetenAemterBoizenburgundWalsmühlen,
(ii. Apr.) bei den Städten auf die MalzAccife
Arrest legte. Zur EntscheidungdieserHändel,
hatte Ulrich, seit seinerVermählung mit desH.
Magnus Wittwe (der DänischenPrinzessinEli-
sabet'h,) denKönigvonDännemark,anstatt
des H. Philipp von Pommern, mit in dieAus-
föhnungsHandlungenhineingezogen. DessenGe-
sandte(Hans von Barnekow und Lt. Balthasar

Ruppin-Clammer)machten(seit26. Jul.) zu AltRuppin,
scher-mit dem Kuhrfürstenvon Brandenburg, als er-

kohrnemObmann, und den Mecklenburgischen
LandRäthen, mehrerevergeblicheVersuche zur
gütlichenBeilegung. Der Obmann entschiedal-

Macht-so (i.Aug.) durcheinenMachtspruch: (Laudum)
spruch.Zur Verhütung unmittelbarerCollisionen,behielt

Johann Albrechtdas Schlos und Amt Schwe¬
rin, sowieUlrichdasSchlosundAmtGÜst-

row
d) Chytraeus,L. Xllll.p, 484. Frank, X, H.

S. 4».
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xvw mit allem Zubehör, ohne weitere Beglei¬
chung, allein; beideStädte bliebengemeinschaft-
lich, nur behielt Ulrich den BischofsHof mit al-
lem was in der Stadt und demAmte Schwerin

. zum Stift gehörte, so wie Johann Albrecht das
graue Kloster in Güstrow, voraus; und für die
Jagden des Anus Schwerin ward Ulrich durch
Wildlieferungen entschädiget; Boizenburg und
Walsinühlen solltendem H. Ulrich unweigerlich
»iberliefertwerden; dagegenward von ihm der Ar-
rest auf die Landsteuer(28. August) zurückgenom-
men. Von den bisher ungetheilt gebliebenenAem-
tern wurden Dömitz und Gorlosen, so lange
Lübz znm Leibgedingder HerzoginnMutter diente,
einstweilen,so wie die vormaligenKlöster Rehna
und Zarrentin auf immer, dem Schwerinschen,
hingegen DargUN dem GüstrowschenLandesAn-
theile zugeschlagen; Neukloster, Jvenack und
Dobbertin wurdenfür dieJungfrauender bei-
derseitigen Landstände reserviret; die übrigen ein-
gezogenenKlöster und Komthureien, ausser Mi-
row, (bis zu dessengleichmässigerErledigung) soll-
ten durch die vorhin (1Z54) bevollmächtigtenLand-
Räche (vor 29. Sept.) in zwei gleicheTheile ab-
gesondertund unter beide Herzoge, nach Wahl
oder durchs Loosvertheiletwerden. Die zurSchul-
dentilgung bewilligte landschaftlicheSteuer sollte,
ohne besondereherzoglicheund landschaftlicheVer-
einbarung, künftig zu keinemandren Zweckange-
wandt, mit Einlösung derverpfändetenAemteran-
gefangen, und beidenHerzogendurch den Ausschus
jährlich Rechnung abgelegt werden. Von dm
vormaligen geistlichenGütern wurden zu Kirchen-
und SchulBedürfnissen jährlich ZZos fi, ausg«-

K 5 M
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Jndcß dieseFinanz - und FamilienAngelegen- ISS5
heiten die Aufmerksamkeitdes regierendenHerzogs
beschäftigten, war ihm und seinemBruder wenig Subsidien-
Zeit zu auswärtigen Verbindungen, und noch we- TrMat.
Niger Geld zur unmittelbaren Theilnehmung an
dem Augsburger ReligionsFrieden (25. Sept.)
übrig geblieben. Zwar gieng Johann Atbrecht
(l. May) einenSnbsidienTractat mit dem Rom.
K. Ferdinand ein, der ihn zugleichzu seinenRath
und Diener mit einer jährlichen Pension von
2500 Rfl. ernannte und seinenLanden, während
dieser Verbindung, Schutz und Schirm verhies;
der Herzogversprachihm 1000 n>ohlgerüstetePfer¬
de und ein Regiment Fusknechte, für einen noch
näher zu behandlendenSold, nach monatlicher
Requisition, in Person, oder im Fall einerKrank-
heit odereines Angrifs seinereigenenLande, unter
Anführung einesannehmlichenKriegsMannes, zu
stellen; Nur der Fall eines Religions - oder eines
OffensivKriegeödeSKäiserSmitdemMkgr. Albrecht
von Brandenburg blieb von seinerDienstVerpflich-
tung ausbeschieden; aber in andrer Machte Kriegs-
Dienste solltesichderHerzog, ohnedeöKaisers Be¬
willigung, nicht einlassensX

Auf demLandtagezu Güstrow war (4. Apr.) Reform»-
die Abschaffungaller Ueberrestedes Pabstthums, tions-
vermittelst einer allgemeinen KirchenVisitation,
besondersin denIungfernKlöstern, die ordentliche
Besetzung eines Consistoriums und der Universität
zu Rostock, auch derenUnterhaltung von den vor¬

maligen

g) Eben dieseRaths-undMilitairBestallung ward vom
Kaiser, (1558/ 4. May) mit Erhöhung der iahrl.
Pension auf 3000 Thl. erneuert. (Origg. im h.
Archiv zu Schwerin.)
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maligengeistlichenGütern, sowie dieRevidirung
derAurifaberfchen(Reformation) KirchenOrdnung,
die Beibehaltung der geistlichenDignitäten, zwi-
schenden Herzogen und der Landschaftvollkommen
einverstanden. Die Ausführung aber unterblieb,
weil Rostockund Wismar ihre eigneKirchenVisi-
tation, ConsistonalVerfassung und PredigerBe-
stellung prätendirten; obgleichdie LandesFürsten,
als KirchenPatronen, auch vermögeihrer Schw«,
rinschen und Ratzeburgischen EpiscopalIuriSdi-
ction, die Aufsicht über die Religion und Kirchen?
Güter behaupteten. Nur zu Ribnitz, wo die
Prinzessinn Ursula die alte Religion in Schuh
nahm und darüber Wiedertäufer einschleichenlies,

1556 veranstalteteder Herzog (iz. Jan.) eine Kirchen?
Visitation, h).

h) LandtagsActen, d. a. 1555, Judica, Mspt.
Ausführliche Betrachtungen, 23. Beil. Letztes
rvort, 118. Beil. Schröders evgng. Meckl. ai
a. 1555/ 1556, S. II4y 133.

Fünfter
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Fünfter Abschnitt.
(i. Aug. 1556 - 4» Jul. 1572.)

Alvrecht» ^
2) zu Güstrow: Ulrich? XMecklenburg-
3) Christoff.
4) Carl.

* -

Administratores
Mi Stifts Schwerin: des Stifts Ratzebmg:

Ulrich der 1. Christofs der 11.

rö^eitdem, durch dm ReligionsFrieden (1555)
dieGewissensFreiheitallgemeingesichert,die

geistlicheGerichtsbarkeit katholischerBischöfeüber
Augsburgische ConfessionsVerwandtesuspendiret
und die protestantischenReichsstände, wegen der Rostocks
eingezogenengeistlichen Güter, beruhigt waren, sche
konnten die hiesigenLandesherren desto thAtigeren
Antheil an der eignenKirchenRegierung ihrer tan-
de nehmen. Hierzu gab ihnen die Stadt Rostock
«inenunangenehmenAnlas, als Johann Albrecht
(Jun.) den Professor Dr. Georg Venetus von
Königsberg an der MarienKirche, und H. Ulrich
den Dr. Tilemann Heshusius aus Wesel (an des Minisie-
lezten katholischenDomherrn Detlev Dan kwards riql»
Stelle) bei der JacobsKirche (Jul.) zum Pastor
berief und durchdm GüstrowschmSuperintenden¬

ten
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teit einführen lies. Der Magistrat machte dm

Herzogendas Patronat über die vorhin vomPabst

verliehene PfarrStelle an ersterer Kirche streitig

und appellirle von der herzoglichenBesetzung an

1557 das ReichskammerGericht; er entsetzte auch den

letzteren, nebst einem schon vorhin von ihm su-

spendirten,aber aufherzoglichenBefehl, (2ö.Jul.)
wieder eingeführten Prediger derselbenKirche, eü

genmachtig, weil beideden anstössigenHochzeitfei-

Streitig- ern an Sonntagen, ohne persönlicheSchonung
keiten» Bürgermeisters, öffentlichsichwidersezthat-

ten. Die seitdemverschlosseneKirche mußte zwar

auf der HerzogeBefehl wieder geöfnet werden;

ollem die beiden abgeseztenPrediger wurden (io*

Ott.) von dem Magistrat aus der Stadt vertne-

ben. Heshusiuö verbat die vom H. Ulrich ihm

angeboteneWiederEinsetzung, und fand feineVer-

sorgung in Heidelberg; so wie Venems in Pom-

mern, und demnächstin Preussen. Doch verur-

rheilten die Herzoge die Stadt für ihre Zudring-

1558 lichkeit (12. Nov.) in 60000 ff. Strafe. Der

Rath besezteseitdem die MarienKirche mit einem

55L7 blossenPradicanten. Ein andrer Prediger derJa-

cobskirche, (Andr. Martini) der sichder Vertrie-

benen angenommen hatte, mußte gleichfalls seine

Stelle verlassen, und den Professor Dr. Draco-

nites bestellteder Rath (17, Oet.) zum Super¬

intendenten, mitderAnweisung,das Ministe-
rium nicht anders, als in Beiseyn und unter Auf-

sicht zweier Rathsherren zu verfammlen. Eine

Z558 solche Neuerung vermehrte den persönlichenWi-

derwillender übrigen Geistlichkeit.gegenein Sub-

iect, waö ihnen ohnehin, wegenseiner Begünsti-

gung der SonutagöHochzeiten und andrer Hetero-
doxien
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doxien verdächtig war: vergebens suchteder Ma- 1559
giftrat die heftigstenWidersprüche, besondersder
herzoglichenPfarrer, (an derPeters - und Nicolas-
Kirche) unter Vermittelung der Akademie, zu 6c?
sänftigen; nur nachdemsievon denHerzogen(ig, 1Z60
Jam)

-vorläufigzum Stillschweigenverwiesenwa¬
rm, konnten sie (io. Febr.) durch Commissarim
(die LandRathe Joach. Kruse und LüdkeBasse-
wiß, die Hofräthe Johann Bouk und Hubert
Sieben, und die ProfessoreSDav. Chytraus und
Arn. Buren) dadurch gehobenwerden: daß Dra-
«onites seine Superinteudenmr niederlegenund die
Prediger mehrere Massignng beobachtenmußten»
An des ersterenStelle berief der Rath, mit Un-
Zufriedenheit des Ministeriums, den Dr. Johann
Kittel von AltBrandenburg (z. Nov.) zum Su¬
perintendenten »).

Die lezte KirchenVisitation war nicht allge- Kirchen-
mein gewesen, sondern hatte noch vieleKirchen- Msimtion.
ordnungswidrige Unregelmässigkeiten übrig ge-
lassen; und die KirchenOrdnung war ebenso we-
mg allgemein befolgt. Beide Landesherrenliessen
itzt die KirchenOrdnung, nach den landschaftlichen 155?
Verbesserungen, mit HeshusischenZusätzen, in

Nieder-

») Gryse «6 a. 1556, 1560. GrapenS evangel.
Rostock, S. 143, 149, 281. Westphalen sele-
ctaliterar. ex archiuo Suerinens, in monum T.IV.

p. 1264. Rostocker Ltwas 1738/ S. 447/ 495/
498/ 5875 1740/ S. 435/ 443 / 445, 693/
694, 696. Bacmeister m fVestphalen T. I. p.
1564, 1566-1578, 158»/ Schröders evong.
Mckl. Ii. Th. i%o, 262,
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NiederSAchsischerSprachevonneuempubliciren l>).
Sie veranstalteten(durch die Professoren Venetns

und HeshusiuS, hernach den Pastor Geo. Reich

aus Rostock, den Güstrowfthen Probst Oemeken,

den Wiömarschen Pastor M. Johann Freder,

und die Secretarien M. Simon Leopoldund Peter
Weffling, mit Zuziehung der, von ihnen in iedein
Amte, dazu erfoderten Adelichen) eine neue
KirchenVisltation: (14. Mär;) zu Güstrow,
Dobbertin, Goldberg, Ribniß, Gnoien, Neu-
kalden, Teterow, Malchin, NeuBrandenburg,
Plau und in allen getheilten Städten und Aem-
kern, theils um die Ueberöleibseldes PabstthumS
in den Jungfernklöstern, namentlich zu Ribnitz,
vollends zu verdrängen, theils um die Prediger-
Besoldungen und ArmmVersorgung zu verbessern,
theils bei dem Mangel' eines geistlichenGerichts,
über streitigeEheSachen, PatronatRechte, Kirchen-
Güter und geistlicheEinkünfte zu erkennenund zu
entscheiden. Im Stifte Schwerin und in dm
einseitigen Aemtern H, Ulrichs verordnete dieser

(»r.

b) „Rerkencvröeninge: wy idt mit ChristlikerLere,
vorrccking der Saeramente, Ordination der Dener
des Euangely, ordentlickenCeremonim in den Ker-
ken, Visitation, Consistorio vnde Scholen im Her-
tochdome tho Mecki. :c. geholden werbt. <- (Rost,
b. Lud. Dietz, 1557; 1560, 1 Zllph. 12. B. 4.)
Liber., continens doctrinam, administrationem
sacramentorum, ritus ecclesiasticos, formam or-
dinationis, Consistorii, Visitationis et scholarutn
in ditione — Ducam Megapol. — a Freder
in lat. Jingu.conuersus(Francof. 1563,8.) Gm»
pe S. 31Ü. Gryse sä a. 1557. Hederich ad *.
1557/ p. 1ÜÜ6.
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(st, Sept.) eine besondre KirchenVisitation c).

Auch die Stadt Rostockblieb nicht ausgeschlossen,
obgleichsiesichanfangs (lZ. Jul.) über dieVisi- 156s
tatoren beschwerte; eine eigne KirchenVisitation
ward ihr aber von den Herzogen nicht gestattet.
Doch blieb hier noch das JohannisKloster mit
einem Prior und Mönchen, so wie das Kreuz-
Kloster mit katholischenNonnen besezt. Das Mi- 1563
chaelisKloster zum Grünenhof ward von dem
Prior Henr. Arftniuö (f 157x) und dessenOr¬
densbrüdern , (8. Oet.) gegenVersicherung ihres *559
lebenswierigenBesitzes, bis zur Wiederherstellung
der alten Religion, freiwillig an die Stadt abge¬
treten, die darauf ein Pädagogium darin» an-- 1561
legte 6). Zu Lübzbeschütztedie verwittweteHer-
zogin den katholischenGottesdienst, bis sichJo-
Hann Albrecht einmal ihrer Abwesenheitin tiefiand
(24. Febr.) zu dessen Zerstörung bediente «). 1559

Ausserdem ward von beidenHerzogen(iz. Jan.) 1560
allen Predigern Kirchen- und Schuldienem, die

sich

c) Schröders evüng. Meckl. U Th. S. 169 ff. 214.
KirchenMsttationsProtocolle 15571 J558; H. Ul¬
richs Instruction für die Visitatoren, (Superinten-
d-nten Semeken zu Güstrow, Bened. Schröder
Prediger zu Grabow und den Notarius Herm.

Mund,) v. D. 21. Sept. 1557/ (Mspta. im her¬
zog!. Archiv.)

d) Schröders evang. Meckl. ad a. 1557/ 1560,

1562, 1565, 1571/ S. 145, 188/ 208;/ 271,

335/ 474 sqq. Rostocker Ltwas 1739/ S. 410,

444,847. Bameister p. 1594/ 1595/ 1599/
1615.

e) Uly Iii annales, ad a. 1559/ S. 272»

Mectl. Gesch.LI.Th. i
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sich der KirchenOrdnung nicht gemäs verhalten
wollten, die Auswanderung anbefohlen 0.

Je mehr Ruhe die protestantische Kirche,
seit ihrer Befreiung von dem Römischen Joche

1556 der Traditionen, genos, desto heftiger ward sie
Dogmati- durch innere Streitigkeiten ihrer Theologen beun-

scheZanke-ruhigt; destoängstlicherwachte und kämpfteman
rcieu. anch hier für die Beibehaltung des Buchstaben

der, von denerstenReformatoren gebrauchtenLehr-
formeln, und hätte darüber beinahe dm Geist
des achten Protestantismus verfliegenlassen. Jo;
Hann Alörecht zeigtepersönlichwarmen Antheil an
der herrschendenAufmerksamkeitauf dieseungeist-
lichenZänkereienmit) derenVereinigungsVersuche.
Gegen die Calvinische Meinung vom Abendmahl
des Herrn verwahrten sich die Schwerinschen und
WiSmarschen Theologen, iene unter dem HofPre-
diger Langner, und dieseunter dem Superintenden--
ten Freder; ersterer schrieb auch noch besonders,
auf des Herzogs Auffoderung, gegen die Erklä-
rung des (Schwerinschen Hofraths) Dr. Justus

1SS8 J^as (aus Wittenberg); und in Rostockkonnte

1560
eine gliche Behauptung des M. Münchhausen

aus Bremen, gegen die vereinigte Stimme des
Ministeriums, eben so wenig Eingang finden g)„

1563 Besonders sorgten beide Herzoge dafür, daß in
Wismar

f) (Bvyfe ad a. 1560,

g) Schröders evang. Meckl. ad a. 1556, 1558/ S.
149, 152, 2i8, 263, 267; Wism. PredigerHist.
S. 46. Botcmeister, p. 1578. Ao. Brentius
von dem Auentmale des Herrn etc. übers, u. mit
A-iN'.erk.begl. von M. Jvh. Zreder, zu Wismar

b. Dietz, MDL VI.) Westphalen Sei, litter.

p. 12 79- 1288.

\
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Wismar die Spaltungen über die calvinischenund
mennonitischenLehren, bei dem damals gewöhnli-
chen Zusammenhange religiöser und politischer
Schwärmereien, nach demVorgange der wieder-
tanferifchen Unruhen zu Münster und Bremen,
nicht auch in bürgerlicheRevolution übergehen
mögten. Eine Commission, die aus dem
strowschenSuperintendenten Dr. Conrad Becker,
Oemekens, ^ 25, Marz) Nachfolger, den Ro-
stockischenProfessoren Dr. Chytraus und Simon
Pauli, 5 Schwerinschen und Wismarscheu Pre¬
digern lind 6 zugeordnetenDeputirten deö Raths
bestand, wandte (1623. Apr.) viele vergebliche
Mühe und Geduld, aber auch nicht weniger scho¬
lastischeKünste und GewissensZwang an, dieAb¬
weichenden zu verhören und zurecht zu weisen:
die, in Gefolg dieserUntersuchung, von Wismar
verwiesenenoderfreiwillig auswanderndenAnabap-
tisten fanden in Rostock eben so wenig Schuh, iZ6z
als in Wismar, bei der Wachsamkeitdes neuen
Superintendenten Dr. Johann Wigand, (feit
1562) diese Ketzereiferner aufkommendurfte h).

Vergeblichbemüheteder Herzogsichzwar, die
adiaphoristischen Uneinigkeiten zwischenFlaciuS
und Mclanchthon, vermittelst einer eignen Ab-
fendung nach Wittenberg, (19-05. Febr.) durch 1557
einseitige Chyträische'VergleichsVorschläge beizu-
legen. Doch lies er sichnicht abhalten, in glei-

L 2 cher

h) Schröders evang.Mccki.»6 1562, 1563, S.
344'384/ 400, 428, 430. Selbst der unver¬
mutete Tod des Superintendent?» Freder und des-
sen ganzer Familie (1561) ward den Deimntiateu
zur Last gelegt. (Schröders cvang. Mecki. S.
418-4^5. ff.)
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cher Absicht einen Consent der Niedersächsischen
Theologen in Brannschweig (durch dm HofPre-
diger Langner) zu beschicken. Den Beschlus des
Regenöburger Reichstages wegeneinesReligion«-
Colloquiums zwischenden Katholischenund Augs-
burgischen ConfessionsVerwandten, unterzeichnete
auch seinBotschafter (Dr. Carl Drachstedt). Der
Frankfurter Vereinbarung über die vorzüglichsten
Controversen zwischen der Sächsischenund Helve-
tischenKirche trat Johann Albrecht aber nicht bei,
weil die darüber zu Rath gezogenenMecklenbur-
gischenTheologenin Wismar und Rostocksie ver-
-warfen 0.

Den Convent, welchen die protestantischen
Fürsten, Heils zu einer neuen Unterzeichnungdes
unveränderten Augsburgischen GlaubensBekennt-
nisseS, theils über den Besuch der vom Pabst aus-
geschriebenenFortsetzungdes TrientischenKirchen-

Naumbur- Raths, (25. Jan. - 6. Febr.) zu Naumburg
gcr Eon- hielten, besuchteUlrich mit demPrinzen Carl in

vent. Person, und Johann Albrecht durch Gesandte
(Landrath Werner Hahn und Hofrath Dr. Chri¬
stoff LerSner). Mit der Berichtigung des ersten
Gegenstandes, waren dieOrthodoxennicht zufrie-

den

i) Westfhalen sei. Hterar, I. c, p. 1271, 1275. Me¬
lius ad a. 1557/ S. 268. Samml. der Reichs

Absch. Iii. Th. S. 151. Schröders evang. MeSl.
a. 1557, 1558/ S. 190*207, 224-233.

Scholasticorum Vitembergensis Academiae ad

omnes pios ciues ecclesiarum Epistolae; — (qua-

rarri) altera recitatür vera narratio de actionibus
legatorum Saxonicorum et Megapolensium:
responsa, quae dedit Philippus legatis Megap.
(Vitenberg. MDLVüi.) Schütz in vita Chytraeir

L. I. append. n. 1, Grape S. 248.

1558

1560

1561
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dm, weil in den erläuternden Zusätzender Vorrede
die Scheidewand zwischender lutherischen und re-
formirten Parthei nicht scharf genug gezeichnet,
sondern durch die MelanchthonscheAenderung in
der Abendmahlslehre, ein Schritt zur Vereinba-
rung beider Confefsionengeschehenwar ^). Die
Rostockfchenund Wiömarfchen Theologen wurden
von den Jenaischen zu VorsichtsMaasregeln dage¬
gen, durch die Sturmglocke eines Flacius, auf-
gefodert; und Chyträus hatte schon zu Raum-
bürg dem H. Ulrich seineBedenklichkeitenvorge-
legt, die er (21. Apr.) zu Rostock, in Einver-
ständnis mit den dortigen und Greifswaldischen
GottesGelehrten, bei dem Herzog geltend zu ma-
machen wußte. Die Superintendenten von Ro¬
stock und Wismar vereinbarten sich deshalb mit
mehreren NiederSächsischen Ministerien, auf
Veranlassung ihrer StadtObrigkeiten, zu lüne-
bürg (27. Jul.) über ein gemeinschaftlichesKehr-Religwns-
System (corpus doctrinae); und die Wismar/ Congreßzu
schen Prediger gaben dazu (9. Ort.) ihre Beistim- Lüneburg,

mung I). In Rostock hingegen war eben dieft
15 z

einseitige Theilnehmung des Superintendenten das
Signal zu neuen unchristlichenAusbrüchen der Un-
Zufriedenheit und Eifersucht der Ministerialen,
welche nur kurz vorher (2. May) den Dr. Kittel, 1561
ohne Anerkennung feiner Superintendeuz, gegen

L z einen

k) Chytraeus L, XX. p. zsz. Ju dem Gefolge der
pabstlichenLegatenz« Naumburg befand sichKaspar
von Schöneich, ein Sohn des Meckl.Kanzlers (ibid.
p. 526.)

I) Grape S. 275. Schröders evang. Meckl. II. Th.
S. 285/ 287, [288, 294, 382. Schütz vita
Cbytr. L, lj app. 0. s.
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einen Revers, unter sich aufgenommen, auch mit
dein Magistrat sich wieder ansgesöhnet hatten.
Zwar traten sie nachher den LüneburgischenVer-
abredungen bei» Aber weder der Magistrat, (19-

29. Aug.) noch landesfürstliche Commissarien,

(22. Oct.) noch die VergleichsVorschläge der Uni-
versität konnten die erbitterten Partheien vereinba¬

ren. Beide zogen mit Personalitäten, der eine

auf der Kanzel, und das Ministerium in einer oft

fentlichen Vertheidigungsschrift, gegen einander

1563 zu Felde; und alle weitere AussöhnungSVersuche

des Magistrats waren (6. Febr.) fruchtlos. Die

Herzoge mußten erst (10. Febr.) dem Dr. Kittel

den SnperintendentenTitel und fein gemisbrauchteö

PredigtAmt untersagen, wogegen der Rath seine

Gerechtsame verwahrte, ehe (26. Febr.) ein Ver-

gleich, doch ohne Anerkennung seiner Superiu-
tendentenWürde, zum Stande kam m).

Umversi- Die RosrockischeUniversität hatte unter den
tats-Ver- bisherigen Gesinnungen des Raths, an ihrer ohne-
handln»- hm so zweideutigen Selbstständigkeit nicht gewon-

ßcu' uen. Zu ihrer Verbesserung schienendie Landes-
Herren um so weniger alleinige Kosten verwenden
zu wollen oder zu können, da der Magistrat mit
dem (c443) eingezogenenälteren StiftungsFonds

I55Ö dazu nicht die Hand bieten wollte; bis diefürstli-
chen Profeßoren der LandtagsVersammlung zu
Sternberg (18. Aug.) ihre grossen Verlegenheiten
klagten, um den Herzogen deren Abhelfung zu em-
pfehlen. Diese thaten wenigstens den erstenSchritt,

ISA? indem sie (8. Apr.) der Universität von den Hebun-
gm

in) RsstockerLkwas, 1740, S. 724; 1738/ S.
5?i. Schröders ev.A?eckl.II. Th. O, 397. Bau¬
meister p. 1533' 1591.
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gm der vormaligen Klöster Doberan, Marienehe
und Neukloster aus der Sülze zu Lüneburg und
aus Pommern, (1500 fi.) aus dem Amte Ribnitz
und andren einhcünischen Pachten und Zinsen,
(1500.fi,) auch von den eingezogenenStiftern
Tempzin, Jvenack, Broda und Mirow (500 fl.)
zusammen 3500 fi. jährlicher Renten anwiesen:
hievon sollten 3000 fl. zu ProsessorBesoldungm,
die übrigen aber von den Herzogen zu Schulen
und andren milden Zwecken verwandt, die etwa-
nigen Defccte hingegen durch andre Einkünfte er;
gänzt werden. Doch erklärten sich die fürstlichen
Professores (rz. May) zu Sternberg gegen H.
Ulrich, auf die von Johann Albrecht verpfändeten
Lünebürgischen SülzGüter, im Fall sie von die-
fem oder von der Landschaftnicht sobald eingelöset
werden sollten, keinen Anspruch an Ihn machen
zu wollen; auch die ganze Universität war (13.
Nov.) bereit, auf den Fall daß der Magistrat ihr
die vorhin angekündigten jährlichen 500 fl. anwie¬
se, oder die Landeöherrschaft ihr andre erbliche
Güter und Capitalien (looo fl. für 50 fl. jährli¬
cher Pachte) eigenthümlich versichern würde, eben
so viel von den, aus Doberan und Marienehe
verschriebenenHebungen zurück zu geben "). Die
Herzoge bestunden dagegen (25. Nov.) auf die

i 4 Auft

n) RostocksrEtwas, 1738, S. 4975 1741, S.
161. Urkunbl. Bestätigung § 105. ff 48-60,
52 -. Z8. Beil. GriginalReverse v. D. 13. May,

13. Nov. 1557, im h. Archivzu Schwerin. Doch
waren von denangewiesenenHebungen (1561) kaum
zwei Drittheile (etwa 2170 fi.) zahlbar (Urkundl.
Bestätigung, 54. Beil. S. 81, 82.) Bacmeister

p. 1595/ 1597/ 1600, Westphalenselect, litt, p
1291.
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Aufnahme ihrer Professoren ins Concilium und

auf dessenunbeschrankte Freiheit, auch auf jähr¬

liche 6cjq fl. von Seiten der Stadt. Weil man,

auch selbst nach dem ReligionsFriedm, wegender-
einstiger Zurückgabe vormaliger geistlicherGüter,

nicht völlig sicherzu seynglaubte, bewürkte Johann
2$6o Albrecht persönlich beim Käiser Ferdinand (18.

Aug.) eine Erneuerung der akademischen Privile¬
gien, besondersum diese, beiderzweifekhaftgetvor-

denen Anwendlichkeit einer päbstlichenFundationö-

Bulle auf eine nun protestantische hohe Schule,
unter die mächtigere Sanktion des weltlichen
ReichsOberhauptS zu stellen. Der Magistrat lies

sich durch deren Insinuation nicht abhalten, die
Herzoglichen ProfefforeS vom Concilium auszu¬

schließen, siemit bürgerlichen Auflagen zu beschwe¬

ren und UniversitgtsGtieder unter seinem Gerichts-

Zwang zu ziehen. Vergebens suchte eine Local-

iz6i Commission, (Jul. - Oct.) eineVereinbarung, nach
dem Maasstab der vormaligen Borschlage (1552)
und der kaiserlichenBestätigung; erst nach einer

1563 (7. Sept.) bei dem Kaiser erhobenen Klage, kam

die schriftliche Verhandlung (ig. Oct. - n. Nov.)
so weit, daß (9. Dec.) ein VergleichsEnnvurf des
Raths, nach der Erklärung des alten Conciliums,

1563 von den Herzogen (3, Febr.) genehmigt und £11.

May) über alle bisherige akademischeJrrsale eine

Concordi-vollständigeConcordienFormel vollzogen wurde:
enFormel. Die neue Dotation (155?) ward auf jährliche

ZOOo st. reducirek; der Rath übernahm, ausserden
ursprünglich hergegebenen UniversttätsGebäuden,
(mit Vorbehalt des Eigenthums, im Fall des Un-
tergangs der Akademie,) anstatt der (r443) ein¬
gezogenen 800 fl. die alleinige Besoldung dreier

Pro-
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Professoren, und für 6 andre noch jährlich 500 st.
gegen Einziehung des Michaelis- (Frater) Klosters,

der akademischenDomPrabenden und andrer Ein-

künste; sowohl 9 herzogliche, als die 9 räthli-

chen Professoren erhielten gleichen Antheil an den

Sitzungen des Conciliums, wie an den akadsmi-

schen Dignitäten und Freiheiten n -. In Gefolge

dieser neuen Organisirung ward (z. Jun.) der er-

sie herzoglicheProfessor ChyträuS zum Rector ge¬

wählt. Zu den akademischenFreitischen widmeten

beide Herzoge (zr. Jul. 18. Dec.) noch beson- 1566

dre NaturalLieferungen, so wie auch die Stadt J5(>?

das ihrige dazu beitrug °).
Um den Prinzen Christoff aus der Liefländi- i556

schen Gefangenschaft zu befreien, hatten Johann

Albrecht und sein SchwiegerVater die Verwen- ^2
düngen des Röm. Königs und der Kuhrfürsten

auch Christians des III. von Dännemark aufgefo-

dert. Nach einemfruchtlosen VergleichöVersuch

des lezteren, verschaffteder König von Polen, un- 1557

ter Mitwirkung Ferdinands und der HH. Barnim

und Philipp von Pommern, dem Erzbifthofe, wie

dem Prinzen die Freiheit, und diesem die Aner-

kennung seiner Coadjutorie, durch einen Vertrag

mit dem Heermeister und den LandständenLiestands

(5. Ott.) zu Kockenhusen. Bei der Annäherung

eines MoskowitischenEinbruchs, entfernte sichder

Prinz Christoff und erschien (vor 18. Apr.) un- *558

vennuthet in Mecklenburg; aber eineGesandschaft

des Erzbischofs und des Kuhrfürsten von Bran-

L 5 denburg

0) Chirati L. XXI, p. 541. Bacmeister p, 1652-
1656. Weitere Nachrichten vsn gel. Rost. Ga-

chen, 1743, S. 243. Rostockeretwas, 1737,

S- 356,' 1740, <5,305.
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denburg kam ihm (14. Sept.) zu Streliß nach
und sollicitirte (2. Ocl.) zu Wismar beim H. Jo¬
hann Albrecht seine Zurückkunft. Vielleicht be-
sorgte man seinethalben schon ernsthafte Auftritte,
wie(i8. Jun.) beide Herzoge, als ErbSchutz-
Herren des Stifts RaHeburg, allen Landes.-und
StiftsEingeftssenen ein allgemeines Aufgebot an?
kündigten. Doch kam es dazu uicht: Johann
Albrecht brachte mit 150 auf eigne Kosten ange-
wordenen Reutern, (Dec.) den Prinzen selber bis

1559 Königsberg; dieser nahm nun (- 4. Jan.) die
Reuter in seinenSold und gieng (2g. Jan.) mit
seiner Suite (dem Rittmeister Georg Kroseck, dem
Marschall Stephan von Wakenitz und demHofmei-
ster Brand von Schwicheld) nach Riga, so wie
Johann Albrecht (26. Jan.) nachMecklenburg zu-
rück. Zur Sicherheit gegen alle Mecklenburgische
SuccessionsAnsprüche des Prinzen, nach so vielen
zu seiner Versorgung angewandten Kosten, lies
der Herzog dessenvorhin (1555) geleistetenVer-
zicht {10 May) vom Käiftr bestattigen. p).

Seit dieser Zeit nahm or wieder an den öf-
fentlichcnGeschäften LieflandöAntheil; er kamaber

i$6i in der Folge, über daö Polnische Unterwerfungs-
System des Grosmeisters Gotthard Kettler und
des Erzbisch. Wilhelms misvergnügt, (2. Aug.)
aufs neue in Mecklenburg zu Schönberg an, um
in dem fortdauernden RussischenKriege, zur Wie-
derherstellung der vormaligen Verbindung Lieslandö

mit

p) Chytraei L. XVIII, XIX, p. 485, 495. Mylitis
S. 263-270, Frank X. B. S.71. Leztes lvort,
17' Beil. Stryck cautel testamentor, app. p, 138,
sqq. Wiederholte Bestattigung K.Maximilians desIi.
vom iz. Zun. 1574» (Origg.Am Herzog!.Archiv.)
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mit Deutschland, bei Kaiser und Reich, beson¬
ders auch bei seinemBruder Hülfe zu suchen.
Als er die hier nicht fand, gienger in gleicher *56?

Absicht(Sept) nach Schwedenund, nach einer
genauenVerbindungmit demK. Erich demXlV.
bei dem er persönlichDienste nahm, mit einer
massigenSchwedischenBedeckung(Decbr) nach
Liesiandzurück,umnachdemTodedesErzbischofs,

(4. Febr.) von demErzftifteRiga Besitzzu neh- 1563

men. Die immittelst(1561) zumStande gekom-
mensUeberlassnngLieflandsan die Krone Polen
wölkeer nicht anerkennen,sondernunterSchwe-
dischemSchutzesichdesErzsiiftSbemeistern,ohne
auf dieAbmahnungeinerGesandschaftseinesälte¬
stenBruders (4. Jun.) zu achten. Darüber ward
er von demleztenOrdensMeisterund nunmehri¬
genHerzogvonKnrland, als PolnischemGouver¬
neur inLiefland,aufdemSchlosseDalen(4. Aug.)
gefangengenommenundnachPolen geschickt.Die
von dem BraunschweigischenH. Erich (Aug.)
ihm durch MecklenburgzugeführteVerstärkung
wäre also zu spät gekommen,wennihr nicht
ohnehin in Preussen der Durchmarschverwehrt
wäre q). Diese

q) Mylius beim Gerdes, S. 273, 276, 277.
Chytraeus L. XIX, XX. p. 498, 519/ 534/ 535,

53h. Die Besorgnisfür eineMoscovitischeJnva-
sionhatteselbstin Mecklenburgsoviel Eindruckge-
macht,daßsichJohann AlbrechtschonvomK. Fer¬
dinanddie (an sichunnöthige)Erlaubnisiertheilen
lieg, dagegeneineerfoderlicheAnzahl!Schiffe,zur
BeschützungseinerKüstenund Unterthanenan der
Ostsee, dochdemLandfriedenunbeschadet,erbauen
lind haltenzu dürfen,(cvrig.D. Praag.den2.
Zan. 156z, im h. ArchivzuSchwerin.)
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Diese LiefländischenUnruhen sowohl, aks
dieReichsAchtdes H. Albrechtövon Preussenund
dessenVerwickelungmit dem deutschenOrdenS-
MeisterzuMergentheim, HattendemH. Johann
Albrecht schon zu mehrerenpersönlichenReisen

Z5Z9 zumReichstagnachAugsburg, wo er auch(24.
May) die Belehnung nahm, an den Hof des

1560 KaisersFerdinandsnachWien und Praag, auch
1Z62 £ur RömischenKönigSWahl (: 8» Ott. ? 2. Dec)
Roms,«achFrankfurt am Mäin, Veranlassunggegeben,

Königs-ohneseineAbsichtenerreichenzu können0. Zur
Sßahl.Befreiung des Prinzen Christoff, reiftteer izt

156z (Oct.) über Küstrin (Nov.) nachKönigsbergin
Preussen, schicktevon hier (4. Dec.) Gesandten
(Joachim vonKrauseund Dr. Johann Hofmann)

Polnischer-auf den PolnischenReichtag, und folgte ihnen
Reichstag.(29. Dec.) in PersonnachWarschau (11. Jan.)

1564 Hier konnteer zwar (17. Jan.) sichmit seinem
gefangenenBruder unterreden, für dessenErledi¬
gung aber weder bei dem Könige, (15,. Jan.)
nochbeidessenCommissarien(1 ,-3. Febr.) erträg¬
liche Bedingungenbewürfen; fondernkamohne
Erfolg über Königsberg(24. May) wiederin
Mecklenburgzurücks).

Die

r) Mylius S- a?o, z?3, 273. Ausfuhr!. Be¬
tracht, 8. Beil. H. Joh. Albrechtseigenhändiges
DiariumvonseinerReisenachFrankfurtam Main,
(1. Ott. 2. Dec. 1562) in derRostockischenMo-
tiatsschrist, 5795, II. Band, S. 321. ff H. Ul-
rich beschickteden AugsburgerReichstag(1559)
durchDr. Joh. Bouk(Samml. der R. A, IIITh.
S. 177.

s) Mylii. annales p. 277-27?.
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Die im WismarfchenVertrage verabredete
Errichtung einesordentlichenLandGerichtSund ei- ®eric^
ner gemeinschaftlichenProcesOrdnungwardnun, 153

auf Ansuchender Landstande,durchdie von dem
Kanzlervon Lucca(f 1562, r. May) abgefaßte
LandGerichtsOrdttUNg, von beidenHerzogen
zur Erfüllung gebracht; das LandGericht er-
hielt durch BestellungbestandigerMitgliederund
Bedienten einedauerhafteVerfassung, undward
anfakgö zu Wismar, (bis 17. Apr.) demnächst 156s
alle Jahre zweimalzu Schwerin undzweimalzu
Güstrow gehalten. An beidenOrten bliebendes¬
sen vierteljahrigeSitzungen, nach einer neuen *
HofGerichtsOrdNUNg, für beständig; diese I5Ö8
ward vom K. Maximilian (28. Febr.) bestättigt und
und mit einemAppellationsPrivilegiumauf 300 1569
Rhfl. (26. Febr.) demKammerGerichtzuSpeier
(20. Sept.) insinuirt t). Auch die PolizeiOrd- Polizei-
nung ward, nachBeratschlagung mit denLand-Orduun-
ständen(27. Jan.) verbessert;man nahm dabei9clu

vorzüglichRücksichtauf diegemeinschaftlichenBe- 15 *

schwerdender Städte, wegenBeeinträchtigung
ihrer bürgerlichenNahrung; siemußtendeshalb

vor

t) AusführlicheBetrachtungen, 23 Beil.v. 4. H.
H. Joh. AlbrechtsundUlrichsz. M. Reformalion-
und LandGerichtscvrbuung (Rostockb. Ludw.
Dietz, 15S8, 7. B. 4.) EbenderselbenReform«-
"tionund HofgerichtsVrdnung, aufs neueüber-
sehenund verbessert,1568 (Rostock6, Jacob Lu¬
cius Siebenbkrger,4.) auchmit derK. Confirnia-
tionu. denPrivilegium1570. (61 S. 4>)Grafts
MecklL̂and-undHofgerichtshistorie,beimUngna¬
de, S. 403-407. RostockerEtwas 1737, S.
333. HtAenchp. 1S68. Lezles Wort 121.
Beii.
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vorderPubllcationdenEinwurf, durchzweiRaths.-
GliederjederStadt, zu Güstrow mit denLandes-
Herrennoch einmaldnrchsehenund dazu auf einer
vorgängigenZusammenkunftzu Jabel (24. Febr.)
ihre Desideriensammlenu).

Pomme- Dem Administrator zu Schwerin warendie
scherZehn--vorhin(1532) verglichenenZehntenaus Pommern

ien- nicht gehörigberichtiget. Wie Ulrichsichdarü?
1559 ber (28. Febr.) bei demH. Philipp beschwerte

und mit einerKlage beimKaiser drohete, sezte
man ihm (10. Apr.) nicht nur ahnlicheFodernn-
gen des Stifts Camin aus dessenvormaligem
MecklenburgischenKirchenSprengelentgegen,son-
dem verlangteauchdie Bestellungeinesevangeli-

und schenSuperintendentenin demPommerschenTheile
der SchwerinschenDiöcese, anstatt des ehemali«
gen Archidiakonuszu Triebsees, 'womit auchdie
Städte Triebseesund Barth (19, 20. May) ihre
Klagen vereinigten. Auf einer Zusammenkunft

Superin- beiderseitigenRathe, (des Landraths Joachim
tendentur-Kruse, des StiftsHauptmannö Georg Wacker-

barth, und des ProfessorsDr. Johann Bouke
von Ulrichs Seite) zu DeiMninkonntemansich
(15 Nov.) über die Präjudicialfragenichteinig
werden: ob der Superintendentdes Triebseeischen
Archidiakonatövon dem Bischof, oder in Ge-

folge

a) Franks X. B. S. 115, 116. HH. Joh. Al¬
brechtsundUlrichsz. M. Polizei- und CandGrd-
nung, aufs neueübersehen,vermehrtnnd mitJ.
F. G. UnterchanenundStande Rath und Bewilli¬
gung publiciretund ausgegangen,A. 1562. (Ro-
stockb. Stcph. Myliander4.1 N. Samml. Meckl.
LandesGesetze, IV.Th. S. 22 -130, Hederich
p. 1667.
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folgedeSReligionsfriedensvomLandesherrn,mit
Vorbehalt bischöflicherBestätigung, bestelletund
aus den ZehnteuAufkünftenbesoldet,auchobvon
seinenErkenntnissen,wiebisher, an denbischöf-
lichenHof zu Bützow appelliretwerden, oderob
er nebendemConsistoriumzuGreifswaldallegeist-
liche, Kirchen- und EheSachen dort entscheiden
sollte? Auf einemneuenCongreSzu Malchin, wo
die vorigen Bevollmächtigten(mit demMecklen-
burgischenLandrathWerner Hahn und demStar-
gardischenHauptmann Lt.Erasmus Behm) ver- Vergleich»
stärkt erschienenkam, (zo. Aug.) bis auf beider-
feitigeRatification,eineVereinbarungzumStande.
Der Bischofsollte, auf derPommerfchenHerzoge
Nomination und Präsentation, einengeschickten
Theologenzum SuperintendentenseinesKirchen-
Sprengels in Pommernbestellenund vondenvor-
tigen StiftsZehnten besolden;diesersollteim Eon-
sistorium zu GreifswaldseinenSitz haben, und
die bischöflichegeistlicheJurisdiction, nachVor-
fchriftderAugsburgischenConfessionundderPom-
merfchenKirchenOrdnung, verwalten, auch,des-
halb dem Administrator zu Schwerin verant¬
wortlich bleiben; wogegender bisherigeZehnte
den bischöflichenHebungsBedientenjährlich ent¬
richtet, allenfalls durch gehörigeZwangsmittel
beigetrieben, auch wegender Rückständebillige
Behandlung getroffenwerdensollte; wegender
Appellationin geistlichenSachen an denAdmini-
strator, auchwegenderCaminfchenStiftsHebun-
gen, bliebdas Erkenntnisausgesetztv).

Zwischenbeiden Herzogenwaren seit dem^,*557
RuppinschenMachtspruchmehrereVerwickelungenü'^Iwru-

v) Gerdes, S. 718-72S.
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Irrungen; übrig geblieben, theils wegender vonUlrichzu-
rückbehaltenenLaudSteuer des Stifts Schwerin,

theils wegen einigervon Johann Albrechtverge-

benenSchwerinschenDomCnrien, theils wegen

einervon ienemeingehobenen,diesemaberangeb¬

lich zur Bezahlung seiner Soldaten, von der
LandschaftbewilligtenSteuer, theils wegenver-
schiedenerAbläger, Dienste,c. Schon auf dem
Landtagezu Güstrow, waren dieseIrrungen, in
Beiseyn eines KllhrbrandenburgischenGesandten,

zur Sprache gekommen, aber wederdurch das
DobberanscheBedenkenderLandräthe,(25. Febr.)
nochdurcheinenschiedsrichterlichenAusspruchder,
von beidenHerzogen, vermögeeinesVergleichs
(19. Ang.) zuSternberg, niedergeseztenLandräthe
und landschaftlichenDeputaten, mit Zuziehung
deöKuhrbrandenbnrgischmBevollmächtigtenCurtS
von Rohr und des Kuhrfürsten als Obmanns,

!ZS8 (12. Jan.) gehoben worden. Ulrich brachte,
l 15. Jan.) mit Redmtion des bisherigenschieds-
richterlichenVerfahrens, (ad arbitriumboniviri)
die Sache an den KaiserFerdinand, und dieser

1561 trugdenKuhrff.AugustvonSachsenundJoachim
von Brandenburg einegütlicheVereinbarungauf»
Als dieseverfehltwurde, entschiedendieKnhrfür:
sten, ohne die Verbindlichkeitdes Wismarschen
Vertrags und desRnppinschenundStcrnbergschen

Iüterbock-Machtsprnchs aufzuheben, (12. May) durch
scherAb- PraliminarAbschiedzu Iüterbock: H. Ul-

icyie. BeschwerdengegendenSternbergischenAus-
spruchsolltenvordemKuhrfürstenvonBrandenburg,
so wie dieseitdemhinzugekommenenMishelligkei-
ten, in ErmangelungunmittelbarerVereinigung,
vor einemAuStrag 4 adelicherund 4 gelehrter

Räthe
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Räthe, nach Erlassung ihrer EidesPflichten,
durch drei Satzschriften beiderseitigerSachwalde,
zur Einholung. einer unwiderruflichenUrthel von
einer uupartheiischen JuristenFacultät, instrnirt
werden; die einseitig gehobene und zur Schul-
dentilgung nicht verwandte Landsteuer wollten die
Herzoge auf dem nächsten Landtage zu Güstrow,
nach vorgängiger Berechnung mit der Landschaft,
ohne deren Belästigung, allein übernehmen, und
diesezum Abtrag sämtlicher, zu Sternberg gemein-
schaftlich anerkannten neuen Schulden disponiren;
die Einnahme, Verwendung, Berechnung und
Verwaltung der Steuer sollten den dazu beeidigten
Personen, ohne Einmischung der Herzoge, nach
einer gemessenenInstruction, ungehindert überlas-
seu bleiben, künftig auch die einmal eingelöseten
Aemter ohne landschaftliche Einwilligung, nicht
wieder versezt, noch neue Schulden gemacht wer-
den w).

Solche einseitige Eingriffe, der unrichtige
Eingang und eine eben so unrichtige Verwendung

der (1555) bewilligten Landhülfe, auch die Zeh-
rungökosten der zahlreichen AuöschusGlieder hatten

xü^uu^'
das SchuldentilgungsSystem natürlich in Unord- Fonds,
nung und Rückstand gebracht. Die Schuldenlast

hatte

w) pötkers Samml. V. St. @. 49 ff- HH. Jo¬
hann Albrechts und Ulrichs Vergleich v. D. Stern-
berg, 19. Aug. 1557; Churf. Vralidenburgisches
Laudum und H. Ulrichs z.M. Protestatio», v. D.
Sternberg 12. und 15. Jan. '558; SS.Ferdinands
Confirmation des Sternberger Vergleichs vom 26.
Aug. 1560, und des JüterbockschenAbschiedsvom
24. J»l. 1Z61. (Originalien im h. Archiv zu

Schwerin.)
Meckl. Gesch. M,TH. M
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hatte sich, theilö eben durch dieseUnregelmäßigkeit

ten, theilS durch m,vorhergesehene neue Ausgaben

für ReichsAnlagen, Türkensteuern, auswärtige
Zusammenkünfte und Tagefahrten, besondersauch

durch die Liefiändifchen Händel, nach einer auf

1557 dem Landtage zu Sternberg schon vorgelegten Be¬
rechnung, zu 578,839 st» vergrößert. Der Ans-
schus war zwar, nach abgelegter und richtig be-

lZ58 fundener Rechnung, von den Herzogen (>. Jul.)
auf 4 Räthe vom Adel (Dietr. Molzahn, Chri-
stoffLinsthw, Werner Hahn, und LütkeBassewitz)
und einen Schreiber (M. Simon Leopold)red»;
ciret, und in der vertragmaßigen Verwendung
der LandHülfe ward ihm, zur Erhaltung des
fürstlichen Credits, freie Hand gelassen, nur jähr¬
licheRechnungsAblegung vorbehalten. Weil aber
von den geistlichen, den adlichen Pfand- und Leib-

1560 GedingsGütern die Landhülfe gänzlich ausgeblie-
ben und überhaupt nur 245,170 fl. 7 ßl. zur un-
mittelbaren Einnahme des Ausschusses in allen 5
Jahren gekommen, hingegen noch 118408fl. dazu
ausgeliehen waren; so waren nach deren Ablauf
von den fürstlichen Schulden nur 210,658 st. ab-
getragen und (4. Aug.) verschiedeneRechnungs-
Defecte übrig geblieben. Zur Uebemehmung der
rückständigen 368181 st. erklärte sichdie Landschaft
auf dem Landtage zu Güstrow, unter Vermitte-
lung KuhrSächsischer undKuhrBrandenburgischer
Gesandten (25. Sept.) bereit und erhielt dagegen
von den Herzoge» einen ahnlichen Revers wie vor-
Hin: daß sie, dieserfreiwilligen Hülfleistung ohn-
geachtet, zu ahnlichen Beiträgen bei künftigen
Bedürfnissen, nicht anders als nach freier Be-
Williguug, verbunden seyn, der izt übernommene

Nach-
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Nachtrag auch sowohl von der Ritterschaft und
den Landstädten, als von allen andern geistlichen
und weltlichen LandesEingesessenenin Flecken,
Dörfern und Landstädten ohne Ausnahme bezahlt
werden sollte. Zur Aufbringung des liquidirten
Rests ward die bisherige LandHülfe, vermittelst
der MalzAccift in den Städten, der allgemeinen
doppelten LandBede, der Beiträge des Adels so-
wohl, als der fürstlichenAemter, der eingezoge-
nen geistlichen auch der WitthumsGüter, bis auf
fernere Vergleichung, von neuem bewilligt und
dem landschaftlichen Ausschüssedie Erhebung und
Verwendung anvertrauet. Um beide'in unver-
rücklichem Gleichgewicht zu erhalten, entsagten
die Herzoge allen, dem SchuldentilgungöSystem
bisher oft so hinderlichenArrestVerfügungen und
Einmischungen; hingegenwurden die Amtleute zur
executivischen Beitreibung aller Restanten ohne
Ausnahme auf «derzeitige Anzeige des Ausschusses
ein für allemal angewiesen. Die Landsteuerward
darauf (27. Sept.) eingefodertund (seit 5. Nov.)
von demAusschuß berechnet, nachdemdessenbiöhe-
rige Rechnung von derLandschaft, durch ihreRent-
meister (Siegm. von Eisfeld und Gabr. Brügge-

mann) und Deputirte (14 Edelleute und 8 Land-

stadte) aufgenommen und, im Ngmen gesamter
Ritterschaft und Städte, von 28 Edellemm und

8 Landstädten (6. Nov.) zu Sternberg quiti-
ret x).

M s Ro¬

xi Franks X. B. S. 44, 68, 83- 86, 92, 94/
95. HH. Ioh. Aldrechts und Ulrichs z. M.
Ausschreibe» an die Geistlichen, auch Pfand- und
LeibGedingsIichalm, wegendes rücksläudigenHülfs-

Geldes
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1557 Rostock hatte zu diesemSchuldenAbtrag auf

Rosto- dem Landtage zu Sternberg nur 24000 fl. über-

ckischenehmen wollen, doch auf dem folgenden Güstrow?

und schm Landtage sich, (r. März) unter landesfürst;

1558 licher Einwilligung, mit der Landfchaftzu 80000 fl.
vereinbart. Die Bürgerschaft wollte aber an die¬

ses Erbieten ihres Abgeordneten nicht gebunden

feyn; der Bürgermeister ward, wegen Ueberschrei;

tnng seinerVollmacht, (»8.Apr.)abgesezt und klag;

^tedarüber beim KammerGerichte. Wie demnächst

die Strafe, wegen der (1557) vertriebenen Pre;

diger hinzu kam, die Herzoge auch, wegen eigen;

mächtiger Beibehaltung der MalzAccise, beim

ReichsKammerGerichte Klage gegen die Stadt er;

hoben, und wegen der willkührlichen Reform«;

tionen des Raths noch mehrere Ursache zur Unzu;

friedenhert zu haben glaubten; lies sich zwar die

1559 Stadt vom K. Ferdinand (27. Jun.) einenSchutz;

und GeleitsBrief gegen alle besorgliche Gewalt;

2560 thätigkeiten ertheilen: siebequemtesichaber dennoch

zu dem vorhin verglichenenBeitrag, mit 5000 fi.
VerzugsZinsen. Beide Herzoge gaben ihr dage;

gen, für sichund ihre jüngerenBrüder, (2Z.Dec.)
z«

Geldes, Güstrow, d.zo. Jan. 1560; Ebenderselben
SpecialRevers, Wege»der Bekümmerungen, Güst-
row, d. 25. Sept. 1561. Mspta. Ausfuhr!. Be¬
trachtungen , 155, 156. Beil. Feststehender
Grund, 151. Beil. Lezres Wort, 100. Beil.
Spaldings LandesVerhandlnngen, S. 25. ff. Die
Klagen des Ausschussesüber rückständigeBeiträge
von den disseitigenGütern der Stifter und Kaxittel
»u Schwerin, Ratzeburg, Havelberg, Lübeck,Ro<
flock, der Klöster Himmelpsort, Reinftld, Wnit,
S. Johann j» Lübeckund der Stadt Wietstockwähr-
tsn dennoch(1564) fort. (Mspt.)
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zu Güstrow einen Revers, worin sie diese sreiwil-

lige Hülfleistung, bei künftigen ähnlichen Bedürft
nissen, den Privilegien der Stadt für unschädlich
erklärten, sie bei diesen und bei der Augsburgi-
schenConsessionzu schützenverhiessen; sie entsag¬

ten zugleichder Klage wegender MalzAccise, nach-

dem die Stadt sichdeshalb unter fürstlicher Bcwil-

gung mit der Landschaftverglichenhatte; alle ihre

andre Streitigkeiten wurden, mit Vorbehalt des

Besitzes ihrer landesherrlichen Befugnisse über die

Stadt, deren Kirchen und Schulen, einer gütli-

chen Beilegung überliesseny). E,' e ähnliche --'f;

Versicherung künftiger Unschädlichkeitund landeö-
fürstlicher Schutzleistung erhielt zu gleicher Zeit

die Stadt Wismar, als sie, nach einigem Aufent? 15Z3
halt ihres Ancheils der doppelten LandBede,
(1600 fl.) sich mit der Landschaft über einen zinS- 1560

baren Beitrag von §0000 fL Hauptstuhl, unter
fürstlicher Einwilligung, verglich 2).

Ueber die Aufbringung der RostockischenRostock,-

85000 si. entstunden neue innerliche Unruhen, lltmt»

weil die Bürgerschaft solche, aus dem Vorrath vtn'

M 3 der

y) Frank X. B. S. So, 68. Lindenberg L. IV.

p. 126. Kaiserl. Schuz- und GeleitsBrief 6. -u

1559, Impress- LünigS R. A. ?. spscisl. Lont.

IV. II. Forts. S. 702. Verschreibung der Stadt
Rostockauf 80000 fl. Münze an die Herzogevom

22. April 1561 (cvrig. im Herzog!.Archiv.)

z) Schreiben des Ausschussesder Lande Meckl. Wen.

den und Stargard an den Rath zu Wismar, Eü-

sirow26. Jul. 1555/ undSchwerin 24.Marz 1558;
H, Reskript an den lezteren, v. D. Wredcnhagen,

29. Zun. 1558, (in den L. T. Acten 1623,

S. Y2of 925) Mspta. Senkenberg selecta T, II.

p. 515. feststehender Grund, 152 Beil.
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der Kammerei ;ti bestreiten hoste, die statt dessen

mit 30000 st. Schulden aus dem Dänischen Krie-

ge beschweret war. Der Rath wollte dazu eine

neue Bier- und WeinAccise einführen; die Bür¬

gerschaftaber foderte, statt dessenRechenschaftvon

den KämmereiEinkünften, drang auf Zurückgabe

und zweckmässiger?Verwendung der eingezogenen

geistlichen Güter, auf wirthschaftlichere Benu¬

tzung der Stadt - und HoöpitalGüter, auch auf

die Zulassung neuer Sechsziger a). Der suspen-

1563 dirte Superintendent Kittel mischte sich ohne Be-

ruf in di -- Unruhen mit einer aufwiegelnden

Predigt und mußte dafür, auf Ulrichs Befehl,

von dem Rath und der Bürgerschaft seines Dien-

steö entftzt und aus der Stadt, wie ans dem tan-

de, verwiesen werden. Als dieser Befehl nicht

sogleich vollstreckt ward, lies der Herzog drei

Rathsdepntirte, die sich seiner annehmen wollten,

und einiger RostockischerBürger Waaren zn Güst-
row und Bukow mit Arrest belegen, und nicht

eher, als nach der (1. Ott.) erfolgten Paritions-

1563 leistung (23. März) entlassen. Es kam darüber

zu einem Schriftwechsel zwischendem Rath und

dem Herzoge beim KammerGericht; Kittel war
inzwischenzwar(io. Nov.) mit Johann Albrechtö

Bewilligung wieder nach Rostock, als akademi¬

scher Lehrer gekommen; doch blieben alle Verwen-

düngen für seineWiedereinsetzung in die Snperin-

tendenz bei dem H. Ulrich ohne Eindruck b).
Bei

jm.
a) Chijtva?i L. XX. p. 523. Lindenberg. p. 127,

128-
b)

'Roftötfev ^Zwas 1738/ S. 5Y2! 1740/ S.
726, 727. BaWÜter, p. 1593, 1595, 1598,
1601, 1611, 16'*7i IÖ3I/ 1641? 1654.
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Bei der, im GüstrowschenReversevoraus-
geseztenallgemeinenSteuer hatte man, in Gefolg
des WismarschenVertrags und des Rnppinschen_
Machtspruchs, ohneZweifelauch auf das Stift Schwe-

Schwerin gerechnet. Allein hier nahm das bis-
herige SteuerVerhältnis eine andere Wendung, Px^eeß.

"

als (2» * Ott.) der beimKammerGerichterechts-
*

izsi
hängige ExemtionsProceS(in possessono sum-

msrio) dahin entschiedenwurde: daß der Admini-
strator, als ein sonderbarerStand des Reichs,
dessenSteuern und Anlagenfeit demAnfangedes
Rechtsstreits, wie für die Zukunft, unmittelbar
bezahlensollte. H. Ulrichverwahrtesichdagegen 156s
durch eineProtestation, beideHerzogeseztendm
ExemtionsProceS(in petitorio) fort und ließen
das Stift Schwerin fortwährend unter die exi- ^^68

mirten Reichsständeberechnen. Um inzwischen
derExemtionauszuweichen,bewilligten(lo.Nov.) isüs

das Domkapittel und die StiftöStände ihrem
Administrator eine ausserordentlicheSteuer zum
nochmaligenAbtrag der rückstandigenReichsHül-
fen; er gab ihnen dagegen(iz. Febr.) zu Büßow J563

einen Revers: daß diesefreiwilligeHülfleiftung
ihrenPrivilegien unnachtheiligseynundsiezukünf-
tigen ähnlichenBeiträgen nicht verpflichtet,fon-
dem beidengewöhnlichenLandBedengelassenund,
ausserihrer freienBewilligung, mit höherenAnla-
gen in Nothfallennichtbelästigetwerdensolltenc),

M 4 Je

c) Hist. Nachricht v. d. Verf. des Zürst. Schwerin,

S. 29. Beil.G. Lhema.l. Verhältnis zwischen
Meckl.undSchwerin, S. 76, X, XIV. Beil.
§ 13- ActenmässigeNachricht, 1749/ zweite
Fottsetzlilig,Beil. 67, D. Pf'effingerad Vitriar.
jus publ. T. II,p. 1046,
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Spanische Je öftrer derlangsameGang dereinheimischen
Schuld-Schuldentilgung den H. Johann Albrechtin Ver-

foderuiig.legenheitfezte; destoaufmerksamerward seinenoch
immer unbefriedigteSchuldsoderung an das Spa-
mschBnrgundischeHauöhervorgesuchtund keinir¬
gendzugänglicherKanals um siegeltendzumachen,
unbenutztgelassen. Seit Karls des V. Abgange
hielt man sich an seinenNachfolger in der Spa-
nischen Monarchie und in den Burgundischen

IZZ9 Erblanden, wegen jener, von seinem Vater und

der Königin Maria anerkanntenSchadenöRech-
nung. Mit einer beifälligen Belehrung zweier
berühmten deutschenRechtsgelehrten(Modesim
Pisioris und Jacob Thoming) und einemVor-
schreibenK. Ferdinands an Philipp denII. in der
Hand, lies der Herzogam SpanischenHofe durch
den H. Erich vonBraunschweig, so wiebeidiesem
durch den L,t.Hubert Sieben, bei der Niederlän-

1563 dischenGouvernantinn H. MargarethevonParma
und demCardinalGranvelladurchGesandte,(Frie-
derich von Speet und Andreas Hoen) demnächst
bei ihrem Nachfolger dem Herzog von Alba in

1569 Brüssel und endlich, mit HülfeeinesneuenVor-
schreibenSK. Maximilians des II., unmittelbar
zu Madrit (durch seinenSecretär Bartholomäus
Gryphius) um dieBezahlungdringendsollieitiren.
Allenthalbenwar man freigebiggenug mit Ver-
tröstAngen, nirgends aber mit thatiger Erfül-
lung 6).

Nicht

6) Schultzv. d. SpanischenSchuldf.beimGerdes,
S. 602- 604. Von des Secr. Gryphius Mis-
sionnachdenNiederlanden(1567)S.RostockerLt-
was, 17z8/ S. 382» '
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Nicht glücklicherwar Johann Albrechtmit Levan-
einerandernFinanzoperation: unterseineöSchwie-tischet
gerVaters Vorschub, mit noch größereneignenHandlungs

Kosten, hatte er zu Memel zwei großeSchiffe Vr°ject.

ausrüsten lassen,dievon Wismar für seineRech-
nung mit hiesigenProducten directeauf Lissabon 1567

befrachtetwurden, und von da LevantischeMaa¬
ren hieher zurückbringensollten. Beide scheiter- i57*

ten auf der Rückfahrt und, mit ihren reichenLa-
düngen, alle Aussichtenauf dieVortheile des gan-
zen kostbarenPlans «).

In Gefolge des JüterbockschenAbschiedes,Mecklen-
waren (11. Febr.) von beidenHerzogen4 adlichebmgische

und 4 gelehrteRathe (Achim Riebe zu Schön- 156s
Hausen, Georg Blankenburg zu Wolfshagen,
Cuno Hahn zu Basedow, Joachim KrusezuVar-
chemin; die beidenKanzlerBalthasar von Wolde Austrägst-
zu Neverin und Gies. Gieseler,derFiscal Lt.Eras- Instanz.

muS Behm und David Pfeiffer,) als AuStragal-

Richterbevollmächtiget;beidePartheienübergaben,
beantwortetenund vertheidigtenihre wechselseitigen
Ansprücheauf das weitschweifigste.Johann Al¬
brechtö (22) Beschwerdenbetrafen, aussereinzel?
nen Domainen, Jagden, Zöllen, Ablägern und
Gerechtigkeiten,hauptsächlichdieunterbliebeneKir-
chenVerbesserungim Stift Schwerin und Erstat¬
tung derHälfte seiner Verwendungenaus diedor?
tige Schule; (6578 Thlr.) die Behinderung des
Ausschussesin der freien Disposition über die
SteuerAufkünfte; die Erstattung der halben Ko-
stenzurEtablirungdesPrinzen CHristoffSin Lief¬
land, (23,438 Thlr.) auch zum Besuch des

M 5 Augs-

e) Mijlius beimGerdes, S. 278, sö6, 293.
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Augöburgcr Reichstages (l.559); die Theilung

der HausArtillerieaufdem Schlosse zu Plau, u. s. w.

156z Ulrich verlangte dagegen die Kostenseines Beü
lagers, die gemeinsameVerwahrung des Archivs,

die Theilung der Kostbarkeitenund des Silber-
werks beider vorigen Herzoge, den Bau eines
LeibgedingöHauftsfür seine Gemahlin zu Gra-
bow; er beschwertesichzugleichüber mancheBe¬
einträchtigung des Stifts Schwerin, über die
einseitigeBefestigung des Schlosses zu Dömiß,
über die Excessender vormaligenSoldaten feines
Bruders in denAemternBoizenburg und Grevis-
mühlen. Die mehrstenGegenständewurdenvon
den niedergeseztenRathen in Güte verglichenund
nur wenige, bis auf herzoglicheRatification,
rechtlich verabschiedetk). Durch den Tod der

zzü? HerzoginAnna, (i9.Jun.) fielenderenbisherige
LeibgedingsAemterliibz und Crivitz, in Gefolge
des RuppinschenMachtspruchs, an Johann Al¬
brecht zurück; worauf er von dereneinstweiligem
Aequivalent(31. Jul.) seinemBruder Gorlosen
Herausgab und Dömih behielt. Beide erste«
wurden zum künftigenWitthum feinerGemahlin,
und demH. Ulrich zu gleichemZweck,statt Gra-
bow und Grevismühlen, das AmtNeukalden, das
halbe Amt Wredenhagen und Bredenfelde im
Amt Stargard angewieseng).

Um

f) granfSvX.B. S. 96. ff. 119- 127. Recesseder
niedergeseztenRächev.D. Neubrandenburgd. 24.
Febr. 4. Sept. 1562, 13. May 20. Sept. 1563/
Güstrowd. 31. Aug. 15625 H. UlrichsRevers
»sm 24.Aug.1562. (Grigg. imherzogl.Archivs

g) MyliusS. 287. Hederichp. 1668. Nochnach
demTodederHerzoginschickteihr (14.Jul.) der

Kardi-
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Um demerstenVorwurfe seinesBruders ab- StiftsRe-

zuhelfen, nahm Ulrichdarauf Bedacht, denAom formation

zu Schwerin auf protestantischenFuö zu reformi- 15 5

ren: in Gefolge des Wismarifchen Vertrags,

bestellteer zu Schwerin einenevangelischenStifts- 1564
Superintendenten, Dr. WolfgangPeristerns zu
und legte durch denselben(April) im Dom'eine Schwerin,

eigneGtiftsSchule an, derenersterRector M. 1565
Georg Lesebergwar. Zur Verwaltung der g-ist-

lichenStiftsJuriödiction, errichteteer, nacheiner

(3. Ott.) mit demDomkapittelverabredetenEon- 156?
sistortalOrdnung, ein StiftsConsistorium
zu Schwerin. Zur Unterhaltungund Besoldung

dieser Kirchen- und SchulBedienten gab das
Domkapittel,nacheinermitdemAdministratorver- 1568
glichenen Reformation, demselben(12. Febr.)
einenTheil seinerGüter und Hebungen, aus der
LüneburgerSülze und demAmte Grevismühlen, und'
zu Hülfe h). Im Stifte Ratzeburgward, unter iz66

Beförderung desDomProbsts Ludolfvon Schack, Ratzeburg,

nun auch die evangelischeReligion eingeführtund
ein

KardinalBisch.Otto von AugsburgeingeweiheteS
PaterNosterund erbatsichdafüreinigeSchwerin-
scheReliquien(Mspt. im h. ArchivzuSchwerin.)

h) „H. UlrichsBedenken,wie es mit dem Stift
Schwerinzuordnen,daß demselbenseineGerecht-
samegelassenunddochdie Misbraucheabgeschaffet
werde»,zu GottesEhrenund der KircheBestes,,
ill WestphalenDipl.Mecl.ad. a- 1565, p. 114s;
Ibid. p. 1x45, ad a. 1568. Hederichs Schwe-

rinscheChron.S. 170, 43; Chron. Suerin: ad
a. 1565, 1567, in Westphalen, T.IU. p. Iö68i

BischöflicheHistorie, beim Gerdes, S. 487»
iLhemal.Verhältnis, XV.Beil. § z%\
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ein lutherischerPrediger (Georg Usler) daselbstbe-
bestellet-).

156z In Rostockseztendie Sechsziger, mit einem
SyndicuS <FriederichRoth) an der Spihe, derGe¬
walt des Raths immerengereSchranken. Man

Aufstandin nahm ihm die Schlüssel der SradtCasse, des
Rostock.Rathhauses und der Thore; zur Aufbringung der

StadtQuote an der LandSteuer, ward eineKopf-
Haus, und VermögensSteuer eingeführt; der
RathsSyndicuS Dr. Matthäus Röstler mußte

(4. May) so langein Arrest, und der Rath selbst
(10. May) auf der Schreiberei eingeschlossen
bleiben, bis er, nach vergeblicherVerwendung
des WismarschenMagistrats und derRostockischen
Geistlichkeit, (11. May) alles verlangte bewil-
ligt und den vormaligen Bürgerbrief (6. May)
bestätigt hatte. Der Rath klagteüberdieseJnsur-
rectionenbei denLandesherren: zumVersucheiner
gütlichenUnterhandlungschickteJohann Albrecht
(5. Jul.) Commissarien(denRitter Friederichvon
Speet und denLt. Hnbert Sieben) nachRostock;
eine von der Universitätund der Geistlichkeitver-
suchte PrivatVereinbarung ward beidenTheilen
untersagt. Weil statt dessendiegerichtlichenVer-
Handlungen(Aug.) zu Schwerin (2,5. Jan.) zu

1564 Güstrow, auch mehrerevergeblicheVorbescheide
zu Güstrow und Doberan k) den Rath und die

Bür-

i) ChytraeiL.XXLXXIX.p. 566/ 844. Thuani
historia L. XXXVIII. p. 775.

k) Bacmeister p. 1599, 1602, 16x4- 1648.
„Unrerrichtwoman 1) bat KopGeldund 2)van
RentenundEgendomen,up der Stadt Frihettbe-

legen
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Bürgerschaftnur mehrgegeneinandererbitterten;
so bewürkteder Dr. Röseler, (izt herzoglicher

Rath,) bei dem K. Ferdinand und, nach dessen

Tode bei Maximilian demII. (29. Jan.) einenKaiserliche

Auftrag an dem H. Johann Albrecht: dieRo- ,/5<55.,
stockischenHändelgütlichoderrechtlichbeizulegen,
nöthigenfallSden ungehorsamenTheil mit gewaf-
neterHand zur Folgeleistunganzuhalten. An die
SechözigerergiengenzugleichkaiserlicheAbmah-
nungs- und Paritorbefchle, so wie an den Nie-
derSachsischenKreis (io. May) ein eventualer
ManutenenzAuftrag. Aber alle eommissarische
VersuchewurdenvonderBürgerschaftabgelehnt,
weil H. Ulrich, über diesenVorzug seinesBru-
ders eifersüchtig, denSechzigerniedeEinlassung
vor der Commissionuntersagthatte. Eine Wir-
kungdavonwar: daßdie Sechöziger, ohnedas
kaiserlicheVerbot, oderdesHerzogsErmahnun-
gen und Drohungenzu achten,demRath dieAd-
ministration der Stadt- und HoöpitalGüternah-
wen, eineneignenHauptmann darüber(z. März)
bestelltenund selbsteinenTheil der GerichtöGe-

walt mit mehrerenZweigendesStadtRegimentS

an sichzogen.
Um dieseUnruhenauftragsmaßigmit Nach- in

druckzu dämpfenund das AnsehendesMagistrats Rostock,

wiederherzustellen, zugleichaber auchdieStadt
für

kegen— undz) vanallenandernGüdembukenu.
binnenRostock/bysinemEdedenxooftenPennig,
welckervomE. Radeundder Gemeinechosamlen
bewilligetworden,indeKistesteckenschall1563."

(NetteibladtvonRosiockischcnSchriftenundUrkun-
den, S. 56.) MelkensGesch.der St. Rostock,
beimUngnade, S. 1050ff.
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für ihre Widcrsezlichkeitzum Gehorsamund zur
Strafe zu bringen, lies Johann Albrecht, ohne
VorwissenseinesBruders, in Einverständnismit
demMkgr. Johann von Küstrin, Soldaten wer-
den, um dieStadt, nacheinergeheimenVerabre-
dung, zu überrumpeln. Mit derbeiNeustadt,um
terfeinemMarschallReimarvonWinterfeld,zusanu
mengezogenenReutereikamerselbst(18.Ott.) in der
Nacht vor der Stadt und fand denbestelltenZu¬
gang offen. Weil aber das Fusvolk, unter dem
Obersten Lazarus Möller, von Ribniß und
ZwanteWustrownicht eintraf, und die Strassen
in der Stadt mitKettenverfperrtwaren, konnte
der Herzogmit seinenReuternnichtsausrichten,
sondernbezog(iy. Ott.) ein LagerbeiPolchow,
lies seine Mannschaft in die RostockerDörfer
verlegenund begnügtesich,dieStadt zu blo'ckiren.
Diesemachtezwar VertheidigungsAnstalten;un-
ter VermittelungeinesProfessorsundeinesRaths-

Polchow-Herrn,(Lorenzund LambertKirchhofs)kamesaber
scheCapi- z^einerCapitulationmit denAbgeordnetendes
tulation.Raths und der Bürgerschaft. Der Herzogver-

sprach,(27. Oct.) aussereinerallgemeinenAmne¬
stie,diebürgerlichenStreitigkeitencommissarifchzu
untersuchenundrechtsbilligzuentscheiden,hingegen
die Stadt bei ihrenwohlhergebrachtenPrivilegien
und Gütern zu lassen, auchnur mit einermässt-
gen Anzahl Reuter und Knechte, die für Geld
zehrenund niemandemSchaden zufügensollten,
ohnePräjndiz für seinenBruder, einzurückenund
bei diesemdeshalb die Stadt zu vertreten: die
Stadt versicherteihm dagegendieOefnungihrer
Thore und allen, ihrer LandesObrigkeitschuldi-

gen
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gen Gehorsam. Sobald der Herzog(28. Ort.)
mit einemTheil seinesMilitairs (400 zu Pferde
und 500 zu Fi,6) in der Stadt war, machteer
denAnfang seinerAuctoritatdamit: daß er (zi.
Ort.) denaltenBürgerbrief,mit dessen(1563) er;
zwungenerBestätigung, und ein vondenSechs?
zigern (iZ6z) gemachtesRegulativ ihrer Amts-
Verrichtungencafsirte,sichdieSchlüsselderStadt-
Cassemit dem StadtSiegel ausliefernlies, und
den Rath wiederin seinevorige Aktivität sezte.
Beide Partheicn wurden über ihre wechselseitigen
Beschwerdenvernommen,Thoreund Wälle aber
(seit 2. Nov.) vondenherzoglichenSoldaten be-
wacht. Die gefoderten(73600 Thlr.) Kosten
behandelteder Rath zu 60000 fl. SilberMünze,
zu deren Aufbringung, ausser einer erhöheten
BierAccife, (2. Dec.) der hundertstePfennig ein-
gefodertward. Zu mehrererSicherheitlies der
Herzog(24. Dec.) dieganzeBürgerschaftentwaf-
nen und ihre Gewehre aufs NeueHausbringen;
verschiedenederunruhigstenSechSzigerwurdenam
Gute und einigeam Lebengestraft, wobeieSauch
nichtan militärischenExcessenfehlte I).

Ulrich

1) Chytraeus, L. XXI. p. 555/ 556. Thuanns
1. c. p. 772. Luc. Bacmeister historica narratio
eorum, quae in obsidione vrbis Rost, et Principe
Jo. Alb. praesente, acciderunt. (Roft iStwaß

1742/ S. 289.) pötkers Sammlungen/ III.St.
S. 26. Werken a. a. O. S. 1068-1078. My-
lins ad a. 1565, S. 280, 281. Die caffirtm
Originale sowohldes erneuertenBürgerBriefes,
als des Regulativs der Sechsziger vom n.May
und 2. Sept. 15631 im herzog!.Archivj» Schwe¬
rin.
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Mecklen- Ulrichwar über diesesganzeeinseitigeVer-
b»rgfahren seinesBruders gegeneine gemeinschaftliche

contra0£aöt destounruhiger und mit beidendestounzu-

bura Wiedener,iemehrer besorgendurfte, daßJohann
' 0' Albrecht, unter dem Schein der commissarischen

Auctorität, durchdenprivativenBesitzderStadt,
seinefortdaurendenTheilungsAnsprüchegeltendma:
chenmögte. Er verbot der Stadt alle einseitige
Verhandlungenund warb ebenfallsSoldaten, die
zu Bützoweinquartiertwurden. Nach vergebli-
chenBeschickungenund Unterhandlungen,suchte
er, in Gefolgeeiner Vereinbarung mit den Ab?
geordnetendes KreisOberstenH. Adolfs vonHol-
steinund der Stadt Lübeck(8. Nov.) zuBötzen-
bürg, bei dem NiederSachsischmKreisEonvent
zu Braunschweig(10. Dec.) Hülfe. Der Er-
folg war, daß der KreisOberstemit denaufgebo¬
tenen KreisTruppen in Boizenburg einrückte.
AuchbeimkaiserlichenHofe hatte er sichüber fei-
ne Ausschliessungvon den Wirkungeneinesan
beideHerzoge(23. May, 13. Int.) erlassenen
gemeinsamenAuftrags, so wieder Rath überdie
capitulationswidrigeVorenthaltungeiniger, bei
der Belagerung befeztenStadtGüter, beklagt.
Wie daher Johann Albrecht, durchseinenRath
und AgentenDr. ChilianGoldstein, (aus Halle)
von seinem Verfahren Bericht abstatten lies,
ward in Wien die ganze, ohne Vorwissendes
KreisOberstenunternommeneThätlichkeit,(>.Dec.)
als eine voreiligeÜberschreitungder käiserlichen
Cominission,des Landfriedensund derWormser
ErecutionsOrdnung,gemisbilligt; derMonarch
befahl, feineSoldaten unverzüglichabzudanken
und alle Ausschweifungenderselbenju verhüten,

hinge-
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Hingegendie eingezogenenStadtGüter zurückzu-
geben und die RostockischenPrivilegienzu beob-
achten. Die Irrung im fürstlichenHausesowohl,
als in der Stadt Rostockward an denBraun-
schweizerKreistag verwiesen, um siedurcheine
Deputation desselben,mit Zuziehuugkäiftrlicher
Commissarienund beiderHerzoge, an Ort und
Stelle zu untersuchenundgütlichbeizulegen.Da-
mit auchJohann Albrechtnicht, zumBesten des
gefangenenPrinzen Christoffs, sichin eineVer¬
bindungmit SchwedengegenH. Ulrichunddessen
SchwagerdenKönig vonDännemarkeinlassenund
dadurchdenLiefländischenKrieg nachDeutschland
ziehen, folglichdie vom Reichein demTürken-
kriegeerwarteteHülfe rückgängigmachenmögte;
ward ihm verboten, dem König von Schweden
Truppen oderKriegsBedürfnissezuzuführen. Des
Herzogs Entschuldigungward nichtangenommen,
sondernder käiserlicheBefehlerneuertm).

In
/

m) Chytraeus, p. 556. Thuanns 1. c. p. 772,

773. Mylii annal, S. 283. 8rank X. B. S.

146. Origiualakten im h. Archiv zuSchweritl.

Zur Beendigungdes DanischSchwedischenKrieges,
war zu Rostock(1563) von KuhrSachsenundHes«

se» ein vergeblicherCongres (24. Aug.) gehalten,
wobeisichauchvonSpanien, SchwedenundBraun»
schweigGesandteeinfanden;einneuer Congreseben-
daselbst(1564) ward zwar vom Kaiser, den Köm-
gen ton Böhmen, Dännemarkund Polen, Kühr-
Sachsen, Braunschweigund der Stadt Lübeckzahl-
reichbeschickt,aber vonSchweden unbcsnchtgelas«

sen und dadurchvereitelt. <Chytraeus, p. 541,
542, 543. wiUebrandtS Hans. Chronick S, 177.

Rostc>ckeriLnv«s,1740, S. 206.)

Meckl.Gesch.III.Th. N
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Seuekai- In dessenGefolge kamen zwei kaiserliche
*

ftrlicheCommissarien(der NiederlausitzischeLandeshaupt-
Conimis-man» Gr. Bogislav Felix von Hassensteinund

sio»in Ernst von Rechberg), mit desKuhrf. Augusts von
Rostock.Sachsen und der NiederSachsischenKreisstande

Gesandten, (zi. Dec.) nachRostock, und ver¬
langten von Johann Albrechtzuvörderstdie Ab-

1566 dankungseiner Soldaten. Um ihrer Beibehal-
tung den Vorwand der fortdauerndeninnerlichen
Unruheund derVollstreckungdes käiserlichenAnf-
trags zu nehmen, stifteteder ersteCommissariuS
<22. Jan.) eine scheinbareAussöhnungzwischen
Rath und Bürgerschaft. Aufgebrachthierüber,
lies der Herzog, aus Besorgnis geheimerCaba.'
len, (23. Jan.) zwei vorzüglich verdächtige
Werkzeugeder Bürgerschaftgefänglicheinziehen,
dochauf Vorbitte des käiserlichenGesandtenbald
wiederentlassen.

Vergleichs- UmdagegendemandernGegenstandderneuen
Handlun-käiserlichenCommissionauszuweichen, bot er

gen.selbst dem H. Ulrich, unter Vermittelungder
Landräthe,einenVertrag an, undbewilligteihm
<4. Febr.) gleicheBesetzungder Stadt mit dessen
Truppen, die Beeidigung beiderseitigerVölker
und dieAbdankungderüberflüssigen,diegemeinsa-
me Bewahrung der StadtSchlüssel, gleicheEr?
HebungeinerStimme von 60000 fl. Kriegskosten,
(mit Vorbehalt des vonJohann Albrechtausser¬
demverwandten)gleichenAncheil an seinenAn-
sprüchenwegender Steuern, Strafen undBe¬
willigungenderStadt, und gemeinsameUnterhand¬
lungenmit derselben. UnterAuctoritat derkäiser¬
lichen Commissarien, versichertenbeideHerzoge
(5. Febr.) einander: ihreKriegsVölkerdemnächst
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aus Rostock zu entlassen und keine mehrere anzu-

werben; Johann Albrecht wollte dagegen seinem

Bruder in dessenAnsprüchenanRostocknichthin-
dem, auchihn wegenderverwandtenKriegöKostm
befriedigen; in dessen Ermangelung behielt sich
dieser den Recurs an den Kaiser, mit allen Wir?

kungen des Braunschweiger KreiöAbschiedS, vor.

Johann Albrecht lies nun seinen Bruder mit dessen

Truppen (7. Febr.) in die Stadt, auch seine eige-

nen ihm schwören. Die Stadt, bequemte sich,
(15. Febr.) auch ihm Abbitte zu leisten und

60000 st. zu bezahlen; er versprach dagegen, seine

Soldaten abzudanken und der Stadt Privilegien

zu bestattigen. Seitdem wurden die von Johann

Albrecht (31. Jan.) eröfneten Unterhandlungen

mit dem Rath und der Bürgerschaft über die
RechnungsAblegung, über die Verwaltung der
StadtGüter, die Gerichts - und PoliceyOrdnung

und andre streitige Gegenstände, unter beider Her-

zöge Vorsitz fortgeftzt.
Die kaiserlichen und KreisGesandten giengen,

wie solchergestalt der Zweck ihrer Mission von selbst

wegfiel, (20. Febr.) wieder ab; und Johann Ab

brecht schickte statt dessen seinen, bisher vorzüglich

in dieser Sache gebrauchten Rath Friederich von

Speet an den kaiserlichen Hof. Zu mchrerer

Sicherheit, lies er (25. Febr.) an der mittäglichen

Seite der Stadt eineVestung aufführen: der räch-

licheu Gegenvorstellung ungeachtet, war) dieser VcstungS-

Bau mit ununterbrochener Thatigkeit fortgeftzt, bau.

nachdem beide Herzoge sich wegen der Auslegung,

Unterhaltung und Besetzung der Vestung, (18.

Febr.) vereinbart hatten. Die Stadt sollte (z.

Marz) dazu Hülfleistung, auch die Hälfte einer

N % ver¬
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verdoppelten BierAecise bewilligen: wie Rath und

Bürgerschaft diesen Antrag verbaten, ward der

lezteren von neuem alU Gewehr abgenommen;

worauf beide Herzoge, mit Hinterlassung einer

militärischen Besatzung und Gewalthabender Rathe

(7>MÄrz) Rostock verliessen n). Jmmittelst hatte

auch die vorhin (1564) angefangene, aber wegen

verschiedener Schwierigkeiten von Seiten des Raths,

unterbrochene KirchenVisitation, (17. Febr.) unter

Direktion 5 herzoglicher Land - und Hofräthe

(Curt von der Lühe, Ioach. Krause, Lüdke Bas-

sewiß, Ioach. Wopersnvw, Lt. Hub. Sieben)

des Güstrowschenund des WismarschenSuperin¬

tendenten , (Becker und Wigand) mit Zuziehung

eines RostockischenRaihmannS, ihren Fort-

gang <-)»
Ulrich

n) vvetken a. a. O. S. 1079' IllZ. Hederich

p. 1668. Chytraeus, p. 558. Thttanus, p. 77z.

Lindenberg, p. 129. Nettelbladt von Rostock.

Schriften und Urkunden, S. 49. Original',a d,

d, 4, 5, 18. Febr. 1566,, im h. Archivzu Schwe¬

rin. In der ErlänternngsVereinbarung sorgten zu-

gleich die Commissarieu dafür, daß beide Herzoge

ihre Theilungsstreiligkeiten, mit Zuziehung der Rit-

terfthast und Städte, einer gut - oder rechtlichen

Entscheidungdes Kaisers oder dessenCommissarien,

und ihre übrigen Irrungen der LitisPendenz über-

lassen mußten.

0) OnginalVisitationsProtocolle tm h. Archiv zu
Schwerin. Des Wismarschen Superintendenten

Wigand Vorschreiben an H. Joh. Albrecht in der
Rostocker Angelegenheit (23. Febr.); Einiger
RostockischenPrediger abgefoderte Erklärung über
die Lehre von der weltliche» Obrigkeit (20. Febr.)
1566, in Schröders evang. Mecki, S. 497, 504.

Samml. der ReichsAbfchieöe/ III. Th. S. S41.



FünfterAbschnitt. 19?
Ulrich gieng nun, in Begleitung der Do-

ctoren Chyträns und Wigand, zu K. Maximi¬
lians erstem Reichstag (5. April) nach Augeburg;

(29. Apr..-14. Sept.) Johann Albrecht beschickte
denselben durch Gesandte (Verth, von Mandelsloe
und Dr. Adr. Albinus) p) und eilte nach Kö¬
nigsberg, (16. Marz) um seine Schwester, die

(seit 1564) durch Vermittelung des Königs von

Polen, des Kuhrfürsten von Brandenburg und

des Herzogs vonPrenssen, mit dem ersten H.Gott-

hard von Kurland versprochen und izt(ro. März)
vermählt war, (26. März) bis Memel zu be-

gleiten. Von diesemlies er sichzugleich (24 März)
die EventualSuccession in Kurland, mit der Zu-
rückgabe des Erzstifts Riga, versichern. Eine Preussische
Zeitlang blieb er noch in Prenssen, um seines al? Angele-

ten SchwiegerVaterS häuslicheAngelegmheitm in genheiten.

Ordnung zu erhalten. Er errichtete mit ihm

(8. May) einen erblichen Vertrag, der die Ab«

sicht hatte, beiderseitige Lande und Leute kräftigst

zu vertheidigen; zugleich übernahm er die Aufbe-

Währung und Vollstreckung des Preussischen Te-

stanients und kam (8. Iun.) darauf wieder nach

Schwerin. Doch lies er, zur Wahrnehmung seines

Juteresse bei dem schwachen Herzoge, den Professor

Dr. Lanr. Kirchhof als Gesandten in Königsberg

zurück; dieser snchte in einem neuen Testamente-

feinem Herrn die vormundschaftliche Regierung

über Preussen mit andren Vortheilen zu verschaffen,

die aber in der Folge vereitelt wurden. Die Theil-

N 3 neh-

p) rvetken beim Ungnade, S. 1120. Samml. der
ReichöAbschiede, III. Th. S. 241. Schutz vita
€hytraei, T. I. p. syz.
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nehmung an den Cabalen der Skalichischen Par-

thei am Preussischen Hofe, worin» er hiedurch un-

umgänglich verflochten wurde, zog ihm unmittel-

bar nachher (7. Aug.) eine Beschickung des Kö-

nigs von Polen und (25. Sept) des Herzogs von

Preussm 1508) zu; sie verwickelte ihn auch in
*57i beschwerliche Kosten, für deren Erstattung er die

Verwendung deö neuen Kuhrf. Johann Georg von

Brandenburg, durch Gesandte (Landrath von

Krause und Hofrath Mylius) vergebens sollici-

tirte q).
1566 Die heimgelassenen Räthe in Rostock (Rei-

Interims mar von Winterfeld, Joach. Prem, H. Ulrichs

Regierung Oberster Joachim von Holstein, Henning von War-

iu Rostock, bürg, Christoff von JaSmund, DetlofRotermund

und Dr. Chilian Goldstein) machten die Vollfüh-

rung des Vestungsbaues zum vorzüglichen Augen-

merk ihres DienstEifers: sie Hessen das Johannis-

Kloster , bis auf die Kirche, welche auf Verwen-

dung der Herzogin Elisabeth verschont blieb, und

mehrere öffentliche Gebäude, auch das Kloster

Marienehe, abbrechen; den Bürgern wurden

die benöthigten Materialien, so wie aus dm

PulverMagazinen und dem Zeughause der Stadt

alle KriegsBedürfnisse und Munition, weggenom¬

men und auf die Vestung gebracht; die Bürger¬

schaft mußte sogar (ri. Apr.) schwören, nicht«

thätliches wider die Vestung unternehmen zu wol-

lm. Zur Aufbringung der neuen 60000 fl. be¬
willigte

q) Mylias ad a. 1564, 1566, 1571/ S. 280,
284/ 286, 292. Original v. D. 24. Marj 1566,
im h. Archiv zu Schwerin. Thuanus p. 774.
Chytraeus, p. 559, 560, Berliner Monats¬
schrift 1791 S. 257/ 258/ 314/ 3l6t
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willigte die Stadt eine abermalige Haus? Kopf-

und Vermögenssteuer; zu deren Sicherstellung

führte man 2 Bürgermeister und 2 Rathmanner

(2. Apr.) als Geisse! nach Plau und Dömitz. Die

Soldaten wurden nun (3. Apr.), bis auf zwei

Fähnlein Fuövolk, abgedankt und die VestungS-

werke (vor 13, Jul.) ruhig vollendet.

Eines so drückenden Zwanges ungewohnt,

brachte die Stadt, nach gemeinschaftlicher Rück-

spräche mit den übrigen Wendischen Städten Rozwck

zu Lübeck, sowohl auf dem Augsburger Reichstage,

als zu Wien die bittersten Klagen an den Käifer; f,UVg.
die Wirkungen davon waren (z. Jun.) ein Man¬

dat zur Einstellung des Vestungsbaues und, als

dieses unbefolgt blieb, (20. Sept. 1^. Dec.)
(Stationen und Processi gegen die Herzoge. Diese

erschienen durch ihren Gesandten (Friederich von

Speet,) so wie die Rosrocker durch eine zahlreiche

Deputation. Zum Versuch der Güte, fanden sich

die (24. Jul.) nach Rostock zurückgekommenen

kaiserlichen Commissarien (Graf von Hassenstein

und Dr. Timotheus Junge) bei beiden Herzogen

(y. Jun.) zu Schwerin und (2. Jul.) zu Gü- *567

strow ein, ohne der Stadt das von diesen entwor-

fene AuSsöhnuugsProject annehmlich machen zu

können. Nach einem abermaligen vergeblichen

Versuch der Commissarien, (von Sternberg und

Dr. Junge) traf man endlich (14-23. Sept.) zu 1565

Wismar die Auskunft: daß die Vestung, mit

Vorbehalt beiderseitiger Rechte, bis zu ausge- Sequestra-

machter Sache, im Namen des Kaisers sequestriret lwu,Der

wurde; ihre einstweilige Bewahrung ward, statt ei'ung»

des anfangs dazu ernannten H. Barnims von

Pommern, mit Einverständnis der Herzoge, 3
N 4 Mecklen-
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Mecklenburgischen Lehnlenten (Philipp von der

Osten, Berend von Plesse und Victor von Bülow)

mit 15 Pferden und 20 Landsknechten, aufKosten

des Kaisers (monatlich 614 st.) anvertrauet, der

alles dieses (2z. Nov.) bestättigte. Die Herzog-

lichen Soldaten zogen nun (30* Sept.) ab, nach-

dem der Magistrat (29. Sept.) in einem Revers

versichert hatte, während der Sequestration weder

gegen die Vesiung, noch gegen die Herzoge etwas

thatliches unternehmen 51twollen; doch blieb der

hiesige Gesandte noch (bis Dec.) in Wien r).

Die Hauptsache behielt am kaiserlichem Hofe

ihren gewohnten gerichtlichen Schneckengang: meh-

1570 rere Vorbescheide zu Wien, zu Praag imd auf

dem Reichstage zu Speier wurden von beider Her-

zöge Rächen und Rostockischen Deputirten ohne

Erfolg abgewartet; Johann Albrecht reisete selbst

(20. März - il» Jun.) nach Prag und (26.

Aug. - 5. Nov.) zum Reichstage nach Speier,

den auch Ulrich (durch den Rath Bouk) beschickte,

um bei dem Kaiser und der ReichsVersammlung

eine günstige Wendling der Rostocker Angelegenheit

zu sollicitiren. Wiederholte Venvendungen der

1569 Rostockische'n Professoren bei den Herzogen (4. Aug.)
zu Sternberg und (Oct.) zu Wismar kon nten

eben so wenig eine gütliche Aufgreifung bewirken,
J57° als die VergleichsVorschläge der Kuhrfürsten von

Mäinz und Sachsen, des Herzog« von Baiern,
des

r) wetken a. a. O. S. 1116 >112z. Rost. Ltwas
173S, S. 533. Chytraeus, p. 559. MyliuS
ada, 1566, 1567^ 1568, S. 286- 289. Mspta
d. a. 1568/ 23. Sept. 23. Nov. (in actiscorai-
tial, d. a. 1573 / P-1031, 1039.) GriginalRe-
versvom29.Sept. 1568, imh. Archiv.
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des Landgrafenvon Hessenund der Reichsstadt
Nürnberg zu Speier bei treuPartheien Eingang
fanden. Die Sequestratorensolltenzwar, weil
der Stadt die Kostenzu lastig wurdenund eine
Behandlung derselben(zu jährlichen1200 fl.)
nicht angenommenward, durcheinenneuenkäi-
serlichei,Auftrag an denBischofvonLübeck,ab-
gelösetwerden: dessenSubdelegirtekamenauch
(20. May) zu Rostock an; allein die Herzoge 1Z72
protestirtengegendieseeinseitigeSubstitution und
liessendieUeberlieserungderVestung(29. März)

-nicht zu; dochwurdendie bisherigenSequestra¬
toren auf Einen(Heinrichvon Oldenburg), mit
600 fl. jährlicher Besoldung, reduciret s). Der 1570
LandesherrenUnzufriedenheitward nochvermehrt,
als der Rath eigenmächtigdie Acciseanzuheben
fortfuhr, aucheindagegen(2z. Inn.) angeschla-
genesVerbot Johann AlbrechtSsofortwiederab-
reißen lies t).

Die RostockischenHändelhattendunH. Joh.
AlbrechtkeineweitereTheilnehmnngan denLief-
ländische»Angelegenheitenverstatter.In demKrie-
ge zwischenSchweden und Dannemarkblieber 1565

N 5 übri-

s) Mylius ad a. 1569, IZ70, S. 290, 291. Henr.
Brucaei ( Rect. acad. Rost.) Or. de pace ciuitati

Rostoch. danda. (RpstockerlLtwas, 1738/ S.
606.) Samml. der R. AbschiedeIII.Th.S. 311.
Kaiserl.HosrathsAbschiedin SachenMecklenburg
contl-aRostock,wegenUnterhaltungder Vestung,
Abschaffungder Accise, Exemtionvon gemeinen
Bürden, auchScquestrationskosten,!v..D. Praag'
17. May Msft. (ex actis comitial.d. a.
1572, p. 487-) lvetken S. 1124- 1127.

t) Chemnitzim L. H. Joh. Albr. ad a. 1570, ZZ,
Jun. a. d. Orig.urk.
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übrigensneutral, ausgenommendaß er einSchiff

vonReval, weil dieseStadt unter Schwedischer

kiefläwProtectionstand, gegendieVerfolgungderLübecker,
discheAn-hjx ^ DanischenParthei hielten, in dem

hiln WiSmarschenHafen (Golwitz) in Schutz nahm,
' und dieWaaren derLübeckischenKaufleuteimRo-

J566 stockerPsingstmarktemit Arrest belegenlies, der

nur, auf Verwendungder käiftrlichenCommissa-
Christoffrien, wiederaufgehobenward. Der Prinz Chri¬

stoffhatte zwareinenVersuchgemacht, durchein
MilitairEngagement bei dem König von Polen

seineFreiheitzuerkaufen. Er konnteaber zu den
Anwerbungs- und AuörüstungsKostenvon seinen
regierendenbeidenBrüdern kein Geld erhalten,
welcheser zur Bezahlung seiner, in der Gefan-
genschaftgemachtenSchulden, nöthigerbrauchte;

er mußtealsosichentschließen,statt einesLösegel-

des, seine ganze Aussicht auf das Erzbisthum
1569 Riga, mittelsteinereidlichenVerzichtleistung,(19»

Febr.) aufzuopfern; dagegenverschriebihm der
König ein jährlichesGehalt von 1000 Thalerfür
feinezu leistendenKriegsDienste. Er kamdarauf
(20. Iun.) überKüstrinwiederbei seinemälteren
Bruder zu Mirow an und nahm von demBis-

Bischofzuthum Raheburg Besitz. Weil diesesaber kein
Ratzeburg,hinlänglichesAuskommengewährte, trat Johann

Albrechtihm, auf Verwendungfeines iüngern

1570 Bruders Carl, (27. Jan.) dieAemterGadebufch
und Tempzinmit einerbaaren jährlichenZulage
von ZooThalernab. Als, in GefolgedesSpei-
erfchenReichöAbschiedS,JohannAlbrechtznrKam-
merGerichtsVisitationdeputiretwurde, übernahm

1571 derPrinz Christoff, statt seiner(Apr.) diesesGe-

schüft. Bei Gelegenheitderdamals befürchteten
Oester-
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OesterreichischenUnruhen, trat er in K. Maxi-
milians Kriegsdienste,dieer auchin derFolgebei
K. Rudolf dem II. fortftzte. Zur Bezahlung
seinerSchulden, bewilligteihm die Landschaft,
aufdemLandtagezuGüstrow(Oct.) 10,000st. «).
DemPrinzenCarlräumteUlrich,zurhausvertrag«
massigenUnterhaltung,dieAemterWredenhagen
und NeukaldenmitallenNutzungenein; derPrinz
residirteseitdemgewöhnlichzu Wredenhagenund
bestattigte(18. Apr.) der Stadt NeukaldenPri- I5?z
vilegien.w).

Der KirchenfriedehiesigerLandeward, durch
dieZänkereiendesaus Lübeck(4. Jul.) verabschie- 156g
VetenundvonJohann Albrecht(Aug.) zumPsar-
rer an derNicolasKirchezuRostockberufenenJo-
HannSaligers (Beatus) mit demdortigenMini-' Saliger-
fierium, übereinescholastischeSubtilitat der lu- scheStrei-
therischenAbendmahlsLehre,nur auf einekurzetigkeit.
Zeit unterbrochen. Vergebenssuchtenzwar lan-/
desherrlicheCommissarien,(die Superintendenten 15^
Beckervon GüstrowundSchermervonNeubran-
denburg, ein Güstrowscherund 2 WiSmarsche
Prediger) in Rostock, (iZ.Jan.-Z. März) und
ebenso vergeblicheinzelneTheologen(Wigand und

Chyträuö) den streitsüchtigenExulantenauf den
Buchstab der symbolischenBücher zurückzuführen

und

u) Mylius S. S80, 287. 28y, 290,'29z, 294.
Origg. d.d. 19.Febr. 1569, imlH.Archiv. rvet-

ken, S. ii23' Monatsschriftvon und für
Meckl.1789, S. H35- ChytraeusLib.XXIX.
p. 843. H. Joh. AlbrechtsTestament/in Stryck
caut.testamentapp.p. 141 sqq.

w) ChemnitzimL.H»Cqrlsj.M.»ii». 1571, aus
brieß.Urk.
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und dit Einförmigkeitdes recipirtenLehrbegrifs
wiederherzustellen. Die Herzoge lieffen aber,

nach damaligerVerfaHrungSweift,.eine entscheu

dendeLehrformelabfassenlind beidenTheilenin eu

nemgerichtlichenAbschiede(lo. Oct.) publiciren,
wodurchSaliger zur EhrmErklarimg und beide
Partheien zur Vertraglichkeit, unter Androhung
der Absetzung,angewiesenwurden. Die Strafe
wardan den ersterenvollzogen;erfand dagegenin

1&70 Wismar Schutz, worüberauch die hiesigeGeist-
iS7i lichkeitmit der Rostockischenin Schriftwechsel

geriethx). Auf desH. JulilkS vonBraunschweig
Betrieb, ward unterdessen,durch den Wirten?-
bergschenTheologenJacob Andreäund Heinrich
vonderLühe, derAntrag einerConcvrdttnFvr-

Cmevr-mel zwischendenKirchenvonderverändertenund
dicuformel.unverändertenAugsburgischenConsessionauchbei

1Z69 hiesigenHerzogenangebrachtundvondiesen(28.

Nov.) der theologischenFacultät zuRostockvor-
gelegt. Doch wolltendaran dieMecklenburgischen
Gottesgelehrten, nach einerZusammenkunftin

1570 Rostock (6. Jan.), keinen thätigen und entschei-

dendenAntheil nehmen y).
Consistori- Die schonlangevermisseteAnlegungeineSgeist-

umzuiichenGerichtsward, durcheinemitRath derTheo-
Rostock,logenauchHof- und LandRäthe,abgefasseteCvN-

sistorialOrdNUNg, (z r. Jan.) von beidenHer-
zogen

x) Schrödersevang.Meckl.II.Th.S.563. ff; Ill.TH.
S. 5-19, 31/ 5°> 64/ yü-108.

y) Lbendaftlbst ad a. 1570 , S. 40. Roft. £ts

xom 1742, S. 809. Schütz vita Cbytraei, T.

II. p. 16z> 172,
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zogenzur Richtigkeitgebrachtund das Consisto-
rium (27-.Dtärz) zu Rostockwürklicheröfnet; 1571
zumFondöwiesensie(8. Febr.) demselbendievor-
maligenRostockschenDvmGüttr an. Weil die
Stadt Rostockschon(seit18. Dec. 1566) ein eig¬
nes Consistoriumhatte, so pvotestirtesie nebst
Wismar gegendas fürstlicheConsistoriumund
dessenGerichtsbarkeitüberihre Bürger; auchdie
Akademielegte(12. Inn.) eineVerwahrungdage-
gm ein, weil sie im Besitzder geistlichenIm
risdictionüber ihreMitgliederzu ftyn glaubte
Für die6 fürstlichenSuperintendenten,(mit In- Superin-
begrifdesStifts Schwerin) zu Wismar, Güst- tendenten-

tot», Parchim, Schwerin, RostockundNeubran-^^uvg.

denbnrgward (zi. Jan.) zu Güstrow eineIn-
struction abgefaßt und i«demfein abgemessener
Wirkungskreisangewiesen2). Die Rostockische

Super-

z) Mylins ad a. 1570 / S. 2yo, 2yl. Westpha-
len Dipl. Med. ad a, 1571, p. 1150. HH. Joh.
AlbrechtsundUlrichsz. M. RirchenGerichts-und
Ccnftftorii Ordnung, MDLXX,(Rostockb.Jac.
Lucius, 4 ) N. Samml. Meckl.LnndesGesetze
II.Th. S. 649- 70z. Lcztesrvort, I2Z. Beil.
Rostocker Ltwas 17Z7, S. 261-268. Ausführt.
Betrachtung 212. Beil. Grape evangel. Rost. S.
237, D. Chytraei Or. de iudiciis ecclesiasticis,
habita in primo consessu Consistorii Rost. VI.
Cal. Apr. MDLXXI. (Rost, 1571, 8.) Schröder»
evang.Meckl.III. Th. S. 116, 130.

s) „HH. Joh. Albrechts-vndUlrichsKonstitution,
wie es hiusühromit den Superintendenten,auch
KirchenPerfonenundGütern und dabeibefundener
Mangelhalber gehaltenwerdensoll," (Ro¬
stockk Siebenburger,1571, 8.) Samml. Meckl,
LandesGefttz«, I.Th. S. 175>J83.
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Superintendenzwar (feit 1562) nochnichtwieder
beseßt. Als die Herzogeden Dr. Wigand von

1567 Wismar nach Rostockriefen, fand solcheshier
Schwierigkeiten,und selbstdas Ministeriumhat-
tedie diesem(4. Marz) befohleneWahl einesneu-
enSuperintendentenverbeten; auchderRath woll-

1569 te dem Güstrowschen Superintendenten die Verwal¬

tung derihm übertragenenRostockischenSuperin-
1570 tendenturebensowenig, als die Einführungeines

neuenProbsts im Kreuzkloster,gestatten. Statt
1571 dessenwar ißt Simon Pauli herzoglicherSuper-

intendentzu Rostockb).
Zur Aufbringungdes MecklenburgschenAn¬

Türken-theils an denKostender, auf demReichstagezu
1566 Augsburg bewilligteneilendenTürkenhülfe, wa-

renauf einemLandtagezuGüstrow(26. Jan.) von
derLandschaftdieMittel, durchBeitrage derRit-

Stenernierschaft, der Städte und derBauern, angewie-
1467 sen. Hingegenvonden Kostender, auf demRe-

genSburgerReichstage beschlossenenbeharrlichen
Hülse wider die Türken, welchein zweiJahren
bezahltwerdensollten,waren(Johannis undMi-
chael.)die beidenerstenTermine(8976 fl.) inRück-
stand geblieben; auf Anrufen des Reichöfiscals
ward daher von demKammerGerichtezu Speier
(21. Ott.) der AchtöProceSwiderdieHerzogeer-
kannt. Auf einemnelim Landtagezu Güstrow

(16.

b) Schröders Wismar.PredigerHist.S.54; cvang.
Meckl.IL Th. S. 326, 529; Iii.Th. S. 96.
Wigandwarddarauf(1568) nach Jena berufen
undin derFolge(1575) PoniesanischerBischofzu
Königsbergi»Preussen. (Lbenb. II.Th. S. 56z,
III-Th. S. 28/ 65; 66.) RostockerLtwas 1738/
S. ZZL. Frank X. B. S. *86.
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(16* Decbr.) wurden nun auch hiezu gleiche Bei-
träge von der Landschaft übernommen und, wie
diese nicht zureichten (10. März) mit einer erwei- 157°
«erten Bewilligung verstärkt c-).

Von der (1561) bewilligten neuen Landhülfe
mußte zwar der AuSschuS (2z. Ott.) zu Neubran- is6?
denburg beiden Herzogen und den, mit ihrer Be¬
willigung, dazu verordneten Mitgliedern der Land- Neue
schaft Rechnung ablegen: Es waren aber damit
die herzoglichen Schulden bei weitem nicht be-
zahlt, vielmehr aufs neue, durch die auswärtigen
Reisen und Verbindungen der Herzoge, beson-
ders in den Lieflandischen Angelegenheiten, durch
die Aussteuer der Prinzessin Anna, durch die Do-
tirung der Universität Rostock, durch die Wieder- fürstliche
herstellungsKosten der sehr verwüsteten PfandAem- Schulden»

ter, auch durch die unumgänglich vergrösserten
Regierungs - und HofhaltungsBedürsnisse, bei
aller eingezogenen Wirthschaft, beträchtlich ver-
mehrt. Zur Abbürdung dieser Last hatten die Her- 156z
zöge, auf drei Landtägen zu Güstrow, die Land- 1571
schaft aufs dringendste vergeblich aufgefodert. IS7S

Diese benuzte den Zeitpunkt, um vorher mehrere
allgemeine und besondre Wünsche imd Beschwerden
geltend zu machen. Durch die einstweilige Ver-
Weigerungeiner so unaussezlichenHülfe und durch
die anschwellenden Zinsen, stieg die Verlegenheit
der Herzoge aufs äußerste. -Endlich erklärten sich Tilgung,
die Landstande auf dem Sternberger Landtage, (4,

Jun.) durch einen AuSschuS (3 äandräthe, den
Donu

c) Samml. der ReichsAbschiede III. Th. S. 218,
551. Ausführliche Betrachtungen, 8? Hl. Beil.
Mspt. d. 3i, Oct, 1567(qusdenL.T. Akten1567,
S. 75?-)
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Domdechant von Schwerin, 2 vom Adel, dm

Mecklenburgischen LandMarschall und die Bürger¬

meister von Rostock, Wismar, Parchim und Neu?

brandenburg) zu einer neuen Schuldentilgung,

unter der Voraussetzung: daß Niemand im gan¬

zen Lande, folglich auch nicht Rostock und Wis-

mar, von einem Beitrag in der allgemeinen tan?

deöNoth eximirt, hingegen den Standen die Ver-

wendung init den Restanten überlassen werde»

Doch hatte sich Rostock, wegen des rechtshän¬

gigen Processes über ihre Beitragspflichtigkeit,

schon vorher von den Güstrowschen LandtagsVer-

Handlungen ausgeschlossen und ein käiserlicheS Ab-
mahnnngsReftript an die Herzoge (3. Jan.) aus¬
gebracht d)„

Landschaft- Die Herzoge mußten sich dagegen zur Be-
licherBe- friedigung verschiedener landschaftlicher Klagen
schwcrden und Desiderien entschliessen. Anstatt der, im
Abheisting.Ruppinschen Machtspruch für die Landschaft con-

servirten JnngfernKlöster, wurden izt Ribttitz
(nach dereinstigem Abgang der Aebtissin Ursula)
Al,d Malchow nebst Dobbertin, der Landschaft
-eingeräumt, mit der Freiheit, die nöthigen Be-
amten, unter herzoglicher Bestattigung, zu bestel,
len, welche der Landesherrschaft und den, von der
Landschaft verordneten Provisoren jährlich Rech-
nung ablegen sollten. Für die persönlichen Pflich-
ten der Klosterjlmgfern liessensie von den Rostock»-

schen

ch Zrank X. B. S. 177, 191-227. Feststehender
Grund, 18- 24. Bei!. Mspt. d. d. 1572, 3. Jan.
(in actis cornit. 1.572, S. 483.) vertheiöigte
Gerechtigkeit, üg, 69. Beil. Schröders evang.
Meckl. iü. Tb. S' 112, 129. Leztes Wort,

-1.9/ 1-20, Beil.



FünfterAbschnitt. 209

schenTheologen eineKlvsterOrdNUNg, mit Zufrie-
denheit der tandschaft, verfertigen; und dieser blieb
die Abfassung einer HanöhaltnngöOrdnung für
die KlosterGüter, bis auf landesfürstliche Geneh¬
migung, überlassen; die Herzoge begaben sich der
bisherigen FrohnDienste, NaturalLieferungen und
neuerlichen Abläger, mit Ausnahme der alten her¬
kömmlichen Abläger, in allen z Klöstern. Nach
dem Verlangen der Landstände, wurden diese und Fürstliche

mehrere landesfürstliche Versicherungen auf einem ^ssecnra-

neuen Landtage zu Sternberg (2. Jul.) in die Form
1011u"

v einer Assecuratton gebracht und, als ein immer-

wahrendes LandesGrundGefetz, der Landschaft zuge-

stellet 0.
Diese bestimmte die vorhin bewilligte Steuer

itzt zu 400000 fl. Sie erhielt dagegen von den
Herzogen, in deren und der jüngern Prinzen Na-

mm, (4. Jul.) einen erneuerten Revers: daß Revers«-

mit dieser Summe vor allen andren die einheimi- ^

schen Schuldfoderungen getilgt, die vom Adel und

Städte ihrer übernommenen BürgfchaftsVerpflich-

tnng entlassen, die Landftande bei ihren Privile-

gien und der Augsburgifchen Confession, sowie

insbesondre der Adel bei der Steuerfreiheit feiner

RitterGüter, gelassen und geschützet, die noch
rück-

e) HH. Joh. AlbrechtsundUlrichsZlssceuratisn v.D.
Sternberg, 2. Jul. 1572 , in Mcckl Grundge¬
setzen, S. 14. HH. Johann Albrechtsund Ulrichssc.
Rcforination und Ordnung der Jungfrauen-
Klöster, wieesdarinn mit christlicherLehr, Gebrauch

des hochwürdigenSacraments, teglichenGesengen

vnd anderen christlichenUebungensoll gehalten wer-

den (Mspt. in h. Archiv.)

Meckl.Gesch.III,fy. 0
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rückständigen liquiden Beschwerden unverzüglich

erledigt, die verwickeltem, (altioris indaginis)
*

aber, zur Erörterung und Entscheidung im kür-
festen rechtlichem Wege eingeleitet werden sollten.

Auch diese freiwillige Hülsteistnng ward den land-
schaftlichen Privilegien für unschädlich, folglich
die Landschaft für unverpflichtet erklart, künftig
neue Bürgschaften oder Steuern, ausser der ein-
fachen LandBede und FräuleinSteuer, nach de-
ren vorgängig.er freien Bewilligung, zu überneh-
nien; hingegen blieb die izt etwa noch übrige
Schuld iedem Herzoge allein zur Last. Die Ver-

theilung. Zusammenbringung und absichtsmassige
Verwendung der bewilligten Summe überlies man,
nach den Wünschen der. Landschaft, ihrer freien
Disposition, mit den Rückständen der vorigen
Landhülfe. Im Fall die obige Assecuration nicht
erfüllt würde. erhielt die Landschaft und iedes In-
dividuum die Befugnis, die bewilligte Hülfe, bis
zur gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung,
zurückzuhalten. Die BeitragSpfiichtigkeit war,
nach der landschaftlichen Voraussetzung, ohne
Ätücksicht auf persönliche Privilegien, ganz allge¬
mein: sie erstreckte sich auf alle herzoglicheAemter,
Klöster, PrinzenGüter und LeibGedinge, Unter-
thanen und Schuhverwandte, alle angesesseneoder
bürgerliche Nahrung treibende fürstliche Bediente,
Geistliche und UniversitatöVerwandte., mit Jnbe-
grif der fremden Prälaten und der beiden Seestädte.
Nur das Stift Schwerin blieb davon, wegen
des fortdauernden ExemtionsProcesses, bis auf
freiwillige Uebereinknnft der StifsStände mit dm
Mecklenburgischen, ausbeschiedm 0.

Um
f) MnA. GrundGesetze S. si.
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Um diesem Reverse seineWirkung zu geben,
vereinbarten sich die Herzoge (r. Sept.) mit dem
landschaftlichen Ausschusse zu Güstrow über die Contri-
Mittel, zur Aufbringung der neuen LandHülfe g). bution.
Die ungehinderte Anwendung zu der bewilligten
Schuldentilgung, für jeden Herzog zur Halste,
versicherten sieder Landschaft (sz.Sept.) zu Stern-
berg von neuem; doch blieb dem H. Ulrich von
seinem geringeren SchuldenBetrag der Ueberschus
vorbehalten; h) und die Steuer ward nun (i.Nov.)
allgemein eingefodert i). Die Klöster Dobbertin, Landes,
Malchow, (mit Vorbehalt der von Flotowschen Klöster

Rechte) und Ribniß (unbeschadet der lebenöwie-
rigm Regierung der Aebtissin Ursula) überlieferten
immittelst beider Herzoge Gevollmächtigte (Hubert
Sieben und Georg von Below) den 7 laudschaft-
lichen Provisoren, gegen deren Revers wegen der
vorbehaltenen Ablager (15. Oct.) Iy.

Gleichen Schritt mit der ContributionsBe- Neue
willigung und BefthwerdenHebung gieng die Ver- Polizei-

besserung der PoltzeiOrdnUNg. Seitdem? Pw Tönung,

blication, (»502) hatte die Landschaft verschiedene
Verbesserungen in Antrag und(s6,Ian.)inErin-

O s nerung

g) Convocationsschreibenfür de» Ausschus, 6. Jul.
1572, Mspt,

h) FeststehenderGrund, 1Z5, 18Z.Beil. Auöführl.
Betrachtungen, 157. Beil.

!) FeststehenderGrund, 37, Beil.

k) Behr de rebus Meclenb. Lib, V. p. 802, 803;
HH. Joh. Albrechtsund UlrichsInstruction zurAb¬
lieferung der KlösterDobbertin, NibnitzundMal-
chvw; Vollmachtder 8 Meckl.Landrächefür die 7
Provisoren der dreiKlöster, Mfpta d. d.7, 30.Ott.
157z! (aus dm L.T. Acten, 157*0
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uerung gebracht. Nachdem solche von dm Her¬

zogen bewilligt und von der Landschaft (29. Marz)
anerkannt, folglich beide darüber einverstanden

waren; liessen erstere den darnach veränderten Ab-

. druck (4. Inn.) der Landschaft vorlegen. Auch
die dabei (6. Jun.) von dieser noch entdecktenneuen
Verbesserlich keilen wurden von den Landesherren
<2. Iul.) genehmigt und, bei einer nochmaligen

Revision, durch einen landschaftlichen AnSschus
(25 von der Ritterschaft und den 4 Städten Par-

chim, Güstrow, Neubrandenburg und Malchin)
in fortgesezten Conferenzen zu Güstrow (22-30.
Aug.) von dem Kanzler Dr. Henrich Hufanus in
die PolizeiOrdnung aufgenommen, I) die darauf
erst, (27. Jan. 1573) mitRath und Bewilligung
der Ländstände, von neuem promulgiret und in
der Folge (1579) vom Käiser bestattiget ward m).

i) HH- Ich. Albrechts und Ulrichs pslicey- und
LandtVrdenung, aufs neueübersehen, vermehret
und mit I. F. G. Unterchanenund Stende Rath und
Bewilligung, zu Wolfart und AufhemungeI. F.G.
Landen und Leutepublicirt und ausgangen, Stern¬
berg 2. Iul. 1572 (Rostockb. Jac. LuciusSieben-
burger MDLXXII, 144 S. 4.) Meckl. Grund-
Gesetze, S. 147 - Z04. (Hr. Geh. ArchivR.
tLverS) V0!pder sogenannteneditione spuria der
Meckl. Pol. Ordnung v. I. 157s (Monatsschrift
v. und f. Mecklenb.1789, S. z.)

in) Samml^ Mekl. LandesGesetze, IV. Th.^.szö.
K. Rudolfs des II. Bestätigung der Mekl. Policei-
Ordnuni vom 9. Mai 1579 (Original im h. Ar-
chivzu Schiverm.)

Zwote
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Zwote Abtheilung.
LandesVerfassung.

h Topographie.

ei derEintheilung des Landesunterschiedman Einthei-
die geographische(physische)von der politischen: lnng.
ieneergrifdieursprünglichenBestandteile,wor-
aus das Landzusammengesetztwar: das Herzog-
thum Mecklenburg, das Fürstenthum Wenden,
die Grafschaft Schwerin, die HerrschaftenRostock
und Stargard; diese beschranktesichauf den nä-
Heren Gesichtspunkt der zulezt (II. Th. S. 905)
von einander abgesondertgewesenendrei Regierun-

gen der LandeMecklenburg, Wenden und Star-
gard.

Die erstere Eintheilung ward, um desto
weniger, irgend einenTheil von gemeinschaftlichen
Rechten nnd Verbindlichkeitenanszuschliessen,in
den kaiserlichenLehnbriefen, auch von den Land-
ständen, bei deren Association(1523) und der
Bevollmächtigung ihres Ausschusses(1555) beibe¬
halten. Ebendieselbelag bei der Vertheilung der
geistlichen Provinzen unter die Superintendenten
wesentlich|iim Grunde.

O 3 Im
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Mecklen- Im lezterenVerstände a) gehörten zumLande
burgischerMecklenburg: die Vogteien, Aemter und

Städte Sterftberg, - Crivitz, mit dem Lande
Zellesen, Parck)im, LÜbz, Warnitz, Neustadt,
Gorlosen, Grabow, Dömitz, Beuzenburg,
Wittenburg,Schwerin,Gadebusch,Grevis-
Mühlen, Mecklenburg, Bukow, Schwaan, l>)
Ribnitz,c) Gnoien,dieStädteBrüel, Reh-
na, Hagenow, Tessiu,Marlow, Sülze,
auch Rostock und Wismar,.die Klöster Eldena,
Doberan, 6) Ribniß, e)' Rehna, Zarrentin,

Neu-
a) Land- und MnsterRegister1506, i554r im Klü¬

ver f. Th. 0.162; Lcztem lvort 97. Beil. Wtest-
phalenT. IV. p 886.

b) In der Vogtei Schyaan befassendieStadt Rostock
und derenBürger (1535) 15 Dörfer von IZZ Hu-
fen und die Karthause Marienehe 2 von 11 H.
(Ausführliche Betrachtungen 141. Beil, S. 192)

c) Im Amte Ribnitz gehörten (15ZS) denFürsten9
Dörfer von 6z Hufen, dem KlosterRibnitz13 von
io2, der Stadt Ribnitz2, zehnadlichenEmilien
43 von 256, denMoltken im Teutemvinkelll von
74, den KarthanferMönchen3 von 21, der Stadt
Rostock und den dortigen Bürgern 22 von 164,
dem KreuzKloster 2 von 10 H. (Feststehender
Grund, 13. Beil.)

6) In dem KlosterDoberan hattendieHerzoge6 Wo-
chcnin der Fasten und 14 Tage im Herbst das Abla-
ger, und bekamendafür, ohne das IagerAblager
(1509- iLi2)j jährlich500 guteMark baar, oderan
Korn, den ScheffelRockenzu 2 si>und Haber zu
1 st. auf das Amt Schwaan. Ebeu so lange über-
licssensiedemKlosterdenHeringsfang in der Ostsee
(Chemnitz im L.H. HeinrichsXI. ad a. 1509, aus
bricfll.Urkk.)

e) Das KlosterRibnizhatte4 Meierhöfe15I Dörfer
inMecklenburg,z auf Rügen und5 KirchenPatrona-
tc (ßchlaggert 1,c. p. 886.)
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Neukloster, das Gotteshaus Tempzin, die beut;

fche OrdensKomthurei Krake, das Johanniter-
OrdensPriorat Eichsen, k) (beideimAmteSchwe-

rin) die KarthauseMarienehe, das DomKapittel zu
Rostock,diedisseitigenGüter derBischöfezuSchwe-

rin und Ratzeburg, der DomKapittel zu Lübeck,

Schwerin und Ratzeburg (im Amte Mecklenburg),
des Klosters Reinfeld, des Lübeckschenheil. Geist-

Hospitals und mehrerer auswärtigen Lehnleute.

Darunter waren: diefürstlichenSchlösserzuSchwe-

rin (dieHauptburg), Dömitz, g) Boizenburg, Mit»

tenburg, Gadebusch, Grevismühlen, Neustadt,

Walsmühlen, Lübz, Gorlosen, Stintenburg (im

Amte Gadebusch) und Gnoien, mit den Höfen zu
Wismar und Mecklenburg; dieadlichmSchlösser:
Arpshagen, Gramzow, Gubkow, Kölzow, iiv

pen, Lüeburg, Warnitz, Meienburg, (im A. Lübz)
Neuhaus, (im A. Grabow,) Nustrow, Redefin,

Stavenow d) (A. Grabow), Strietfeld, Wasdow,
O 4 Wenen?

k) Krake und Eichsenwaren, nebstmehrerenGütern
(1200, 1217, 1227, 1233/ 1269) demZohan-
niterOrden von den Grafen zuSchwerinverliehen.
(Buchholz Brandenb. Gesch. II. Th. S. 190; 33,
47. Beil. Dipl. Mspt. d. 3,1269, im h. Archiv.)
Nach der Reformation besas (1552) der Kanzler
von ßucca das Priorat Eichsen und vertauschtees

(1Z58) demH. Johann Albrecht, gegenBresen im
Amte Stargard (Origg. Mspta, im h. Archivzu

Schwerin.)
g) Die SchlösserzuDömizund Schwerin lies Johann

Albrecht(1559) durchFrancescoaBarno befestigen;

zu Dömizaber flog (is?i) ein Pulverthurm in die

Luft. (Mylius beimGerdes S. 272, 294.)

h) Stavenow war (1510) von den Herzogen, mit

Vorbehalt! des OefulMgsRechts, der Wiederlösung
und
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Wenmdorf, Meningen, PeceatelsWeningen, Wo-
krent und Zierow, auch die Güter Bestland, (A.
Gnoien)Dalmin, (Ä. Grabow) Eikhof (im Lande

Zellesen)und Lenzerwisch(X Dömitz.)
Wendi- Zum Lande.Wenden rechnete man: die

scher,Vogteien, Aemter und Städte Güstrow, Tete-
row, Lawe,NeuKaldenmitdemLandeHardt,
Stavenhagen,') Malchin, Plan, Gold-
berg, Wredenhagen,Waren, Penzlin, die
Städte Röbel und Krakow, die Klöster Dobber-
tin, Jvenack, Dargun, Malchow, Broda,
das DomKapittel zu Güstrow, die disseitigenGü-
ter des Bischofs zu Havelberg und des Klosters
Stepenitz. Darunter waren: diefürstlichenSchläft
ser zu Güstrow, Goldberg, Plau, Wredenha-
den, Stavenhagen, Neukaldm und Teterow;
die adelichen Schlösser: Ahrensberg, AnkerSha-
gen, Basedow, Gevezin, Gievitz, Grubenhagen,

Kuchel-

und der SberGerichtsbarkeit, den Qnizolven für
4000 Nhfi. (6000 Mklb.) verpfändet, demnächst

(1533) mit 2 andern Feldmarken zu Lehn gegeben,
dochauch dabei das OefnungsRecht, die LehnsMn-
thung und Erneuerungin allenVeränderungsFallen,
auch dieVerpflichtungausbedungen,ohnelehnsherr-
licheEinwilligungdas Lehnwederzu veräussern,noch
zu verpfänden, und durchgleichlautendeLehnBriese
und Reverse in beiderseitigenSuceessimisFällen
(1546, 1548, 1555) ward eben dieseVerbindung
befestiget. (Chemmig im L. Heinr. XI. und Joh.
Alb. aä a. 1510, 1546; 1548, 1555/ aus briefl.
und Srigg. Urkunden,vixpl. Mspta d. a. 1533, a.
d. herzogt.Archiv.)

i) Das Amt Stavenhagen enthielt, (1570) mit In-
bcgris des LandesMalchin, der VogteienPenzlin
und Waren, 1828? Hufen und 434? Cossaten.
(Zuverlässige Ausführung, 93 Beil.)
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Kucheln«?, Penzlin, Rossewitz, Schorssow,

Suösien, Stner, Torgelow, Werder.

Das Land Stargard bestand aus dm Stargard-

Vogteien, Aemtern und Städten: Stargard, scher

Strelitz, Fürstenberg,Wesenberg,Brest«,Kreis,

den Städten Neubrandenburg, Friedland, und

Woldek, denJohanniterKomthureienNemerow
(im A. Stargard) und Mirow (im A. Strelitz,)

dem Kloster Wanzke, den disseitigenGütern de<

KlostersHimmelpfort K) und derStadt Wittstock;

den fürstlichenSchlössern zn Stargard, Streliß,

Weftnberg, Fürstenberg und Feldberg, mit dem

Hofe zu Neubrandenburg, und dem adlichm

Schlosse Galenbeck.
Von beiden LandesEintheilungen entfernte Schwe-

sich die fürstlicheHausTheilung der nunmehrigen rinsche

Schwerinschen und Güstrowschen Linie. Die
Schwerinsche erhielt: (1520) die Aemter,

Städte und Schlösser Gadebufch, Wittenburg,

Neustadt, Crivitz, Goldberg, Lübz, Bukow,

Ribnitz, Strelitz und Fürstenberg, mit den Vog-

teien Brefen und Parchim, die Hälfte deöSchloft

ses, der Stadt und Vogtei Stargard, (1556)

das Schlos und Amt Schwerin, mit der Stadt

Hagenow und dem Klosterhof zu Güstrow, die

vormaligenKlöster Rehna und Zarrentin, (1557)

die RostockfcheHälfte der KlosterAemterDoberan

und Marienehe, (1558) Tempzin, Jvenack,

Wanzke, das halbe Kloster Röbel, die Komthu-

O 5 reien

k) HuldigungsBekenntnisdes KlostersHimmelpfort,

wegen dessenGüter im Lande Stargard, beim

Chemnitz im,L.Heinr. XI. sä ». 1Z14, a. d.Orig.

Urkunde.
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reienMirow und Krake und (1567) Dömitz. Der
Eüst- Güstrowsche Antheil begriff: die Äemter,

rowscheStädte und Schlösser Boizenburg, Grevesmüh-
len, Walsmühlen, Grabow, Plan, Schwaan,
Gnoien, Stavenhagen, Feldberg, Wesenberg,
halb Stargard, Tessinund Kröpelin mit derBog-
rei Sternberg, (1556) Schloö undAmt Güstrow,
mit den Städten und Vogteien Krakow und Lawe,
die Vogtei Teterow und das vormalige Kloster
Dargun, (1557) die Wiömarfche Hälfte der
Klöster Doberan (Redentin) und Marienehe,
(1558) Neukloster, Eldena, Broda, das halbe
Kloster Röbel und die Komthurei Nemerow,
(1567) Stadt und Amt Neukalden mit den Vog-

gemein-teien Gorlosen und Wredenhagen. Gemein-
schastlicheschaftlich blieben (1520, 1534) die Städte Ro-

Regierung. Wismar, Parchim, Neubrandenburg,
Friedland, Schwerin, Güstrow mit dem Dom,
Waren, Röbel, Malchin, Sternberg, Teterow
und Woldeck, mit der Ritterschaft und den übrü
gen geistlichenStiftern.

Grenzen Die äussereGrenze des Landesward an der
Brandenbnrgfchen Seite, (1511) zwischendem
Amte Dömitz und den Wenksternen, bei Kleinen-
und GrossenSchmölen, (1563) zwischen den
Aemtem Fürstenberg und Lindow, so wie (1571)
wegen deö EldenstromeSund des PriemerWaldes,
durch VergleichederKuhrfursten mit denHH. Hein-
rich und Johann Albrecht berichtiget I). Zwi-
schenPommern und Mecklenburgvereinbartensich
die Städte Damgartcn und Ribnitz (1552) we-

gm

!) Chemnitz im L. Heinr. XI. sä a. IZII, aus einer
auöcult. Urkunde.Origg. Mspta int h. Archivd. at
3563/ 9. Oct. 1571/ 19. Dec,
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zen der Fischereiin derReckniß, sowiediebei-
derseitigenHerzoge,(1569) wegen der Landes-
Grenze dieserGegendm). Neue Erwerbungen
der HerzogebeschränktensichbloSinnerhalbLandes
auf die eingezogenenStifter.

Das BiSthmn Schwerin, wozu(1556) Stift
der Bischvfshof mit den DomCurien in der Schwerin
Stadt gehörte, war (1569) aus den Städten,
Schlössernund AemternBÜtzVW(mit 20 Dör-
fern) und Warin (6 Dörfer), demKlosterAmte
Rühn, (13 D.) den(4) bischöflichenTafelGü-
tern am SchwerinschenSee, der Schelfe bei
Schwerin, (67 Hauserund 85 Buden) den(17)
DomKapittelsGüternund(2z) adlichenGüternzu-
fammengesttztn).

Dem BlSthum Ratzeburg gehörte,ans- Ratzeburg,
ser der Domkircheund demPalmberge in der
Stadt, dieVogteiSchönberg, und derBischof
besas (1525) darinn 27 Dörfer (von 307 Hu-
fen) «)»

u-Resi-

m) ChemnitzimL.H. Joh. Alb.!.sä a. 1Z52,aus
einerauscult.Urk.Schlaggertchron.Ribnic.ada.
1568, p. 885. Compromisvom10.Dec.1567;

• schiedsrichterlicheErkenntnissevom10,16,17. Febr.
1569(Msptaimh.Archiv.)

n) Lhemal.VerhältniszwischenNeckl.undSchwe-
rin, XII.Beil.

0) Registrum pactuum, decimarum, seruitiorum et
omnium prouentuum Dioeceseos Raceburgensis
a. D. 1525 factum, in Schröders, evang. Meckl.

S. 84^95.
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ii. Residenz,TitelundWapen.
Wie dieAbsonderungder'vormaligendreire-

gierendenHäuser in der Verfassungihrer Länder
Mecklenburg, Wenden und Stargard unverkenn;
bare Spuren zurück lies; so bliebenauchin den-
selbendie 3 Schlösser Schwerin, Güstrow und
Stargard (1504, 1520) die erklärtengemein-

ResidenzenschaftlichenResidenzen für die Hofhaltungbeider
nun regierendenHerren *0, obgleichHeinrichvor¬
züglichder erstenund Albrechtderzweitensichbe-
diente. AusserdembefandHeinrichsichgerneauf
dem von ihm angelegtenVorwerkNeuHeinrichö-
Hägen, (im AmteRibnitz.) b) Johann Albrecht
lies wahrendseineralleinigenRegierung (1554)
denfürstlichenHof zuWismar wiederherstellenund
zumResidenzGebäudeerweitern<-). In derFolge
ward die GemeinschaftderResidenzen(1556) anft
gehoben,und iedeLiniebehieltdieihrigeauSschlies-
lich, dieeinezu Schwerin, die andrezuGüstrow.
Doch blieb in dem gemeinschaftlichenDoin zu
Güstrow das GefammtArchtVfür beiderseitige
Urkundenund Schriften 6). Die bischöflichenRe¬
sidenzenbliebenBüßow und Schönberg.

In demherzoglichenTitel giengkeineandre
Titel.Veränderungvor, als diederBesitzdesBisthums

Schwerin

a) Hofhalrnngs- und RegierungsOrdn. 1504', Mspt.
N.BrandenburgscherTheilungsVertr.1520.Rup-
pinscherMachtspr.1556, a. a. S.

b) 8rank IX. B. S. 216. Westpkalen Diplomatar
Meclenb, ad a. 1545, p. 1137.

c) Senkenberg selecta T. II. p. 510.

d) WismarscherVertrag1555/a. a. O.
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Schwerin in denStiftsVerhandlungenderHH.
Magnus (ecclesiae Suerinensisin spiritualibus
et temporalibus postulatus ac administrator con-
firmatus, Dux Megap. etc.) und Ulrich (Admi¬
nistrator des Stifts undGraf zu Schwerin) her-
vorbrachte. Den lateinischenTitel des Fürsten-
thums Wenden(Pr. Slauie Inferioris) der HH.
Heinrichs Albrecht,Magnus und Ulrichs über-
feztedes lezterenKanzlei(1550, 1560) in?r.
Vandalorum e), In denCurialiendesdeut-
fchenKanzleiStylS war dieAnredeDurchlauch-
tigHochgebohrnerFürstsowohlfürdieandre,als
dritte Person derselbenim allgemeinenGebrauch
hiesigerLande.

Auf das Wapen in den MecklenburgischenWapen
Siegeln und MünzenerstrecktesichienerZuwachs
nicht. Dieses blieb, auch in den bischöflichen
AusfertigungenbeiderherzoglichenAdministrato-
ren, unverändert; es ward sodannnur mit dem
Siegeldes DomKapittelS, demsitzendenEvange-
listenJohannes, mit dem SchwerinschenStifts-
Wapen (2 kreuzweisegelegtenBischofsstabenüber
Änemroth und gold queergeseilten Schild) zu
seinenFüssen,begleitet0. Bei sollennenSanetio-
«en bedientensichdie Herzogeihres Majestats-

Siegels

e) JVestphaien Diplom. Meclenb. ad a. 1529, p.
iiZv. Frank, IX. B. S. 240, 252, Koft.Etwas

1739/ S. 423; 1740/ S. 51z. Dippl. Mspta

Magni, Alberti et Vlrici DD.M, d.a. 153g, 1540,

1550. Schröders evangel. Meckl. aä 151s,

1548/ 1550, S- 4Y7. Lhemal.VerhältnisV,
Vllk.Beil.

£) Originalia Mspta d, a. 1568 / 1571»
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Siegels L'. Eine Verfälschungfürstlicherund
adlicherSiegel und Briefe, womit sehr schädli-
che Miöbräuche betriebenwaren, wurde(1572)
mit demTodebestraft h).

in, HausVerfassung.
Sucres- So dringendauch das Bedürfnis ftyn mog-

fions- durch eineungetheilteRegierung, dieKräft?
des Staats ungefchwachtzu erhalten; und so
mancheVersucheHeinrich und Johann Albrechc
anwandten, dasselbe, zum Vortheil der Erstge¬
burt, geltendzumachen,um dieKostenverdop?
pelterHofhaltungenzuersparenund demsinkenden
fürstlichenAnsehenaufzuhelfena); so mußtensie
dochder Gleichheitder AnsprücheiüngererBrü-
derweichen. Man begnügtesich, bei einerThei-
lung der Einkünfteund Nutzungen, wenigstens
die wesentlichstenBande der bürgerlichenGesell-
schaft, mit den vorzüglichstenZweigen der
Staatsverwaltung, ungetrenntzu lassen,und un-
ter zweien politischenNebeln(Gemeinschaftoder
Zerreissung)das kleinerezu wählen. Zufrieden,
jeneTheiluug dochauf zwo Hälften beschränken,
hingegenebenso natürlicheAnsprüchenochmehre-
rer Competenteu, durch ParticularAbsindungen,

möglichst

g) HsfhaltungsO.1504, Mspt. SchrödersPap.
Meckl. ad a. 1505, S> 2762. IVestphalen dipl.
Med. ada, 1506, p. ilio» Senkenberg Sei, T.
n. p. 514.

h) H. JohannAlbr.Testament,§ 50, inStryckcau-
fcel.testameator. app, p. 136. Ungnadens amoc-
nitates, S. 1127.

*) Stryck caut testament, app. p, 115,
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möglichstunterdrückenzukönnen;behieltmannur
für die Ankunftdie Aussichtoffen.,fernereThei-
jungen zu verhütennnd dieVorzügeder Primo¬
genitur ausschlieslicherzu begründen. Die Re-
gel bliebinzwischtnnochimmer: gleicheBerechti-
gung allermännlichenDescendentenzur Sucession.

Desto uuabweichlicherkam man, bei allenFähigkeit,
versuchtenAusnahmen, in der Ausschliessungdes
weiblichenGeschlechtsvon der Erbfolge übcrein.
Doch erstrecktensichdie Verzichtleistungenausge-
stattetetPrinzessinnenauf dieErbschaftenundAn«
gefalleihrer Vater, Mütter undBrüder nur bis
zumAbgang des Mannsstammes; und siebehiel-
ten sichin diesemFall die ErbRechteeinerTochter
„nachMecklenburgischerGewohnheit"(II. Th. S.
y lZ) vor b).

Die Vormundschaftverblieb dm nächstenVormund«
Agnaten. Selbst dievon H. Heinrich in seinemschast»
Testament(1552, 21. Jan.) über den blödsinni-
gen Prinzen Philipp angeordneteCuratel der
Kuhrff.Friedrichvon derPfalz, Moriz vonSach-
sen und Joachim von Brandenburg, der HH.
Heinrichdes lungerenundFranz Otto vonBraun-
schweig,Philipps von Pommernund der nächsten
AgnatenJohann AlbrechtS, Ulrichsund Georgs,
bliebohneWirkung: Nur alleinH. Ulrichward,
Knfdes Kuhrfürstenvon Brandenburg Ersuchen,
in Gefolgedes WismarschenVertrags, (1556,
6. März) als VormundvomK»Karl demV. be-
stättigt c)»,

Der
b) GriginalReverfederPrinzeUnnenSophie,(1528)

Margarethe,Katharine(1533)undAnnazuM.
(1570) im h. Archivzn Schwerin.

c) Mspta d.a, 1552, IZZÜ,imh. Archiv»
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Braut- Der Brautschaß war in dem neuestenVer-
schätz.mählungsfalleinerMecklenburgischenPrinzessin»

(1566) 15000 Thaler <0; und die Witlhumshe-

Witthumbung der beidenihtregierendenHerzoginnenAnna
Sophia (S. 144U) undElisabeth e) zuöooofl.
bestimmt.

IV. Hof- und CivilEtat.

Hofstaat. Die einfachefürstlicheHof-- und Haushalt
tUNgsOrdnUNg gerade beim Anfang dieser Pe¬
riode («504) verdientals der Standpunct bezeich-
net zu werden, von welchemdertuxus ansgieng,
der in derFolgerdiesenGegenstandsovervielfältig-
te. Balthasar undHeinrichhielteniedernur: 6
Hengste, 5 Jungen, 2 Stallknechte, 1 Stall-
Buben, 1 Thorknechtzu Pferde, 1 Schmidt,
9 Einspänniger mit 1 Stallknecht, 4 Wagen-

Pferde, 24 IunkernPferde, l Harnischknechtzu
Pferde, 1 Kapellan und 1 Barbier mit einem

Fuhr-

<0Dafür wurdender Herzogin»AnnavonKurland
vonihremGemahl150002hl. zurBesserungmit
10000 Thl. Morgengabe und davon jährlich über-
Haupt(10 P. C.) 4000 Thl. zumWitthumver-
schrieben.(Originalimh.ArchivzuSchwerin)

e) Für ihre eingebrachten15000RHGoldfl.waren
ihr, beiihrererstenVermahlungan denH. Mag-
nus, anfangs(1543) nur 2250? hernach3000
RhGoldff.jährlicherLeibgedingsHebungzurWieder-
lägeversichert/dievonihrenzwotenGeniahlH.
Ulrich(1556)auföooofl.(zu24st) erhöhetwurden.
Dagegenwarim Fall ihresunbeerbtenTodesdort
derRückfallihresBrantschatzes,nachdemlcbens-
wierigenGeniesbrauchihresüberlebendenGemahls,
an Dännemark,hierdemGemahledas Eigenthum
ausbedungen.( Msptaimh. Archiv.)
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Fuhrwerk, i Koch, Schenken lmd Boten zu
Pferde, 5 JagerKlepper (ieder also 26 Personen
und 55 Pferde) und 2 Esel (für H. Heinrich.)
Gemeinschaftlich blieben: 1 HofKüchenmeistermit
Z Pferden, 1 RitterKoch zu Pferde und x Knecht;
1 Kanzler mit 4 Pferden und 2 Secretarien zu
Pferde; 1 HofMarfchall mit 5 Pferden, 6 Trom¬
peter, i HeerPauker, 1 Trommelschläger, 1
Pfeiffer, alle zu Pferde; 1 WeideMann und 1
Falkenier mit 3 Pferden, 1 HofSchneider mit 2
Knechten und 1 Jungen, ansserder Montirungs-
Zeit des HofGesindeö, welcheszweimal im Iah?
re neu gekleidet wurde (zusammen 22 Personen
und 27 Pferde). Ieder Herzogin wurden 6 Wa-
genPferde, 1 HofMeister aus der Zahl der Jun-
kern mit z Pferden, 2 GmsMänner zu Pferde,
1 Thorknecht zu Pferde, 9 ehrbare (adliche)
Jungfrauen, 1 HofMeisterin, 2 Kammerjungfern
und 1 gemeinschaftlicherSchneider, mit 1 Knecht
und 1 Jungen gehalten: H. Balthasars Gemah¬
lin hatte alle WollEinnahme aus dem ganzen Lan-
de und jährlich 200 Rhfl. baar. Ohne beiderHer?
zöge Erlaubnis, durften die Herzoginnen und
Prinzessinnen nicht auf die Schlösser und Aemtec
herumziehen oder den Vögten und Amtleuten bu
fehlen, sondern mußten mit ihrem Frauenzimmer
ruhig am Hofe bleiben. Die Aufsicht über die
Mobilien und Betten auf den Schlössern hatten
die Altfrauen.

Die fürstlicheTafel bestand Morgens aus y,
Abends aus 7 Gerichten; derRäthe, Jungfranen
und Junkern Tisch Morgens aus 6, und Abends
aus 5; der KnechteTisch Morgens und Abends
aus 4 Essen; der KanzleiTisch in der Kanzlei

Mcckl.Gesch. lll. Th. P Mor-
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Morgens und Abends, wie der für die Räche.
Gespsiftt ward (zu Mittag) das MorgenMahl an
Fasttagen nach ro, ausser der Fasten um 9, das
Abendmahl um 4 Uhr, in der Hofstube. Bei fest¬
lichen Tafeln mußten die Einspänniger und Jun¬
gen, zur Hälfte vor der Küche unter dem HosMar-
schall, und zur Hälfte unter dem Schenken vor dem
Keller aufwarten. Nach der AbendTafel durfte
der Keller, ausserder Anwesenheit fremderHerrschaft
ten, später als bis 10 Uhr, ohne Noch Nie-
mandem geöfnet werden. Streitigkeiten unter den
Hoflenten mußte der ^Hofmeister oder Marschall,
(1518) mit Zuziehung zweier Hofräthe, nach
Billigkeit beilegen, oder den Herzogen vortragen,
und ihren Befehlen, gleich der Herzoge eigenen,
von den HofBedienten Folge geleistet werden a).

Die Gemeinschaft des HofMarschallS und
Hofstaats konnte mit der persönlichen Trennung
beider nachher regierenden Herren nicht länger be¬
stehen. Auf dem Reichstage zu Augsburg (1530)
hatte jeder seinen HofMarschall und Heinrich 14,
so wie Albrecht iz HosJunker mit 3 Edelkna¬
ben b). Seitdem gab es an jedem Hofe eigne
Marschälle.

CivilEtat. Der CiVilDienst trug lange eben das Ge-
präge der alten Simplicität, wie der Hofstaat.
Der gemeinsame Kanzler <0 mußte die gleichfalls

gemein-

a) HofhaltungsSrdl». 1504, Msyt. Wismarscher
Vertrag 1518.

b)Schrödersevangel.'Meckl.ada.5530,S. 168.
c) Vrand von Schoneich; (Hofhalt. (vrdn. 1L04.

Westphalen dipl, Mecl. ad a. 1505, p. 1098)
hernach(1516) dessenBruderSohu Caspar von

Schsneich
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gemeinschaftliche Kanzlei selber mit Schreibern
besetzen. Zur Berathschlagung über die einhei-
mischen und auswärtigen RegierungsAngelegem
heilen, Schriften und Botschaften, kamen die ge-
meiNsamen fürstlichen HausRathe, sowohl die
am Hvfegegenwärtigen,als dievomLande
Hereingerufenentäglich zwoStunden (8-9, 2.-3.)
zusammen, und in wichtigen Fällen nahmen die
Herzoge selber Theil an ihren Beschlüssen. In
der Herzoge Abwesenheit war ihr Statthalter
der obersteBefehlshaber; von denPartheim dürft
ten die fürstlichen Rache und Amtleute, vermöge
ihrer Bestallungen, keineGeschenkenehmen d)/

Seit der Absonderung beider Hofhaltungen
Hatte jederHerzog zu seinen privativen Regierungs- leien.
Geschäften (izzo) seineneignen Kanzler, e) ein-

P a fettige

Schöneich. (S. obenS. 32. Schröders evang.
Meckt. ad a. 1518, S. 5. Westphalen T. II. p.
1574. Heber die Aulassigkeitlandcsherrl Bed.
b. landstand, ver. III. Beil. 8ranL IX. B. S.
iZl.)

6) Hofhalt.Vrdn. 1504. Leztes U?ort n. Beil.

e) Bei H. Heinrich (1530) Caspar von Schoneich
auf Schönfeld, hernach(1551) Ioh. Tyring; bei
H. Albrecht(1530) Joachim von Lizenz beiJoh.
Albrecht(1551) Johann .von Lucca, nachdessen
Tvde (f 1. May 1562) Balthas. von tvolde auf
Neverin; bei H. Ulrich(1562) GieselerGieseler,
(1571) Dr. Hern*.Husanus aus Eisenach/ vorhin
(1565-1567) SachsenGothaischen,demnachstMeck,
lenburgschenRath. (Schröders evang.Meckl.ad a,
i53o/ S. 168. Leztcs Wort, 97. Beil. S.
235. Urkundl. Bestattigung 45- Bcil. S. 62.
Krank X. B. S. 89, 96. Rudolf In Gotha di.

ploma.
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seitige Hofräthe und eine abgesonderte HofKanz-

leis für welche (1572) eine gesezlicheTaxe der
Ausfertigungen vorgeschrieben wurde 0. Die
Sprache der Kanzlei wechselte, nach den Bedürft

nissen und Fähigkeiten deö größeren Haufens, noch

0 555) Häufig zwischender Nieder-und Ober?
deutschen ab 8). «

LandNäthe Der Unterschied (II. Th. S. 929) zwischen
den besoldetenund permanenten HofRathen vom
GelehrtenStande, «nd den im lande angesessenen
abwechselnden LandRäthett aus dem Adel und
PrälatenStande (Rathen vom Lande, vonderLand?

schaft) K) ward umso viel kenntlicher, ie unmit¬
telbarer sich die ersteren an das, gemeiniglich ge-
«heilte persönliche Interesse ihrer respectivenHer-
ren allmählig anschlössen, indeß die lezteren, mit
ihren ungetheilten beiderseitigen Pflichten, nach
einem ganz andern Gesichtspunkte geleitet, bei dem
einen Theil natürlich eben so viel MiStramn und
Widerwillen, als bei dem andern Beifall und Be¬
günstigung fanden. Sie wurden zwar aus dem
Schoosse der einheimischen gemeinsamenLehnleute
von den Herzogen in willkührlicher Anzahl nach
Belieben gewählt; aber bald mehr bald weniger

;u

plomatica II,Th. S. IZi, r$2. AuSführl. Be¬
tracht. 162, IÜZ, 167. Beil. Westfalen Dipl,
Mecl. ad a, 1571, p. 1152. Dipl. MspU d. a.
IZ7I.)

f) !x«-verst,len,1572/ Art, VII.
.g) Gründl. Demonstration, Beil. C»

h) HofyaltungsOldn.1504, Mspt. Ueber bie Zu-
lässigk.landeöherrl. Bedienten :c. IV. Beil.Hist.
Nachr. v. S. Verf. des FürsteMhums Schwerin.
Beil. V.
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zu Rath gezogen, bis (1572) ihre Zuziehung in
den vorfallenden LandeöNöthenf r nachdemsie auf
dem Landtage beeidigt waren, ausdrücklich von
den Landesherren verwillkühretwurde 0.

Zu den Kosten der Hofhaltung und Regie- Finanzen,
rung waren (1504) die Orboeren, Zölle, Brüche
und andre zufällige Einnahmen angewiesen. Die
Beden ^ Pächte und andre stehendeEinkünfte k)
wurden in der RöNtKammer I) aufbewahrt und
berechnet. Die Aufsicht darüber hatten anfangs
(1504, 1520) gemeinschaftliche, hernach an tt*
dem Hofe (1554) ein einseitiger Rentmeister,
unter Johann Albrecht aber (-571) einKammer-
Rüth m, . Bei den Aemtern ward die Gerichts-
barkeit und der Haushalt durch Haupt -oder Amt¬
männer (Vögte) und Küchenmeister verwaltet: ,
die Zubehörungen und Gerechtsame iedes Annes
waren in den LandBüchern, oder Erb - und Land?
Registern verzeichnet n).

Der Bischof zu Schwerin hatte, ausser seinem Stifts-
Kanter °) und (1532) Rentmeister, Stifts- Beamte.

P 3 Haupt-

!) Reversalen, 1572/ Art. l.
k) HofhalmngsVrdn. 1504.
1) H. BalthasarsVerschreibungjährlicher100Mklbl.

aus seinerRentkammer für den LkitterHeim.v.
Halberstadt, beimChemnitzad a. 1504 aus briefl.
Urk.

m) „M. AndreasMylius, Unser KammerNath"
(Dipl. Joa. Alberti Mspt. d. a. 1571.)

«) H. Joh. AlbrechtsTestament§44, in Stryck cautel.
testament p. 133. Dippl. Ms.pta d. a, 1550
1563.

o) „Hermann, Mehlberg Cameüarius" 1508.

(Samml. Meckl.LandesGesetze,IV.TH.S.11.)
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Hauptmänner, ((Üspitzneos) Vögte (aduocatos)
und Beamte (officiales) zu Bühow und Wa-

rin ?). Von der CivilDienerschaft des Stifts

Ratzebnrg kennt man (1524) nur Commissarien,

Secretarieu und den Amtmann zu Schönberg <z)»

G es e zg e b u n g.
Mccklen- Je weniger die Lage der hiesigen Lande, m

burgischeVerhältnis mit ihren Nachbaren, den Regenten

kriegerischeUnternehmungen erlaubte; desto unge¬

störter und wirksamer konnten sie ihre politische

Thätigkeit auf die Sorge für die Glückseligkeit

ihrer eignen Staaten beschränken. Ihr patrioti¬

sches Verdienst war dabei um so viel grösser, je

mehr es an Vorkenntnissen und HülfsMitteln
' jeder Gesezgebnng mangelte. Der Geist der Na-

tion war eben so wenig, als die Fürsten oder ihre

Rathe, an ein System bürgerlicher Ordnung ge¬

wöhnt. Weder die Schulen der aristotelischen
Philosophie und Ascetik in den MönchsKlöster,

oder der Römischen Jurisprudenz auf den Universi-

täten, noch diePoeäle und Ritterfpiele an den Hö-
fen, oder die WaffenUebungen im Felde nur eige¬

nes Bedürfnis und aufmerksame Beobachtung,
führten auf jenen wesentlicherenGesichtspunkt der
LandesRegierung und lenktendas Auge des Gesez-
gebers auf mehrere vernachlässigteGegenstande der-
selben.

Polizei- Schon die erste Mecklenburgische Polizei-
Gesezgebnng(1516) beschränktesichnicht blvs auf

ihre

p) Gerdeö Samml. S. 717. Lhemal. Verhältnis
XIV. Sei!. §. Z.

q) Schröders evangel.Meckl, af 1534, S. 6s. ff»
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ihreunmittelbarenVeranlassungen:Verminderung
des LuxusbeiHochzeiten,Kindtaufen, Begrab-
nissenund Gastereien;Abstellungallerunnöthigen
Schmauseund KostenbeiRathsWahlen, Hand?
werksJnnungenund mehrererZnnftMisbrauche;
Abschaffungder vielen, aus religiösenBrüder-
schaffen{II Th. S. 972) allmahlig in Trink-
GelageausgeartetenGildenin Städten und Dör-
fern, mit alleinigerAusnahmeder PfingstGil-
den, die in ^denStädten, wo ein Vogelschiessen
üblich war, mit den SchühenGildenverbunden
wurden; Richtigstellungdes RechnungsWesenS
bei städtischenund geistlichenCassen:c. Auch
andre, auf diesemWege zur landesherrlichen
Kenntnis gelangteöffentlicheDesiderienwurden,
Mt EinwilligungderLandstände,zur obrigkeitli-
chenRemednrgebracht. Sie betrafen, ausserder
Ein-schränkungdes übermassigenWuchers, a)
theils die Justizpflege, theils das Creditweftn,
den Nahrungsstand und andre Bedürfnisseder
Städte, und verdienen, sowiediejenigengesezli-
chenVerfügungen,welchedieKirchenVerfassung,
zum Vorwurf hatten, unter dieseneigenthümli-
chenBeziehungeneine unmittelbareBetrachtung.
(S. unten, VI, VII. X.)

Zwar isteineSammlung weiserGesetzenoch
kein zuverlässigerSpiegel der würklichenLandes-
Verwaltung: inzwischendarf man siedoch als
einSittenGemahldedes ZeitAltersbetrachtenund

P 4 dar-

a) Samml. tNeckl.LandesGesetzeIV. Th. S. iZ,
16, 24-28/ 31 ff. In Parchimerhieltsichdoch
noch(1544)dieKalandsBrüderschastAugußiniund
Gregor«. ( WestphalenDipl. Mecl. T. IV,p.
JI350
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daraus dm Sitz der Gebrechen, wiedieWahl
der HeilMittel, beurtheilen, wenngleichderEr-
folg ihnen nicht affemalentsprach. Jene erste
Gesetzgebungward daher(1542) wörtlichwieder-
holet: unterwenigenandrenVeränderungen,fezte
sie, nach derReichöPolizeiOrdnung,(1530) die
auch in denhiesigenLanden, durchgedrucktelan¬
desherrlicheAusschreiben,(»538, *54°) publiciret
warn, denZinsensuszufünf vomHundertherabb).

In Gefolge der verbessertenReichöVolizei-
Ordnung (1548) und der darnach, vomNieder-
SächsischenKreise beschlossenenSpecialGesezge-
bung iedeöeinzelnenKreiöLandes,wurdendie bis¬
herigen MecklenburgischenPolizeiGeschevon den
Landesherren, mit Rath und Beliebung ihrer
Landstände,in dm Polizei» und LandOrdnun-
gen (156s, 1572) nichtnur erneuert, sondern
auchnachdemSprachGebrauche des ZeitAlters,
(Polizei, für weltlicheObrigkeit)auf mehrerepoli-

Credit-tischeGegenstandeund Bedürfnisseder bürgerli-
chenVerfassungerweitert. Das Verbotdes Wu-
chersbeschränkteman auf das Aufborgenfremder
Gelder und deren Vertrieb ins Ausland: ieder
durfte feineeignen, oder der ihm anvertraneten
Commünen,Stiftungen undCurandenBaarschaf-
zen ausleihen, auch zu seinerFreundeNothdurft
Geld aufborgen; der gesezlicheZinfenfus ward
auf 6 vomHunderterhöhet; dis Strafe desWu-
cheröwar der vierteTheil des Hauptstuhls, wel-
cherderfürstlichenKammerheimfielund durchden
Fiscal vomLandGerichtebeigetriebenwerdenmuß-
te? Baurcn durfteman nichtmehr, als denWerth

ihres

b) Originalienvom17. Nov.1538,97.Dec.1540,
4. Ott. 1543imh. Archiv.
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ihres Eigenthumsborgen; der Hüfner HofWeh«
ren gehörtenihrer Obrigkeitund haftetennichtfür
der zeitigenBesitzerSchulden. Noch weniger
durftenBauernGüter, ohneihrer ObrigkeitVor-
wissen, veräußert, verschuldetoderzertheiletwer-
den; dochblieb iederObrigkeitConvmienjüber¬
lassen, ihre Güter und Hufen beliebigzu veran-
dem <0.

Die neuen gesezlichenVorschriftenbetrafen
theils dieöffentlicheRuhe und Sicherheit, theil»
die Ordnung der JntestatErbfolgeund die Vor*
wundschaftsBestellung,theils die Jagden und Sicher«
Holzungen, theils eineGesindeOrdnung. Von heits-
der ersternGattung findetman hier nicht blos
Verfügungen gegen Zigeuner, fremdeBettler,
LandstreicherundMüfsigganger,Todschlägerund
Rauber, sondernauchStrafen für GoueSläste-
rer, Zaubererund Wahrsager, für Entweihun-
genderSontagöfeier, für fleischlicheVerbrechen,
HeimlicheVerlöbnisseu. f. w. MuthwilligeBe-
fehderwurden, in Gemäöheitdes landesfürstlich
publicirten Augsburger Landfriedens, O548)
«uchderErbvereinigungenmit KuhrBrandenburg
und Pommern, gleichden Strassenräubern,mit
Aufgebotund SturmGlocke verfolgt und vom
LandGerichtemit derLandAchtbestraft; ihreLehn-
Güter fielenihrenKindernodernächstenAgnaten,
BaarschaftenundfahrendeHaabedemLandeöHerrn
anheim. Auch einländiftheBettler, die nicht,
zur Beurkundung würklicher Armuth, ihrer
ObrigkeitWapen auf dem Rock trugen, durften

P 5 eben

c) Samml. Meckl. LandesGesttze !V. Th. S. 59,
62, 69, GrundGefttze, S. 184, 19?, 311/
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eben so wenig, als fremde, dnrchAlmosenim
Müssiggangebestärkt, sondernmußtenzur Arbeit
angewiesenwerden, hingegen alle Städte und
KirchspieleihreArmenselberunterhaltend).

Erbfolgs- Erbfälle, worüber das Gesetznichts beson-
derö bestimmte,wurdennach gemeinenkaiserlichen
Rechtenentschieden;in bedenklichenFällenmußten
die BürgermeisterundVögte der Städte, sowie
dieBeamtenunddievomAdelauf demlande, von
demiandGerichteoder von der RostockischenJu-
ristenFacultätBelehrung einholen. Die Sucres-
sionder EhegattenbliebiedesOrtS Gewohnheiten
überlassen. UnehelichenKindernwar schonvorher
(r545) die Erbschaftsfähigkeit,so wie die Auf-
nähmein Aemterund Gilden, bis auf landes-

Pupillen-fürstlicheLegitimation, untersagt. Vormünder
mußtenvon des OrtS Obrigkeit bestelletoder be-
stättigetseyn, Jnventarien errichten, Sicherheit
leistenund Rechnungablegen; Mütter legtensol-
chedemnächstenAgnatenoderMitVormundeab;
auchVater mußten, nach einer zwotenHeirath,
denKindernersterEhe, wegenihres angefallenen
Vermögens, bei Verlust der Administration,
Sicherheit bestellen, widrigenfallsdie nächsten

^ Verwandten, oderdieObrigkeitendafür haften «).
Auf fremdemBoden war nichterlaubt, ohne

des Grundherrn Vorwissenzu iagen; auf Com-
munion-

d) Meckl.LandeeGesetze,IV. Th. S. 40 - 50;
GrundGesetze,S. 149-169.

e) Neckl. LandeöGesetzeIV. ©.51,59; Grund-
Gesetze, S. 171, 184. Westphalendipl.Mecl.
ad a. 1545/ T. IV. p. IIZ6.
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munionFeldernwar nur der, welcher4 Hufenbe-
fas, zur Jagd berechtiget;bei kleinererZerlhei-
lung derFeldmarkbliebsieallenInteressentenge-
mein. Von Fastnachtbis Jacobi wardalleJagd,
Ehren-und NothMe ausgenommen, bei 200
Rthl. fiöcalistber'Strafe, verboten. Eben so und
wenig durfte man in fremdenGewässernfischen.
Zur Schonung des Holzes, durftendieViehheer-Hol;«
den nicht hirtenlosgehen, auchkeineZiegenge-
weidetwerden. Die Bauern solltenin ihrenWoh-
nungen, anstatt des allgemeinenFeuers auf dem
Heerd, verschlosseneStuben anbringen, stattder
Zaune, ihre Aeckermit Feldsteinenund Graben
befriedigen,hingegenbeiderjährlichenBezahlung
ihrer Pachte, eineAnzahlnützlicherBäume ge-
pflanztzu haben, bescheinigen.Der Ritterschaft
und denStädten blieb überlassen,zur nothdürf-
«igenVerbesserungihrer Güter, oderzur Erwei-
terung des Ackerbaues, Holzungen, doch nicht
übermassig, auözuraden. PredigerundKirchen-
Patronen aber durftendie KirchenHölzungenund
Grundstückenichtverwüstennochverändern, son?
dern mußteneinandergenau beobachtenund dem
Consistoriumdavon Anzeigemachen0.

FremdesGesindedurftemannicht, ohneeinenGesinde-
AbschiedvondessenvorigerHerrschaft, nocheines

andern

f) Meckl.LandesGesetze,IV.Th. S. 65, 67, 70:
GrundGesetze,S. 20Z- 209, 213. H. Joh.
AlbrechtsAmts- Holz-undFischOrdnung,in des-
senTestamentvom22.Oct.1572, §'44,
cautel. testamentor. app. p. 132. Von Rostocks

sehenVerordnungen,wegenderJagd, Fischereiund
WaldBenutzungin derRostockerHeideS. Nettel-
bladls VerzeichnisRostockischerSchriftenundUrkk.
S. ioi, 104, 105.
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andern GutsUnterthanen, ohne des Grundherrn
Willen, in Dienst nehmen oderbehalten. Um
demAckerbaunicht die nöthigenHände zu entzie¬
hen, durftenledigeBauerknechteund Mägde, oh-
ne ihrer Obrigkeit Erlaubnis, nicht austreten,
odernachRostockund Wismar sichin Dienst be-
geben, nochdaselbst, wennsiereclamiretwurden,
beiVermeidunggegenseitigerAnHaltungzurückge¬
haltenwerdeng).

Ordnu»- Den Städten Rostockund Wismar blieb
gen.anfangs(1516, 1542) überlassen,dieseoderan-

dre wohlhergebrachteOrdnungen zu beobachten;
undnur die, auf alleClassenvonEinwohnernan-
wendlichenVorschriftenmußtenauchdaselbstgleich-
förmigbeobachtetwerden. In denfolgendenPo-
lizeiOrdnungen(1562, 1572) aber findet man
dieseAuszeichnungnicht weiter. Sie solltenalle
Jahr zweimalvon denKanzelnoderaufdemRath-
Hauseverlesen, auch von allen Unterthanenund
Schutzverwandtenin Stadien, wie auf demLan-
de, mit Vorbehalt landeöfürstlicherVerbesserung,
beobachtetwerdenh), InzwischenhattederRath
zu Rostock(1538) seineeigne PolizeiOrdnung,
eineeigneStrand- und WageOrdnnng, (1561,
1569) so wie eine(1538, 155I/ 1565) wieder¬
holteHochzeits-undKindtaufsOrduung;undeben¬
daselbst,wie auchinWismar, fehlteesnichtanmeh-
rerenbesondernPolizeiVerfügungendesRaths -).

Im
g) Meckl.LanbesGesetze,IV. Th. S. 98i Grund-

GesetzeS. 2Z7.ff.
h) Meckl.LandesGesetzeIV. S. 37/ 39/

GrundGesetzeS. 148/ 304.
i) Nettclbladta. a. S. S. 77/ 84/8y, 9°/ 95!

Schrödersevang.Meckl.ada, 1571, S. 83/ 84.
Vy



Gesezgeblmg. »Z?
Im Stifte Schwerin hatte schonfrüher Stists-

(1508) derBisch»Peter ein ähnlichesGesetzfür
die Stadt Bützow, mitEinverständnisdesRaths,
abfassenlassen: dessenvorzüglichsteGegenstände
waren einVerbot neuerGildenundBrnderschaf-Polizei-
ten, des Aufwands bei HandwerksZünftenund
PrivatGastereien, und andre LocalBedürfniffe;
Testamentekonntennur vor einigenRathsDepu-
tirten, oderin derenErmangelung, vor 2 bis 3
ehrlichenandernZeugengültigvollzogenwerdenk).
Die spätereMecklenburgischePölizeiOrdnnngJo¬
hann AlbrechtSund Ulrichs(1562) sollte, nach
deren(1555) erklärtemHoheitöSystem, auchauf
das Stift sicherstrecken. Weil solchesaber des-
fen Selbstständigkeitnachteilig, auch manchesOrdnung«
hier nicht anwendlichgewesenseyn würde; ver-
langtendieStiftsstände(1570) vonihremH.Ad¬
ministratoreineeigneStiftsPolizeiOrdmmg l).

vi. JusiizVerwaltung.
Schon langewarendieHerzogegewohnt,in Mecklen-

den Streitigkeiten ihrer Prälaten und Lehnleuteburgische
selbermit ihren beisitzendenRächen, bald (1Z08)
zuBützow, bald(1512, 1524) zuSchwerin,bald
O513) zu Rostock, bald (1519) zu Wismar
-Gerichtzu halten, oderdiePartheienin Güte zn

ver-

Von einem zu Rostock(31. Decemb. 1523) vom
Rath bestättigtenGlücksspiel,worin die Gewinne
(Kleinodien)durchsLoosgezogenwurden, (Mspt.)
S. Rost.Etwas 1740, S..583.

k) Meckl.LandesGesetzeIV Th. N. I.

I) Hist.Nachr.v.b. Verfassungdes Lücstettchums
Schwerin, S, 30,
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-vertragen*) Weil die Befolgung und Voll--
sirecknngder gerichtlichenErkenntnissehäufigauf
Zahlungenhinauslief; so wähltemanzudenLand-
Gerichten vorzüglich die JahrsZeiten, wo das
Land den Ertrag seinerProducten lieferteund zu
Gelde machte, folglichdiesesBedürfnis am leich?
testenzur Hand ward: den Herbst(Michaelis)
und den Umschlag in der DreiKönigsOctave:
und dieserward (auf Antonij) ebendaselbstge-
Halten,wodieHerzogedas Landgerichthegtenb).

Eine

a) Geschichteder IuristenFacultat zu Rostock,S.
175. HH. Heinrichs und Albrechts und deren
beisitzenderRäthe Erkenntnissein S. des Klosters
Dobbertin wider von Flotow zu Stuer, ^und der
v. Helpte widerClansTrutmann v. D. Schwerin
am Tage Antonü und prisca (17, 18. Jan.)
1512, und RostockMillw. nach prisca 1513;
Ladungan Heinr. Mvltken ;u Neuenkirchen:"in
"Wismar am Sonnab. nach Felix (14. Jan.)
"1519, vor Uns und UnfernRathen in Rechten
"zu antworten.,; H. HeinrichsVertrag in S. des
Domkapittels zu Schwerin wider Mart. Verner
zu Zaschendorfv. D. Schwerin, Freit, nachCorp.
Chr. 1524. Mspta.

b) 8rank IX. B. S. IZY. HH. Heinrichs und
AlbrechtsLadungan Berend Molzahn, sichmit
Volr. Preen "vor nächstfolgendemunfern Um-
schlag.« gütlichzu vertragen, oder"auf den ach-
ten Tag Trium regum — tvo Wir alsdann mit
UnfermHofeseynwerden,,, zuerscheinen,(Schwaan
SD?ittw.nach Barbara); EbenderselbenKündigung
des Pfandschillingsfür das eröfneteLehnGutKlin¬
genberg an Wevige Molzahn "auf nächstenUm,
schlag des Ortts, wo Wir den halten werden
auszuzahlen,v. I. 1515. "Up dem nechstfolgen-
"de« Umschlag in de» acht Dagen der hilligen

,/Z Ko-
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Eine Zeitlang wurdendiesejährlichenzweiLand-
und Rechtstage (1520) zu Wismar vonbeiden
Herzogenmit den gemeinschaftlichdazuverschrie-
benenRathen abgewartet. Hernach(*534) sähe
man sie abwechselnd(Jubilatt) zu Wismar und
(Michaelis) zu Güstrow, von beidenmit gleich
viel Beisitzernbesetzt»So langeH, Heinrichlebte,
blieb es bei diesenzweimaligenLandGerichten
(Ostern) zuWiSinarund (Michaelis)zuGüstrow,
dochamhäufigsten(noch1Z49)amlezterenOrte c).
Die Landesherrenprasidirtenmehrentheilspersön¬
lich und liessenvon ihrenrechtsgelehrtenHosRa-
then, nebendenLandRäthendie Urthelnabfassen
und aussprechen»Zuweilenwurdenaus derLand-
schaft24 bis zo dervornehmstenund ältestenEin-
gesessenenzumfürstlichenRath »nd Gerichtsstuhl
Herbeigezogen,die in vorkommendenFällenüber
die LandesGewohnheitenBerichteund Gutachten
abstatten mußten 6). ZeugenVerhörewurden
durch Commissarienaufgenommen«).

Unter

"3 Könige;« (Mspt. d. a. 1544,) Vergleich
zwischenv. Schmeckerund v. Negendank, wegen
6000 Rhfl. auf nächstenAntonii in Güstrow zu
bezahlenv. I. 1560; imglelchenmit v. Levezow,
wegen 1200 fl. zu Wismar im nächstenUmschlage
zu bezahlen v. D. Wismar, Donn. nachAnts-
nii. (Mspta)

c) Neubrandenburgscherund SchwerinscherFürstbrü¬
derlicherVertrag 1320, 1534» Dr. I. P. ftrafte
Meckl.Land-und HofGenchtsHistorie, in Ungna¬
dens amoenitat. S. 402.

d) Ausführt. Betrachtung. Beil. 200-203.

e) H. Heinrichs Commissorium, zur Aufnahme<b
nes ZeugenVerhörs, auf Ansuchendes Lüneburg-

scheu
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Land- Unter Johann AlbrcchlSalleinigerNegierung
Gerichtewurde (1553, 1554) abwechselndzu Güstrow

und Schwerin Gericht gehalten0. Nun aber
wurde(1555) einecollegialischereVerwaltung der
Justiz nach einer gesezmässigenProceöOrdnung,
Durch ein von beidenregierendenHerzogen, mit
einem LandRichter und hinlänglichenBeisitzern
auö der Landschaftund den, GelehrtenStande,
ordentlich besezteö LandGertcht, beschlossen.
Die Herzogeliessen, nach demVorgangeandrer
deutschenStaaten, besondersnach dem Muster
derkäiserlichenKammerGerichtSOrdnung,(^558)

Land-undeine LandGerichtsOrdnung und bald darauf
(1568) eine erweiterteund verbesserteHofGe-

«mmrichtsOrdnUNg » mit Zuziehungihrer ehrbaren
' (adlichenLand-)iinh gelehrten(Host) Räthe, ab-

fassenund publkiren» Doch blieb es, nachdem
WunschederLandschaft,bei demambulatorischen
AufenthaltdesGerichts,welchesanfangs(bis 17.
Apr. 1562) zu Wismar, hernachviermaliahr-
{ich in beidenResidenzStädten(in derMichaelis-
und WeihnachtöOetave, weiterhin) Epiphanias
*mdQuasitnodogenitizu Güstrow, (erstQuass-

modo-

sehen HofGerichts 1539; imgleichenin S. v.
Gamm wider Kloster Malchow 1541. Mspta.

f) Araft beimUngnade a. a. O. H. Joh. Albrechts
gedrucktesAusschreibenzumRechtslage(20. Nov.)
nach Güstrow vom 10. Sept. 1553/ (im h. Ar¬
chiv.) Ebeudesselben,n»t seinen beifftzendeuRa¬
chen, ausgesprocheneUrthcln m S. des Raths
zu Grabow und der Banerschastzu Beckentinwi-
der die Gebr. Wagel daselbst; und in S. des
Klost.Dobbertinwiderv.Cramou, v. D.Güstrow
9. Deeemb. 1553/ «nb Schwerin 6 Apr. 1554.
(Mspta.)
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modogmitiund 14 TagenachTrinitatis, darauf)
MarienHeimfnchungundMichaeliszu Schwerin
gehalten ward 3). Die HofGmchtöOrdnung
fügte 4 ausserordentlicheRechtstage(Martini und
Jnvocavit) zuGüstrowund(Trinitatis und Bar-
tholomäi)zu Schwerin hinzu: an diesenwurden
Versuchezur Güte vorgenommen,Ladungener-
kanitt, Kundschaftenpubliciret, Dilationenund
gemeine Bescheideertheilet; die Ausfertigungen
geschahenim Namen derLandesherrschaften,un-
ter demfürstlichenGerichtsSiegel.

Das Personalebestand,(1558) ausserdemPersonals
LandRtchter, der in Abwesenheitder Herzoge
präsidirte,ans zwölfwillkührlichvonihnengewähl-
ten Assessoren:5 LandRäthenvomAdel, 2 Hof-
rächen, 2 RoftockschenProfessoren, 1 Gelehrten
aus dem Stifte Schwerin, 2 Bürgermeistern
aus Rostockund Wismar; z Procuratoren, 1
Protonotarius, i Gerichtsschreiberund 2 Ge-
richtsBoten; hernach(1568) aus 4 Landrathen,
4 Hofrathen, 1 Professor, demSchwerinfchen
Beisitzerund den 2 Bürgermeistern, 5 Procu¬
ratoren (mit Inbegrif des Fiscals) 2 Protonota-
rienund2 Boten; das Präsidium behieltensichdie
Herzogevor, selberzu übernehmen, oderin ih-
rer Abwesenheiteinem Beisitzer zu übertragen.
Eben diese12 BeisitzerStellenwurden demnächst

(1572) für stets grundgeftzlichsanctioniretund
würk-

)
'

g) WismarscherVertrag 1555. Leztes Wort 118,
119 Beil. Rraft beim Ungnade S. 403-40?.
Hederich in JVestphalen T, III. p, 1668» ÄrtNfcs
GerichtsOrdnung 1558-

Meckl.Gesch.?».Th. Q
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würklich besetzth). Die Beisitzerwurdenauf
die beschriebenenKaiserRechte, auchdieserLande
wohlhergebrachteerweislicheStatuten, Ordnun-
gen und Gewohnheitenzu sprechen, beeidigtund
mit Commissionenverschonet;ZeugenVerhörehin-
gegen durch Commissarienausgenommen. Aus-
wartigeAdvocatenoderProcuratorenwurdenzwar
zugelassen, sie mußten aber sich der Gerichts«
Ordnung geinäs verhalten. Armen Partheien
(die nicht zo fl, in Vermögenzu haben, schwo-
ren) mußten die Procuratoren sowohl, als die
Protonotarimumsonstdienen.

Proceß DieKlageund alleschriftlicheEingabenmuß-
ten gezwiesachtübergeben, alleübrigegerichtliche
Handlungen aber, nachderCitation, an den 3
Rechtstagen, von 6 zu 6 Wochen, mündlichvor¬
getragenwerden. Zu Ansangdes ProcesseSdürft
ten keinePoenalMandave ohne JustificatorClau-
fei ergehen; auchselbstin Sachen der Landesher-
ren wider ihre Unterthanen, peinlichestrafbare
Falle ausgenommen,konntenichtthatlicherWeift
mitArrest,SequestrationoderExecutionangefangen,
sondernnur nach vorgängigerUntersuchungver-
fahren, und niemand ungehörtvernrtheiletoder
an seinerVertheidigungverkürztwerden. Nach
geschlossenenActen, wurdendiesevonbeiderseitigen
Procuratoren, in der Protonotarim Beiseyn,
compliret, darauf von demGerichte, nachallge¬
meinerStimmenSammlung, die Urtheileabge-
fassetund sofortpubliciret. In denam

h) HofGerichtsOrdn. 1568, Borr, und Tit. I-IV.
Reversaleii 1572, Art. II. Ausführt. Betrach-
ti»ngen, ,07. Beil, RostockerEtwas 1737. S.
134.
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richte anhängigen Sachen durften die Partheien

nicht bei Hofe supplicirm oder Reseripte ausbrin-
gen, am Hofe auch solcheSupplicationen nicht
angenommen, sondern dem Rechte mußte sein Lauf
gelassen werden. Appellation:« ans ReichsKam-
merGericht waren anfangs in Sachen über 400 fl.
wehrt, erlaubt; die zweite HofGerichtöOrdnung
erhöhete die Summe auf 500 fl. aber die käiftrli-

che Confirmation und ein besondres Privilegium,

(*569) sezten sie auf Zoo fl. herunter. Rechts-

kräftige Erkenntnisse des HofGerichtS mußten, bin¬

nen 8 Wochen nach der Publicirung, befolgt, wi-

drigenfalls durch gerichtliche Befehle an die fürst-

lichen Beamte oder StadtRäthe und Befehlsha¬
ber, binnen 1 Monaten zur Vollstreckung gebracht
werden; bei ExecmionöVerfügungen ward von
ioofl. 1 fl. HülfsGeld in die GerichtSLade erlegt

und von dem verlierenden Theile wieder wahrge-

nommen. Die GerichtsKosten mußte in der Re-

gel der Ueberwundene dem Sieger bezahlen und

dazu vom Gerichte, nach vorgangiger Ermässigung,

verurtheilt werden; bei den Advocatur - und Pro-

curaturGebühren für Satzschriften wurde mehr

der Fleis ihrer Verfasser, als die Grösse der Pro-

ducten geschähet; doch blieb jedem unbenommen,

seinem Anwalde freiwillig mehr zu geben -).
Kein Gläubiger durfte, seinen Schuldner

oder dessen Bürgen eigenmächtig zum Einlager Eiklar

einmahnen, noch durch SchandGcmählde sich
selber Recht verschaffen; überhaupt war das Ein-

reiten ins Einlager nicht anders, als wo es aus-

O. 2 . drück-

j) LandGer.cVrd. 1558. H. Ger.O. 1568. Rever,

salen 1573/ Art. II«
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drücklich verschrieben war/ verstattet; und esmuß?
te dabei von den Bürgen alle Massigkeit beobach¬
tet werden k). So wie ieder Gläubiger seinen

Gerichts- Schuldner vor dessen ordentlicher Obrigkeit belan-
stand

3^ wußte, durfte besonders kein Weltlicher in
weltlichen Sachen vor geistliche Gerichte gezogen;
die vor den UnterGerichten dingpflichtigen aber,
mußten zuerst daselbst, die vom Adel, Amtleute,
Gemeinden der Städte, Flecken und Dörfer,
auch andre den UnterGerichten nicht unterworfene
Personen vor dem HofGerichte belangt, und hie-
selbst geringfügige Sachen (unter zo fl.) summa-
risch behandelt werden. Kein fürstlicher Beam¬
ter durfte, selbst in seinen AmtöGeschaften, der
Jurisdiction des HofGerichtS sich entziehen, noch
'durch landesherrliche Restripte davon eximirt wer-

tAtterGe- den. Jeder Prälat, Edelmann, Vogt oder andrer
richte Richter mußte gegen seine GerichtsUnterbehörigen

den Kläger, nach verfehlter Güte, in geständlichen
Schuldsachen wo möglich in einem Gerichtstage,
spätestens binnen Z Monaten zum Recht verhelfen.
Bei den UnterGerichten in Städten, Flecken und'Dörfern

wurden Klage und Antwort mündlich
vorgebracht und, wenn dieSache über -ofl. betrug,
alle Verhandllingen von dem beeidigten Gerichts-
schreibet aufgezeichnet. Die RathsDiener in den
Städten mußten den fürstlichen StadtVögten
gleiche Folge leisten. Von allen Erkenntnissen der
AnterGerichte, in Sachen über so fl. wehrt,
konnte von Stund an, oder binnen 10 Tagen an

das

h) Meck!.GrundGcsetze, S. 194/ 195. Burgliche
Verpflichtungzum Einlage?, "als Linlageis Recht
und.Gewohnheitist,., kirn Zrank IX. B. G, izi.
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das HofGericht appelliret werden; ausserdem
konnte man den UnterRichter nicht anders, als im
Fall der verweigerten oderverzögerten RechtöPfiege,
vorbeigehen, in welchem die Sachen auch ohne
Appellation aus HofGericht devolviret wurden 0.

In Rostock war schon früher (1531, 28.
Nov.) eine Gerichtsordnung für das Raths - Ge-
wettö- und NiederGericht von dem Magistrat
abgefasiet. Von demselbenward noch (1559) an
den Magistrat zu Lübeckappelliret m). In andern
Städten aber, wo das lübscheRecht galt, nament-
lich zu Dömitz ward, (1572) mit Aufhebung
der bisherigenAppellationen dahin, das Mecklen-
burgische HofGericht zur AppellationsJnstanz an-
gewiesen n). In peinlichen Sachen mußten die
UnterGerichte dieHalsGerichtsOrdnnngKarls des
V. bei Verlust der Jurisdiction, beobachten, in
zweifelhaften Fällen an die Landesherrschaft Bei
richt abstatten und Belehrung einholen 0),

O. 3 Zu

!) polizeiOrdn.1562, 1572. Tit. von wuchcrl. Eon-
tracten; von Gerichten in geist-und weltl. Sachen;
von der Nacheile (in fine) pol.Ordn. 1516, Tit.
VIII, IX, X. H.G.<!)rdnung 1568, Tit. von
UnterGerichten; was für Sachen vor Unser H.G.
gehören. Revcrsalen 1572/ Art. III. In Wis-
mar stunden selbst die fürstlichen HofBedienten, in
Vergehungen gegen Bürger, unter des Raths Ju-
risdietion, und auf dem sürstlichen Hofe daselbst durf-
ten keine Verbrecher Zuflucht finden. (Senkenberg
selecta T. II. p. 510.)

m) Nettelbladt von Rostockischeu Schriften und Ur¬
kunden , S. 72. Rostockcr iktwas 1738/ S. 5*9.

n) Chemnitz im L. H.Joh. Alb. 1572 aus briest.
Urk.

0) H.G Ordnung 1568/ Tit. Von peinlichen Fallen.
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Stifts- Zu Bühow ward (1528) von den Urtheln
Gerichte StadtVogtS (vor den Stapel) an den Rath,

k und von dessenErkenntnissen an das bischöfliche

Gericht auf der BurgBrücke, weiter aber nicht,

appelliret; dann blieb nur noch eine unmittelbare

bischöflicheRevision der Acten vorbehalten, p) bis
(1,58, 1568, 1572) das Mecklenburgische Hof-

Gericht zugleich die AppellationsInstanz für das

Stift Schwerin wurde«

vii. KirchenVerfasfung.

A) Katholische.

1) in der So lange die Römische Hierarchie in den

Schwerin-hiesigenLanden anerkannt wurde, waren im Schwe-
schenDiö- rinschm Kirchensprengel das Or^inarinm (15^9)

cese. die erweiterten dieses
Bisthums (1520) für dessengottesdienstlicheund
kirchliche Verfassung, so wie für die Liturgie die
Neue KirchenAgende (l52r) und das Brcvia-
rlUM (1529) die gestrichen Richtschnuren. Alle
Juraten und ProvisoreS eine?Kirche oder Kapelle
mußten, bei Strafe des Bannes, ein eingebunden

neS Exemplar des Ordinarinms an einer eisernen
Kette aufbewahren: eben so mußte ieder Pleban
oder VicePleban der PfarrKirchen, Kapellen und
Hospitäler die Agende (für 11 Iß,) eingebunden

' anschaffen, und der Nachfolger mußte seinem
Vorganger dieseAusgabe erstatten *0. Von den

»er;

p) Gamm ml. IttfcEl. LandesGesetze IV. Th. S. 10.

a) If'est-phalen diplomatar. Meclenb, ad a. 1519,

1520/ 1521, 1529, T. IV. p, Ill2/ 1122/ 1126,
1130



KatholischeKirchenVcrfassung.247

verwürkten KirchenStrafen warm (1520) 4z Ab-
solutionvFalle dem Bischöfe und 44 dem Pabste
referviret: zu lezteren gehörten die gegen Martin
Luther, (damnatum haereticum) dessenAnhän¬
ger, Verrheidiger nnd Beschützer. Diejenigen
geistlichen Gesezgebnngen des Bischofs, welche
eine gleichförmigeBeobachtung in der Bremenfchm
MctropolitanPropinz vorauöftzten, wurden (1512)
mit Zuziehung erzbischöflicher auch bischöflichLü-
beckischer und Raßeburgscher Abgeordneten ab-

gefaßt b). Der Bischof oderAdministrator durfte
von feinem WahlEide keine pabstliche Diöpensa-
tion suchenoder annehmen; und wenn er nicht sel-
ber dieWeihe empfangen hatte, wurden dessenOr-
dens Functionen durch einen WkihBifchof ver-
waltet c),

O. 4 Die

1130. Marks Beitr. zur Schwerinschen Evangel.

KirchenGefck)ichte S. 6, ff. Schröders -vangel.

Meckl. aä 3^ I5IY, 1529, S. 18, 159- Rosto¬

cker iktwas 1740, S. 538.

b) IVestphalm ad a. 1520, iLls. T. IV. p»

1115/ 1103.

c) Dessen jährliches Gehalt waren: (1518) 25 Rh?,

nebst 8 Nhfl. Hansmiethe, wofür er in Rostock oder

Bützow wohnen mußse, 9 Mk. Sund, für einen

Ochsen, 4 Rhfl. für 2 Mastschweine und 6 Scha¬

fe, 10 Drömbt Rocken, Gerste und Haber; bei

auswärtigen Verrichtungen, ausser in Schwerin und

Bützow, für die Meile 1 fl. nebst Bewirthung auf

2 Tage mit 4 - 5 Bedienten und Pferden; für die

Einweihung einer Kirche oder Kapelle 2 st. eines

Altars oder Kirchhofes 1 st. seinen Bedienten 12 und

6 lß; für OrdinatiousScheine und Jmmatnculirun-

gen die Hälfte der Gebühren, wovon die andre
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Schive- Die Verhältnisse des DomKapittels mit dem
r'Njche Bischöfe waren durch die WahlCavitulatwNeN

(1504, 1516, 1532, 1550) grundgesezlichvor-
gezeichnet. Ohne des Kapittels Vorwissen, durfte
der Bifchsf fein Stift nicht resigniren oder ver-
tauschen, noch einen Coadjutor annehmen, auch
ohne dessen Einwilligung auf den Schlössern zu
Büßow und Wann keinen Vogt, Hauptmann
oder Beamten bestellen; auf beiden restdirte ein
Domherr, als Kapellan, der das Schlos für
den Bischof in dessen Abwesenheit, so wie nach
dessenTode für das Kapittel, verwalten, und des-
halb beiden huldigen mußte; auf beidenSchlöft
fern fanden auch dieDomherren, gegengewaltsame
Verdrängung von ihren Pfründen, Zuflucht, Schutz
und Unterhalt; und die Gefängnisse zu Warm
wurden den Kapitularen und ihren Bedienten zum
Gebrauch, bei Vergchungen ihrer Bauern und
Uuterthanen, kostenfrei geöfnet. Ueberhaupt
durfte der Bischof, ohne seiner Domherren Wis-
sen und Willen, keine wichtgiere Angelegenheiten
entscheiden, selbstkeinefreiwillige Hülfen, Beden
And Auflagen in seinem Stift einfodern, noch Sy-
nodalStatnten errichten; über residirende oder
abwesende Domherren durfte er sich keineJuris-
diction anmaassen, und die Viearien zum Nach-
theil der Kapitularen nicht begünstigen. Die Ei¬
desleistungen des StiftsHauptinanns und Stifts-
Kammerers, aller StiftsBeamten, Dienerund
Lehnleute, des Raths und der Bürgerschaften zu
Büßow und Warin auch andrer Unterthanen wur-

den

Halste dem StistsKanzler und Schreiber gehörte.
(Schröders evang.Meckl.ada, IAI8, S. s.)
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dm (1550) auf das Kapittel, besondersim Fall
der SedisVacanz erweitert6). Von demRom.
K. MaximilianI. erhieltendieKapittelzuSchwe¬
rin und Bützow (1515) das Recht mit rothem
Wachs zn siegeln; undvonden Pabstenwar die
SchwerinscheDomKircheso reichlichmit Jndnl-
genzienbegnadigt, daß man durchihrenBesuch
sichin einemJahre auf 1277 Jahre Ablaß er»
werben konntee). Von ihren42 Altärenwaren
aber die Einkünfte(1532) zum Theil schonan
evangelischeGeistliche,als geistlicheLehnever-
liehenO.

Zur Verwaltungder EpiscopalJurisdietion,Nosiscki-
war in Rostockein bischöflicherOssicial(Konrad sHe
Pegel, 11567) bestelletff). Unter dendortigen
Geistlichenhatten(1512) die Prälaten undDom-
HerrendesCollegiatStiftsdenerstenRang; ihnen
folgten dieFranziskaner- und DominikanerMön-
che, zuleztdie WeltPriester der PfarrKirchen zn
S. Peter, S. Nicolas, S. Marien undS.Ja¬
cob. Die Universitäthatte (1525) i» Vicarien

Q. 5 an

d) Schröders Papist. Meckl.26 3, 1516, S. 2850.
IVestphalen diplomatar. Med, p. 1105, iLhemal.
Verhältnis zwischenMeckl. und Schwerin, V.
und VIII. Beil.

e) Schröders Papist. Meckl.ad a. 1508/ 1515. S.
2795/ 2837. IVestphalenmonument. T. HLp,
1722.

f) IVestphalen dipl, Mecl. ad a. 1532/ p. 1133*

ff) Dipl. Mspt, d. a. 1560. ßacmeister in IVest¬
phalen T, I. p. 1633. Schröders evatigel.Meckl.
sd s. 1566, S. 508»
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an den 4 HauptKirchenzu verleihe»g). Das
FranciSkancrKlosterstand(^509) unter demGe¬
neral der SächsischenProvinz dermindernBrü-
der, so wiedas DominikanerKloster(1548) un¬
ter demVicarius desOstSächsischenProvinzials
des PredigerOrdenSzuWismar. LeztereSbestand
aus dem Prior, SubPrior, Baccalaureus,
Lesemeisterund gemeinenConventualen; derVi-
cariuöundderPrior waren(1520) zugleichpäbst-
licheInquisitoreS(kaerencae piauitüüs) h). Der
MichaelisConvent zum Grünenhof war znlezt
(^55?) «lifden Pater oderVerweser, 2 Priester
und 1 LaienBruderreduciret, und erkannteden
Pater und ConventdesFraterhauseszumSpring-
bornin Münster für seineSuperioren i).

Kloster- Das Iungfernklosterzu NeuKloster zählte
(,5,6) 54 Nonnen, das zu Ribnitz (1523) 35
Nonnen, l o Schülerinnenund r 1dienendeSchwe¬
stern K); das zuDobbertivbat selber(1527) den
H. Heinrich, bei dem Bisch. Magnus dieVer-
anstaltungeiner,seit3Iahren unterbliebenenVisi¬
tation durchdenPrior des JohannisKlosterSund
denOfficialzuRostockmitZuziehungeinesSchwe-
rinschenDomherrn, zubewürken. Zu Malchow

waren

g) IVestphalen,dipl.Med.ad a. 151«, p. 1103»
Rost. LtwaS 1740, S. 449; 1741, S. 166.'

h) Schröders evang. Meckl. aä a. izso, 1526,
1548, S. 26, 27, 113, 490. XV, Nachricht
vsn gel. Rost. Sachen 1744, S. 69.

i) Rost. Ltwas 1739, S. 650,

k) Schröders Papist. Meckl.aä a. 1516, S. 284,
Rost, gtivae 1737, S. 685. Schlaggert chron.
Ribniz. p. 886,
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warendievonFlotowimBesitzedesRechts, den
KlosterProbsteinzusetzenund die Rechnungenauf-
zunehmen,undwurdendabei (1536) durcheine
KammerGerichtöUrchelwiderdieHerzogegeschützt.
Eben diesesKlosterwurde(1546), so wiedas zu
Rühn (1537), vondeinProvisor, der Priorin
und UnterPriorin regiert>). Zu SubConserva-
toren der gesammtenGeistlichkeitdes Schwerin.'Geistlich-

schcnSprengels, ihrer Güter und Gerechtsamê
waren (1521) die Pröbste zu Bremen, Stade,
Greifswald und Rostock,mit den Dechantenzu
Natzeburg,Hamburg, Güstrowund Bützow von
denBaseischenConjervatoren(II. Th. S. 712, w)
verordnetm).

Das Personale des Domkapittelszu Ratze-2) inder
bürg war (seit1504) mit 8 neuenDomherrnStel-
len vermehrt. Der Dechant, (vormaligePri- ^
or) und der Cantor bekleidetennun kein geistliches~10

Amt mehr, sonderneineblos persönlicheWürde

(pcrsonatus). In Wismar residirteebenfalls
ein Offfcialdes Bischofs von Ratzeburg, um des-
sen Jurisdiction, wichtige Fälle ausgenommen,
daselbstzn üben, Testamentezu bestätigenund

von derenVollstreckern,so wievon mildenStif-
tungen, (MarienZeiten)Rechnungaufzunehmen;
weltlicheHändel durften nichtvor das bischöfliche
Consistoriumgezogen,sondernmußtenandenRath

und denStapel derStadt verwiesenwerden; der

Bischof durfte keinebürgerlicheGrundstückeer-

werben, sondernmußtemit seinerHerbergein der

Stadt sich begnügen. Der GeneralVicar des
Bis-

j) Dippl. Mspta d. s. 1527, 1536, 1537/ I54°»

m) Schröders evaug.Meckl.sä s. 1521, S. 42/ 43.
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BiSthums RatzeburgresidirteinderFolgeCr541)
zu Lübeckn).

3)Kirchen» In beidenSprengel» geschähedieBelehnung
Staats- erledigtenPfarren und Vicarien (noch1548^

Recht die gewöhnlicheDarreichungdcsBiretS aus
denHändendesBischofsoderOfßcials 0). Wenn
die Patronen ihre geistlichenLehnebinneneinem
HalbenJahre zu besetzenversäumten, sielensolche
dem Bischöfezur willkührlichenVerleihung an-
HeimP), HerzoglichePatronatKirchen wurden
(1534) in dem Heinrichschen Antheil 47 mit 19
Kapellen, und in dem Albrechtschen36 mit 17
Kapellengezahletq). Selbst indenSchlosKapel-
len zu Güstrowund Schwerin wurdencanonische
Stunden und MarienZeitm gefeiert, und beide
waren mit pabstlichm^lblässenreichlichbegna-
digt r); auchAlbrechthatte (1540) einenHoska-
pellanaufdemSchlossezuSchwerinrr). Alle

Gotteö-

n) Schröders Pap. Meckl.ad a. 1504, S. 2711,
2748 > Evang. Meckl.ad a. 1541, S. 440.

o) Schröders evang.Meckl.ad a. 1518/ 1541, 1548/
S. 13, 440, 497. Dipl, Mspt. d.a. 1539.

p) Dipl, Mspt. d, a. 1560,

q) RegisterderPfarrKirchen-e. dieH. Heinrichz.M.
zuverlehnenhat undPatronus dazuist, imM. Zun.
1Z34; Registerder geistlichenFiirstenLehnenin H.
Albrechtsz. M. Aemtern, Städten und Gütern bs-
schriebena. XXXI111,Mspta in»herzogl.Archivzu
Schwerin.

r) Chemnig im L. H. Henr. XI. ad a. IZIO, 1515
1517/ aus Brief!!.Urkk. Westphalen diplom, Med,
ad a, 150z, p, 1097.

rr) Dipl,Mfpt,d, a, 1540.
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GotteShausVorsteherundKirchgeschwomenmuß¬
ten auf demlande denPfarrern und Obrigkeiten,
in Gegenwart zweierGemeindeAeltesten,so wie
die m denStädten vor ihrer gewohntenBehörde,
jährlich Rechenschaftablegens).

B) Evangelische.

Seitdem durchLuthersLehredievormaligenMeckle»?
Begriffe vonGottesVerehrnngundHeiligendienst,burgische
vonCöliöatundOrdensGelübden,vonPriesterWei-
He, MeßOpfer, Fastenund bischöflicherGewalt
oereinigetund dieWirkungenderlezterendurchden
Religionsfriedenbeschranktworden; waren die
bisherigen KirchenGesetzeauch Hieselbstgrößten-
theilS unanwendüchgemacht. Daher ward eine
neue Gesezgcbnngfür die kirchlicheGesellschaft,Kirchen-
nach demeignenUrtheiledes SchwerinschenAd- Gesetze,
ministrators Magnus, (iZz8) nochwendig. Die
ersteKirchenOrdNUNg(1540) war nur eineneue
Auflageder, von ihremVerfasser(Joh. Niedling)
zu Magdeburg (1534) HerausgegebenenKirchen-
Ordnung. Sie beschränktesichhauptsächlichaus
dieverbesserteGlaubensLehre;undenthieltzugleich
die(mit wenigenAenderungen,auch besondersge-

druckte)Ordnung der Messe, eine Sammlung
von Collectenund Gebetsformeln, zumTheil aus
der neuenSchwerinschenKirchenAgende(1521)
beibehalten,mit VorschriftenvonderCommnnion
der Kranken, vonVertrauuug der Ehegattenund

von

S) poliz.Ordn. 3.1516/ 1542/ Tit.von derKerk-

geschwarnenNeckenschop.
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von Begräbnis derTodten 0. Die landesherr¬
liche, von der LandschaftangenommeneK' chen-
Ordnung, (1552) insofern-solcheden,Sinn
des AugsburgischenGlaubensBekenntnisiesgemäs
war, demnächstdie, mit Rath der Theologen
auchHof« und LandRätheabgefasseteKirchenGe-
richtö- und ConfistoniOrdnung, (1570) und
endlichdieConstitution wegen der Superin¬
tendenten(^571) wurdennachundnachdie
GrundGesehederMecklenburgischenKirche. An
die Stelle derBischöfeund Archidiakonen, ihrer
Vicarienund Osficiale, verwaltetennun dieersten
GliederderKirche, die Landesherren,selberdas
KirchenRegimentund diegeistlicheGerichtsbarkeit,
durch das Consistoriumund die Superimenden-
ten u).

Consisto- Das Consistorium zu Rostockwar von ih-
riumnm (157 l) mit z geistlichenund z weltlichenKlr-

chenRäthen,v>einemNotarius,demProcura-
tor Fisci und'2Botenbesetzt.Die Gegenständ
de diesesCollegiumswaren: ReligionsStreitigkei-
ten; gleichförmigeBeobachtungderLiturgie; Un¬

terst,,

t) Hist.Nachr.v.b. Verf.desFürstenthumsSchwe¬
rin, Beil. V. AerkenVrdeninge 1540. (i)rd-
mtng der tNisse1545. Nettelbladt notitia scrip-
tor. Megapol. p. 126. Westphalen monum.
T. IV. p. ns8.

nt) Sammlung Neckl. LandesGesetzeI.ThM. I, II;
II. Th. N. CCXII. WismarscherVertrag 1555.
Ein Auszugaus der KirchenOrduung(1557) ward
auf kandesfürstl.Befehl(1562) jährlichzweimalvon
den Kanzelnverlesen. (Schröders evangel.Meckk.
ad a. 1562, @. 384.)

v) Rostscker lktwas 17z?, S. 267.
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tersuchungund Bestrafung öffentlicherScandale
und Verbrechen, in Kirchenoder auf Kirchhöfen
begangen; .ZurechtweisungöffentlicherVerächter
der Predigt und Sacramente; Beschützungund
Erhaltung derKirchen,mildenStiftungen, geist-
lichenPersonen und Gebäude bei ihren Gütern
und Einkünften; Berufung, Besoldung, Ver-
sehung, Entlassungauch Lehreund Wandel der
Kirchen-und SchulDiener; persönlicheAnsprüche
und Klagen unter und gegengeistlichePersonen;
endlichauchSponsalien-und EheSachen, wenn
zuvordie Superintendenten,Pfarrer und Beam-
te des Orts sieherkömlichverhöret, abernicht in
Güte hattenentscheidenkönnen. Die Jurisdiction
desselbenerstrecktesichüberdas ganzeLandund al- ...
te Einwohner, ohnedie UnterObrigkeitenvon ih-
rer erstenCognitionöffentlicherVerbrechenzu di-
spenstren, oder denweltlichenGerichtenbabeidie
ConcurrenzundPräventionzuentziehen.Der Pro-
ceswar summarisch, und die Ausfertigungener¬
gingenunter fürstlichemNamen und Siegel w).
Die Richtschnurender Erkenntnissediesesgeistli-
chenGerichts waren: in ReligionöStreitigkeiten
dereinzigeunwandelbareMaaöstab des geoffenba-
reten göttlichenWortS, wie solches, ohne alle
menschlicheZusäße, aus denGrundsprachenund
Umständen, allenfallsmit Hülfe der lutherschen
Auslegungen, insofernediesemit dem HauptJn-
halt der göttlichenLehreübereinstimmeten,erklä-
ret werden konnte; in liturgischenund öconomi-
schenKirchenAngelegenheitendieKirchenOrdnung;
in EheSachen die canonischenund kaiserlichen,

mit

w) Cons. Ordnung Tit. I. VI,
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mit der heil. Schrift übereinstimmendenRechte
unddiedarnachbesonderscrtheiltengestrichenVor-
fchriften. GegenöffentlichegrobeAergernisseblieb
die Excommunicationzwar vorbehalten: sie dürft
te aber vondenPredigernnichteigenmächtig,son¬
dern nur nach vergeblicherWarnung und darauf
beimConsistoriumgemachterAnzeige,nach dessen
rechtlicherUntersuchungund Verurtheilung, aus?
gesprochenund, bis zur Absolution, vollstrecket
werden. Die Executionwar denUnterGerichten
übertragen. Gegen die ConsistorialUrtheilewar
einezweiteRevisionderActenverstattet, bis dazu
(1572) dieAppellatisnsJnstanzbei demHofGe?
richteangewiesenwurden

Rostock Weil durch den Religionsfriedennur die
geistlicheJurisdiction der Bischöfe in Glaubens?
und gottesdienstlichenAngelegenheitender A. C.
Verwandten ausserThätigkeit geseztwar; so
bliebauchnochnachherin RostockdieStelle eines
bischöflichenOfsicialöund Archidiakonuö, doch
tftit 1503) nur nachdenVorschlägendesConci-
liums und mit VorwissendesRaths besezt. Die
Herzogeließensich(>Z?o) erst von demAdmini¬
strator undDomkapittely) zuSchwerin die, auch

nach

X) Csns.cvrdn. Tit. VII, VIII, X. XII. Von dem
MisbrauchedesKirchenBmniesin RostockS. Bac-
meister in IFestphalenT. I.p. 1580- 1583/ 1592*
2594/ 1598. (DesNostockischcnMinistem)Bericht
vom christlichenVann, Rostock1565. (Schrö¬
ders evang.Meckl. S. 474.) Or. Laur. Kirch¬
hoff'Responsumiuris de excommunicatione. Rost,
ap. Jac.Transylv. 1566. (Rostock.Llwas 1737,
S. 813.) Rcvcrfaicn 1572/ Art. V.

y) Urc'undl.Lestättigung 58. Beil. S. 97. Orig.
Mspt. vom33. Jan. 1570, im h. Archiv.
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nachder ReligionsVeränderung,durchOfficialen
und Archidiakonenausgeübte geistlicheIuris-
dittion über dieRsstockischenBürgerundEinwoh-
ner, bis zur ReligionsVereinigungabtreten, um
solche,durcheinKirchenGerichtimLandeodersonst
in Rostock,zu verwalten; dochbliebendabeidein
Stift und Kapittel alle bisherige Grundstücke
und Hebungenin und um Rostockvorbehalten.
Inzwischen war (seit 1566) daselbstein eigenes
StadtCvnsiftorium z); auchin Wismar wurden
(1ZÜ8) bei EhescheidungenvondemMinisterium
Beisitzeraus demRath zugezogen2).

AlleKirchendes Landeswarennun unterdie
sechsSuperintendenten zuWismar, Güstrow, Super-
Parchim, Schwerin, RostockundNeubranden-intendenten
bürg vercheilen 1) zum MecklenburMchM
Kreise gehörtendieStädte und AemterWismar,
Bukow, Poel, NeuKloster, Tempzin, Stern-
berg, Mecklenburg, Gadebusch, Rehua, Grs-
vismühlen und Dassow; 2) zum Wendischen
Güstrow, Lage, Tekerow,Dargun, NeuKalden,
Malchin, Jvenack, Stavenhagen, Waren, Rö-
bel, Malchow, Krakow, Dobbertinund Brüel;
3) zum Parchtmschen Parchim, Geldberg,
Lübz, Plau, Marnitz, Neustadt, Grabow,
Gorlosen, Eldena undDömitz; 4) zumSwwe-
rinschen, (ausser dem BiSthume,) Schwerin,
Hagenlw, Walsmühlen, WittenburgZarren¬
tin, Boizenburgund Crivitz; 5) zum Rostock-
schell, Rostock, Ribnitz, Marlow, Sülze,

Enoien,

z) Grape cvang.Rostock/ S. 137.

s) Schrödersevang.Mccfl.S. 561.
Meckl.Gösch.«I.Th. R

i $
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Gnoien, Tessin, Schwaan, Doberan undKrö¬
pelin; 6) zum Stargardischen Nel,Branden¬
burg, Friedland, Stargard, Woldeck,Wanzke,
Broda, Feldberg, Streliß, Nemerow, Mirow,
Fürstenberg, Weftnbergund Wredenhagen. Je-
dem Sllperintendentenwa" in seinemKreise ein
Notarius oderSchreiberzugeordnet. Die Su¬
perintendentenmußten nicht allein über die Kir-
chenOrdnunghalten, sondernauchvondemZu-
ständeihrer untergeordnetenKirchengenaueKennt¬
nis nehmen, und zu demEndejährlich (Montag
nachMichael.)allePrediger desKreises, auf Ko-
stenihrer Kirchen,zu einen?Sytwdus versamm-
len, um ihre Lehreund Wandel zu beobachten,
ihre Einkünfte zu sichernund andren geistlichen
Bedürfnissen, mit Hülfe der competirendenBe¬
amtenund KirchenPatrouen, abzuhelfen. Allge-
meine Synoden blieben der landesherrlichenAn-
Ordnung überlassen. Hingegensolltenalle Jahre
in einzelnenAemtern, so wie vonZeit zu Zeit im
ganzen Lande, KlrchenVisltationen angchellet
werden, um die ReligionsKenntnisseund Sitten
der Prediger und Zuhörer, dm Zustand der Kir-
chen und Schulen, ihrer Einkünfteund Grund¬
stücke, auch die UnterhaltungdergeistlichenPer-
fönenundGebäudean Ort undStelle zu erforschen
und zu verbessern. Sowohl zu denallgemeinen,
als SpecialVisitationenmußten, nebendenGe-
lehrten, etlicheaus derLandschaftund Landräthe,
zu lezterenaber ausserdemdie Beamten, umde¬
ren liquideVerfügungenzu vollstrecken,gebraucht
werden. Die vonderLandesherrschaftbestattigten
Visi'tationsBescheidedurften nicht vondenKanz-
Teten, sondernallenfallsnur von dem Consisto-

rium.
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rinm, mit Rath und Vorwissender Interessen-
ten, abgeändertwerdenb).

Zum PredigtAmtdurftensichkeinennberu-spredigtt
fene und ungeprüfteSubjecte aufdringen: den
Patronen blieb zwar ihre Gerechtigkeitzur Kir-
chmBestellungunbenommen;siemußtenaberdazu
tüchtigePersonen,welchediereineLehredesEvan-
geliums bekanntenund »lichtin öffentlichenLa-
stern lebten, nominirenund dem competirenden
Superintendentenprasentiren. Von diesemwur-
den sie, in GegenwartdesPresbyteriumö, exa-
miniret und, nach befundenerTüchtigkeit, auf
Kostender Patronen, ordiniretund bestättiget;
wobeisie angelobenmußten, bei derreinendjrisi;
lichenLehrebeständigzu bleiben. Waren sieschon
anderswo im Amte gewesen;so durfte nur Ver-
Hör und Approbationdes Superintendentenvor-
aufgehen. Die EinsetzungundAnweisungmußte
dieser, in GegenwartdesPatrons oderAmtmanns
undderGemeinde,unentgeldlichverrichten. Kein
Prediger konntevon denPatronen, UnterObrig-
Fettenoder Superintendentengekündigetoderab-
gesetztwerden; dieseskonntenicht anders, als
nach rechtlicherUntersuchung, vomConsistorium
geschehen<0, In Rostockwar das Patronat der

R 2 Marien-
b) GuperintendentenGrdn. 1Z71. AirchcnGrdn.

1552, II. Th. Tit. Von der Visitation. Reversa-
len 157s, Art. V. Die Ministerienzu Rostock
und Wismar hielten, statt der Synoden, ihre 5e-
sondernZusammenkünfte,ienesim JohannisKloster,
diesesaufderMaricnPsarre. (Bacmeisterin West,
phalen ad a. 1562, p. I5Y2. Schröders evang.
Mcckl. ad a. 1568, S. 558, 562.)

c) liird/i nvPtön.)II. Th. GuperintendentenVrön.
Art. IV, V, Der<l)rdinanden Examen, wiees in

der
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VtarienKirche (-572) zwischendenHerzogenund
dem Rath streitig; überdieandern3 PfarrKir-
chenwaren die ersterenim unbestrittenenBesitz
desselbendJ. Zu Schwerinwarennun beständig
evangelischeHofPredigeran der SchlosKirche;
und Johann Albrecht hatte im Oberdeutschen
KriegeeineneignenFeldPrediger«). Küsterwur¬
den^ nachdemsie vomSuperintendentenexaminirt
und approbiretworden, von den Pfarrern und
KirchGeschwornen,doch ohne Widerwillendes
KirchenPatrons,angenommen0.

Schulen Die Schullehrer in den Städten und Flecken
mußtenvorherin Rostockvon dazuverordneten
Männernexaminiretund tüchtig befundenseyn.
Die Knabenwurdenin 3, nötigenfalls, wiezu
Wismar (1566), in 4 Classenabgesondert.In
Rostockwar die (1534) zusammengezogeneJo-
hannisSchule (1562) wiederin 4 kleinereTrivial-
Schulen bei denHauptKirchenaufgelöftt. Im
ganzen Landemußte eine gleichförmigelateinische
EtymologieundSymaxis, wieeingleichförmiger
Katechismus, gebrauchtwerdeng).

In
derMeckl.KirchDrdnunggefassetist. (Wittenbergb.
HansLusst,1554, 8.)

Ö) Sameister p. 1554, 1556/ 15^3/1582. Schrö¬
ders cvang Meckl. a. 1572, S. 12z. Rosto-
ckerLtwas 1740, S. 284, 474. Em Verzeich-
ms allerevangelischenPrediger in Rostock £bew
daselbst 1737/ S. 695, 724, 762, 785/ 820;
-740, S. 275/ 34°/ 402 ff. 689 ff.

e) Marks Schwerinsche evang. KirchcnGesch. S.
14z. Schröders evang.Meckl.ad a. 1551, S-532.

k) Sm?erit>te;identenGrdnung, Art. IV.
g) NirchmGrdnung IV. Th. vonErhaltungchristli¬

cherSchulen. Sameister p„ 1597, Mrrelbladt
S. 69.
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In allenKirchenund Schulen, auchin der Lcör-
Universitätzu Rostock, ward diereine Lehredes System
Evangeliums aus der Propheten und Apostel
Schriften, (1552) als die einzigeErkeuntnis-
Quelle des religiösenLehrBegrifs, gcsezlichein;
geführet.Man nahmdiesezwarin demVerstände,
als ihn dieälterendreichristlichenSymbolen aus-
drückten, und derLutherischeKatechismus, das
AugeburgifcheGlaubensBekenntnis, das Sy-
stemder tripolitanifchenund übrigenSächsischen
Ministeriendamit übereinftimmeten;ohneicdoch,
wenn eö zur rechtlichenEntscheidungreligiöser
Streitigkeiten kam, auf irgendeines Menschen
Schriften Rücksichtzunehmenh)* Wiedertäufer
(Mennoniten)und die mit ihnen in gleicheClaffe
geworfenenReformieren(Sacwmentirer) wurden
im ganzenLande, so wenigals besonderszu Ro-
stock, wie in den übrigenWendischenStedten,
gar nicht geduldet0, Die hiesigenGottesGe-

N 3 lehrten

S. 69. Rost. lEtvoas 17Z8, S. 531. Schrö¬

ders evang. Mccki. ad a. 1566, S. 515, 5^6.
Ausser den wissenschaftlichenkeelionen, wurden zu
Wismar jährlich zwei Schauspiele, theiis lateinisch,
theils deutschim grauen Kloster gegeben. (Schrö-
der sä a.1561, S. 314O

h) Rirchenwrdnung, Vorrede u. I. Th.
"Wiewohl

sonstenunserGlaube »nd Sentenz nicht aus einiges

Menschen Schriften, sondern allein auf das heil,

göttliche Wort gegründet seyn soll.„ (Coiif. Ord¬

nung Tit. VII, §2.)
i) polizeiOrdn. 1562, 1572, Tit. von Sarramen-

tirern und Widertanfern. N-nelbladt a. s. .0, S.

62, ad a. 1535, 1538, 1555, 1560, iL62.

fVesiphalm dipl. Med. ad a. 1555,
"x

- W, p.

1141. Schrödersevttng.Meckl.«6 a. 1563, S.
400.
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lehrte:',erwarbensich,durch ihre festeAnhänglich-
keit an das angenommeneSystem, einensoaus¬
gebreitetenRuf derRechtgläubigkeit, daß derH.
Johann Wilhelm von SachftnWeimar, in den
Streitigkeiten seinerTheologenmit denenvonder
KnhrLinie, (iZ6?) das Urrheil der Rostockischen
einholte, auchselbstder Rom. K. Maximilian II.
zur Einrichtung des evangelischenKirchenwesens
in NiederOesterreich,(1568, f569) denDr. Chy-
träne, mit herzoglicherBewilligung, von Ro-
stockkommenlies k).

Liturgie Die äussereGottesverehrungblieb (1552)
bei der vorhin (-540) eingeführtengewohnten
Ordnung der Ceremonien, ohne iedochdiechrist-
licheGewissensfreiheitdadurchbeschränkenzu wol-
len. AusserdenSonntagen, wurden 15ganzeund
2 halbe Festtage,nebstdenAposteltagen,gefeiert;
doch durfteman an denFeiertagen, nachgeendig-
tem Gottesdienst, statt Müssigganges, seineAr-
beit abwarten» Aber IahrMärkte waren auf
Sonn s undFesttagenso wenig, als das Spielen,
oder der Wein- Bier- oder BranteweinVerkauf
unter der Predigt gestattetI). Die Fastnachtö-
Mummereien waren sowohl den LandesGeschen,
als besondernRostockischenVerordnungenzuwider,

auch

k) Schrödersevang.Meckl.ada.1567,S. 519;
ad a. 1569, S. 21. weitere Nachr. von gel.
Rost. Sachen 1748, S. 33. Schütz vita Chy.
troei, T.l.p.355, T. IL p. 1« 142; app. p. 6, 35.

1) Rirche,«Ordnung 1552, III.TH.Tit. von den Cere-
monien. Schröters evang. Meckl. ad a. 1ZZ7,
S. 174 pol.Ordn. 1562, 1572, Tit. I. in fine.
RostockftheVerordnungenwiderdie Entheiligung
derFe'.cn.iqe,beimNcttelbladtada. 1535,1547,
1557/ 15S0, 1563, 61.
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auch in Wismar anstössigm). In dm Städten
ward wöchentlichan 2 WerktagenGottesdienst,
und auf den Dörfern Sonntags Nachmittags
KatechismuöVerhör, und zur Zeit desTürken-
Krieges(1 >42)imganzenLandewöchentlichzweimal
Betstunde gehalten. Bei der Communionwar
die Elevationabgeschaft, am Tage vorheraber
dieallgemeineöffentlicheBeichteeingeführt. Die
Predigten wurden nochgemeiniglichin plattdent-
scherSprache gehalten, dieKirchenGesangeaus
deutschenGesangBüchem, die Prafatiouen aber
lateinischgesungenn).

Die Kirchen und geistlichenWohnungenKirchen-

mußtenvon denStädten undDorfschaftenin bau- -l)ecvno-

lichemStande erhalten, und diesedazu von den nne'

Obrigkeiten,allenfallsvonderLandesherrschaft,wel-
cheauchdieHolzBedürfmsseübernahm,angehalten
werden. In denStädten ward, zurUnterhaltung
der KirchenGebäude,derKirchen- und SchulBe-
dienten, auch zur VersorgungderArmen, aus

den Einkünften der vormaligenKapellen, Prä-
bendenund Brüderschaften, ohneRücksichtauf
derenPrivatPatronen, durchdenRath eineigner
Fonds gesammlet, berechnetund verwandt, auch

dazuin allenHäusernvierteljährigAlmoseneinge-
R 4 fodert.

m) Meckl. LandesGesetze IV. Th. S. 112. Grund-

Gesetze, S. 279. Nettelbladt, S. 70, 97.
Schröders evang. Mcckl. ad a. 1568, S. 560.

ri) R.Grdn. 1552, Tit. von Ceremonien Schröders

evang. Meckl. aä a. 1542, S. 464. GryseimL.

I. Sinters ad a. 1531. In Rosivck wurden (seit

1561) in den 4 HauptkirchenFruhPredigttn, auch

(l549, 1559) eigne Beilage gehalten. (Bacmei-

ster p. 1582. Nettelbladt, S. 65.
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fodert. In Wismar wurdendie sämmtlichen
geistlichen Güter, auf Anordnung des Raths,
(i.VS/O durch ,3Diaconcn (aus demRath, der
BürgerschaftunddenHandwerksZünften)iniedcm
der z Kirchspiele,und einembeeidigtenSchreiber
verwaltet und zur Besoldung der Kirchen- und
SchulDiener, zu Stipendien und zur Armen-
Versorgungangewandt. Für die Predigermußte
('65?) sowohlauf demLande,als in denStädten
wie schonvorherCf548) in Rostock,vondenEin-
gepfarretenderVierZeitenPfenninggegeben,über¬
haupt auch das PfarrGut sorgfältigerhaltenund
verbessertwerden. Für die ArmenhingegenwUr-
den in allen Kirchen an den FeiertagenAlmosen
gesammlet% Die Rechnungender geistlichen
Oeconomienund Armenhäuserwurden von deren
Vorstehern und KirchmGeschwornenjahrlichden
Superintendenten, Amtleutenund Patronen, m
Gegenwart der Prediger und GemeindeAeltesten,
abgelegt; und sie durftenmit denKirchenGütern
und Capitalien, ohne des Consistoriums, oder
Superintendenten und des Patrons Vorwissen
und Gutfinden, keineVeränderungvornehmenp).

Kloster- Zur Unterstützungder hülfsbedürftigenKir-
Güter chenin Städten und Dörfern, auch der Univer-

sität. Schulen und Hospitäler, zu denKostendes
Csnsistoriums,derKirche!.Visitationen,der Exa-

mini-

o) 11. Th. Tit. von der Visitation; V. Th.
Tit. 'von

Unterhalt,und Schutzder Pastoren.
Schrödersevcng.Meckl.sä a. 1555, 1557, S.
124/ !?-?. Nette!bladra. a. O. S. 67.

p) Sup.Grdn. Art. VÜ Pol C>rdn.1562, 1572,
Tit. ton Rechenschaftder Kirchgeschwornen«nft
VorsteherderHospitalien.
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verbessertenReligionsBegriffcnwaren daher die
Bedingungen, unter welchensie der Landschaft
übergebenwurden. AusserdementhieltdieKloster-
Ordnung Vorschriften,wegendertäglichenEin-
richtnng des Gottesdienstes, mit einem eignen
KlofterKalender,und wegenderUnterweisungjun¬
ger Frauenzimmerin religiösenKenntnissenund
HandArbeiten. Jedem Klosterwar eineDomina
vorgesetzt. Dem Superintendentenbliebdie halb-
jährige Visitation, hingegenzur Aufnahmeneuer
KlosterjungfernlandeöfurstlicheBewilligung vor-
behalten. Ausserder bestimmtenAnzahl derKlo-
sterjungfrauenund Schülerinnen, konnte iedeS
KlosteradlicheoderandreKostgängerinnenzur Er-
ziehungaufnehmens).

Schwerin In den BiSthümern Schwerin und Ratze-
und hurg war weder, nachderAbsichtdesReligione-

Ratzebur-Friedens, die landesherrlicheGeftzgebungsMacht
Suchê Bischöfeeingesiellet,nochdie kirchlicheGesez-

gebung der MecklenburgischenLandesRegenten
(1552) anwendlichgeworden. Hier behieltenalso
nochdie SynodalStatnten der vorigenJahrhun-
derte, in Ansehungder KirchenVerfassung,auch
über evangelischeUnterthanenihre gesezlicheKraft.
Doch ward in beidenStiftern, nachdem persön-
lichenVorgänge der Administratoren, die Lehre
der unverändertenAugöburgschenConfessionund
des MecklenburgischenGlaubensBekenntnisseS,
(l549) als einegesezlicheNorm der bischöflichen
Anordnungdes KirchenRegimentS,des Consisto-
riumö, der Schulen und Hospitäler, auch der
Verleihung geistlicherPfründen, insofernediese
mit dem WahlEide des Bischofs zn Schwerin

bestehen
s) RlosterOrdn. 1572/ Mswt.
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bestehenkonnte, durchdenWiSmarschenVertrag
(1555 angenomment).

Wenn also gleichden MecklenburgischenKirchen-
Kirchen-Consistorial-undSuperiutendentenOrdnun-Verfassung

gen (*557, 1570, 1571) auch der H. Ulrich
seinenNamenvorftzte;sogeschähediesesdochnicht
unter demTitel einesBischofsoderAdministrators
des Stifts Schwerin. Hier blieb das Domka-
pittel in allenseinencapitulationsmassigenVerhält-
uissenmit demBischof; folglichkonnteauch,ohne
dessenZustimmung,keinekirchlicheGesezgebungim
Stifte zumStande kommen. Zwar solten, nach
demPlan desH. Ulrichs,(-565) dieFunctionen
der Domherrender (Mecklenburgischen)Kirchen?
Ordnung untergeordnetund der ursprünglichen
BestimmungihrergeistlichenAemternahergebracht,
mithin fürdenDienstderKirchenutzbarergemacht
werden; alleines scheintnicht, als ob dieserEnt¬
wurf zurAusführunggebrachtist«). Nur seitder,
unter seineuNamen und Siegel (1567) publicir-
tm StiftsConslstorialOrdnung, wurdealles,
was diegeistlichebischöflicheJurisdiction, näm¬

lichBeobachtungder eingeführtenGlaubenslehre
und des Gottesdienstes, Beschützungund Be¬
soldungderKirchen- und SchulDiener, auchEhe-

undandregeistlicheSachen betraf, vondemStifs-
Cvnsistorium zu Schwerin angenommen,erör-

tert und verabschiedet.Bei diesemwarenderSu-
perintendentzu Schwerin als Direktor, 4 Capi-

tularen, mit demStiftshauptmann zuBützowund
1 Kaplan

t) ReligwnsFriede 1555, § 20. Wismarscher Ver¬

trag1555»
u) Weslphalm dipl. Med, ad a. 1565/ 156s, P«

1143/ 1145.
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I Kaplan als Beisitzer, und ein Rotarius ar.ge?
stelltx). Der Superintendent war nur, inso-
ferneer, nebendereigentlichenStiftsGeistiichkeit,
auchdiein der Grafschaft Schwerin unter seiner
Aussichthatte, an die MeckimburgscheSuperm-'
tendentenOrdnnnggebunden. Die GtkftßS^U^
keam Doin zuSchwerin bestandaus demRector,
demProRettor unddemCantsr y). Die Kirchen
und SchulBebimtenzu Schwerinwurden(1508)
aus der Oecottomte erhalten. Das Collegiat-
siift zu Bühow war noch («55z) z), wie das
Jungfernklofter zu Rühn, in feinemBestand
geblieben.

viii. Literatur.

Mit der religiösenVerfinsterungund Auf-
klärunggiengdas Fallen und Steigen derwissen;
schaftlichenCultur, in derenausschlieslichemBe¬
sitzsichdie Geistlichkeitso lange befundenhatte,

AelteregleichenSchritt. Das päbftlicheConftrvatorium
überdie AcademiezuRostock(II. Th. S. 712, w)
HattederAbt von Doberan (1524) demDomde-
chantzuBremenübertragen2); undauchnachder
NeligionsVerbesserungbliebdieSorge für dieUns-
versita: und Schulen ein Gegenstandder geistli¬
chenGewalt.

In-

x) Nettelbladt notit. scriptor. D. Megapol. p. 129.
Lhemal. Verhältnis zwischen Nteckl. u. &divoe>
ritt XV. Beil. OriginalActen im h. Archiv zu
Schwerin. Hederich bcimGerdes S.487.

y) Sup.Grdn. Art. II. Hederich 0.«. O.
z) Westphalen dipl. Med, p. 1140, 1145.

a) Rsstocker Ltwas i/zy, S. 455.
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Inzwischenfehltees auchschonvorderKir- Rosio-
chenVerbesserung,sovielder Geist desZeitAlterSckisch-
und dessenbeschränkterwissenschaftlicherGesichts-
kreis es gestattete,in der RostockischenUmversi-
tät nichtan thatigerAufmerksamkeitauf Verbrei-
tung und Ausübung gelehrterKenntnisse. Sie
beschäftigteW (>520) 8 Lehrer(lectore») der
Theologie, worunterderDomdechantDr. Bar-
thold Möller, derVicarius des PredigerOrdens
Johann Hoppe, der DominicanerPriorCorne-
lius von Suecis c) und dieLeseMeisierdes dor¬
tigenFranciscanerKlosterssichfreilichmehr durch
ihren Rang in der Hierarchie,als durch literari-
scheVerdiensteauszeichneten;3 in denpäbstlichen
und z in denkaiserlichenRechten, worunterNico-
las 80Uwe Ordinarius, Peter Boye Prof. der
Decretalen, Universitä^sSyndicuS,GeneralPro-
eurator und Monitor, zugleichfürstlicherRath,
RosiockischerDomherr, GeneralOfficialund Ar-
chidiakonuszu Waren, 6) und LucasRönnebeck
Domherr zu Rostock, nebsteinemausserordentli¬
chen D. Nicolas Marschall); einenin derMedic
cin(denherzoglichenRath undLeibArztDr Reimb.
Htlsheim); und 17 in denfreienKünsten,worun-
ter 2 acadetnischeCensorenwaren. Inder lezteren
Facultät waren die Vorlesungenso vertheilt, daß
man, um denGrad einesBaccalaureus zu erlan-

gen,

b) Obseruantia lectionum in vniuersitate Rostoch.

1520, inRost,«etwas1738, S. 796- 811.

«) VondessenSchriftenS. Schrödersevang.Meckl.
ad a. 1534, S. 29z.

d) (Manczls) Geschichteder IuristenLaeutt.«u
Rost. S. 4?»
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gen, in 3/ und bis zum MagisterGrad in 4 Se-
mesternseinenCursns absolvirte. Die ordentli-
chenPromotionsKostenbetrugen: in derTheologie
für die drei Stuffen des Baccalanreats 13, für
Licentiaten18 undfürDoctoren10, zusammen41
Rhfl.; für Baccalaureen, Licentiatenlind Docto-
ren beiderRechte 14, 28, Zü^ Rhfl.; in der
Medicin 7, 10 und l8; in den freienKünsten4
und 8 Rhfl. In den Regentienwurdenvonden
Alumnen, so wie von denMagisternund Bacca¬
laureenderfreienKünste, steisstgDiSputirUebungen
gehalten; und in demPädagogium (Porta Codi)
wurdendie Knaben von 2 Rectorenund 2 Con-
rectorentäglich 6 Stunden unterwiesen. Das
engereacademischeConsiliumbestand(lZr?) aus
7 Mitgliedern e). Bis zur Reformation war
der jährliche Zuwachs der Studierenden(150z-
1520) im Durchschnittnoch200, seitdemaber,
unter denreligiösenUneinigkeiten, politischenund
physischenWiderwärtigkeiten(1521 -1563) nur
72 f).

Zu schwach, von dem Rechteder eigenen
Berufung ihrer Lehrer, (II. Th. S. 716) wozu
es auchin ihremSchoossevielleichtan Subjectm
fehlte, selber Gebrauch zu machen, konntedie
AcademiedieseSorge leichtdenjenigenüberlassen,
diesichderselben,wenngleichaus ungleichemBe-
ruf und mit ungleichenKosten, unterzogen: den
Landesherrenund dem StadtRath. Nach der
neue» herzoglichenDotation, (1557) ward der
academischeEtat auf 4 ProfessorenderTheologie,

mit

e) Rost.L'twas 17Z8, S. 700.
fj Rost, .Etwas 1739, S. 658, 780, 809; 1740,

S. 9/ 35/ 78/ 109, 143, 198.
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Mit 880 fl. 4 in den Rechten mit 670 fl. 2 in Personal-

der Mediän mit 4x0, und 10 in denfreienKün- Etat»
ften mit ;ozo, den UniversitätSNotariusund
den O.uästor mit 90 (überhaupt auf 3000) fl.
jährlicher Besoldung, angeschlageng). Eben
dieses PersonalVerhältnis ward in der Concor-
dienformel, (156z) bei der würklichenZusam¬
mensetzungdes academischenCorpsans herzoglichen
und rathlichenProfessoren, nur mit demUnter-
schiedbeobachtet, daß diephilosophischeFacnltat
auf 8 beschränktwurde, und von allen vier Fa-
cultaten der Rath die Halste der stimmfähigen
Professorenübernahm. Sowohl den Herzogen,
als dein Rath verbliebdie Besehung ihrer er-
ledigten Stellen, nach vorgängiger Nomina-
tion ihrer respectivenProfessoren. Das Eon-
siliumbestandnun aus 9 fürstlichenundden9 rath¬
lichen Professoren, mit umschichtigerSessions-
Ordnung. Aus diesenbeiderseitigenMitgliedern
ward alle halbe Jahr, nach Ordnung der Fa-
eultäten, der Rector wechselsweisegewählt, und

er mußte sowohlder Universität, als den Herzo-

gen, demRath und der Stadt die Treue fchwö-

xen: in dringendenFäÄm war ihm einBeisitzer
(Promotor generalis) von der andern Seite zu-

geordnet. Statt,tcn durfte das Consiliumunge¬

hindert, nur zumNachcheilder Stadt nicht, oh-

ne des Raths Vorwissenmachen. Die CivilJu-

risdiction über UniversitätsGlieder, mit Offenlas-

sung derAppellationan denBischof zu Schwerin,

behielt stiftungsmäßigder Rector und das Consi-

lium allein, inStreitigkeitenmit Bürgern, oder
bei

g) Schröders evgng.Meckl.sä a, 1557, S. i8ö.
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bei eintretendemInteresseder Stadt, mit Zuzie¬
hung der 2 ältestenBürgermeister, in peinlichen
Sachen aber mit demRath gemeinschaftlich;hin-
gegen über alle zu BürgerRecht liegendeGrund-
stückederUniversttatsVerwandten,sowie denAn-
grif unddieElution inCrimmalfällen, derRath
allein; nur ProfejsoreSbliebenunter derCriminal-
Jurisdiction desBischofs oderAdministratorszu
Schwerin; von bürgerlichenLastenwarendieUni,
versitätöGlieber, mit Ausnahme liegenderGrün-
deundbürgerlicherNahrung, befreiet. Im An-
fang fehltenochein fürstlicherJurist, so wie ein
Theologund ein Arzt auf räthlicher Seite: da-
gegenhatte diephilosophischeFacultät (*504) *r
Lehrstühle: der Grammattik, der Moral, der
Dialektik, der Rhetorik, der AristotelischPla-
tonischenPhilosophie, der Dichtkunst und Ge-
schichte, der Arithmetik, der Mathematik, der
Physik, der griechischen, und der hebräischen
Sprache h). Die jährlichenJnscriptionerder
Studierenden betrugen izt (156z - 1572) im
Durchschnitt 127 i).

Gesehe Die Statuten derAcademiewurden(1548)
so, wiedieder Juristischen(etwa 1550) und der
theologischenFacultät, (15^4) lezteremit Ver¬
pflichtungder Lehreraus die AugsbnrgischeCon-
fession,erneuertk). Der VersammlungöOrtdes

acade-

Ii) Bacmeisterin Westphaltn T, I. § 116. Rost.
Ltwas 1739, S. 177.

i) Rost. Ltwas 1740, S. SZ4, 267.

ft) Rost.Etwas 1742, S. 101 GeschderJurist.
Laculiär z. R. S. 20. Schröders mtuj. Mecki.
ad s. 1564, S. 446.
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academischmConsiliums, auch das theologisch-:
und juristischeAuditorium, war O567) im Mi-
chaelisKlosterl). Dem darin angelegtenPäda-
gvgiumwurdenvomMagistrat (1561) zweiPro¬
fessors Cpaccl?gogicOzu Jnspectoren vorgesetzt.
Diese behieltendie Administration und Aufsicht
michnach derConcordiensormel,als von derUni-
versitat (>564) die Diseiplin der 6 «cademischm
Regentien regnliret ward. In diesen mußten
alle Studierende, (scholaftici)dienur Platz darin
fanden, bis zum MagisterGrad, wohnen und
waren der Aufsicht einesMagisters (Regentialis)
untergeordnet,der dafür einenAntheil des Mieth-
geldeöund von iedem4 Goldfi. jährlicherhielt;
die RegenticüMagisterstunden unter 2 General-
Jnspectoren, aus demSchoosseder Professorenm'u

Von dem literarischenFleisseder Rostocki-Neuere' schenUniversitatSGelehrteninVorlesungen, Rede-Literatur
Uebungen, Disputationen und gedrucktenSchrift
ten^ wurdm (1560.-1567) vollständigeVerzeich¬
nisse bekannt gemacht »). Die uahmhaftesten
ihrer Professorenseitder Reformationwarm: in /
der theologischenFacultätJoh.Aurifüber, (rzzo-
1554) David Chytraus, (seit 1551) Simon
Pauli, (seit 1560) auf fürstlicher, und Lucas

Bac-

I) Rostocker Lkwas i73y/ S. 17, 407, 408.

m) L'bendascbst S. 410, 418/ 584.

Ii) (q/'o. Posseiii) scripta in academia Rost publice
proposita ad a. C. 1560; 1563 et inde ad a. IZ67,
P. I et Ii. Rostocb. 1567/ 2 Alph. 4 B. (Ro-
stock,ietvoae,1737, S. 67, 13$, 330, 355,
4si, 457, 552, öi3-

U!eckl.Gesch/U1.Th. S
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Vacmeister(seit1562)aufräthlicherSeite0);
in der JuristenFacultät: die StadtSyttdici Ioh.
Oldendorp, (153* *>551) Ad. Traz?ger(i546-

1553) und Matth. Röseler, (1552-1504) die

fürstlichen Räche Johann HofMÜNN, ('547-

1564) Ioh. Bouke, (seit 1554) Lor. Kirchhoff
(seit 1565) und Friedr. Hein (seit 1563) p); nn-

ter den Aerztcn die fürstlichen:^Jac. Börding
(1550;1557)undHenr.Brucaus(seit1565);q)
in derphilosophischenFacultät (lZzo- l54c?)Conr.

Pegel,Arn.vonBuren, Henr.Pauli, (5540-
i55o)Bernh. Mensing, Paul vonEtzen, Gech.

Nennins,(1550.-1560)Andr.Wesling,Ioh.
PosseliUs,Barthol.Kling,(1560-15?»)Ioh.
(Sasel,Rath.Chyrräusr) u. a.m.

Von andern einheimischenGelehrten dieses

Mecklen«ZeitAlterS verdienennoch belnerkczu werden: in
burgs RostockderDichter Ioh. Padus 0 5°3) S)derher-

zoglichMecklenburgische(vorhin Jülichsche) Se-
cretar Dr. Nicol. Baumann aus Ostfriesland,

(1° 1526) t); m Schwerin der MathematikerTi-
lemann

0) Rost.Ltrvas 1738, S. 14Z, 4yr, 587.

p) EbendaselbstS. 652, 715; 1740, S. 258.
Geschichteder JuristenKacullätz. R. S. 64 ff

"
q*)Kost.Ltwas 1740, S. 758; ?738, S. 278.

r) Ebendas.1739, ©. 602, 637, 663, 727/ 8oo,
805, 82z.

s) Schröders Papist.Meckl.1503, S. 2689.

t) Wehm Nachr. von Rost. gel. Sachen 1744,

S.^ 119. Das geledrte (Vstfrieslandi?85,
1 Band, vüfchingewöchentlicheNachrichten1774,
S. 29. Sei« Buch Reincckede vsß istbekannt
gmug.
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lemann Stella von Siegen (1561) u) und der
KapellmeisterDavid Coler(rzüz) x).

Die von Johann Albrecht(*552) aus demBiblis-
OberdeutschenKriege, zu Wasser nachMecklen-̂ ken
bürg gebrachteBücherSammlung war, nachdem
sie unterwegs bei Stade einigenVerlust gelitten
hatte, (1572) schon eine zahlreiche fürstliche
Bibliothek zuSchwerin. Zu einerBibliothek der
philosophischenFacultat zu Rostock ward durch
Nach. Chyträus erst(!Z6y) dieAnlagegemachti).

Ausserder Buchdruckerei(II. Th. S. 979) Buchdruk,
im MichaelisKlosterzu Rostock,(bis 1532) wa- kereien.
rendaselbst: einBuchdruckerWinter in Dr. Mar¬
schallsHause, (lZ l0 -1522) LudwigDiez(i 519-
156c) fürstlicherBuchdrucker, mit derVerpflich¬
tung, ohne Wissen und Willen der Professoren
nichts druckenzu lassen, und die UniversitatS-
BuchdruckerSteph. Mühlmann 0 561) undJac.
Lucius (1564) z),

ix. Ritterschaft;LehnsSyst^m.
Die mehrmaligennamentlichenAufzeichnung

gen der MecklenburgischenLehnMänner (1506,
i523/ 1554) gebenvon demPersonalederselben
und den LehnsVerhaltnissenihrer Güter vollstän-

S 2 dige

u) Schrödersevang.Meckl.ad a. 1561, S. zis.

x) HederichsSchwemischeChronic?,S. 42.

y) TychsensGesch.derUnivctDtsBMolhck»nddes
MuseumzuRoslock/S. 16, 26.

z) R?st. Llwas 1740, ©, 538'627; 1743/ S.
-47, 324; -747,'S. 30.

\
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dige Kenntnis »). Man zählte, ausser den z
OrdensKomthuren zu Mirow, Nemerow und

Giigcscs'Krake, überhaupt 172 mit Gütern im Landean-
jVuc Ge- gesesseneGeschlechter. Ihre Namen, ohne Rück-
schlechter sxxmdeoder einheimische, adliche oder

bürgerliche Geburt sind: Aderum, AlvenSleben,

Arenftorff, Ballich, Vardenfleet, Baruekow,

Barold, Barsse, Barstorf, Bassewih, Becken-

dorf, Behr, Below, .Berner, Bernstorf, Be-

verliest, Bibow, Bifchwang, Blankenburg,

Blücher, Bobzin, Both, Bralstorf, von dem
Brake, Bredow, Brusehaver, Buchwald, Bü-
low, Bünow, Buter, Bützow, Carstorf, Cölln,

Cölpin, Cordshagen, Cramon, Dambeck, De,

witz, Ditttn, Dören, Drake, Driberz, Feld-

berg, Fineck, Flotow, Freiberg, Gamm, Genz-
kow, Glabatz, Glöde, Goldt, Goldcnhagen,
Golm, Grabow, Grambow, Hagen, Hagenow,
Hahn, Halberstadt, Heidebreck,Heine, Helpte,
Hobe, Holstein, von der Jahn, Ihlenfeld, Kal?
den, Kamph, Kardel, Kardorf, Kerkberg, Ke-
telhut, Kleinow, Knuth, Koppelow, Kosse,
Kossebade, Krassow, Kröpelin, Kruft, Lankow,
Lehsten,Levezow,Lindbeck,Linstow,Lowzow,Lüb-
berstorf, Lücke,vonderLühe, Lühow, Manteuffel,
Möllendorff, Msltke, Molzahn, Morin, Negen-
dank, Neuenkirchen,Oberg, Oerzen, Oldenburg,
Oldenfliet, von der Osten, Osterwald, Parkentin,
Passow, Peckatel, Penz, Plate, Plesse, Plus/

kow,

A) A»fgsl>oksNegisterundAnschlagzumLübschenKrie¬
ge1506, beimKlüver I. LH.S. 162. Unionder
Prälaten, ManneundStädte 1523, i»Ausfuhr!.
Betrachtungen>55/Z6. Beil. Land-undMuster-
RegisterI5S4, imleztcmWort, 97.Deik.
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QuitzowzuStavenow und Rohr zuMeiendurg

ieder°4, der Komthur zu Nemervw 5, und der

zu Krake 3 Pferde. Die zahlreichstenVogteien

waren: Ribnih, (116) Stargard (114) und Gre-

vismühlen (99). Vorher (1506) rechneteman

überhaupt 377 LehnMännermit 1364 RoöDien-

sten. Wegen Ungleichheitder RosDienste ward

die RichrigstMing derselben, weil sie öfters zum

Maasstabe der ritterschaftlichenLandhülfenange-

nomnienwurden, (1572) von denHerzogenver-

langt und dazuvon der Landschaftdie Einleitung
nachgewiesenb).

3!osdienste Der Gebrauch der LehnDienstebeschränkte

sichnicht blos auf die LaiidcsVertheidigung, son-

dem auch zu denReichsKriegen ward die hiesige
Meuterei aus der Zahl der einheimischenVasallen

genommen. Konnte der LehnMann nicht selber
aufsitzen, so mußte er an seiner Stelle einen ge-
schicktenvon Adel gebohrnen, (ehrbaren) oder an-
dem wehrhaften reisigenKnechtmit einentaugli-
chenHengst oder Gaul, mit blankemHauptHar-
«isch, Rücken, Krebs, Armzeug, Koller, Knie-
kappen und Feuerspies ausgerüstet, an dem an-
gewiesenen MusterPlatz stellenund sowohl inn-
als ausserhalb Landes mit (12 fl. monatlicher)
Besoldung »interhalten. Eine Verweigerungoder
Verzögerung der schuldigen LehnDiensteausser-
halb Landes ward, («535) ohne Rücksichtauf
die dafür angebotene halbe Landsteuer, nach
den käiftrlichen und Sächsischen LehnRechten,
mit der Einziehung aller LehnGüter bedro-

het.

b) AusführlicheBetrachtungen87,88. Deik.
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het e). Je mehr inzwischenmit der verän¬
derten Art Krieg zu führen, die Brauchbar?
keit der LchuPfcrde zum KriegsDw-ste abnahm;
desiosparjümerward ihr Gebrauch, besondersun¬
ter dem GcmeinschaftsSystem der Landesherren,
welches vielleichteben darum den Adel ung'etheilt
gelassenhatte, um desseneinseitigeAufbietungzu
erschwerenund innerliche Ausbrüche zu verhü¬
ten. Mit eben dieserSeltenheit der Rosdienste
verschwindetauch, besondersseit der disseitigen
TheilnaHmean demOberdeutschenKriege (155s),
die Auszeichnung der Ritterwürde unter den»hie-
sigenAdel; und der Name Ritterschaft bezeich-
nete nun den ganzen Inbegriff der landbegüterten
Mannschaft d\

In Nvthfüllm mußte iedochiederLehnMann ^andfolg«
und Landsaß, auf landesherrlichesErfodern, zur
Rettung und Erhaltung des Vaterlandes, von

S 4 allen

c) Samml. Meckl.CandesGefII.TH.N. 1Z1,15s.
3. I. prehn vonVerbindlichkeitderVasallenund
UntcrthanenzumBeitragedesReichs-undKreiS-
Contingents§. 17, 18/ S. zi- zz. Die monat¬
lich«BesoldungeinesreisigenKnechtsward(1532)
zun'.TürkenKriegezu 12 fl. monatlichfür jedes
Pferd, ausserdemauf 12 Pferdenein Wagenmit
4 Pferden, monatlichzu24 fi. undauf10 gerüstete
Pferde einreitenderBote (Trosser)monatlichzu
6 fl. gerechnet.

d)
"UnsreManne undStädte« (HerzoglicheRever-

salesvom5. Jul. 1555) "Wir dievon derRitter-
schaftundStädten... (Vollmachtdes landjchafkli-
chenAnsschussesvom5. Jul. 1555)SwmEX. B.
S. Z7,zy. VondieserZeitanbejeichnetealichinder
herzoglichenKanzleiSprachedasWort: Rilicrschaft
die vom Adel»nbLehnleute.(po!.Grdn. 156s;
Reversales1561/ I57Ä
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alle« seinen wehrhaften Unterthanen den dritte»
Mann zu Pferde oder zu Fus mit Harnisch, Heer-
Wagen, Buchsen, HandRohren, Pulver, Ku¬
geln und andrer guter mannhafter Wehr, nach
Anweisung der Beamten, ungesäumt ausrüsten
und auf etgne Kosten, so lange eö dieNothdnrft
erfoderte, mit Munition, Victualien und Pro-
viant im Felde unterhalten Zu einer gewöhn-
lichen La il d fo kg e rechneteman: (1554) aus
den Dörfern aller Aemter und Vogteien im Lande
Mecklenburg,mit InbogriffderStadt Bukow,
der Klöster Doberan, Eldena und Ribnih und der
Raßeburgschen KapittelsGüter, 760, im Lande
Wenden 2Zc>,im landeStargard 100, zu-
famincn 1090; aus den übrigen Stifts-und Klo-
sierGütern des LandesMecklenburg, mit Jnbe-
grif der Stadt Rehna, der Konuhurei Krake und
des Domkapittels zu Schwerin »74, im Laude
Wenden 150, im LandeStargard 10, zusam-
men ZZ4; ans den Städtendes LandesMeckleni
bürg 8^6, (vonParchimallem400)desLandes
Wenden 67.5, (von Güstrow und Waren iedem
100, von Malchin und Röbel iedem 150), des
Landes Stargard 525 (von NenBrandenburg
300, von Friedland 150) zusammen2076; aus
Bützow und dem Stifte Schwerin 200; vom
Domkapittel zu Schwerin 50 (überhaupt Z?zo)
Mann zu Fus. Mit 500 aus Rostockund 300
«us Wismar, gieng vorhin (1506) der TotalAn-
schlag des FusVolkS auf 5050 O. Gegen den
Feind war zwar der Gebrauch der Landfolgeim

Kriege

e) 8ranl? IX. V. 0. ?S2. prchn a. a. s. S. 34,
£) Lezrcs Wert 97. Beil. Riüver I. Th. S. 18^.
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Kriegewenigerbehülsiich",aber auchfür das Land
wenigerlästig, als die von Zeit zu Zeit angewor-
benen fremden Soldaten, die nur von Beute
und Raub zu lebengewohntwaren, und keine
Mannözuch:kannten.

Ausser den gewöhnlicheren militärischenBesoudr«
Dienstleistungender LehnManner, bliebendiedrei
Erb Marschälle aus der gemeinsamenRitterschaft
der Lande Mecklenburg, Wenden und Stargard,
wegen ihrer DienstLehneEikhof, Schorreutin g)
und Plee;, zu EhrenDiensien verpflichtet; wenn
gleich ihre Functionenan denHöfen nicht verlangt
wurden, sondern nur bei landschaftlichenZusam-
menküuftenbemerktwerden Burglehns, deren Gattungen
BesitzerBurgdienste leistenmußten, findet man
(1506) zu Sagstorff, Plate, (15 t3) Jabels¬
burg bei Neustadt, 5 -?) Stolp, (1518) Wen-
delstorf i). Bei den L.owzowschenGütern im Amte
Güstrow bestand der Burgdienst (1550) in der
Verpflichtung der Bauern, Brennholz zum Ge-
brauch der Burg in Güstrow zu fahren, die aber

mch.tauf ungewöhnliche Beschwerungenmit Na-
turäliieferungen zum fürstlichenBeilager (1563)
erweitert werden durfte k). Zu Pripert im Lan-

S Z de

g) Lehnbrieffür denRitterClausLützow,dessenSoha
undEnkel,überEikhof,wegendesLrbMarschall-
Amts desHerzvgth.Meckl.(Dipl.Mspt.d. d. 17.
Jan. 1505,a. d.h.Archiv)"JacobLevezow,Mar.
fä?alkthoSchorrentui...(Oi?l.Mspt. d, a. 1520,>

b) Franks X. B. S. 223, 227.
i) Chemnitzim L.H. Balthas. ».' 150Ü, H.

Hcinr.XI. ad s. 1513, isi7/ 15x8/ aus briefll.
undSrig. Urkk.

k) Mspta d. a. 1550, IZ6Z, in Actis conniial.i,

a. J563/ P- 197/ 303.
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vo» de Stargard gab es (1504, 1545) ein Schul-
zenlehtt Durch die landesherrlicheErlassung
aller MannDienste, Unpflichtm und zufälligen
Beschwerungen, ward ein vormaliges geistliches

Lehnen.Lehnsstückim Stifte Schwerin (zu Moisall) in ein
FreiLeh»(seuäumfr^neum)verwandeltrn).

Delehnung Den LehnEid mußten die minderjährigen
Vasallen, beiVerlust ihrer Lehne, nach erreichtem
14. Jahre persönlichan dem Höflager schwören").
Die gesezlicheKanjleiGebühr für eine neueBeleh?
nung, so wie für den Wittbrief zur Verpfändung
oder LeibgedingsVerschreibungeines Stammlehru
Guts, welcher keinem von der Ritterschaft ver«
sagt werden durfte, woferne nicht das Gut auf
den Fall derEröfnung stand, war (1572) ein halb
Procent von dem Capital Ueber viele heim¬
fallendeLehneward aber durch neue Verleihungen,
oder schonim voraus durch Anwartschaften, von
dsr Lehnsherrschaftdiöponiret p).

Wegen

1) Chemnitzim L. H. Balth. undAkbr.VII.ad a,
1504, 1545, aus?briefll.Urkk.

m) H. UlrichsunddesDomkapittelszuSchwerinBe-
siättigungdesVerkaufsdreierPfarrHusenzuMoi-
fall an Jürgen Wackerbartdaselbst,vom4. Jun.
1570. (Orig. Mspt.)

n) 8eststehenderGrund, XXXVII.Beil.
o) Reversales1572, Art. VII, VIII.
p) SranE IX.B. S. 11. H. Balthas.Verschreibung

eineriährl.Rentevon100Mklb.ausderRentram-
mer für denRitterHenn.Halberftadtauf Campz,
bisdahin,daßer mit einemAngefällewirdverse»
henwerden;H. HeinrichsBelehnungdesRentmei¬
stersClansTrutmanni-iitdenangefallenenEutern
in CarpinundSchönfeld(Chemnitzad a. 1504,

i5v»,
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Wegen der eingezogenenRostockschenPrivat- Lchns-
und HospitalGüter, war dierückständigeIrrung ^krcitig-
(II. Th. S. 88t) zwar durchdas (1498) verab-
redeteCompromis, von dm HH. Balthasar und
Heinrich, den Provisoren deö Georgenstifts und
den interefsirsndenFamilien (150H) 6 Schieds«
Richternund einemObmann (dem ProfessorAlbr.
Kranz) übergeben. Weil sieaber von diesennicht
abgethan war, wurden die bis dahin von den
Herzogen im Besitz behaltenenGüter, vermöge
eines (1528, li. Iun.) zu Güstrow geschlossenen
Vertrags, den rechtmässigenErben gegeneineAb-
sindung von »600 Rhfl. blos mit Vorbehalt der
Landsteuer, der Landfolgeund einergeringenKanz-
leiGebühr für die Coufirmatisn in allen
VererbungS - und Verausscrnngsfällen, (1529)
wieder zurückgegebenq). AusserdemwurdenLehns-
Streitigkciten zwischenLchnleutenund dem Lehn-
Herrnhäufig vor einemniedergeseztenMannLehns-
GerichtevonebenbürtigenLehnsGenossen,dievon
beiden Seiten in gleicher Anzahl gewahlet und,
nach Erlassung ihrer LehnsPflichten, beeidiget
wurden, unter demVorsitz einesRichters aus ihrer
Mitte, nachgemeinerProcesOrdnung abgehandelt;
ebendiesesRechtöMittel ward als die ersteInstanz
in LehnsSachen(157») gesezlichanerkanntr).

Die

1508, ausbriefll.Urkk.)HH.Joh. Albr.undUlrichs
AnwartschaftfürWernerHahn zuBasedowaufdas
erste«nfallendcLehnvonwenicistersZooofl. nach
gewöhnlichemAnschlage,mit VorbehaltdesUeber-
schssses.(Msyt. d. a. 1571.)

q) Dipl. Mspt. d. a. 1506, a. d. h. Archiv. 8rank

IX. B- S. 139.
r) Der von PeccatelzuWeisbinund?Blumenhaacn

Antragbei H. Heinrichauf niederzusetzendc
Lurise
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Lehnsfolge. Die LehnsSnccession richtete sich (156»,

1572) nach den beschriebenenLehnRechtenund den
LandcsGewohnheiten: einer adlichen Wittwe ge¬
bührte die Hälfte von der fahrenden Habe, Vieh,
Korn und Mobilien ihres Mannes; die Baar-
fthaft verblieb demLehnöfolger; die Besserung ih-
res EheGeldes fiel, nach ihrem Tode an die Fa-
milie zurück, woraus sie gereicht war, ohneRück-
ficht aufKinder aus einer späteren Ehe «). Weil
die Lehnsfolgeder gesammtenHand in einemGe-
schlechteGleichheit des Namens, Schildes und
Helms voransschtc; so erhielten die von Molzahn
zu Penzlin, als sievon? Rom. K. Ferdinand dem
I. zuFreiherrendesReichsundderKroneBöh-
»neu erhoben waren, von den HH. Albrecht und
Heinrich (1530, 1531) die ausdrückliche Versi¬
cherung: daß diese StandesErhöhung ihren Ag-
nationsRechten eben so unschädlich seyn sollte,
als der landes-und lehnöherrlichenObrigkeit t).

Erbiung- Wegen des ErbjnngfernRechteS, gab es in .
ftrnRecht Mecklenburg noch mehrere UngewiSheiten und

Anomalien u). Im Stifte Schwerin ward von
dem

Curiae in S. Wider den Vogt zu Strelitz, wegen des
LehnGutSZierick,154?;Dr. Heinr.Schurpft zu
Frft. a. d. Oder Consiliumorterster-inebendieser
Sache1550{Mspta.) D.Heinr. Husanusde iudi-
cio pariutn curiae, N!it AeteuStiuken eines Mann-
LehnsGerichtsin verschiedenenLehnSStreitigkciten
zuSchwerin1571(iuRoppens juristischemMaga-
zinl. St. S. 71- 89.) Rcversales1572, IH.

s) M. LandesGestge,IV. Th.S. 5?i GrundGe«
setze S. 178, 179.

t) Dippl. Mspta d. a. 1530, 1531.
») ActendesReichSRegimentszuNürnberginS. von

Preeuwiderv.MolzahnzuSchorssow,wegendesErb-
Jung-
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demiehnherm(r 56z) denTöchterneinesLehnMan-
nes derlebenswierigeBesitzundGenusallerStifts-
lehnGüter ihres Vaters zugestanden,auch den
mitbelehntenAgnatendieVerbindlichkeitauferlegt,
denLandCrbendeserstenErwerbersdasKaufGeld
mit denerweislichenBau - undBesserungsKostm
zu erstattenx).

X. Städte, Bürgerlich?Nahrung.
So wiemansichaus denAufgebotsRegistern

(1506, 1554) von der VolkMengeiederLand?
Stadt einenBegrif bildenkann, so führendie,
bei Gelegenheitder ersten PolizeiGesezgebung
(1516) angestelltenosficiellenErkundigungenvon
demPersonaledesRaths, derGildenund Hand-Raths-
werksZünfte,aufeinenähereKenntnisihres.Nah- ^liedA.
rungsBetriebs. RathsGliederzähltez. B. Neu-
Brandenburg 22, Parchim und Friedland 14,
Woldeck13, Güstrow und Strelitz n, Röbel,
Stargard und Wesenberg10, Ribniz, Malchin
und Boizenburg 9, Teterow, Plau, Neustadt
und Grabow 8, Waren und Sternberg 7, die
übrigenStadte 6, 5, oder4, Tessin2, undLübz
hatte gar keinenRath. Die HandwerksAemterHand-
beschränktensichauf Becker, Fischer, (in RibnitzWerks«
20, Warm und Parchim 14, Neukalden12,)

Ge-

JungfernNechts1523; K. Maximilianskl. Begna¬
digungJoachimsv.WopersnowmiteinerErweite¬
rungdesErliJungferiiRechtsseinerEheftauCatha-
rinenvonSperlinganKeez,TnrowundAntheilin
Duchholz,aufseineKinder,1570. (Mspta..)

x) H. Ulrichs LehnBrief wegen des Gutes MoW für

v. Wackerbatt/2563(Orig.Mspt.)
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GewandjÄneider,(in NenBrandenburg i z) Ha,
ken, (in Boizenburg45) Knochcnhauer,Krämer,
Kürschner, Leinweber, Rademacher, Schift
fcr, (in Boizenburg 30) Schmiede, Schnei¬
der, (Schröder) Schuhmacherund Wollenweber,
(in Friedland 70, Parchim 55, Malchin 45,
Grevismühlen27, Röbel 24, Güstrow 20, Plan
16, Grabow, Gadebusch, Krakow iedcs 15,
Waren 14, Teterow n) -»).

Zünfte Anfangsbliebdie Zahl der Amtsgenossenie-
des Handwerksauf diebisherigefestgefezt,damit
durch die gesezlicheErleichterungder Aufnahme,
(S.2z i) nichtmehrerezumEintritt gereiztwürden,
als sichdavonnährenkonnten.In derFolge(r 562,
1572) ward icdem, der sein Handwerk gehörig
gelernet, auch gute Zeugnisseund GeburtöBriefe
aufzuweisenhatte, der Zutritt geöfnet, nur mit
Ausnahmeder Beckerund Goldschmiede,dieauf
eine verhältnismässigeZahl beschranktblieben.
Wo zur ErwerbungderZunftGerechtigkeit,Waf¬
fen und HeerGeräth, oder ein Meisterstückerfo-
derlichwar, blieb beidesgesezlich. Wittwen
durften das Handwerk ihrer Manner fortschen;
den Gesellenward die Montagsfeieruntersagt;
was von diesenvormals zu Kirchenlichterngege-
benwerdenmußte, ward zur Verpflegungarmer
und krankerfremderGesellenbestin-'.nt̂ ). Ue-
berhaupterhielt durchdieseGesezgebnngdie inne¬
re VerfassungderMecklenburgischenStädte mehr
Lichtnnd System, indemdie Grenzliniezwischen

städti-

2) Mspi.imHerzog.ArchivzuSchwerin.
i>)Sanimi. Neckt C.;nössGe!etze,IV.Th.S. 39,

30; 109/ 116; (ßnindGefegi?, ©.374,384.
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städtischemund ländlichemVerkehrschärfergezeich¬
net und derGrundsatzfestgestelltward: daß die
Städte ursprünglichausBraucrei, Handwerker
und Handlung gestiftetwaren c).

AlleVerschreibungenüberdiezuStadtRecht Burger-
liegendenGrundstückemußtenvor demRath für Pflichte«
billigeGebühr zu StadtBuch verzeichnetwerden,
so wie überhauptkeinBürger, ohneWissenund
WillenderObrigkeit,seineGrundstückemitSchul-
den beladendurfte. In der Folge ward dieses
(1562) auf bürgerlicheVeräußerungenund Erb-
Heilungenerweitert; denObrigkeitenblieb frei,
solcheeigenmächtigveräusserteGrundstückezu re-
clamiren,und derVerkäufermußtedemKäuferdas
KaufGeid erstatten. Wenn Bauern aber auf
rechtmässigeWeise stadtischeGrundstückeerwar-
bcn, -mußtensiedavon alle bürgerlichePflichten
leisten, oder sie an StadtEinwohner wiederver-
kaufen. Wüste Häuser mußtenvon den Eigen-
thümern oder Gläubigern (1516) binnenJahr
und Tag, wenigstens(1562) binnen2 Jahren zu
bebauenangefangen,widrigenfallsvondemStadt-
Rath zu diesemZweckandernangewiesenwerden.
Wenn Bürgerkinderihren eignenHaushalt anfim
gen, mußtenstebinnen l4 Tagen der Landesherr¬
schaft,demGerichte und demRathedenBürger-
Eid schwören;Fremdemußtensich, bevorsiein ei-
ne städtischeCommüneaufgenommenund zumBür-
gerEid gelassenwurden,ihrer HerkunftnndHand-
thierung halber, legitimiren; selbstAdlichewa-
ren sowenigvonderpersönlichenLeistungdesBür-

ger-

c) Meckl.LanvesGefcgeIV, Th. S. 73 Grund»
Gesetze S» 217.
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gerEideS, als von andern bürgerlichen Pflichten

befreiet, wenn sie sich in einer Stadt niederlassen

und Bürgerrechte gemessen wollten. In Rostock

durfte Niemand ohne einen BürgerSchein getrau-

-et werden, noch fein Hans eisten Fremden verkau¬

fen oder vermiethen, noch ohne Vorwissen des

Raths veräussern; eben so wenig durfte ein Bür-

ger oder AmtSGeftll ausserhalb der Stadt sich in

fremde See- oder KriegsDienste begeben. Die

KämmereiBerechner mußten allenthalben dem Rath

und der Gemeinde jährlich Rechnung ablegen;

und die Landesherren behielten sich vor, dazu ie-

desmal bevollmächtigte Räche nach den Städten

zuschickend).
Feuer- Zur Verhütung der FeueröGefahr, dursten

Ordnung Gebäude mit Stroh oder Rohr, sondern

Kur mit Ziegeln oder LeimDächern gedeckt, die

Scheunen mußten ausserhalb der Stadt versetzt,

alle ViertelJahre die Feuerstellen voin Rath be¬

sichtigt und Gefährlichkeiten abgestellt, ausser an-

dem LöschmigsAnstalten, auch FenerSprüßen an,

geschaffet werden. Beim Brande wurden auch die

benachbarten Hauser niedergerissen und hernach auf

gemeinschaftliche Kosten wieder aufgebauet; so wie

auch die ersten Hülfleistenden auf gemeiner Stadt

Kosten belohnet wurden «). -

Für

6) W.C.Gesetze,IV.Th.S. 14,15, 16,62,63,6g,
70, GrundGcsetze S. 198/ 200, 211, 212. Nct-
reibladk a. a. O. S. 52, 54, 68. Des Ritters
Heinr.vvüPlesse»BesiättigungderPrivilegiendes
Skädtleinsund WeichbildsBruel, (Dipl.Mspt.
d, a. 1504,)

e) Weckt. Li-ttdesGese^e, IV. Th. S. 34/ 122:
GrundGesctze, S. 293. NvstockscheJeuclOrd.
miHfl1530 (Nettelbtadr, S. 89.)
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Für die Reinigung der Gassen mußte der Strassen«

Rath und so, wie iedes Orts Obrigkeit, für Reinigung,
die Erhaltung und Verbesserung der Brücken
und Landstrassen, sorgen. Wo es an Wirthshäu-
fern fehlte, mußte der Rath, mit landesfürstlicher
Bewilligung, ErbGasthöfe anlegen, den Gast-
wirthen von Zeit zu Zeit eine Taxe vorschreiben,
tznd der StadtVogt mußte auf ihr Verhalten mit
aller Strenge achten 0

Die Ritterschaft, Amtleute und Geistlichen Brauerei,
auf dem Lande durften nur zu ihres Hauses Noch-
dürft brauen, aber kein Bier verkaufen, noch
Krüge damit belegen, als wo sie erweislich dazu
berechtigt, oder über die VeriahrungsZeit im Be-

sitz waren. Andre Landleute durften überall nicht,
ausser der Ernte, für sich brauen, sondern muß-
ten, gleich den Krügern, die nicht von Altersher
die BrauGerechtigkeit ausgeübt hatten, ihr Bier,
wie andre KaufmannsWaaren und HandwerksAr-
beiten, aus den nächsten Städten nehmen und da-
gegen ihre ländlichen Producte dahin zu Markte

bringen. Nur wenn sie diefe dort nicht vorcheilhaft

absetzen, oder iene nicht einhandeln konnten, dürft

ten sie solche in andre Städte führen. Wenn aber

zur Ergänzung der Landsteuer den Städten eine
BierAceife ausgeleget war, mußten alle Krüge

ohne Unterschied ihr Bier aus den Städten nehmen;

und erst nach aufhörender BierAceife ward iedem

seine BrauGerechtigkeit wieder gestattet. Doch

war kein Krüger an einen einzelnen Bürger gebun-
dm,

k) Meckl. LandeöGesetze IV. Th. S. H8; Grund-
Gestge S. 287/ 283. Netteibladt, q. a. O. S.
93/ 94-

MM. Geich. M.TH. T
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den, sondern die, zwischen Schuldner und Gläu¬

biger, wegen ausschlieslicherBierLieserung einge¬

gangenen Verbindungen wurden, zum gemeinen

Besten, landesherrlich cassiret. Die Obrigkeit,

weiche einer klagenden Stadt gegen die ländliche

Brauerei die RechtsPflege verweigerte, ward vom

LandGerichte fiscalisch bestrafe Die Bimaxe

mußte der Rath nebst dem StadtVogt, mit Zu-

ziehung 2 beeidigter Bürger jährlich (November)
verhältnismässig festsetzenund nach Hofe einsenden.

Mülzen, Noch weniger durfte die Ritterschaft von am

drer, als selbst erzielter Gerste, Malz verkaufen,

oder Vieh lind andre Waaren aufkaufen tmd auö

dem Lande fuhren; sie mußte ihre Producten erst

den nächsten Kaufstädten anbieten, und nur,
Wenn diese den gefoderten Preis verweigerten,
war die Ausfuhr erlaubt. Wolle durfte nur
unter eben dieser Voraussetzung, vorher (1516)
gar nicht, aus dem Lande geführt werden, fremde
Aufkäufer hiesiger Producte, (Korn, Vieh, Wol-
le, Leder, Häute, Honig, Hanf, Hopfen, Garn :e.)
woferne sie nicht Salz oder andre notwendige
Waaren ins Land herein brachten, wurden zum
Nachtheil der auf erstere angewiesenen Städte,
nirgends, so wie überhaupt auf dem Lande keine
Kaufmannschaft und bürgerlicheHandthiernng, oder
andre, als von Alters her daselbst ausgeübte Hand-
werker (Schmiede, Schneider, Leinweber) gestattet.

Hand- Zur Vermeidung alles Misbrauchs sol-
werker cher Einschränkung der natürlichen Freiheit, muß-

ten die SadtVögte mit 2 RathsPersonen und
eben so vielen, besonders hierauf vereideten Alter-
Männern jeder Zunft, sowohl den ländlichen rohen
Materialien, ^lS den städtischen HandwerksArbei-

tsn.
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reu, nach Zeit und Umständeneine Taxesetzen
und genau darüber halten: süritztward derglei-
chen >1562, 1572) für die Schuster, Sattler,
Riemer, Kürschner, Goldschmiede,Grob-und
KleinSchmiede, Tuchmacher,Gewandschneider>
Schneider, Leinweber,Becker, Fleischer,Mau-
rer, Zimmerleute, LeimDecker,auch Arbeiter
und Tagelöhner vorgeschrieben;und der Rath
jederStadt mußtedaraufsehen,daß alleWaaren
zu billigenPreisen verkauftwurden. Vorzüglich
mnßtendie Handwerkerdie Arbeitenfür Landleute
förderng). Von auswärtigenStädten, wo den
disseitigenHandwerkernderVerkauf ihrer Waare
ans Jahrmarktennichterlaubtwar, wurdenauch
auf hiesigenJahrmärktenkeineVerkäuferdesselben
Gewerbeszugelassen.Besondersdurftekeinschlech¬
teres Tuch, als im Landeverfertigtward, aus
derFremdeeingeführtwerden d).

Die viermaligeWiederholungallerdieserge-betrch
sezlichenVerfügungenin einemhalbenJahrhun- ieiI&e
dert laßt schonkeinesirengeBeobachtungvermu-
chen, wennauch die häufigenKlagender Städte

T 2 über

g
" CandesGesetze,IV.Th. S. 19-23, 73- 101;
GrundGesege,S. 217>251, 262 f Avil3Co>
sisckscheuVerordnung?»widerdieVvrkänftreiund
AusfuhrderLandesProducten,auchwegenderHand-
werkerTaxen,(1Z72)S. Nettelbladtaa. S. S.
82, 85

d) Neckl.LandesGesetzeS- 90; GrundScsetzs
S. 245. InsbesondrewarddieAusfuhrdesM. n$
undBierSnachderMarkBrandenburg,die -
lungVeSBiers daherunddasMahlenausMärki¬
schenMühlenzurNetorhuinmgeinesähnlichenKühr-
PrandenburgschenVerdols(1. May 1572)unter¬
jagt. (Frank X, B. 6. si8.)
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überBeeinträchtigungihrerbürgerlichenNahrung,

und eben so viele besondrelandesherrlicheEdicte

(»555, 1567, '57*/ 1572) gegendas Bierbrau¬
en und bürgerlich-Verkehrauf demLande, nicht
laut genug das Gegentheil bewiesen Desto
eifersüchtigersorgteneinzelneCommünen,unterfett;
besfürstlicherBegünstigung, für diegesezlicheSi-
cherstellungihres städtischenVerkehrs In
Wismar durfte(1534) am H^fe keiu Handwer¬
kerangenommenodergeduldet,nochwenigerKauf-
Mannschaftoder bürgerlicheNahrung betrieben
werdenI). An mehreren Orten benutztendie
HandwerksZünftedie landesherrlicheAufmerksam.-
fett, um sichbesondreFreihettSBriefeund Schuh-
Versicherungen, namentlichgegenländlicheBe¬
einträchtigungen, zu verschaffenm).

Sßerftt. In RostockundWismar hingegenhattendie
sungw Handwerkerihre ZunftRollenvomMagistrat n).

Ueber-

i) 8ran? X. B. S. 176. Gründl.Beantwortung
des RitterschaftlichenBrauRechlsBeil.L. M.
Ausführl.Betrachtungen,157.Beil.

k) H. HeinrichsPrivilegiumzumWem- undBier-
Schenkenfür seinenLeibBarbierHanSHildebrand
tuSchwerin,mitAusnahmedesRheinWcinsfürden
alleinigenDebitdesRachskellers1507/Privilegium
für dieGewandschneiderzuFriedland1530; Ver-
ordnungandieTuchmacherzuRostock1546; H.
AlbrechtsPrivilegiender Stadt Dömitz1546
(BeimChemnitzaus briefil.undOrig. Urkk.)

I) Senckenberg selecta T. 11p. 512.
m) H-Joh. AlbrechtsPrivilegienfürdieSchneider-

- Tuchmacher- und SchusterAemterzu Dömitzund
Boizenburg,beimChemnitzad a, 1557,1570,
1571/ ausbriefll.Urkk.

e) Nettelbladt,a.a.£>,S. 88, 89. SchrödersBe¬
schreibungderStadt undherrsch.Wismar,S. 97.
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Überhaupt unterschiedensichvondenLanbStäd- See-
ten die beidenSeeStädte sowohldurchihreStädte
innere Verfassungund eignestatutarischeGesetz-
gebungin geistlichenund bürgerlichenAngelegen-
Heiken,als in AbsichtihrerTheilnchmungan den
öffentlichenGeschäftenund gemeinenLasten,durch
mancheauszeichnendeVorzüge.

Auf die Beförderungdes Handels und der Strom-
Schiffahrt innerhalb Landeswandtendie Lan-Schiffarth
desHerrensovielaufmerksamereSorgfalt, iemehr
derSeeHandel der HanseeStadtenachden Nor-
dischenReichet»,unter denMitBewerbnngender
HollandischenStädte, im Sinken begriffenwar;
obgleichdieRostockschenundWismarschenHand-
lungsfreiheiteninDännemarkundSchwedennoch
verschiedentlich(1506,1517, »520,1530,1534;
1515, 1524, 1549, 1560,) so wie die Hansi-
schenVerbindungender 6 WendischenStädte,
(1509, IZ4Z) erneuertwurden°). Schon H.
Magnus hatte (1480) die Abfichtgehabt, dm
Handel der Stadt Wismar, durch dieVerbin?
dung der OstSee mit demSchwerinschenSee,
und des lezterenvermittelstderStöre und Elde,
mit derElbe, einenminderkostbarenWeg, als
durch den Sund, in die NordSee zn eröfnen.
Nach seinenTodemachteH. AlbrechtdenAnfang
dazu, indem er, mit Hülfe des Raths zu Wis-
mar, beiHohenViechelneinenKanal (denSchlf-
Graben) aus demSchwerinschenin oenLostner
See durch 3 Berge ziehenlies. Allein unter
dem unglücklichenSystem der damaligenRegie-

T z rungs-

o) Nettelbladt, S. 37/ 49. Schrödera.a. £>.
S. 114.
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rungsGemeinschaftscheitertedie Unternehmung.
Heinrich wolltekeinenTheil daran nehmen, son-
dem ( s 10) lieber die Schiffarth von Güstrow
auf derNebel in dieWarnow nachRostock,dnrch
Erlassung des WasserZolleö, im Gang bringen.
Albrechtmußtealso,unterdemGedrängefeinerzer¬
rüttetenFinanzen, die alleinigeAusführung auf-
gebenund seinenSöhnen überlassen. Diesenahe
nicndazudenMathematikerM. TilemannStella
vonSiegeninDienstenundvereinbartensich(' 567,
13. May) zu Doberan, zur Vollführung der
Schiffarth von Wismar durchdenSchwerinschen
See in dieElbe, auf gemeinsamenVerlust und
Gewinn, Schleusenanzulegenund die Ströme
aufzuräumenoderzu erweitern. Nach einervor?
laufigenUntersuchungder hiezu bevollmächtigten
Mäthe (Tilem. Stella, deS RentmeisierSBrüg-
gewannund zweierWiömarschenRathöPersonen)
wurden die KostendieserSchisbarMachnng mit
demBaumeisterbehandelt. Weil aberderKühr«
fürst von Brandenburg und die von Quitzowzu
EldenburgdieSchiffahrt ans demBrandenburg!-
schenTheil des ^ldenStromes in die Elbe nicht
gestattenwollten; wurdendie Kostendadnrchbe¬
trächtlichvergrössert,daß vonDömitzbis in die
disseitigeElde bei demFleckenEldena, (über 2
deutscheMeilen) ein neuerKanal (1568) gegra¬
ben und, wegendes(22 Ellen) höherenWasser¬
standsderElde, mit 10 Schleusenversehenwer-

aufder den mußte; worauf (>572) die neueSchiffahrt
Eide von EldenanachDömitz (>: 11. Aug.) würklich

eröfnetwurde. Darüber war die Fortsetzungder
StromArbcit vonEldena,durchGrabowundNeu-
ftadt, in dieStocr (bei Hohenwisch)und in den

Schtve-
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SchwerinschenSee bis HoheuVicheln(>8Meil.)
verzögert;dieVollendungdes Restes durchdas
Amt Mecklenburgbei Wismar in denHavm
(2 Meil.) bliebausgesetzt.Inzwischenverband
man mit diesemProtect nochdieerweiterteSpe¬
kulationeinerSchiffahrtauf derElde, von deren
VereinigungmitderStoer, überParchim, Lübz,
Plau, Eldenburg, denPlauer, "Malchowerund
MüritzSee, in die Havel, nachMirow, Für-
stenberg, in den StolpcrSee, :e. um auf diesem
WegeeineCommunicarionaus den landenWen-
dm und Stargard, auf der einenSeite mit der
Ost-und NordSee, wie auf der andernSei-
te in das Brandenburgischeund durchdieSpree
mir der Elbe zu unterhaltenp). Man versprach
sichvon dieserVerbindungvieleVortheile, für
denAbsatzderLandesProduete,da z. B. zu Mi-
rom (1533) derScheffelNockena Groschenwohl¬
feilerwar, als an derElbe q). Ein frühererVer- undElbe

such der Stadt Lüneburg, (1506) ihremSalz-
Handelauf der Elbe undHavelnachMecklenburg

T 4 und

p) (TilcmannsStella) lchnographiad. i. gründ¬
licheAbmahlnngundBeschreibungderneuenSchis-
fahrtdurchdas LandundFürsrenthumMecklenburg
aus derOstSeein dieElbe(1582); in pötkers
Sanin'.lunqen/IV.St. S. 24-30. Finders pa-
triotischerMenschenfreund,l. Th. S. 350/351.
graut' IX.B. S. 215. Originalvom13.May
1567, im Herzog!.Archiv. (vrigmalCsmract mit
demWaliMeisierSpangenberg,wegenderKosten
desneuenEldenKmuils,vom29. Inn. 1568, im
Herzog!.Archiv.

q) H. Ioh. Albrechts Testament 1573, §- 45 in
Stryk. Cautel. testamentor, Äpp, p, 133. Lrank

IX. B. S. 171.
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und Brandellburg einenetteRichtung zu geben,
scheintnichtvonErfolg gewesenzufty» r). Das
SchiffAmt zu Boizenburg erhielt sich inzwischen
(1510, 1568) im anöschlieslichenBesitz der
Schiffahrt ansdemschwarzenWasserunddemBan¬
dekowerSee; und aus demDömitzerGerichtöBe-
zirkdurfte (»546) niemand, als Dömiher, mit
Holz dieElbe hinunterschiffens>

Auchdurch die bischöflichSchwerinschePo-
Bötzow-lizeiOrdnung(1508) war zu Büßow der Wer¬

scheStadt- kauf des BrodtS und Biers untergefezlicheAuf-
Verfassung gerächt. BürgerlicheGrundstückedurften

auchHiernichtanders, als mit Wissenund Wil-
len des Raths, durchEinzeichnungins Stadt-
Buch, gültig veräussertoder verschuldetwerden.
VcrfallenmeHäuser wiederherzustellenund wüste
Plätze zu bebauen, mußteman, bei Verlust des
Eigenthums, binnenJahresfrist anfangen. Nie-
wand durfte ländlicheProducte vor denThoren
And in den Strassen aufkaufen, oder andern in
denHandel fallen; sondernalleWochewarfürein-
heimischeund auswärtigeeinfreierMarkttag t).

XI.

r) HH. BalthasarsundHeinrichsVereinbarungauf
Z Jahre mit der Stadt Lüneburg, wegen des Zolles
von ihrenSalzSchiffenauf derElbe zuDömitz
undBoizenburg,(2Mklb.fürdasSchiffaniedem
Ort) mitVorbehaltdesgewöhnlichenZollesanieder
Zoüstattevonallen, denStrom hinabgehenden
Schiffsladungen,vom6. Jan. 1506, auseinem
ünvoÜzogenenConceptimh. Archiv.Mspt.

s) Mspt.vomJahr 1510, im h. Archiv.Chemnitz
imL.H. Albr.Mi. ada. 1546undJoh. Albr.ad
a 15öS/ ausbriefll.llrkk.

t) Gamn-l Mcckl.LandesGesetze,IV.Th. S«
6/ 8, 9.
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XI. Landschaft; Stenern.
Die Prälaten, LehnMänner undStadt- Mecklen-

Rathe der LandeMecklenburg, Wenden und bm'gij'che
Stargard waren schonlange vondenLandesher¬
ren, als dievorzüglichstenClassenderLandesEm-
wohner, als die erstenGliederdes Lehr- Wehr-
und Nährstaudes, mithinals dieRepräsentanten
der Z HauptStände desLandesbetrachtet.Eben
tieft warenes auch, bei welchendieRegentenin
den wichtigstenAngelegenheitenund dringendsten
Bedürfnissenihrer LandeöRegierungRath und
Hülfe zu suchenund zu findensogewohnt, als
berechtigtwaren, weildergrössereTheilderGrund-
flache,sovieldavonnichtdereigenthümlichenlan¬
desherrlichenBenutzung vorbehalten geblieben,
derenPrivatEigenchumwar, folglichihre eigne
Wohlfahrt mit dem gemeinenBesten desVater-
landes unzertrennlichzusammenhieng. Zu dem
erstenStande gehörtendieim Landeangesessenen
Bischöfeund VorsteherderDomStifter undKlö-
sterbeiderleiGeschlechts;zu demanderndieRit-
ter undGutsBesißer (GutManner), ohneUnter¬
schiedder Geburt; zu dem dritten die Burger-
meisterund Rathmänner *0.

AlledieseverschiedenenOrdnungenvonLand-Landständ»
fassenhattenzwarmehrereVorrechteundFreihei-
ten. Diesewurdenihnensowohlbei iederallgemei-
nen Erbhuldigung, welchevon denPrälaten und

T 5 der

g) Die verschiedenenRangOrdnungeader Bischöfe
undPrälaten, Ritter undGutsManner, Bürgen-
meisterundRacheunterschiedauchder Kanzleistyl
durchdieAnrede:„Ehrwürdige/Würdige:gestren¬
ge, tüchtige, und ehrsame." (HuldigungsAusschrch
ten 1505, Mspt.)



-98 ErstePeriode.

der Ritterschaft des LandesMecklenburgzu Bei-
dendorf, desLandesWendenzuKrakow, und
des LandesStargard zu KvlplN eingenommenzu
werden pflegte, als auch in einzelnenVogteien
und Städten, von denLandesherrendurchReverse,
bestättigtK Sie machtenaber nochkeingemei-
schaftlichesGanze aus; bis die Verbindungge-
gen Befehdnngen('523) alle Prälaten, Lehn-
Manner und Städte der dreiHanpttheiledes Lan¬
des in ein fortdauerndesnäheres Verhältnis der
wechselseitigenBeistandSleistimgbrachte und zu
derenVollstreckung,(weil nichtallegleichumnit-
telbar Daran Theil nehmen konnten)einenAus?
schuö von 2z Mitgliedern bevollmächtigte<-).
Von dieserZeit an bildetensich die drei Stände
des Landes in ein collegialischesSystem, unter
demNamen der Landschaft. Doch konntediese
landständischeAssociation, da sienicht gegendie
Landesherrschaftgerichtet war, vielmehr deren
obrigkeitlicheRechteunverkürztlies, nichtverhin-
dern, daß nicht, durchdas landesfurstlicheRe-
formationsRecht, alle Stifter-und KlösterGüter
zur Kammereingezogenwurden, folglichder ganze
PralatenSrand (lZ.50?1552)eingieng.Seit-
dembestanddieLandschaftnur nochaus denbeiden
weltlichenStänden Ritterschaft undStädten d).

Zur

b) EtwasvondengeleistetenHuldigungenderMeckl.
Ritterschaft, in Wehnens Meckl.gemeinm'itzige»
Blättern S. 97 ff. LetztesU?srt/ 118 Bcil.S.
292. „God'.'Mcnnie,JnwanerundLandfassendes
LandeschoMalchow" (HuldigungsNeversfür das
LandMalchow;Mspt. 1505)

c) Unionvon1523 a. a. O.
6) //GemeineLandschaftvonPrälaten, Hiitterfcljaft

vnd
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ZurTheiluehmungandmöffentlichenGeschäf-Landtage
ten, wozuvorhin, namentlichbeiGestzgebungen
(1516) undbei denLandeStheilungöHandlungen,
0518, 1520) nnn einzelnevertrauteMitglieder
der dreiStande von denLandesherrenherbeigszo-
genwaren, wurdennun häufigeralleEingesessene
von Prälaten, Ritterschaftund Städten, durch
gedruckteAusschreiben,auf allgemeineLandtage
berufen, dievorher (noch1520) mit den halb¬
jährigen Rechtslagenverbundenwaren, weil diese
schondie Landesherrenund vieleEingesessene,als
Richter undBeisitzer,oderals Partheienin einen
Mittelpunet zusammenbrachten. Die Landtage
HattenzugleichdenZweckderMusterungallerEin-
gesessenen;siewurdenabwechselnd(1537, 1540)
an derSagstorfe?BrückebeiSternberg, (1538)
zu Parchim ( 542, '548, 1550) zu Wismar,
(i549) z" Sternberg, (1552) zu Güstrow,
(J5 54) zu Bützow, oft mehrmalin einemJahre
gehalten. Doch war die Sagstorfer Brücke
(15 54) dergewöhnlichsteOrt zu LandesVerfamm-
lnngen e). Wurden die Landtagein Städten
gehalten, wie mehrmglen(1554, 1555, 1561,

156?, l5t>8, 157!/ 1572) zu Güstrow; soer-
hieb

viidStädten, vffjüngstznWismargehaltene»Land-
tage" ist die lczte öffentlicheBezeichnungder drei
Laiidsrande,1550. (Zrank ZX.B^ch, S. 251.)
Auf dcni Landtagezu Güstrow1552, 25. Jul.
klagtedieLandschaft,daß die Prälaten nichtzuge¬
gen, sonder»ihrer Pralaturengrößtenteilsentjczt
wäre». (Spalbings LandesVerhandlungeu,<v.6.

e) 8rank IX.B. S. 204,(205,217,2'5i; X. S. 25-
Klüver III.Th.S. 689. Gründl. Demonstration,
Beil. A. Spalding Ä. 5. ChytraeusL. XVJ11,

p. 479.
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HieltendieLandständevondenHerzogenfrei Futter
undMahl. Inzwischengabenihnendiese(1572)
die wiederholteVersicherung; daß dieLand- und
MusterungStage,wennnichtJahrsZeit nnd Witt
terung, oderwichtigeUmständedaran hinderten,
wie vorhin, bei der Sagstorfer Brücke oderans
dem Jndenbergevor Sternberg, im freienFelde
gehaltenwerdensollten; wiewohles nichtmöglich
war, selbigenach dem Wunsch der Landschaft,
in einemhalbenTage zu vollenden0. Auchoh;-
ne bekanntelaudeöfürstlicheZusammenberufung
findetman allgemeinelandschaftlicheVersammlung
gen O523, 1531) zuSternberg, zu Rostockauf
demRathhause, oder(1554) an derSagsiorffev
Brinke ff).

Die häufigsteund dringendsteVeranlassung
zu LandtagengabendieVerlegenheitenderLandes-
Herren, wegenAusfindungder Mittel zur Be¬
zahlungihrer Schulden und zur Aufbringungder
TürkenHülfen,mithin dieUebernehmungundVer-
theilung der Abgabenzu gemeinenLandes-und
ReichsBedürfnissen. Gewöhnlichkamendie Lan-
desHerrenselberdahin, oderin ihrerAbwesenheit
derStatthalter oderheimgelasseneRathe g). Auch
LederEingesessenewar, vermögeseinerEidesPfiich-
ten schuldig, ohneeinigeAbhaltungin Personzu

er-

f) Leztes Wort, 63. Beil. Ausführl. Betrach¬
tung Beil.64.a)b). Revcrfales1572, Art.VI.

ff) Ausführl.Betrachtungen55/56.Beil.Zuverl.
Ausführung 9. Beil.
SpaldingS. 5- H. UlrichsEnts6)uldigungsSchrei-

benan dieaufdemLandtagezuSternbergversamm-
leteLandschaftV.D. Friedrichsburgin Danneniark,
18. Sept. 1572. Msjat.
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erscheinen,widrigenfallsan die Beschlüsseder
Mehrheit unter denAnwesendengebunden.Weil
aber(1568) diewenigenerschienenenfür diemeh?
rerenausgebliebenenoderabgereifetensichnichtin
verbindlicheHandlungeneinlassenwollten; sotrug
dieLandschaftselbstdarauf an: daßalleeinzelneUn-
terthanenvonderRitterschaftundLandschaft,nnr
ter Bedrohungmit angemessenenStrafen, persön-
lichvorgeladen, hingegendieerweislichbehinder¬
ten hinlänglicheVollmachtenertheilenmögtend).
Je mehr dm Herzogenan einer landtägigenBe-
schliessungüber die vorgelegtenAufgabengelegen
war; destoemsthafterwurden seitdem(1568,
1572) die Ladungengeschärft. Die ritterfchaftli-
che«Eingesessenenmußten,bei VerlustallerLehn-
und LandGüter,in Personoder, beierweislichen
Behinderungen, durchhinlänglichbevollmächtig?
te ans ihrer Mitte, sowiedieStädte, bei Ver-
tust aller Privilegien und Gerechtsamen,erschei¬
nen, bei der Ankunft (wennes einFesttagwar)
nach AnhörungeinerPredigtunterfreiemHimmel
ihre Namen bei den dazuverordnetenSecretarim
vor demfürstlichenZelt angebenund aufzeichnen
lassen, auchder ausgebliebenenschriftlicheSpe-
cialVollmachtenund Erklärungenüberreichenund
ohneherzoglicheErlaubnis denLandtagnichtver-
lassen, sonderndieBerathschlagungenbis zu Em
de abwarten. Man findetdahereineMengeVoll-
machtenoder Entschuldigungender abwesenden
Eingesessenenund Städte, mit Verpflichtungzu

alle»

ly Ausführl.Betrachtungen66. Beil-ZraiikIX.
B. S. 217. 2. T. Ausschreiben1566-1568/
Mspta. vercheiöigte Gerechtigk,66. Beil.
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allen Beschlüssen der Anwesenden Zu Ge¬

schäften, welchefür dieganzeLandschaftzu weit-
läuftig waren, wurden Ausschüsseaus beiden
Ständen erwählt, und diesenauch die ausserhalb
LandtagesfortdauerndenlandschaftlichenVerrich¬
tungen übertragen. Doch durften keinePrivat-
Beschwerdenauf Landtagenangebracht werden,
sondernwer etwas zu klagenhatte, mußtesolches
vor allenDingen denHerzogenvortragenund nach
BefindenderenBescheidgewartigen,aber dieLand-
schaftund deren nöthigereZusammenkünftedamit
verschonenK).

Land- Zll einergewöhnlicheneinfachen5ank>Bede
steuern dieGastlichenimÖ durchihre Un-

tersassen,so wie diefürstlichenBauren, von ieder
Hufe iMkLb, und von iedemKathen 4ßl. auch
die Schmiede, Krüger und Leinweberauf dem
LandenachalterGewohnheit, hingegendieStädte
von iedemHause i fi. Eine doppelteLandBede
betrugfolglichauf demLandevoneinerHufe2Mk.,
tn denStädten von einemHause2 fl., voneiner
Bude 1 fi. In iedemFall inußte sie erst von
Prälaten, Ritterschaft und Städten, auf einem
Landtagebewilligetund sodannin denauögeschrie-
denen, auchvon der KanzelverkündigtenFristen,
bei Strafe der Auspfändung, an die fürstlichen
EinnehmerbezahltwerdenI). DergleichenLand-

Beden

i) LanötaLMnsschrciben1503, 1572. Verth. Ge¬
rechtigkeit, 67 - 70 Bcil. Ausführ!. Betracht.
6Z.Keil. 30 VollmachtenundEntschuldigungenvon
Edell-üteiiund5 vonStädten, in denLundtagsAc-
ten 157zf RIsfta.

k) Fant X. B. H. 2/7.
i) Festchender Grund, LI^XXXVü. Beil. H. A-

brechts
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Beden (Landsieuern)waren von derLandschaftin
5 Iahren (1508.-1513) drei, und ('544-' 15S3)
in 9Jahren «4^ gefodertund erhoben»>). Eine
halbe LandBedetrug (1535) im Amte Ribnitz
2yy MkLb. (59? Mk. 14ß. Snndl.) oder 199 fl.
8 ß. Lbl. in denStädten Ribnitz, Sülz und Atar-
low, zusammen170 Mk. 1a ß. oder109 fl. Ei¬
ne doppelteLandBede brachtevon den Rostocker
Stadt -und HospitalGüternin denVogteienRib¬
nitz und Schwann (1554) 639 fl (z»24ß.) 9ß.
lübsch oder 495 Thaler (zuziß.) n\ Wegen Ritker-
der HofHufen behauptetensich (1535) derAdel §|™e

und die Geistlichenim Besitzder Befreiung von
der LandBede. Weil aber darunter (1544) ver¬
schiedeneUnterschleifeund MiSbrauche, zum
Nachtheil der herzoglichenEinnahme, vorgien-
gen; so beobachteteman (1550) den Unterschied:
daß von allen Hufen, die zu PachtRecht lagen,
wenn sie gleich dem Adelgehörtenund HofHufen
Hießen, wie von denHufen, welchevormals von
Bauern besessen,mithin bedepflichtiggewesenund
nachher zu den Höfen gelegt waren, die Land-
Bede dennochentrichtetwurde 0).

Zu

brechtsMonitorium 6. a. 1524./ Impressum. Ur-
kundl. Bestättig. desLFürsil.BesieurungsR.2 Beil
Gründl. Demonstration, Beil. A, granE IX.
B. S. 251.

m) Ehemal. Verhältnis zwischen Mecklenburg
und Schwerin, IV. Beil. ZeststehenderGrund
XV. Beil.

n) Feststehender Grund, XHI. Beil. Ausführt
Letr. -141, 1Z4. Beil.

©) Feststehender Gr. XfFl.Beil. Auverläss.Aus¬
führung, 100. Beil. Lcztes VQott, 99, Beil.
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Ritter- Zu dm ausserordentlichenLandHülfenüber-
schaftlichesnahm zwar die Ritterschaft ohne Verbindlichkeit
Hüls-und freiwilligjährlicheBeiträge: nämlichzuerst(1555-

1567), ausserdemHülfGelde vonAussantenund
KornPächten, (vonhartemKorn 6 ß. vonweichem

Rosdienst-Korn 3 ß. für das Drömbt) von GeldPächten,
Geld Qlo vom Hundert) auch ein RvödienstGeld

<20 fl. für iedesLehnPferd); hernach(1572) nur
das HülfGeld von der Aussaat, (für i WiSpel
hart Korn 1 fl. vomBuchweizenund Habern | fl.)
von KornPächten, (? fl. und o ßl. für denWiSpel
ParchimscherMasse) auch von GeldPächten inn?
und ausserhalbLandes (10 vom Hundert). Die

StädtischeLandStädte gaben Äccise vom Malz zur Mühle,
Accise ^ ^ für das Drömbt, hernach z fi. für den

Wispel ParchimscheMaasse) und vomWein (^fi.
für das Ohm), nebsteinerdoppeltenLandBedep)„
Inzwischen erhielt sich(1571) die Behanptung:
daß die vom Adel schatzfreiwaren, weil siemit
ihrem Leibe, durch LehnDiensteihre Güter ver.-
dienenmußten; und dieLandesherrengaben ihnen
(1572) die wiederholteErklärung: daß der Adel
mit seinen ritterlichen Gütern ein freier Stand

Landschaft-sei. Dafür erhielten die Landstände, ausser den
licherdrei IungfernKlöstern, 'diefreieVerwaltung über

die Einnahme und absichtmäfsigeVerwendungder
von ihnen bewilligtenSteuern q). Dazu wardvon

AuslchuSjhn^ jedesmal ein Allsschus niedergeseztund!mit
hineineignenlandschaftlichenSiegel auctorisiretr).

Von

p) lleLtcslpsrt, 73. Beil. 8mn? X. B. S. 39.
FeststehenderGrund, XXXVII. Beil.

<J)8cstftchendcrGrund, XXIll.Beil. Zlusführl.
Betracht. 156, 157. Weil,

r) Swtti, X. B. S. 39- Lezlestvorr, Fü.zBeil.
Bollmachtfürdm Ausschuß/157s/
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Von den geistlichenGütern mußtedas HülfGeld,
gleichden adliehen, an denAusfchus gegenO.ui-
tung bezahlet und leztereden competirendenBe¬
amten vorgezeigetwerden, welchewidrigenfalls
das Gut einziehenund den Auöschusdaraus be¬
zahlt machen durften. Doch fehlte es ( 564)
nicht an Klagen des Ausschussesüber mancherlei
Defraudationen und Defecte der LandHülfe «).
Die Lehnleutemußtendaher (1572) ihr HülfGeld
auf ihren LehnEidberichtigen, auch die Verwal¬
ter und GutöJnhaber der Abwesendenund Un-
mündigendie Richtigkeit ihrer SteuerAbgaben be-
schwören,und dieDefraudantenwurden als Mein-
eidige,mit Erlegung des doppeltenbestraft. Wer
mit seinemBeitrag in Rückstand blieb, mußte,
auf Anrufen des Fiöcalö, beim HofGericht die
Hälfte seiner Gebühr an Strafe erlegen

Ausserdemgaben die Bauern (1555- 1567) Steuer-
iährlich auf Michaelis und Weihnachten die dop- Erhebung

pelte, hernach (1572) eine einfache LandBede
von ihren Hufen an die competirendenBeamten,
die solcheauch (1558) von denstädtischenBauern
erhoben. Die Beamten mußtendas Geld (1572)
mit denRegistern, auf ihre oder ihrerHintersassen
Kosten, ohneAbzug, den beeidigtenEinnehmern
des Schwerinschen, Güstrowschenoder Neubran-
denburgischenKreises, (einemvomAdel und einem

Rathmann) in derangewiesenenLegestadtabliefern»
In den Städten ward die Accise von den Rath?
männern, ohne Besoldung oderAccisefreiHcit,ab:

wech,

s) Mspta <3,a. 1Z60, 1564.

t) feststehenderGr. XXXVU.Beil»
Meckl.Gesch.11hTh. U
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wechselndeingehobenund demRath berechnet,der
dafür gemeinschaftlichhaften und den Ertrag an

die KreisEinnehmer abliefern mußte u). Eben

diese mußten die Vermögensteuer der ErbMül-
ler in Städten und auf dem Lande, (2 fl.
vom 100) die Viehsteuer von PachtMüllern,
Schafern und Hirten, nebst den ritterschaftlichen
Geld - und KornPachten, auch die doppelteLand?
Bede der Städte unmittelbar erheben, alleQuar-
tale in Güstrow zusammenkommenund ihre Ein¬
nahme mit deren Berechnung zwei GeneralEin-

und nehtnern zum HauptKasten überliefern. Von der
LandBede und MalzAccifewaren (1567) anfangs
die Prediger, wegen ihrer HausConsumtion, be-
freiet. Weil aber diefolgendeContribution(i572)
sichüber alle Stände, ohne Ausnahme, erstreckte;
jo machten die Superintendenten zu Güstrow und
Rostock Vorstellungen gegen die Besteurung der
Geistlichen w).

Berech- Von der Einnahme und Ausgabe der ersten
nung.Landhülfeward (1558, 1560, 1501, 1567) so-

wohl den Herzogen, als der Landschaft,Rechnung
abgelegt und von beidenquitiret. Vermöge der-
selben, erhob der Ausfchus (1555; 1561) im er¬
sten Jahre 54163 fl- ißl. im zweiten 148z jfl.
20 ßl. 7 pf. im dritten 57Zyc>fl.11 ßl. Zpf. 1 hl.
im vierten58056 fl. 4 ßl. 9 pf. im fünften60726 fl.
?? ßl. 5 Pf.; (zusammen245170^. 7ßi. ihl.

Dar-

u) Leztes lvort, 72. Beil. Frank. X. B. S. 7s.
Feststehender Gr. XXXV». Beil. Ausführt.
Serr. 157. Beil. HH. Joh. Albr. und Ulrichs
Rescript an B. und R. zu Güstrowvom 28. Nov.
1572, Mspt.

w) Frank X. B. S. 176. Schröders evang.Meckl.
ad a. 157s, 110,
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Darunter machtedas RosDienst- undHÜlsGeld
des Adels 20725 fl. i?ßl. 2pf. 1hl. dasHülf-
Geld derKlöster 4Z.?6fi. i8ßl. 8pf. die Malz-
Accife 78Z26fl. Zßl. 8pf. lhl. die LandBe-
de der Aemter und Städte, mit Jnbegrif dessen,
was H. Ulrich nach und nach unmittelbar hatte
einhebenlassen189521 st. izßl. 7 pf„ l hl.; hin-
gegen waren noch 118408 fl. dazu aufgeliehen
wordenx). Das RitterschaftlicheHülfGeld aus
dm Aemtern Crivitz, Lübz und Goldberg betrug
allein 1044 fl. 1 ßl. 7 pf. y). Zur jährlichen
Aufnahmeder HauptRechnung von der folgenden
LandHülfein Güstrow, wurden (1572) d Land-
Räthe und 3 städtischeRathsGlieder bevollmäch¬
tiget ^).

Zu AussteurenfürstlicherPrinzessinnen,wur- Fräulein-
den (1553) für diebeidennachSchlesienvermähl- Steuern,
ten HeinrichschenPrinzessinnen, zwei Fräulein-
Steuern eingesodert.Dochwar auchhiezudie
Landschaftnicht anders, als nach vorgängigerfreier
Bewilligung verbunden aa).

Von den Retchssteuern war Niemand be- Reichs«
freiet. Schon ehe dieseVerbindlichkeitder mit-
kelbaren NeichsUnterthanen, zur Erleichterung

U 2 der

x) Ausführl. Betr. 155. Beil. Leztes N?srt, IO0.
Beil. Verth. Gerechtigkeit, 66. Bei!, Frank,
X. B. @. 177. Unter den landschiistlichc»Depu¬
taten j«r AufnahmederAusschusNechnuiigcu(1561)
befandensichauch der sürstlicheHofMarschallJürgen
Delow und derHauptman» Vollr. Preen zu Bukow.
(Festflehender Grund, CLL Beil.)

y) Leztes Wort, 73 Beil.
z) Feststehender Grund, XXXVII Beil.
aa) Feststehender Grund, XV. Beil. Assecuratisns-

Revers 157«.
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der fürstlichenKammern, durch die ReichsGesehe

Ü543r »555) allgemein eingeführt war, trnir;
den Hieselbstdie UnterhaltungsKostendes Mecklen¬
burgischenReichsAnschlagözu der eilenden, so-
wohl als beharrlichen Türkenhülfe, welcheauf
denReichstagenzu Regenöburg (rZgs) und Spei-
er (1542) beschlossenwar, durch den vom Reiche
bewilligtenGemeinenPfcNNitlg, von denUnter-
thanen zusammengebracht

Steuern. Zu den Kosten der, (1548, *55 0 auf dm
Augsburger Reichstagen beliebtenBefestigungder
GrenzOerter, auch fernerenKriegsRüstung gegen
die Türken, ward Hieselbst(155°, 1552) eine
doppelte LandBede erhobenb). Als das Reich,
statt der bisher in Mannschaft gestelltenTürken-
Hülfen, auf demReichstagezuRegcnSburg (1557)
baare GeldBeiträge zur Unterhaltung ctucögleich¬
förmigen KriegsHeers zweckdienlicherfand, und
dazu die Kosten eines doppeltenRömerzugS auf
8 Monate bewilligte, welchesfür Mecklenburg
izzöo fl. betrug; ward zum erstenmalauch hierzu
auf dem Landtage zu Steruberg ein Beitrag der
Unterthanen (5 vom l00fl.) bewilligt«nd(l558)
in Städten, wie.auf dem Landeeingefodert. Der
UeberschuSblieb zum Abtrag der übernommenen
LandeSSchulden bestimmt, und der Landschaft

über-

a) Samml. derReichsAbschiede,II.Th. S. 354.
446, 454, 487; in. Th. S. 30. prehn v. d.
Verbindlichkeitde?Vasallenund Unterthanenzum
BeitragdesR. u. Kr. Contingents,S. 33.

fc) Samml. ö. R. A. ll Th. S. 54s, 626, F-st-
stehLnderGrund, XV. Bell»
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überlassen, zu destozuverlässigererV rwendung
desGeldes, dieEinnehmeraus ihrer Mitte zu be-
stellenc).

Die Kostender neuenReichsBewilligungenTürken-
einer eilendenund einerbeharrlichenHülfe wider Hülfe»
dieTürken,(»566,1567) wovoniedeindreimaligen
GeldBeirragenvon 24 Monaten, nachdemein¬
fachenReichsanschlage,bestehensollte,wurdenfür
Mecklenburg(auf 40 Pferde zu iv fl. und 120
Knechtezu 4 st.) in 48 Monaten zusammenauf
(42290 st.) 36960 Xfyalerberechnet. Sowohl
zu dereinen, als derandernExpeditionbewilligte
dieLandschaft(1567) dreijährigeBeiträge aller
Stände, doch mit Schonung der niedrigeren
VolköClasse, jedesmalnämlich: für die Ritter¬
schaftein RoöDienstGeld, (20 fl. voneinemLehn-
Pferde) für die LandstädteeinedoppelteLandBede
(2 fl. von einemHanfe, 1 fl. von einer Bude)
für Rostock2400 fl. für Wismar 1600 fl. für
die Bauern ohne Unterschiedaufs Jahr \ einer
einfachenLandBede(4ßl.) vonHufenundKathen.
Von denersterellBeitraget»war die Hälfte im er-
sten, und die andre Hälfte in den beidenfolgen¬
den Jahren zahlbar; doch nahmen die Rostock-
fchen und WiSmarschenAbgeordneten, wegen
Mangels hinlänglicherVollmacht, denVorschlag
wie gewöhnlichnur zur BerichtsErstattung an.
Die LandBedemußtendieAdlichenvon ihrenLen-
ten, dieHaupt- undAmtmännervon denfürstlichen
und städtischenBauern erhebenund in denvorge-

U Z schrie-

c) Gamml.derR, A. III.Th.S. 143. Ausführt.
Betracht.158.Beil.SpaldingS. 19*31.Frank,
X. B. S. 73.
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schriebmettFristen (Ostern die eine, Kopzclligen

Mont. die andre,) aus den LandenWenden und

Rostocknach Güstrow, aus dem LandeMecklen-

bnrg und derGrafschaftSchwerin nachWismar,

aus dem LandeSmrgard nachNeubrandenburg,

an 2 herzoglichetmd ebenso viele von derLand-
fchaftverordnete,von denLandesherrenaber bestat-
tigte Einnehmer(einenvom Adel und einenBür-

germeister)abliefern. Die fürstlichenEinnehmer

in denLandenWendenund Rostockerhobenim er-
stenJahres 1,567)auRoSdimstGeld »709st. 21 ß»
an Hufensteiierdes Adels 709 fl. iißl.; aus den
KlosterGütern 191 fl. 6 ßl»; aus den Städten

ZZ7l fl. 11ßl.; aus denfürstlichenAennern377 fl.
»2^ ßl. (zusammen6360 fi. 5 ßl. 4 pfO» Ob¬
gleichman(l Zk>8)darübereinverstandenwar, daß
beiderleiEinnehmergemeinschaftlichdie unverhin-
derteDisposition über die Einnahme undAusga-
be behielten,auch davon den fürstlichenCommis-
fernen und landschaftlichenDeputirten Rechnung
ablegten; so waren dochUnordnungund Mangel,
durch der HerzogeeinseitigeEntlassungder land¬
schaftlichenEinnehmer, und durchdieBefreiung
der fürstlichenKammerGüter, mit Jnbegrif der
eingezogenenStifter undKlöster,entstanden,deren
Beitrag dieLandschaftauf^ des einfachenReichs-
Anschlages(880 fl.) schaßte,und überhauptnur
s 1849 Thl. 16 Gr. eingegangen6). Umdieses
Deficit zu decken,bewilligtedieLandschaft,(1570)
nachdem die bisherige Rechnung der fürstlichen

Ein-

ö) Ausfübrl Betracht,zzy, 160,89/yc>,161-166.
Seif. Spälding S. 29. ff. FeststehenderGrund
cl-XXXII.Beil,
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nehmervon landschaftlichenDeputirten aus allen
drei Kreisen(2 vom Adel aus dem Herzogthum
Mecklenburg,aus demFürstenthnmWendenund

derHerrschaftStargard, und 2 RathsGliedem
von Wismar, Güstrow und Neubrandenburg)
aufgenommenwar, auf demLandtagezu Güstrow

zu der zweitenTürkenhülfenoch einenNachtrag

anRoSdienstGeld,(10 fl. für das LehnPferd)ei-

ne einfacheLandBedefür dieLandstädteund £ der

einfachenLandBedefür dieBauern, mit Vorbe-

halt gebührenderBeiträge vonRostock(1200 fl.)
und Wismar, (800 fl.) derenAbgeordneteaber-

mals nur zur Berichterstattung sicherklärten.
Von den Säumigen verwillkührteman execntivi-
scheBetreibungdes doppelten;dochmußte,nach
ausdrücklicherVoraussetzungder Landschaft,ih*

ren Deputirten die Verwendungder Einnahme,

mit den bisherigenRestanten, von denHerzogen
ungestört gelassenund O571) von den Einneh¬

mern sowohl den fürstlichenRentmeistern, als

denlandschaftlichenDeputirten, (1 vomAdelund

1 von Städten aus iedemKreise) im Antonii-

UmschlagRechnungabgeleget, und der etwanige
iteberschuszu der LandschaftgemeinsamenBesten
aufbehaltenwerden. Was sodannaber an dem
MecklenburgischenContingeNtnoch fehlte, durfte
derAuSschnsans derLaudHülfeersetzen«).

Im Stifte Schwerin gab es auchhoheGeist?Schwe-
lichkeit, Adelund Städte, die zn denKostender rinjche

päbstlichenConfirmationBeiträge leistenmußten,
und derenPrivilegienbeiderErbHuldiHungeines

neuenBischofsbestätigt wurden. Alleinsolan-

ge das Stift für einen incorporirtenStand des
U 4 Her-

e) Ztusführl.Betracht.166?168/91/169171.Beil.
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HerzogthumsMecklenburggerechnetwurde und zu
dessenLandsteuern(seit 1514) eine» feststehenden
Beitrag, vermuthlichnach einem eben so unver¬
änderlichen Maasstab, leistete; war von keinen
Stiftsständen oder StiftStagen die Rede: alle
lanofchaftlicheTheilnehmung an der weltlichen
StiftsRegierung verlohr sichin der capitulations-
massigenMitRegentschastdes DomKapittelS.

Stifts- Ohne Zweifelhatten des Stifts Unterthanen
immittelst auch zu den MecklenburgischenTürken-
Steuern das behandelteContingent beigetragen,
«lö, mit der Entscheidungd.eöRechtsstreitsüber
die Unmittelbarkeitdes Stifts, (1561) von dem?
selben auch alle (feit 1548) unbezahlt gebliebene
ReichöAnlagen nachgefodertwurden. ' Zum er¬
stenmal erschienennun (1562) das Schwerinsche
Domkapittel, dieStiftsRitterschaft unddieStifts-
Städte (Bützow und Warin) unter dem gemein-

Stande, schaftlichenCharakter derStiftsStände, zuBü-
tzow. Diese bewilligten,zum unmittelbarennoch¬
maligen Abtrag der (1550, 1552, 15.57)Versal-
lenen Reichösteuern, von iederHufe auf demLan-
de eine doppelte, hingegen von Häusern, (1 fl.)
Buden (5 si.) und Kellern (? fl.) in den Städten

Land-eineeinfacheLandBede; für die Zuklinftwurden
Beden, sie dagegen (156z) durch Reverfalen bei ihrer

Steuerfreiheit und den vorhin gewöhnlichenHül-
fen und L,andBedengesichert. Diesebetrug(«564)
von iedemfürstlichenBauern 1 MkLb. Die nach-

Tlirken-herigen TürkenSteuern wurden(1569) im Stifte
steuernSchwerin unmittelbar erhoben l).

In

f) Lhemal. Verhältnis zwischen NIeckl. und
Schwerin, VIU,IX,X, XU.Beil. H. UlrichsVer-

tau-
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Im ^VisthumRatzeburgerhob derBischof Ratzeburg-
von ieder Hufe des LandesBoitin, ausserdemscheBede»
vormaligenZinse von iz ßl. 4 pf. wegender
Verringerung der Münzen, noch 24 ßl. Bede,
mithin überhaupt jährlich 2Mk. zßl. 4pf. und
an Zehnten nochausserdem,statt der vormaligen
2 Mk. gutenGeldes, itzt in leichtererMünze5 Mk.
dochstandeö bei ihm, den Zehntenan Früchten
zu erheben, oderso hochals möglichin Geld zu
verwandeln. Der ganze jährlichebaare Ertrag
beiderGegenstandeaus den bischöflichenDörfern,
ohne NatnralErlegnisse und Dienste, bestand
(,Z2A) in 170S Mk. 8 ßl. 10 pf.; wobeiman,
wegendes nachtheilgenVerhältnisseszwischenden
älteren nnd neuerenMünzsorten, (l? ßl. 4 pf.:
3 Mk. 4 ßl. 4 pf.) an der Bede dochnocheinen
Verlust von 1 Mk. auf dieHufe berechneteg)

XII. MünzKunde.

Die Mannigfaltigkeitder imLandegeprägtenMecklen-

undcoursirendenMünzsortenmachtdiehiestgeMünz-burgische

kündenun schon reichhaltigernnd anschaulicher.
Die einheimischenSilberMünzen bestanden,aus¬
ser denScheideMÜnzen, als Dreilingen,(z pf.)
Witten, (4 pf.) TernosenoderSechslingen: (6 pf.)
in Schillingen, (12 pf.) Groschen, (l8 pf.)
Dütchen; (zßl.)auchangröbernSorten:in hal¬
ben und ganzenOrtsThalern, oderReichöOr?
ten, (4/8 ßl.)halben(15? hernach16 ßl.) undgan-

U 5 zen
•-* '

tauschungeinesAntheilsinMoisallmitGeorgWa¬
ckerbart,gegendessenAntheilinSteinhagen.(Orig.
d. a. 1564.)

g) Schröders evang.Meckl.sä 1535,S. 84.
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jen SpeciesThalern (z r32 ßl.). Bisher

waren die herzoglichenMünzen gewöhnlichnicht

mit dem Namen ihres Münzherrn, noch mit
IahrZahl, oder mit Nachweisung ihres WehrtS,

nur mit dem gekrönten Stierkopf auf der einen,
und den drei übrigen WapcnSchildern auf der
andern Seite, unter der Umschriftder Münzstätte

(z. B. moneta noua Gustrowiens. Ducum. Ma-

gnopolens.) gestempelt. Doch hatten schon
Magnus und Balthasar dieIahrZahl (1502) und
ihre Namen auf ihren halben Thalern anbringen
lassen (M. n. Güstrow. Magni et BaJthazar.
Ducu. MagnopoJ.)

Münzen: Unter jenemGepräge inünzten auch Heinrich
und Albrecht, während ihrer gemeinschaftlichen
Regierung, (bis 1520) halbe ReichsOrte, Düt-
chen, Groschen, Schillinge und ScheideMünzen
zu Güstrow. Nur auf ihren ganzenund halben
Thalern stehetman noch obige JahrZahl (1502)
und ihre Namen (M. N. Güstrow. Hinrici et
Albti D. M.)

Heinrichs, Nachher liesHeinrich, unterseinemalleinigen
Stempel, (Hinric. Dei graeia D. Megap; M.N.
Grevismolens.) zu GreviSmühlen (1525) halbe
ReichsOrte mit seinem Brustbilde ohne Hut;
(15Z?, 1538) Schillinge und (1538) Gv!d-
Münzen (von 2 Ducaten)mit demStierkopf
und WapenSchilde; auch (1540) ganze und
halbe Thaler mit seinemBrustbilde und Hut^,
prägen.

Albrechts, Sein Bruder münzte, bald ohne Benenn
nung der Münzstätte ('523, 1524, >525) halbe
und (1527) ganze ReichsOrte, unter seinein
Brustbilde undNamen (Albert. D. G.Dux. Mag-

nopol.)
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nopol.) auf der eine», und dm 5 WapenSchil,
den, {M.n.Duc. Magnopol.) auch(1524, 1425)
mit einemWahlspruch(HelpGoth Giuckberoth)
auf derandernSeile; ScheideMüuzenohneJahr-
Zahl mit demStierkopf und Namen auf dereinen,
und denArn»mit Ring undBinde auf derandern
Seite; (1542) ganzeund halbeThaler mit einem
Heilande und der WeltKugcl, statt des Brust-
bildes, und einenWahlspruch.; (salvum fac po-
pulum tuum Dom); bald mit Benennnng der
Münzstatte («527) ganzeund halbeOrtsThaler,
(>538/ 1542) ganze und halbeSpecieöThaler,
mit z Helmenstatt des Brustbildes und demdent-
scheuTitel (A!brechtHei zog zu Meckl.); (1528)
ScheideMünzenmit und ohneJahrZahl, zu Gü-
strow; (m. n. Gustrovensis)(1526) OrtsThaler
und («-53?) ScheideMünzen zu Wittenburg
(m. n. iVittenburgens.); endlich(>54z) ganze
und halbe Thaler zu Gadebusch(m. n. Gade-

bussensif.)
Die Münzen Johann Albrechts trugenge-Joh. Al>

meiniglichdas Gepräge seinerherrschendenpoliti-brechts,

schenund religiösenGesinnungen. Man findet,
wahrend der deutschenReligionsBedrückungen:
ganzeund halbeThaler, unter seinemNamen und
Titel, (Joh. Alb. D. G. Dux Megapol.) sein
Bild mit bedecktemHaupte auf der einen, und
das Wapen mit z Helnien, (M. n. DucisMegap.)
«nd häufig mit einemWahlspruche(Domine ne
da inimicis verbi tui letitiam) auf der andern
Seite (1549); ViertelThaler (155°) mit
Brustbild und Namen auf der einen, und den5
WapenSchildern mit einemWahlspruch(ad pre-
ces excitat tentatio) auf der andernSeite; Gro-

scheu
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schm (»55») mit WapenSchild, Namen nnd
Titel auf der einen, und demStierkopf mit einem
Wahlspruch (piemenre cruce tollimur) auf der
andern Seite; ('549, 1552) Schillinge und
Sechölinge mit Stierkopf und Namen auf der
einen, und eineinKreuz mit denAnfangsBuch-
stabeneinesWahlspruchs) verbum tuum in 0re)
und demTitel auf der andern Seile. Späterhin
(1568) machteman dem kaiserlichenHofe das
Compliment, auf den Thalern, nach Vorschrift
der ReichsMunzOrbnullg, den ReichsAdlermit
demReichsApfelauf derBrust nnd denkäiferl.Ti-
tel (Maximilian.D. G. Rom. Imp. sein.Augu.)
umher auf der einen, und des HerzogsBrust¬
bild mit entblößtemHaupte, dem Wapcn darne¬
ben nnd seinemTitel umher auf der andernSeite,
anzubringen.

Ulrichs. Ulrich folgte diesemGeschmack:aus seinen
früherenThalern (1556) siehtman seinBrustbild
mit Hut und Mantel unter einem Wahlspruch
(omnes in manu Dei sumus, ipse bene faciat
nobis) auf der einen, und das Wapcn mit H?k
men und Titel (Vdalricus D. G. Dux Mcgap.)
anf der andernSeite; aufweinenGroschen(«50?)
das Wapen und die AnfangsBuchstabenseines
Namens (V. H. Z. M.) mit einemWahlspruch
(vbi thesaurus tuus ibi et cor tuum; queri'tc
thesauros in cclo) ; auf seinen Schillingen
(1556, 1561, 1567) an der einenSeite dieBe-
Zeichnungder Münzstatte (m. n. Grevismol.)im»
den Stierkopf, und auf der anderndie Anfangs»
BuchstabeneinesWahlspruchs (Fns Gnade Gott
Verleih) aneinemKreuz, mit demlateinischenTitel
umher. Seine späterenganzenund halbenTha-

ler
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ler (1568, 1569) haben gleichfallsden Reichs-
Adler mit dein kaiserlichenTitel auf der einen,
nnd desHerzogsBrustbild mit bedecktemHaupt,
den Z WapenSchildernund dem'lateinischenTitel
auf derandernSeite. Von ihm hat man auch
(1562) eine gegosseneGotdMünze (3 Ducaten)
mit dem deutschenTitel (Ulrich Herz. z. Meckl.)
um das Brustbild, und einemWahlspruch(Her
Lot verleik uns Gnad) umdas Wapen; kupferne
Scharfe ohneund mitIahrZahl (1570) und dem
Stierkopf; und Sechslinge (64 Stuck auf ein.
Taler) mit demdeutschenTitel um denStierkopf,
ohneIahrZahl.

Die vormaligen Rostockischen Schillinge Rosiockl-
waren ohneIahrZahl, mitdemGreifausdereinen,W,
und einemKreuzauf der andernSeite, (moneta
nova Rostock; CivitasMagnopol.) gestempelt.
Znm Unterschiedvon den älteren hier geprägten
herzoglichenMünzen, vertauschteman denleztern
Theil der Umschriftmit einemWahlspruch: (sit
romen Dni bened.) rntdauf demKreuzeerschien
ein r. Unter eben diesemGepräge münztedie
Stadt GroschenohneIahrZahl; Thaler (156g)
mit demGreif und einenR. auf derBrust an der
einen, und demStadtWapen an der andernSeite,
oder statt des lezteren,mit demReichsAdlerunter
demkäiferlichenTitel Max des II.

In Wismar prägte man langevhneJahr- Wismar-
Zahl silberne Schillinge, Groschen, Dütchen f#*/
ttrt'oScheideMünzemit demStierkopfe, oderdem
StadtWapen auf der einen, und einemKreuzauf
der andern Seite (inoneta nova Wismar; Ci¬
vitas Magnop.); auchDütchenmit demgethetlten

Wapen?
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Wape»Schilde (demhalbenStierkopfe undQueer.'

Balken) auf einemKretize(m. n. Wism.) an der
einen, und dem SchuhPatron der ^radt mit
dessenAttributen (PalmZweig und Rost) und
Namen (8ancti>s Laurentius) an der andern
Seite. Bald aber sieht man Hieselbst,in Ge-
folgeder MünzVerbindnngmit Lübeck,Hamburg
und Lüneburg: ((506) Thaler mit demWismar-
schcnSchuzheiligenundWapen (M. n. Wismarie)
an der einen, und den Wapen der drei übrigen
Städte (status marce Lubicensis) auf derandern
Seite; C1.s49 *55°) Halbe-und viertelThaler
mit dem WismarschengrösserenWapen an der
einen, und demkleinerenzwischendenWapen der
drei Städte an der andernSeite, unter derselbi:
genUmschrift; (1512) Schillinge und Dreilinge
mit demWapen ebendieser3Städte an der einen,
unddemWismarschenunter derUmschrift(monet.
no. Mecklenburg.) oderdemWa,hlsprnch(crux:fu-
gat omne malum) aufder andernSeite. Häufü
ger sind,unter demalleinigenWismarschengetheil-
ten und einfachenWapen, (1537-1556) Schil-
lingemit Aufschrift(m. n. x^ismar.) uud Wahl-
spruch (sit nomcn Dni bnd.) ; (1556 51563)
Groschen mit dem StadtWapen und Kreuz;
(m.n.Wism.; civitasMagnop.) und 1547.'1563)
Thaler mit dem h. Laurenz und dem grösseren
StadtWapen, auch Umschrift(m. n. civitat.
Wism.) und Wahlspruch (spes nostra in Deo
est.) Unter gleichemGepräge giebtes grössere
Wismarsche Münzen von l^, 2, z und 4 Tha-
lern mitWahlsprüchen(finna est in dominospes
et fiducia nostra; Wisinariam a cunctis, pro-

tege
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tcge Christc malis) auf beiden Seiten und Um-
schrift (Dens dat cui vult) ohne ZahrZahl a).

Die LübeckscheMünze hatte U'it denMeck-Fremde
lenburgischengrobenMünzsortengleichenConrSb).
Die Stralfundksche erhielt sich in den Landen
Wenden und Rostock(1535) nochin ihrem vo¬
rigen Gang und Verhältnissezur Lübeckschenc);
und im Wendischenwurden stehendeHebungen
noch häufig nach FmkenAugen (4 Mk. statt
2 Mk. lüb. oder1Goldst.)berechnet Jin Bis-
thumSchwerin gab es keineeigneMünzen; son-
demzn Bützow mußten(1508) alle in Schwerin,
Wismar, Rostock,Güstrow undSternberg gang-
bare Münzsorten im Kauf und Verkauffür voll
genommenwerdene)„ Der Bischof von Ratze-

bürg

a) Nach SriginalGepragenim Herzog!.MünzCa-
binerzu SchwerinundimakademischenMuseum
t» Rostock. VerzeichniseinerSammlungvonMe«
daillenundMünzenderHH. vonMeckl.auchder
StädteRostockundWismar(vomHn. Geh.Arch.
R. Lvers) S. 4- 8/ 30, 50, 59. Westphalenmo-
num T. IV. Tab 10, C. 11 n. 1-6. Nettel-
bladt Verz.derzurGesch.derSt. Rostockgehör»-
genSchrift.MünzenundUrkk.S. 21. &<t)tobevs
Beschr.der St. undHerrsch.Wismar, S. 14z-
146, i53.

b) 8rank IX.B.S. izi.

c) „StralenMünze/wie solcheim LandeWenden
I gäng und gebe ist " (Dipl. Älspt. d. a, 1520,)

feststehenderGrund, XIII.Beil.

d) Dippl,Msptad. a. 1505, 1507,1527im h. Ar¬
chivzuSchwerin.

*) Meckl.LandesGescheW. Th.S. 9»
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bürg münzte gleichfalsnicht selber, sondernman
rechnetedaselbst(»525) nach LübschenGulden and
WendischenMarken (3 auf 1 fl.) 0.

Mnzsor- Die gewöhnlichstenZahlungen geschahenso-
ten wohl in Mecklenburg, als im Stifte Schwerin,

in guten harten groben Schillingen und Terno-

sen g). Lezterewurdenvon H. Heinrich(5542)
zu 5, so wie dieDreilinge zu 2^ pf. reduciretK).
FremdeDütchen, die besondersim Stargardischen
sehr häufig circulirten, durften in Mecklenburg

(155«) nichthöher, als zu 2\ Schilling genom¬
menwerden; und zuRostockwar die Einführung
der Dreilinge, wie die Ausführung des groben
Geldes(»540) verboteni). Daher klagtederAus-
schuSüberdieBezahlung de?LandHülfeinDreilin¬
gen,TernosenundDütchen,weilCapitalienundZin-
sen nur in Thalern (zu 31 Schill.) angenommen
wurden, welchezu 32 ßl. eingewechseltwerden
mußten: diesesharte die Folge, daß dieThaler
Häufig zum Lande hinaus giengen und dafür
Dütchenwiederhereingebrachtwurdenfc). Durch
die ReichsMünzOrdnung (155g) ward der ge-
sezlicheWehrt de? Thaler zu 68 Kreuzer (ohiu
gefähr 27 ßl. 6 pf.) bestimmt. Eben diefenge-
sezlichenMünzfnö bezeichneten(1568) die Meck-
lenburgischenganzenund halben,anch(1571) die
RostockschenThaler, durchZiffern(27, 6; 13, 9)
auf demRcichsApselimkaiserlichenWapen. Hin-

gegen

f) Schrödersevsng.Mecki.I. Th.S. 84.
vippl.Mspta d. a. 1519, 1551,

Ii) Manzels BützowscheRuhestunden, 9. Th.S. 23,

i) granlf X. B. S. 70. Nettelbladt, S. 59,.

d) LandtagSActe»2564, S. 537, Mspt.



Münzkunde. z»r

gegen wurden die Mecklenburgischen ganzen, hal¬
ben und viertele oder OrtsThaler H. AlbrechtS,
wegen ihres leichteren Gehalts, (1559) im Reiche
verrufen, und erstere nur mit 15 Kreuzer Verlust
angenommen. Doch ward in Mecklenburg der
Cours aller im Reiche unverbotenen Thaler von
Johann Albrecht und Ulrich (1571) statt zi, zu
32 ßl. Lübsch gesezlich bestimmt l).

Da, nach den ReichsMünzOrdnnngen (1524, Guide«,

15Z9) keine höhere SilberMünzen, als Reichs-
Gulden (60 Kreuzer), hingegen keine Thaler mU
ter geprägt werden sollten; so reducirte man auch
hier fast alle Zahlungen in den Hieselbst courstren;

den Münzsorten anf den Maasstab von Rheim;
schen Gulden (zu 24 ßl. grober Mecklenburgischer
und LübeckscherMünze), obgleich solche hier nicht
geprägt wurden. Zur Einführung und Befol-

gung der neuen ReichsMünzOrdnung, wurden

im NiederSächsischen Kreise (1560) Vorschrift;

massig zwar verschiedene MünzProbationötage ge¬

halten m). Allein weil Hieselbst die Abschaffung

der Thaler Schwierigkeiten fand, ward deren fer;

nere Ausmünzung zu 8 Stück (von 6$ Kr.) Thaler

auf die 14 löthige rauhe Mark und zu 9, (lc> fl.
12 Kr.) auf die Mark fein, durch den AügSbur;

ger ReichsAbschied (1566) ferner gestattet. In

Gefolge dessenbeschlos man auf dem NiederSächsi-

schen Kreistage zu Lüneburg, (-568, i57a>s die
gans

1) Samml. der ReichsAbschiebe Hl. Th. S. 189/
190. GedrucktePatentVerordnuug vom 6. May
1571, im Herzogs.Archiv.

111)Lhemal. Verhältnis zwischen Meckl. und
Schtveriu, Beil, !X, A.

Meckl. Gesch. III. lh. X
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ganzen, halben und ViertelThaler zu 10 fl. 4 gr.

Silber- 5f Pf« auf die Mark fein, folglich den ReichsGul,

Gehalt den zu 21 Gr. (von 16 pf.) oder 28 ßl. und (den

Thaler zu 24 Gr. oder 32 ßl. gerechnet) 143

DoppelSchillinge, (io fl. 6 ßl. 1 pf.) 217 Sil-

berGrofchen, (to fl. 7 Gr.) 290 Schillinge,

(10 fl. 10 ßl.) 5834 Sechslinge (10 fl. 11 ßl.

10z pf.) und Il?2 Dreilinge (lv fl. y Gr. y pf.)
aus der feinen Mark auszumünzen, die bei Dop-

pelSchillingen zu 12 Loch 13 z Gran, bei Gro¬

schen und Schillingen zu 8 Loch, bei Sechslingen

zu 5 Loch 2i Gran, bei Dreilingen zu 3 Loch

3 Gran fein angenommen ward
Gold- Der innere Gehalt der Rheinischen Gold--

Gülden Gülden (zu i8i Karat fein) ward zu 72 Stück

aus der feinen Mark, an guten unverschlagenen
vollwichtigen Rheinischem Golde in hiesigen Zah¬
lungen (1527) angenommen, auch durch die
ReichsMünzördnung (1559) festgesetzt. Cr galt
hiefelbst abwechselnd (1530,153z, 1550)26, 27,
32 Schillinge. Weil aber in hiesigen Gegenden
das Gold beschwerlich zu haben war; so wurden

z. B. (1563) 6300 wichtigeGoldfl.mit 7000
Thakrn eingewechselt 0).

Geld- Der gewöhnlichste Zahlungstermin war der
UmsatzUmschlag in der DreiKönigsOetave, an dem Orte

wo das LandGericht gehalten wurde, oder auf
All-

n) Samml. der ReichöAbschiede, III. Th. S. 235,
v. pram, Nachr. vom ttutscheu Münjtvesen, S.
106. ff.

o) Samml. der R Zl. III. Th. S. 192. Frank
IX. B. S. 131; X. B. S. 129. Dippl Mspta
d. a. 1530/1533/ 1550; 1556 im herj/gl. Archiv.
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Antonii?). Der Zürückzahlung angeliehener
Capitalien mußte eine halbjährige Loskündigung
vorausgehen. Die jährlichen Zinsen wechselten
zwischen 5 und 6 vom Hundert q).

xiu. Aeussere Verhältnisse.
Bei dem izt schon mehr ausgebildeten und ») der

befestigten System der deutschen StaatsVerfas-
sung, werden die Wirkungen des ReichöVerban- "anöe

des mit den Meck! endurgischen Landen
auch immer sichtlicher und häufiger. Die fort-
währende AuSbescheidung des Kaisers und Reichs
in den AllianzVertragen, die Publikation und
Vollstreckung eer ReichsGesetze, der ReichSstem-
pel auf den LandesMünzen waren wenigstens all-
gemeine Bekenntnisse der ReichsHoheit und der
disseitigen Unterwürfigkeit; wenn sie gleich eine
ReichsUnmittelbarkeit eben so wenig bezeichneten,
als eine kaiserliche PrivilegienBestattigung, die
auch Rostock («49?/ *549/ -559) von Maximi¬
lian dem I. Karl den V. Ferdinand dem I. und
Wismar (156b) von Maximilian den II. erhiel-
ten aDurch die Belehnung mit den gesamm- Reichs-

36 a ten

p) Dippl, Mspta ä. a, |I5I5/ 1544/ iZ6o, 1568.

q) Frank IX. B. S. 113, 131» X. B, S. 129. H.
Balthasars PfandBricf über 133 Nhfi. oder 200
SDifli).von der Orbvr zu Wismar, für 2666 Rhfl.
16 ßl. oder 4000 Mklübfch, v. 1.1Z05; H^Hein¬
richs Indult für fcic AbgebranntenEinwohner zu
Güstrow, mit Sceducirungihrer Zinse» auf 6 vom
Hundert, 1508, iZio. (Cbemnig in deren Le¬
ben aus Är.'g. und briesil.Urkk.)

a) Nelketbladt von RöjwcWai Schriften lind llr<
künden, S. 33- Schröders Bejchr. der St. lind
Herrsch. Wismar, S. ns.
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Lehn- tm Herzoglichen Landen und Regalien, ward in;

barkeit zwischen jene Verbindung sowohl bei dem Regie;

rungsAntritt der HH. Heinrich, Erich und Al-

brecht (1505) und der Söhne des lezteren (1548),

als nach den ThronBesteignngen der Kaiser Karls

des V. (lZ2i) und Ferdinands des I. (1559)
persönlich, bei Maximilian dem II. (i565) aber

abwesend, erneuert b). Auf die Lanenburgifche

EventualSuccession erstreckten sich diese käiserlichen

Belehnungen, nach dem Vorbehalt der Erbverbrü-

derung, O518) nicht. Desto aufmerksamer sorgte

das Kuhrhauö BrMdenburg dafür, daß dessen

Aussicht auf den dereinstigen Anfall der Mecklen-

burgischen Lande in jedem käiserlichen Lehn-nnd Eon-

firmationsBriefe fortwährend gesichert wurde c).

An den ReichsVersammlungen nahmen Hein-

Reichs- rich und Albrecht (1505) zu Köln, (1507) zu
siandschaft Kostnitz, (1521) zu Worms, (1530) zu Augs¬

burg und (1542, 1544) zu Speier, auch Io-
Hann Albrecht uud Ulrich (1548, 2559, 1566)
zu Augsburg und (1570) zn Speier persönlich;
Hingegen zu Nürnberg (1524), zu Speier, (-526,

1629, 1570) zu Eslingen, (1526) zu Negens-

burg, (1527, 1532, 1557) zu Augsburg (1543,

*55J/ I559/ 1566) und zu Erfurt (1567) durch

Botschafter, Antheil «i). Ihren Platz erhielten sie
in

b) Grig. v. D- Wien 6. Jul. 1565 im h. Archivzu
Schwerin. Ausführt. Betrachtung. 9, Beil.

c) Zabers Staatskanzlei XIV. Th. S. 114, Ii 15,
120, 125, I3l/f 133.

3) Ausserden bereits vorhin angeführtenReichstagen,
wurden die zu Eslingen und Regensburg, (1526,
1527) wegen der Türkenhülfe,i vom H. Heinrich
durch den.KanzlerKaspar von Schöneich, und von

H. Al-,
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in beidenFällen, bei den Unterschriften der Reichs-
Abschiede, unter den weltlichen ReichsFürsten
(f5°5/ rso?/ I5Z1/ *526, I527/ 1530, I5Z2,
1542, 1544/ 1559/ i567) unmittelbar nach
Baiern, Brandenburg und Braunschweig, bald
vor Jülich, Wirtenberg, Hessen, Baden und
Holstein; bald (1524,1526) nach Baden, (1529,

1548/ 1566) nach Jülich, (1548/ iZgr) «ach
Savoien, (155?, 1566, 1570) nach Hessen.
Ans dieser abwechselnden SessionöOrdnung war
zwischen Mecklenburg lind Jülich ein Rangstreit
entstanden, der auch bei der Röm. KönigsWahl
(1562) unentschieden blieb e).

Eben so wenig ward, bei Vmheilung der Reichs-
ReiclMasten, Mecklenburg übergangen» Zu dem Dienst-
Römerzuge Maximilians des I. von 3791 Mann
zu Ros und 4722 zu FuS an Volk, brachte man
Mecklenburg aufdemKostnitzer Reichstage, (1507)
unter den (zu 80z und 865 angesezten) weltlichen
Fürsten, mit 40 zu Ros und 67 zu Fus; so wie
zu den 143034 fl. baaren Kosten (für gesammke und
weltliche Fürsten 25750) mit 5 lo fl. monatlich in
Anschlag. Die Wormser ReichsMatrikel bestimm-
te (1521) das Mecklenbnrgifche Contingent zu
dem Römerzuge Karls des V. von 4000 zu Ros
und 20000 zu Fus an Volk, auf 40 zu Ros
und 120 zu FuS. Kam gleich der proiectirte Feld-

X Z zug

s/. Albrecht, durch den Hofmeister Ritter Hans
von Dagsberg; s» wie (1567) der zu Erfurt, wt-
gen der GothaischenExecukioiisKosten,von Joh. Al-
brechtund Ulrich, durch Heinr. von Below beschickt.
(Samml. der ReichsAbschixde IL Slj. S. 28Z,
288; ill. Th. S. 275 )

e) RostockscheMonatsschrift, 1791, 2. B. S.
325/ 326 ff.
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zug nicht zum Stande; so blieb doch eben dieser

Maasstab der ReichöHülfen seitdem, das Contin-

gent mogte(i 532) in Natura gestellet, oder (1567)
St'uer- an Gelde (monatlich mit 10 fl. für den Reuter und

pfiich- .i fl.fü den Fuöknecht) vergütet werden ^), sowohl
tigkeit einfachen, als bei erhöheten ReichsAnfchlagen,

zum Grunde gelegt. Bei der zu Worms (>521)
ans Jahre und zu Nürnberg (1524) auf 2

Jahre verabred en abwechselnden Besetzung und

Unterhaltung des ReichsRegimentS und Kam-

merGerichtS, ward dem H. Heinrich von Meck¬

lenburg unter den dazu deputirten 6 weltlichen

Fürsten, dort für das fünfte und hier für das er-

ste ViertelIahr, eine BeisitzerStelle; so wie für

das siebende ViertelIahr der persönliche Vorsitz,

zugethcilt. Hernach war zur KammerGcrichtS
Unterhaltung Mecklenburg (>-,49) zu 180 fl. an-

Kreis geschlagen. Bei der Eintheilung Deutschlands
standschaft^ zehn Kreise (1521,1522), rechnete man Meck¬

lenburg zum NiederSächsischen g); und die Her.
zöge hielten sich seitdem auch zu den Zusammen-
fünften der Stande dieses Kreises.

Von der ReichsGerichtSbarkeit in erster In-

batteir stanz enthalten die richterlichen Verfügungen sowohl
des ReichsRegimentS, als des KammerGerichtS
und des käiserlichenHofraths, in den Streitigkeiten

der

f) Gammlnng der ReichsAbschiedeII. Th. S-105.
Schmaus Corp. iur. publ. 90. prehn von
Verbindlichkeitder Vasallen und Unterthane»zum
RcichSConcingent§. 17. Ausführt. Betrachtung,
166. Beil.

g) Samin!. der Reichp?ldschicde, Ii. Th. S-205,
255; 216, 231. LüniZs NeichsArchiv, P. ge-
neral. S. 584-



AeussereVerhältnisse. 317

der Herzoge unter sich, mit dm Städten Rostock
und Lübeck, mit dem Reichsfiscal und mit andren
Reichöständen, überflüssigeBeispiele. Eben so we-
nig fehlte eS an Appellationen ihrer Unterthanen,
sowohl in gerichtlichen als aussergerichtlichenSa-
chen an das NeichökammerGerichr, und dessen
Erkenntnissen K); bis solche (1569) auf eine ge-
wisseSumme gesezlich beschränkt wurden. Nur
in einer CriminalSache blieben (r563) die Appel-
lationsProcesse des KammerGerichtS gegen dis
Herzoge und den Wismarschen Rath ohne Wir-
kung i). Gegen muthwillige Kläger, welche, ohn-
geachtet der Befreiung hiesiger Lande von den
Westphälischm und andern ausländischen unor^
deutlichen Gerichten (II. Th. is>. 987 J, die Ein¬
wohner , besonders RostockscheBürger, zu evoci?
ren fortführen, verfügten Heinrich und Albrecht

(1512) Arrest und Strafe k).
3£ 3 Das

h) Des kaiserl. KammerGcrichtsAchtsErklärungwi-
der Henn. vo» Halberstadt, in S. widervonThun,
wegen des Gutes Zepeiinv. D. Sp-ier zo Aug.
1Z29; Urthcl in Sachen vonFlotowwiderdieHer-
zögezuMecklenburg,wegenLexow,Sielow undJa-
bel; (wobei das Erkenntnisder Prälaten, Manne
und Städte des HerzogrhnmsMecklenburgin erster
Instanz sür nichtigerkläret, und die Parchcienans

K. G. verwiesenwiird-n,) 1536; ExecntorialAuf-
träge an die HerzogezuMecklcnb.widervonKampj
und von Stralendorf, wegen gewaltsamerBefeh¬

dungder vonPlessen; auchin S. vonSchmeckerwi-
der vonNegendank, wegenchatlicherMisHandlung,
1560. (Mspta.)

!) Schröders evang. Meckl. »6 &. 1563, S. 418'

425, 464-

k) Gedruckter Befehl vom 17. Jan. 1512, im h.
Archivzu Schwerin.
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10 des Das Verhältnis mit dem Visthum ScbWe -
©tifttfrin war durch die KammerGerichtöUrthel im

Schmril, Besitzstande (>5^1) wesentlich verändert: Anstatt

es vorhin (1555) als ein einverleibter Stand des
Landes Mecklenburg betrachtet wurde, der dem
lezceren(feit 1-.14) Landstenern entrichten, (15öS,

,554) beim Aufgebot LehnDienste von den Stifts-
Mannen und Landfolge von dm Städten, Vog-
teien und KapittelsGüttrn stellen sollte; ward es
nun für einen sonderbaren Stand deö heil. Nöm.
Reichs erkläret f und durfte mir diesem Anlagen
und HülfsGelder erlegen. Nun ward die Steu¬
erpflichtigkeit, wogegen ohnehin die bischöfliche!»
WahlCapitnlationen (1504, 1516, 1532,1550)
das Stift verwahrt hatten, (1572) von ®ccf;
lenburg selber aufgegeben 1). LehnDienste und
Landfolgewurden nicht weiter gefodert; und sowohl
die weltliche als die geistliche Gesetzgebung des
Bischofs und Domkapittels blieb ausser Anfech-
tung. Nicht allein die vorhin unter Mecklenbur-
gifcher und Schwerinscher Landeshoheit zerstreuet?»
StiftsGüter, (II. Th. S. 437/ ?Z° c) sondern
selbstnoch die erst neuerlich im unstreitigen Merk-
lenburgischem Gebiet von den Bischöfen erworbe-
nen Güter wurden nun, ohne weitere Abhängig-
keit von Mecklenburg, zum StiftsGebiet gerech¬
net m). Nur die AppellationöInstanz blieb, in

Er-

1) Schröder« Pap. Meckl,S. 2717, 2853- ikhe-
mal. Verhältnis zwischen Mecklenburg und
Schwerin, V. u. Ml. Beil. S. 12, 22. Meckl.
GrundGesetze S. 25.

w) HH. Balthasars undHeinrichsConsenszumVer-
kauf des Dorfs Büschowan den Bisch.Ivhan« zu

Schive-
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Ermangelung eines eigenen OberGencytS, als ef-
ne StaatöServitut, nach wie vor beim HofGe-
richt, und dieses zu dem Ende (1572) mit eir.em
Beisitzer aus dein Stift Schwerin (dem Dom-
Herrn Otto Wackerbart) besetztn).

Die ReichsUnmittelbarkeit des Stifts und Reichs-
die Reichsstandschaft des Bischofs blieb seitdem in Unmjtttl-

deren unbestrittenem Besitz. Fehlt es gleich an barkcii

erneuerten kaiserlichen Belehnungen der Bischöfe
oder Administratoren; so erinnerte sich doch Ma¬
ximilian der II. (15V?) seines Rechts der erste»
Bu ke an alle ReichsStifter, in einer Anweisung
auf die erste erledigte Pfründe im Schwerinscheu
Domkapittel, für den (Meckl. Gesandten m
Wim Ritter Friedr. Spät 0)^ der aber nicht
aufgenommen wurde. Eben so wenig wurden die
Reichstage von den katholischen Bischöfen und

dm evangelischen Administratoren besucht oder be-

schickt. Dennoch unterlies man nicht, zu dm
ReichsLasten das Stift herbei zu ziehen. Zu den Reichs-
RömerZügen ward es (1507), unter den (über- Dienst-

Haupt zu 633 und 699 angefezten) Bischöfen, an

Volk mit >2 zu Ros und 4 zu Fuö, so wie an

Gelde, (20950 für fammtliche BiSthümer) mit

120 st. hernach (1521) mit 19 zu Fus und is lltJ vStes-
zu Ros; zu dmKammerZielern(iZ49) mit 3vfl. crpfiich-

in Anschlag gebracht ?). Ohne Zweifel mußten tigkeit

X 5 auch

Schwerin, mit Vorbehalt der RosDienste, (Chnn-

Nitz ad a. 1506, a. d. Orig. Urk.) Lhemal. Ver¬

hältnis, S. 79- i) XII. Beil.

n) Ausfuhr!. Betrachtungen, 207. Beil.

0) iLhemal. Verhältnis, XI. Beil.

p) Samml. der ReichsAbschiedc II. Th. S. 105,

217, Lünigs ReichöArchiv, P. genera], S.2S4'
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auch nach diesem MaaSstabe (seit 1561) die rück?

ständigen und ferner fälligen Türkensteuern und
ReichsAnlagen (-569) berichtiget werden; ob¬

gleich der Administrator Ulrich für eine Ermässi-
gung desselbenbei den Reichs- und KreisModera-
tions.und Deplitationötagen (1567, '57') durch
seinen Gevollmächtigten (Dr. I?h. Bouke) sich
dringend verwandte und den nöthigen Beweis bei-
brachte q).

Kreis- Bei der Eintheilung der Kreise, ward dem
Stand- Biethum Schwerin sein Platz im NiederSächsi-

schast ^tn ailgettjtC^n< 3u dessenVersammlungen ward
jedoch (/56a, i$6i) nid)t der Administrator,
weil dieser ohnehin schon als regierender Herzog
dabei seine Stimme führte, sondern das Domka-
pittel von den Kreis ausschreibmdm Fürsten, (Erz-
bisch. Sigismund von Magdeburg und H. Hein-
rich dem iüngern von Braunschweig) aus die
Kreistage berufen, um durch einen Bevollmäch-
tigten feines Mittels mit den übrigen KreisStän-
den zu berathschlagm und zu beschließenr).

Die ReichsGerichtSbarkeit über daö Stift
konnte gleichwohl nicht verhindern, daß (lZiv)
der Bisch. Peter in einer illiquiden SchuldKlage
Helmolds von Plessen, (wegen einer Verwendung
von 260 Mklb. zu des Stifts Nutzen unter dem
Bisch. Johann) nach beiderseitiger Verwillküh-
rung, einem schiedsrichterlichen Erkenntnisse der

HH.

y) Lhemal. Verhältnis XIV. Beil- §. 13. Dr. Joh.
Vouks Relation anH, Ulrich vom 6. Septbr. 1571,
Mspt.

r) Sammlung bet RcichsAbschiede II. Th. S. 316.
Lhemal. Verhältnis, IX, Beil. a. b.
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HH. Heinrich nnd Albrecht von A!«ckknburg und
ihrer beisitzendengeistlichen und weltlichen Raths,
auf dem gewöhnlichen RechtStage (l6. Jan.) zu
Schwerin sich unterwarf s>.

Das Stift Natzeöurg mußte denHerzo- «) des

gen jährlich 40 Mk. SchirmGeld für den Bischof Stifts

und 20 für das DomKapittel entrichten, ein Ab-
lager zu Demern gestatten, auch beim Aufgebot
Pferde und FusVolk stellen. Doch ist es Zweifel-
Haft, ob die erste Verbindlichkeit nach dem Wi6-
Marschen Vertrage (1555) wieder in Uebung ge-

kommen ist. Der Rechtsstreit mit Sachsentau-
enburg, wegen der Steuer und des Ablagers im
Stift, blieb beim ReichsKammerGerichte (nach
15 o) in der Hauptsache unentschieden, und das
Stift immittelst im Besitz der Befreiung. Je Reichs-

mehr inzwischen von dieser Seite die Freiheit des stai.dschast

Stifts ins Gedränge gekommenwar, desto sorg-
fältiger unterhielten die Bischöfe ihre unmittelbare
Verbindung mit dem Kaiser und Reiche. Der

Bisch. Heinrich lies sich sowohl von Maximilian

dem l. (lZ lZ) als von Karln dem V. (1521) die

erneuerte ReichsBelehnung über seine Regalien

imd Weltlichkeiten durch einen Gevollmächtigten

ertheilen, und ward von beiden als Reichsfürst

anerkannt. Er sowohl, als fein Nachfolger Ge-

vrg besuchten oder beschicktensieissigdieReichstage

<lZ2i, 1545) zu Worms, (1524) i» Nürn-

berg, (1526, 1529, -544) Speier, (1530,

1548) zu Augsburg, (1532, -541) zu Regens-

bürg; so wie der Administrator H. Christoff

(1570) den zu Speier (durch den Mecklenburgi¬
schen

s) Schröders Pap» Meckl. S. S844.



33» Erste Periode.

Diensl-undschcnRath Bouk) Y. Zu dm RSmcrZügm war
Steuer- das StiftRaheburganfange (i507) mit 4 zu Ros,

psiichtigkeitZ Fug und 120 fl. hernach (15211) mit 5
zu Ros und 15 zu Fus; so wie zur Kammer-
GerichtSUnterhaltnng (1549) mit 25 fl. ange¬
schlagen. Bei der KreisVcrtheilung (>521)
rechnete man cs gleichfalls zum NiederSächsi-
schen u).

d) Vcr- Der Bischof zu Havelbcrg sowohl, als
haltnisse s^ne Stadt Wittstock, waren wegen ihrer dissei-

ft" t'^cn Güter, den Herzogen zu LehnDiensten ver,^

Havelberg pachtet. Dagegen hatte von dem dortigen Dom-J
Kapittel die Stadt Plan (1562) das wüste Dorf
Garz zum Lehn v). Wegen Zurückgabe der ein-
gezogenenKomthurei Mirow, warm die Herzoge

^ e) dem mit dem Heermeister des JohanniterOrdens
Iohaiiiter- (1572) in einem Proceß beim KammerGericht

Orden verwickelt w).

f) der Das jährliche Schutz-oder HufschlagsGeld,
Stadt Lü- was die Stadt Lübeck mit Lüneburg (bis 1528)

beck.gemeinschaftlich (450 Mklb. bezahlen mnßte,
kommt nicht weiter vor. Desto nnnnterbrochener
erhielt sich hingegen eine altere Verbindlichkeit
der ersteren, aus einem Herkommen, dessenEnt-
siehung sich in Ungewisse Vermuthungen ver-

lier

t) Samml. der ReichsAbschiede II. Th. S. 260,
279/ 304,339, 363/ 442/ 514/ 521, 5475 M. Th.
S. 31°.

u) Ebendaselbst 11.Th. S. 105, 2,16, 217, Lünigs
R. A. ?. ^eneml 'S. 284.

v) Chemnitz in L. H. Ioh. Albr. sä g. 156s, ou*
briefl.Urk.

w) Schröders evang.Meckl. ad a. 157s, S. izo.



AeussereVerhältnisse. zzz

liert iährlich (ro. Nov.) eine Tcnne Rhein?

Most auf das SchloS zu Schwerin durch einen

RathsDiener zu liefern, der dafür disseits Be-

wirthung und i Mklb. erhielt y). Als dieseLie¬

ferung (iZüz, 1565) ausgeblieben war, lies Jo-

Hann Alörecht dafür auf dem RostockerPfingst-

Markte (1566) die Personen und Maaren der

LübeckschenKramer mit Arrest belegen. Man

hielt sich seitdem so sirenge an dem Buchstaben

des Gebrauchs, daß (1570) kein Rheinwein son¬

dern nur RheinMost, nach einer Entschuldigung

der Stadt (rz. Dec.) wegen dessenVerspätung,

unter Protestation angenommen wurde z). Zn

ähnlichen KüchenBedürfnissen mußte das Kloster

Neinftld in Holstein, für die Beschirmung seiner

hiesigen Güter, den Herzogen iährlich auf Fast-

nacht zwei Ochsenliefern zz)

x) JVestphalen monura, T. IV. praef, p. 1. sqq.

Codexdtptomatic.hist, Megapol.N. IV, b)

y) SchwerinschesAuitsBuch1550, fol. 4x0. Mspt.

z) Ungnaden Amoenitates, S. 1123. Grigmal

im b. Archivzu Schwerinv. 1.1570.

zz) Chemnitz im L. Henr. XI. aä a. 1508, a. d.

O?lg.Urk.

- S.chwerili,

gedrucktbeiW. Bärensxrung,Herzog!.Hofbuchdrucker.

Verbef-



Verbesserungen.

Unter mehreren, die der aufmerksameLeserleicht beob-
achten und entschuldigenwird, sind folgendeFehler bemerk
lich geworden.

Seite 46 Zeile 6 von unten: wechselseitiganstatt: einander
— 67 — 5 — Karls — Kais
— ioom)— 9 Ludoivich — Ludowi
— 102 o) — 2 — //GalliTag bis omn, santor.
— 131 — i Vorrichtungen anstatt: ^Operationen
— 153 —20: beiderStände des Landes — beiderseitigen

Landstande.
vonS. 160 bis 19z sinddieColnmM unrichtigbeziffert:Nach160
sollte, anstatt 159, 160 S. 161, 162 ff. so wie wicf)177,
anstatt172-177, S. 180- 188 ff-folgen; wogegenitzt 185- 192
fehlen.
S. 167 (eigentlich169) Z. 7 solltedieNote n) stehen,wel-

cheS. 165 angebrachtist.— 171 ( — 173) ~ 17 fehlt die Marqinalzahl1570.
S. 220 not. d) RuppinscherMachtspruch1Z56 anstatt: Wismar-

Wer Vertrag 1555.
S. 206 Z. 16 solltedieMarginalzahl: 1Z67 stehen.nichtaber Z. 19.— 272 — 20 Juscnptwüen anstatt: Jnscriptiv»er.

276 17 Goldenbagen — Goldenhagen.



AnzeigeeinigerBücher
dieauf Kosten der Bödnerschen Buchhandlung heraus-

gekommen,und daselbstfür beigesetztePreise
verkauft werden.

A. G- Alberti Predigtenüber verschiedeneEvangeliaund andere
Texte,herausgegebenv. D. K. G. Langreutergr. 8» 789, 1 th.

Apologie, neue, des Christenthumsund der christlichenKirche,8,
778, 24 ßl.

Archiv zurLänderundGeschichtkuudeunsererZeit, vonDr. H. Sto-
ver, 1. Th. 8, 79°, 28 ßl.

Aug.von Balthasars Abhandlungder Gerechtsameund Universal-
Jurisdiction des schwedischenTribunals zu Wismar, fol. 770.

1 th. 24 ßl.

H. V. Beckers GedankenundErläuterungenüberdas Kirchenrecht,

bei)
'Erklärungder Princip. juris canonici Böhtneri, 8, 772.

I thl.

G. von Beer achtBücherder mecklenburgischenGeschichte,aus dem
Lateinischen,2 Bände 4. 762. 2 thl. 16 ßl.

Beiträge, wöchentliche,zur Beförderungder Gottseeligkeit,von
Joh. Aug. Hermes, (Verfasserdes Handbuchsder Religion) 2
Baude, gr. 8, 772, 2 thl. 32 ßl.

E. Th. Joh. Brückners Predigte» über die Sonn - und Fest-
tags-Epistelndes ganzenJahrs, 4 Theile8, 793, 2 thl. 16 ßl.

Joh. H. Chrons gründlichundselbstlehrendesRechenbuchderHand-

lungund Haushaltung, mit Fr. MeinkensHauptschlüssel,rote

verbesserteAuflage, 8, 790. 20 ßl»

Csriats juniorempfindsameReisedurcheinenTheilderNiederlande

aus demengl.3 Theile, 8, 774- 44 ßl.

Chr. G. Jargon?« Einleitungzu der Lehrevon denRegalienoder

majestätischenRechteneines Regenten, sonderlichder Chur-und

Fürstendes RömischenReichs, 4. 757• 1 thl. 24 ßl.

M. Lvr.Rarstens Rechenkunst,2te verb.Ausi.8, 786, 36 ßl.

Joh. Chr. Kirchhofs Abhandlungvon den Advvcatmund ihren

Pflichten,in peinlichenFallen, nebstSchutzredenüberdie wichtig-

sie»Vorfalle, 4 Theile, 8. 77o. 3 thl. 12 ßl.

DessenAbhandlungvonden,, was die RechtebeiErziehungder Kill«

dererfordern,3te Aust. 8, 771. 32 ßl.

Jens Kraftii MechanicaLatinereddita et aufta a I, N, Tetens,

cum Tab, seu, gr. 4. 773» 3 thl.
Ich.



zoftnq.'fchwüljlendes Rindviehesanznwtkdc»,8- 786. 4 ßl.
Auch.Lucas Predigtenbei verschiedenenGelegenheitengehalten,s

Thc-le, ar. 8. 760. 774. 1 thl. 32 ßl.
Andr. ©. Masch Religion, Glaubeund Tugend, im Verhältnisse

gegeneinanderbetrachtet,8. 788. 24 ßl.
C. F. G. Meisters ausführlicheAbhandlungdes peinliche«̂roccs-

ses in Teutschland,nacheinemverändertet!Plan sorlges.ztvon
Ivh. Chr. Eschenbach,6ter Theil, 4. 795-

Museum, schwedisches,herausgegebenvonGröning, 2 Theilcgr. 8.
783. 1 thl. 32 ßl.

Dr. C. Fr. Paelicke Intodructio in do&rinam de /iftionibus fo.
renfibus, 8. 768. 28 ßl.

M. Ludw.Otto plagemanns Lehrbuchzmn erstenUnterrichtin der
lateinischenSprache,ausdenheftenSchulbücherngesammelt,um¬
gearbeitet,und mit Hiilfsmittelnbegleitet,Zte Auflage8-794»

24 ßl.
predigten überEvisrolischeundeinigeandereTexte,8. 769. 20ßl»
Dr. Joh. Chr. Etl.n von<v.uistorpskleinerejurisiischeSchriften,

iste tLamml. 8. 772. 10 ßl.
Dr. Joh. G. Rcyhers Anleitungzur ErhaltungderGesundheitfür

den Landmann,gr. 8.'790° r 28 ßl.
Dessen, allgemeinepathologischeDiät, oder Lebensordnungfür

. Kranke, 8. 790. iü ßl.
Friedr. Aug.Rudloffs pragmatischesHandbuchdermecklenburgischen

Geschichte,isier Theil, 2ten Theils iste bis 4K Abtheilnngund
zten Theilsister Band, gr. 8. 78°' 795. 4 thl. 28 ßl.

Ruhe, die, desCyrus, oder Geschichteund Lebendesselben,aus
demFranz.mit Knpf.2te Aufl.769. 24 ßl.

Sammlung juristischer,philosophischerundkritischerAufsätze8Stü-
cke,8 775 - 79. 4° ßl.

Joh. Chr. SchedelsallgemeinesJonrnal für dieHandlung,3 Ban-
de, oder18 Stucke, 8 783. 4 thl. 24 ßl.

Joh. Friedr. Schmks dramaturgischeMonate4 Baude, oder 1790
Januar bis December,8. brochirt 4 thl.

Fr. Tram. Scbmids, Predigten, nachdemVorbildederheilsamen
Lehre, 8. 777. 20 ßl.

Pet. Christ.Scholz EntwurfeinerKitcheugeschichtedesHerzogthuinS
Hollstein,gr. 8. 7hi. _ ijhl. 8 ßl.

Friedr- Ludw.Schröters SammlungvonSchauspielenförsHam«
burgischeTheater, 4 Bande, 8. 790. 794. 2, thl.44 ßl.











AeussereBerhaltni

HH. Heinrichund AlbrechtvonÄ
ihrer beisitzendengeistlichenund w
auf dem gewöhnlichenRechtStage
Schwerin sichunterwarf s>.

Das Stift Natzeöura n
genjährlich 40 Mk. SchirmGeld
und 20 f«r das DomKapittel entr
lager zu Demern gestatten, auch
Pferde und FusVolk stellen.Doch
Haft, ob die ersteVerbindlichkeit
marfchenVertrage (1Z55) wieder
kommenist. Der Rechtsstreit n
enburg, wegen der Steuer und l
Stift, blieb beim ReichsKammei
15 0) in derHauptsacheunentschi
Stift immittelst im Besitz der S,
mehr inzwischenvon dieserSeite
Stifts ins Gedränge gekommen»
fältiger unterhieltendieBischöfei!
Verbindung mit dem Kaiser un!
Bisch. Heinrich lies sichsowohlt
demI. (1515) als von Karln dem.
erneuerte ReichsBelehnung über
und Weltlichkeitendurch einen (?
ertheilen, und ward von beiden
anerkannt. Er sowohl, als sein
org besuchtenoderbeschicktenfleissi
(lzzl, 1545) zu Worms, (i;,
berg, (1526, 1529, 1544) Zu

1548) zu Augsburg, (lZZ2, 15
bürg; so wie der Administrato

(1570) den zu Speier (durch de,

s) SchrödersPap. Meckl.S. 28 J
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